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VORWORT 

Auch der zehnte Umweltkontrollbericht stellt der Umwelt in Österreich ein gutes 
Zeugnis aus. In vielen Umweltbereichen haben wir Erfolge zu verzeichnen und 
es ist uns gelungen, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dazu zählt die ausgezeich-
nete Wasserqualität unserer Seen und Flüsse, an der wir seit mittlerweile vier 
Jahrzehnten konsequent und erfolgreich arbeiten, genauso wie der Bereich Ab-
fallwirtschaft, in dem wir konstant hohe Recyclingraten, sinkende Abfallaufkom-
men und in den letzten Jahren auch deutliche Steigerungen der Ressourcenef-
fizienz verzeichnen. Bei den erneuerbaren Energieträgern, bei der Gentechnik 
und bei den Green Jobs hat sich der Einsatz der letzten Jahre gelohnt.  
Umwelt und Umweltschutz haben für die Mehrheit der ÖsterreicherInnen einen 
hohen Stellenwert. Einige dieser Themen stehen im Brennpunkt medialer De-
batten: Die Luftqualität hat sich seit den 80er-Jahren in Österreich entscheidend 
verbessert, bei einzelnen Schadstoffen, wie bei Feinstaub, kam es in den letzten 
Jahren regional zu Überschreitungen. Im Klimaschutz haben wir entscheidende 
Schritte gemacht, um unsere Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll zu erfül-
len und mit dem Klimaschutzgesetz weitere Emissionsreduktionen bis zum Jahr 
2020 eingeleitet. Auf den Klimawandel und seine Auswirkungen auf natürliche 
Ressourcen und Wirtschaft bereiten wir uns vor, dafür haben wir in einem brei-
ten Beteiligungsprozess die Klimawandelanpassungsstrategie und einen natio-
nalen Aktionsplan erarbeitet.  
Der zehnte Umweltkontrollbericht zeigt aber auch die Handlungsfelder auf, in de-
nen die Herausforderungen für die nächsten Jahre liegen. Durch vielfältige Nut-
zungsansprüche und Lebensraumveränderungen geraten Ökosysteme und Arten 
zunehmend unter Druck. Gemeinsam mit Stakeholdern werden derzeit die Wei-
chen für eine Biodiversitätsstrategie gestellt, um die heimische Vielfalt nachhal-
tig zu sichern.  
Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und ein ausgewogenes Flä-
chenmanagement gewinnen angesichts der fortschreitenden Verknappung im-
mer mehr an Bedeutung. Für eine nachhaltige Zukunft setzen wir in unserer Ar-
beit auf den konsequenten Einsatz erneuerbarer Energieträger, forcieren innova-
tive heimische Umwelttechnologien im In- und Ausland und schaffen Rahmen-
bedingungen, um nachhaltige Strukturen zu verankern.  
Seit der Gründung des Umweltministeriums vor 40 Jahren standen Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspolitik in Österreich im Mittelpunkt von Interessenskonflikten. Die-
se werden uns auch in den nächsten Jahren begleiten und fordern. Um die ge-
sellschaftliche Diskussion zu führen und tragfähige Lösungen zu finden, braucht 
es zuverlässige Expertise, Entscheidungen und den offenen Dialog mit allen 
Ressorts, den Bundesländern, mit den Nachbarländern, mit den europäischen 
Institutionen und nicht zuletzt mit den BürgerInnen Österreichs.  
 

Mein Dank gilt den MitarbeiterInnen des Umweltbundesamtes, die sich der Er-
stellung des zehnten Umweltkontrollberichtes mit großem Engagement gewid-
met haben.  
 
 
Niki Berlakovich 

Umweltminister 
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VORWORT 

Alle drei Jahre analysiert das Umweltbundesamt im Umweltkontrollbericht die 
wichtigsten Herausforderungen im Umweltbereich. Das Kernstück des Berichts 
sind Empfehlungen an die EntscheidungsträgerInnen in Österreich, wie unsere 
Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann. Das Standardwerk zur Umweltsituati-
on in Österreich ist eine Erfolgsgeschichte der Umweltkontrolle und erscheint in 
diesem Jahr bereits zum zehnten Mal seit 1988. Mein Dank gilt den über 470 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses, die seit mehr als 25 Jahren ihre 
Expertise und ihr Engagement in den Dienst der Umwelt stellen. 

Umweltpolitik ist auch Gesellschaftspolitik. Dieses Paradigma wird anhand der 
bestehenden und zukünftigen Herausforderungen im Umweltbereich deutlich.  

Die durchschnittliche globale Erwärmung ist auf 2 °C zu beschränken; dazu wird 
bis 2050 ein massiver Umbau notwendig sein, der unter anderem Infrastruktur, 
Mobilität, Wohnen und Energieproduktion deutlich verändern wird. Ziel ist es, den 
Energieverbrauch und die Treibhausgas-Emissionen vom Wirtschaftswachstum 
nachhaltig zu entkoppeln. Um den Folgen des Klimawandels für Umwelt, Gesell-
schaft und Wirtschaft zu begegnen, sind Maßnahmen zur Anpassung, wie sie in 
der österreichischen Anpassungsstrategie formuliert sind, ein Gebot der Stunde.  

Der Umgang mit natürlichen Ressourcen und ihre Nutzung beeinflussen unsere 
Lebensbedingungen wesentlich. Die damit verbundene, notwendige Achtsamkeit 
setzt Rahmenbedingungen voraus, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Schutz und Nutzung herstellen. Trotz zahlreicher Maßnahmen ist die Lage für 
viele Arten und Lebensräume prekär geworden. Durch den Klimawandel gerät die 
Biodiversität weiterhin unter Druck. Gefragt sind auch Konzepte, die der fort-
schreitenden  Versiegelung von Acker- und Grünflächen entgegenwirken.  

Die Europäische Kommission hat das Jahr 2013 zum Jahr der Luft erklärt und 
den Startschuss für die Revision der Luftreinhalte-Richtlinien gegeben. Die damit 
verbundenen Maßnahmen bilden eine wichtige Grundlage zur Verbesserung der 
Luftqualität und einen wichtigen Beitrag für unsere Gesundheit. Gesundheit und 
Wohlbefinden sind stark durch Umwelteinflüsse geprägt, die Vernetzung von Ge-
sundheits- und Umweltpolitik gewinnt immer mehr an Bedeutung.  

Die Situation unserer Umwelt wird vor allem durch die Aktivitäten der einzelnen 
Wirtschaftsbereiche geprägt und dadurch von den politischen Entscheidungen 
unterschiedlicher Ministerien und der Bundesländer beeinflusst. Um eine umfas-
sende, nachhaltige Umweltpolitik gestalten zu können, wird eine Zusammenar-
beit über Ressort- und Verwaltungsgrenzen hinweg immer wichtiger. Grundlage 
dafür ist der Dialog aller Beteiligten. Dazu sind die Beiträge qualifizierter und er-
fahrener Expertinnen und Experten notwendig. Das Umweltbundesamt wird auch 
in Zukunft einen wesentlichen Teil dazu leisten. Der zehnte Umweltkontrollbericht 
ist ein solcher Beitrag. 

 
 
Georg Rebernig 

Geschäftsführer Umweltbundesamt 
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LEITFADEN FÜR DEN ZEHNTEN 
UMWELTKONTROLLBERICHT 

Mit dem Umweltkontrollbericht 2013 präsentiert das Umweltbundesamt zum 
zehnten Mal das Standardwerk zur Umweltsituation in Österreich. Der Bericht 
richtet sich in erster Linie an EntscheidungsträgerInnen, insbesondere auf Bun-
des- und Landesebene sowie InteressenvertreterInnen und bietet aktuelle Grund-
lagen für deren tägliche Arbeit. Dazu fokussiert er auf die wichtigsten Heraus-
forderungen der Umweltthemen und berücksichtigt vor allem jene Aspekte, in 
denen in den nächsten Jahren wichtige Entscheidungen zu treffen sind.  

 

Der strukturelle Aufbau 

 Umweltpolitische Ziele: Hier sind die relevanten Ziele angeführt, die in nati-
onalen oder europäischen Gesetzen, Verordnungen, Strategien, Programmen 
oder Plänen festgeschrieben sind oder sich daraus ableiten lassen. 

 Situation und Trends beschreibt die nationale Situation sowie erkennbare 
Entwicklungstendenzen und bietet eine Gegenüberstellung mit den Vorgaben 
der umweltpolitischen Ziele. 

 In Bewertung und Ausblick wird die Umweltsituation bewertet, Ursachen 
werden analysiert und die erforderlichen Maßnahmen abgeleitet. 

 In den Empfehlungen sind konkrete Maßnahmenvorschläge formuliert, die 
für die Erreichung der Ziele aus Sicht eines vorsorgenden Umweltschutzes 
notwendig sind. Jede Empfehlung adressiert die relevanten Entscheidungs-
trägerInnen. 

Querverweise ( ) erleichtern das Auffinden zusammenhängender Themenbe-
reiche in unterschiedlichen Kapiteln.  

 

Fünfter bis zehnter Umweltkontrollbericht 

Unter www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/umweltkontrollbericht/ 
stehen alle Umweltkontrollberichte seit 1998 online zur Verfügung. Darüber hin-
aus sind unter www.umweltbundesamt.at umfassende Hintergrundberichte, 
Analysen und tagesaktuelle Informationen zu allen Umweltthemen verfügbar.  

 

Ihre Meinung ist uns wichtig 

Mit Ihrer Rückmeldung unterstützen Sie die Weiterentwicklung des Umweltkon-
trollberichtes. Bitte richten Sie Anfragen und Anregungen an 
ukb@umweltbundesamt.at.  

 

Vielen Dank! 

Ihr Redaktionsteam 
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

1 WASSER UND WASSERWIRTSCHAFT 

In der Gewässerreinhaltung wurden durch die Abwasserreinigung Erfolge erzielt. 
Bei den Fließgewässern besteht insbesondere bei Gewässerstrukturen und Hy-
drologie Handlungsbedarf. Sanierungsprioritäten bis 2015 enthalten Maßnah-
men zur Wiederherstellung der Fischpassierbarkeit und zur Verbesserung von 
Gewässerstrukturen, etwa durch Renaturierungen. Der Ausbau der Wasserkraft 
steht im Spannungsfeld zu ökologischen Zielen und ist an den Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie auszurichten. 

Einträge von Nitrat und Pestiziden aus diffusen Quellen verursachen nach wie 
vor regionale Probleme für die Grundwasserqualität. Maßnahmen unter der EU-
Verordnung „Ländliche Entwicklung“ (LE 14-20) sollen verstärkt auf die Anfor-
derungen des (Trink-)Wasser- und Gewässerschutzes ausgerichtet werden, 
damit sie neben dem verpflichtenden „Aktionsprogramm Nitrat“  über die freiwil-
lige Beteiligung am sogenannten ÖPUL-Programm zum Erhalt bzw. zur Errei-
chung des guten Zustandes von Grundwasser beitragen. 

Betreffend Bewirtschaftung der Ressource Wasser sieht die Europäische Kom-
mission in ihrer Analyse im Rahmen des Blueprints Handlungsbedarf für eine 
effizientere Nutzung der Wasserressourcen. Die Kenntnis und die entsprechen-
den Daten zu Wasserentnahmen und Wassereinleitungen sind eine Vorausset-
zung dafür. 

 
 

2 Luft 

Bei der Luftreinhaltung wurden bedeutende Erfolge erzielt, aber es gibt weiter-
hin viel zu tun. Die Gesundheit der ÖsterreicherInnen wird vor allem bei Fein-
staub und Stickstoffoxiden höher belastet als dies die Vorgaben der Europäi-
schen Union zulassen. Je nach Wohnort kann allein Feinstaub die durchschnitt-
liche Lebenserwartung um mehrere Monate verringern.  

Die bisher umgesetzten Maßnahmen haben nicht ausgereicht, um die fristge-
rechte und zukünftige Einhaltung der Grenzwerte im Bundesgebiet sicherzustel-
len. Im Jahr 2010 lagen die Stickstoffoxide rund 40 % über den zulässigen Emis-
sionen des österreichischen Emissionshöchstmengengesetzes-Luft. Bei Fein-
staub wurden im Jahr 2011 die zulässigen Belastungen der Europäischen Luft-
qualitätsrichtlinie in sieben Bundesländern überschritten. 

Das Umweltbundesamt empfiehlt die Erarbeitung eines bundesweit einheitlichen 
und verbindlichen Luftreinhaltekonzepts, das die Zeitpläne und Verantwortlich-
keiten für Bund und Länder zur schrittweisen Einhaltung der Grenzwerte klar 
definiert. Im Verantwortungsbereich des Bundes umfasst dies beispielsweise 
Einzelmaßnahmen im Verkehrssektor nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft 
und den Austausch älterer Kleinfeuerungsanlagen im Verantwortungsbereich der 
Bundesländer. 
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3 Boden 

Gemäß der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie sind die Funktionsfähigkeit 
und Verfügbarkeit der Böden in qualitativer und quantitativer Hinsicht dauerhaft 
zu sichern. 

Die Bewertung der Bodenfunktionen wurde bislang nur vereinzelt angewendet. 
Da sich der Landnutzungswechsel in Richtung Siedlungsgebiet entwickelt, was 
zu einem Verlust von Bodenkohlenstoff führt, werden jährlich ca. 400 kt CO2 
freigesetzt. Studien zeigen eine erhöhte Belastungssituation der Böden mit orga-
nischen Schadstoffen entlang der nördlichen und südöstlichen Randalpen. 

Um eine nachhaltige Nutzung der Böden für unterschiedliche Nutzungsansprü-
che zu sichern, ist eine einheitliche Bewertung der Bodenfunktionen durchzufüh-
ren. Für den Erhalt der natürlichen Ressource Boden als Kohlenstoff-Speicher 
sind Lenkungsmaßnahmen in der Raumplanung erforderlich. Für die Beurteilung 
der aktuellen Belastung der Böden mit Schadstoffen sind ein bundesweites 
Bodenmonitoring und nationale Bewertungsmaßstäbe notwendig. 

 

 

4 Klimaschutz 

Um die Gefahren des Klimawandels einzudämmen ist es notwendig, die Treib-
hausgas-Emissionen in Österreich, in der EU und global zu reduzieren.  

Zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls war es notwendig, die nationalen Emissi-
onen von 1990 bis zur Periode 2008 bis 2012 um 13 % zu verringern. Ein weit-
aus größerer Anteil dieser Reduktion als ursprünglich geplant, wurde durch den 
Einsatz flexibler Instrumente (d. h. durch von Österreich im Ausland finanzierte 
Klimaschutzbestrebungen) bewerkstelligt.  

Um die Klimaschutzziele für 2020 zu erreichen, sind die Umsetzung weiterer 
Maßnahmen zur Energieeffizienz und eine Forcierung des Einsatzes erneuerba-
rer Energieträger unabdingbar.  

In Hinblick auf die Eindämmung der Klimaerwärmung auf 2 °C ist eine Trans-
formation zu einer kohlenstoffarmen, klimafreundlicheren Wirtschaft notwendig. 
Dazu müssen die Kraftanstrengungen deutlich verstärkt sowie mittel- und lang-
fristige klima- und energiepolitische Ziele verbindlich festgeschrieben werden. 
Zudem muss Europa seine zentrale Rolle als Schrittmacher hin zu einem globa-
len Klimaabkommen wahrnehmen. 

 

 

5 Klimawandelanpassung 

Um den Auswirkungen des Klimawandels auf Natur, Gesellschaft und Wirtschaft 
zu begegnen, sind Maßnahmen zur Anpassung erforderlich. Dazu zählt auch 
die bestmögliche Nutzung sich neu ergebender Chancen. 

Für Österreich werden bis Mitte des 21. Jahrhunderts ein Anstieg der Durch-
schnittstemperatur von knapp 2 °C gegenüber der Periode 1971–2000 und eine 
Verlagerung der Niederschläge vom Sommer- in das Winterhalbjahr erwartet. 
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Die Folgen davon sind unter anderem Beeinträchtigungen durch Hitzewellen, 
verringerte Wassermengen im Sommer bei gleichzeitig erhöhtem Wasserbedarf 
und veränderten Vegetationsperioden.  

Die nationale Strategie zur Anpassung an den Klimawandel wurde am 23. Okto-
ber 2012 vom Ministerrat angenommen. Das zentrale Ziel der Strategie ist es, 
die möglichen Folgen des Klimawandels in allen Planungs- und Entscheidungs-
prozessen von der nationalen bis hin zur lokalen Ebene mitzuberücksichtigen. 
Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen der österreichischen Anpassungs-
strategie in allen betroffenen Aktionsfeldern ist zügig in Angriff zu nehmen. 

 

 

6 Landwirtschaft und Wald 

Die vielfältigen Leistungen der Landwirtschaft sollen in der zukünftigen Agrarpo-
litik verstärkt und zielgerichtet zur Erreichung der Umweltziele gefördert werden. 
Der gemeinsame strategische Rahmen verschiedener EU-Fonds soll dazu ge-
nutzt werden, Entwicklungsziele über sektorale Grenzen hinweg zu definieren 
und die multifunktionale Struktur des ländlichen Raumes integrativ zu berück-
sichtigen.  

Die hohe Akzeptanz des Agrarumweltprogramms konnte gestärkt und der Bio-
landbau als Leitbild für umweltschonende Landwirtschaft weiter ausgebaut wer-
den. Der Anbau konnte bisher frei von gentechnisch veränderten Organismen 
(GVO) gehalten werden, die angestrebte nationale Selbstbestimmung ist aber 
noch nicht gesetzlich auf EU-Ebene verankert.  

Nicht zuletzt im Hinblick auf die mit dem Klimawandel zu erwartenden Belas-
tungen für die Ökosysteme ist bei der Waldbewirtschaftung auf die Entwicklung 
der natürlichen Baumartenvielfalt und der Biodiversität zu achten. Ozonbelas-
tung und Stickstoffeinträge stellen Immissionsbelastungen in Waldökosystemen 
dar, daher bedarf es einer Verbesserung der Instrumente des Immissionsschut-
zes. Die Nutzung von Biomasse aus Forst- und Landwirtschaft für energetische 
Zwecke ist an umfassende Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen.

 

 

7 Biologische Vielfalt und Naturschutz 

Die Entwicklung einer neuen  Biodiversitätsstrategie entsprechend den EU-Vor-
gaben und in weiterer Folge ihre Umsetzung, bilden eine Basis, um den Erhalt 
und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt in Österreich zu sichern. 
Insbesondere sollen die Vorgaben zur Umsetzung der EU-Naturschutzricht-
linien konsequent verfolgt werden. Für die neue Programmperiode sind ver-
stärkt Biodiversitätsmaßnahmen in die Förderprogramme aufzunehmen. 

Rund 16 % der Bundesfläche sind als Nationalpark, Naturschutzgebiet und Eu-
ropaschutzgebiet ausgewiesen. In vielen Schutzgebieten werden Management-
maßnahmen durchgeführt und Gebietsbetreuungen eingerichtet. Auch außerhalb 
der geschützten Gebiete sind Schutzprogramme für Arten und Lebensräume 
wirksam. 
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Trotz zahlreicher Maßnahmen ist die Lage für viele Arten und Lebensräume pre-
kär, der Klimawandel wird dies weiter verschärfen. 

 

 

8 Lärm 

Wichtigstes Ziel ist es, schädlichen Auswirkungen von Umgebungslärm auf die 
menschliche Gesundheit und unzumutbaren Belästigungen durch Umgebungs-
lärm vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Im Jahr 2011 fühlten sich vier von 
zehn Österreicherinnen und Österreichern in ihrem Wohnbereich durch Lärm 
belästigt. 

Mit den strategischen Lärmkarten gemäß EU-Umgebungslärmgesetzgebung 
steht eine wichtige Grundlage für Lärmbekämpfung und vorausschauende Pla-
nung zur Verfügung. Im Jahr 2012 waren Lärmkarten für mehr Gebiete als im 
Jahr 2007 zu erstellen. Neben dem Ballungsraum Wien waren auch Graz, Inns-
bruck, Linz und Salzburg zu kartieren, das betrachtete Straßennetz hat sich ver-
doppelt, das kartierte Schienennetz verdreifacht. Die strategischen Lärmkarten 
wurden auf www.laerminfo.at veröffentlicht. 

Die zuständigen Behörden müssen im Jahr 2013, auf den strategischen Lärm-
karten aufbauend, Aktionspläne erstellen. Neben der Lärmbekämpfung mit akti-
ven und passiven Lärmschutzmaßnahmen sind auch die konsequente Berück-
sichtigung von Lärm in der Raumordnung und der Einsatz verkehrslenkender 
Instrumente erforderlich. 

 

 

9 Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft 

Wichtigstes Ziel ist es, die Ressourceneffizienz zu erhöhen und damit Umwelt-
auswirkungen, die mit der Materialnutzung verbunden sind, vom Wirtschafts-
wachstum zu entkoppeln. 

Die Ressourceneffizienz der österreichischen Wirtschaft steigt weiter stetig an. 
Dennoch gibt es Verbesserungspotenziale insbesondere beim Recycling von 
Baurestmassen, bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen, bei der Vergärung 
biogener Abfälle sowie bei der Rückgewinnung von Phosphor und „Seltenen 
Metallen“ aus diversen Abfallströmen.  

Um die Ressourceneffizienz weiter zu steigern und eine langfristige Entkoppe-
lung von Materialeinsatz und Wirtschaftsleistung zu erreichen, sind Maßnah-
men zur Ressourcenschonung weiterzuführen und zu verbessern. Beim Recyc-
ling ist auf eine effiziente Schadstoffentfrachtung zu achten, um sicherzustellen, 
dass Schadstoffe den Stoffkreisläufen entzogen werden. 
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10 Altlasten 

Entsprechend dem Leitbild Altlastenmanagement 2010 sollen historische Konta-
minationen bis 2025 erfasst und Maßnahmen an erheblich kontaminierten 
Standorten bis 2050 durchgeführt werden. 

Trotz der Steigerung in den letzten Jahren ist zur Erreichung der im Leitbild be-
schriebenen Ziele eine weitere Beschleunigung bei der Identifizierung und Sa-
nierung von Altlasten erforderlich. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist das 
geplante neue Altlastensanierungsgesetz. 

Mit dem neuen Altlastensanierungsgesetz und der begleitenden Verordnung 
werden rechtliche Grundlagen für eine raschere Identifizierung und Sanierung 
von Altlasten geschaffen. Durch spezielle Verfahrensregeln für die Altlastensa-
nierung und auf den einzelnen Standort angepasste Maßnahmen könnten Sa-
nierungsprojekte in Zukunft zügiger umgesetzt werden.  

Durch die neue Kategorie der kontaminierten Standorte – neben den Altlasten – 
sollen die Rechtssicherheit für die Nutzung von Altablagerungen und Altstand-
orten erhöht und die Wiedernutzung von brachliegenden Standorten unterstützt 
werden. 

 

 

11 Chemikalien 

Die Intensivphasen in der Erstellung neuer EU-Regelungen bei Chemikalien, 
Bioziden, Pflanzenschutzmitteln und POPs sind abgeschlossen. Nun ist es – 
neben einer ausreichenden Information der Betroffenen – notwendig, Instru-
mente zu etablieren, die eine Evaluierung der Wirksamkeit dieser Vorschriften 
ermöglichen.  Eine Lücke der neuen Biozid-Produkte-Verordnung sind fehlende 
Substitutionspläne für gefährliche Biozide sowie Anreize zur Entwicklung von 
Alternativen zu bioziden Wirkstoffen. 

Anders ist die Situation bei hormonwirksamen Chemikalien: Obwohl die hormo-
nelle Wirksamkeit mancher Chemikalien bei Menschen und Tieren bereits seit 
Langem bekannt ist, sind wir weiterhin hormonwirksamen Substanzen ausge-
setzt. 

Die Lösung der Problematik, Nanomaterialien in einschlägige Rechtstexte zu in-
tegrieren, schreitet voran. Allerdings ist hier noch ein langer Weg zurückzulegen.  

 

 

12 Energie 

Das Klima- und Energiepaket der Europäischen Union, die Energiestrategie Ös-
terreich und das Klimaschutzgesetz 2011 sehen vor, dass bis 2020 der Anteil 
erneuerbarer Energieträger auf 34 % des Bruttoendenergieverbrauchs gestei-
gert wird, der energetische Endverbrauch auf dem Wert von 2005 (1.100 PJ) 
stabilisiert wird und die Treibhausgas-Emissionen im nicht vom Emissionshan-
del umfassten Bereich im Vergleich zu 2005 um 16 % reduziert werden. 
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In den letzten Jahren sind die absoluten und relativen Beiträge erneuerbarer 
Energieträger am nationalen Verbrauch gestiegen.  

Um das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln, sind die 
Vermeidung oder Reduktion von Verlusten und die Steigerung der Effizienz 
durch ein Bündel von Maßnahmen unerlässlich. Dafür notwendige Schritte um-
fassen ordnungsrechtliche Maßnahmen, die Verteuerung fossiler Energieträger, 
die Forcierung erneuerbarer Energieträger und die gezielte Förderung von 
Energieeffizienzmaßnahmen. 

Um eine mit dem Energiefahrplan 2050 der Europäischen Union kompatible Ent-
wicklung hin zu einer Decarbonisierung des Energiesystems einzuleiten, sind 
verbindliche Zwischenziele für den Verbrauch erneuerbarer Energieträger und 
Treibhausgas-Höchstmengen für 2030 auf europäischer und nationaler Ebene 
festzulegen. 

 

 

13 Industrielle Anlagen 

Um die nationalen Ziele des Klima- und Energiepakets, des Klimaschutzgeset-
zes 2011 sowie der Industrieemissions- und National Emissions Ceilings-Richt-
linie (NEC) zu erreichen, sind in den Sektoren Industrie und Energieaufbringung 
insbesondere der Energieverbrauch sowie die Emissionen von Treibhausgasen, 
Staub, Stickstoffoxiden und Quecksilber zu senken. Für die effiziente Umwand-
lung und Nutzung von Energie sind neben technologischen Innovationen auch 
eine verbindliche energiewirtschaftliche Planung und die Standortwahl wesent-
lich. Diese Aspekte sind in Genehmigungsverfahren stärker zu verankern. Der 
wachsende Stromverbrauch ist durch den Einsatz von effizienteren Geräten ein-
zudämmen. 

Das Erreichen der Ziele der NEC-Richtlinie ist eng mit der Anpassung von An-
lagen an den Stand der Technik verknüpft. Zur Reduktion der Emissionen sind 
bestehende technische Möglichkeiten insbesondere zur Staub- und Stickstoff-
oxid-Minderung auszuschöpfen und ein geeignetes Monitoring und Reporting 
rechtsverbindlich vorzuschreiben.  

Österreich importiert sehr viele Güter, von denen der Großteil in der industriellen 
Produktion eingesetzt wird. Zur Schonung der Umwelt und der Verringerung der 
Importabhängigkeit von stofflichen Ressourcen ist eine Steigerung der Ökoeffi-
zienz notwendig. 

 

 

14 Verkehr 

Sowohl auf europäischer als auch auf österreichischer Ebene werden ambitio-
nierte Ziele für die Reduktion der Energienachfrage, der Treibhausgase und von 
Luftschadstoffen gesetzt.  

Seit 1990 verzeichnet der Verkehrssektor unter allen Sektoren den weitaus 
stärksten Anstieg bei Treibhausgas-Emissionen, wobei seit 2005 eine Trendwen-
de zu verzeichnen ist. Ausschlaggebend dafür sind der Einsatz von Biokraftstof-
fen, Effizienzsteigerungen bei Einzelfahrzeugen sowie die höheren Energieprei-
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se. Bei den Luftschadstoffen sind nach wie vor die Partikel- und Stickstoffoxid-
Emissionen problematisch, wobei der Verkehr speziell bei den Stickstoffoxiden 
den weitaus größten Verursacher darstellt. 

Um die Umweltziele zu erreichen, sind Rahmenbedingungen für eine Trend-
wende hin zu einem nachhaltigeren Verkehrssystem mit sinkenden Treibhaus-
gas-Emissionen notwendig. Die dafür notwendigen Strukturreformen sind so zu 
entwickeln, dass sie wirtschaftlich kompatibel sind und soziale Auswirkungen 
berücksichtigen. Kurzfristig wirksam und rasch umsetzbar sind fiskalische Maß-
nahmen, um emissionsarme Antriebs- und Kraftstofftechnologien sowie den öf-
fentlichen Verkehr zu fördern. Um den Verkehr langfristig nachhaltig zu verrin-
gern, sind umweltpolitische Zielsetzungen in der Verkehrs- und Raumplanung 
verbindlich zu integrieren und die Infrastrukturentwicklung sowie die Kosten-
strukturen im Verkehr an der Zielerreichung auszurichten. 

 

 

15 Tourismus 

Eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus leistet einen Beitrag zu wirtschaft-
lichem Wachstum und zur Erreichung umwelt- und klimapolitischer Ziele. 

Seit über 20 Jahren gibt es erfolgreiche Initiativen zu umweltfreundlichem Rei-
sen, die Umweltzeichen für Tourismusbetriebe und für Reiseangebote sind etab-
liert. Im Jahr 2010 wurde die Neue Österreichische Tourismusstrategie vorgelegt.  

Die wichtigste Herausforderung besteht darin, Umweltbelastungen durch touris-
tische Infrastrukturen, die An- und Abreise und touristische Aktivitäten zu mini-
mieren.  

Ökologisch sensible Gebirgsregionen geraten durch die Auswirkungen des Kli-
mawandels und fehlende Anpassungen zunehmend unter Druck. Touristisch re-
levante Landes- und Bundesförderungen sind an Nachhaltigkeitskriterien zu 
binden.  

Eine ressort- und gebietskörperschaftsübergreifende Zusammenarbeit sowie 
die grundsätzliche Orientierung an den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung 
ist erforderlich und in den unterschiedlichen Handlungsfeldern des Tourismus 
anzuwenden. 

 

 

16 Raumentwicklung 

Die Österreichische Nachhaltigkeitsstrategie sieht vor, den Zuwachs der tägli-
chen Inanspruchnahme durch Bau- und Verkehrsflächen auf maximal 2,5 ha zu 
reduzieren. Das ÖREK 2011 empfiehlt die Freihaltung von Hochwasserrückhal-
te- und Hochwasserabflussbereichen, ökologisch wertvollen Frei- und Grünräu-
men sowie die rechtliche Verankerung der Gefahrenzonenpläne. 

Die Flächeninanspruchnahme liegt in der Periode 2009 bis 2012 unverändert 
hoch bei 22,4 ha/Tag. Maßnahmen zur Baulandmobilisierung werden in nahezu 
allen Bundesländern verfolgt. Die Ausweisung von Hochwasserabfluss- und 
Rückhalteflächen ist bereits in einigen Bundesländern raumordnungsrechtlich 
verankert. 
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Zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme ist ein gemeinsam von Gemein-
den, Ländern und Bund getragener Aktionsplan zu entwickeln und umzusetzen. 
Für die Erhaltung wichtiger Ökosystemleistungen sind Vorranggebiete zu defi-
nieren und auszuweisen. Zur Naturgefahrenvorsorge ist die verstärkte rechtli-
che Koppelung von Gefahrenzonenplanung und Flächenwidmung umzusetzen. 

 

 

17 Umwelt und Gesundheit 

Gesundheit und Wohlbefinden sind stark durch Umwelteinflüsse geprägt. Das 
verlangt eine Vernetzung von Umwelt- und Gesundheitspolitik und die Umset-
zung verschiedener Strategien und Aktionspläne. Gesundheitsschädliche Che-
mikalien in Produkten gewinnen durch globalisierte Märkte an Bedeutung. Ins-
besondere zum Schutz empfindlicher Bevölkerungsgruppen vor schädlichen 
Chemikalien in Produkten ist die raschere Umsetzung von Maßnahmen zu emp-
fehlen. Die KonsumentInnen sind über alle Aufnahmepfade chemischen Mi-
schungen ausgesetzt, mögliche Risiken sind unzureichend erfasst und derzeit 
nicht geregelt. Dies gilt auch für den Bereich der Innenraumluft, wobei Maß-
nahmen in Kindertagesstätten und Schulen vorrangig sind. In manchen Regio-
nen ist die natürliche Belastung in Innenräumen durch das radioaktive Gas Ra-
don erhöht. Hier können durch einfache bauliche Maßnahmen deutliche Reduk-
tionen der Belastung erreicht werden. In allen genannten Punkten sind Informati-
on und Handlungsempfehlungen für KonsumentInnen zur Reduktion möglicher 
Wirkungen auf die Gesundheit hilfreich. 

 

 

18 Nachhaltige Entwicklung 

Nachhaltige Entwicklung ist ein lebendiger Prozess. Die ausgewogene Berück-
sichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Interessen hat eine hohe 
Lebensqualität der Menschen zum Ziel. Die absoluten Grenzen gesellschaftli-
cher Entwicklung werden durch die ökologischen Rahmenbedingungen der Erde 
vorgegeben, denen auch die Ökonomie unterworfen ist. 

Die in den Nachhaltigkeitsstrategien der EU sowie Österreichs benannten Ziele 
werden insbesondere im ökologischen Bereich (teilweise bei Weitem) noch 
nicht erreicht. Ein wesentlicher Grund dafür sind undifferenziertes Wirtschafts-
wachstum und politische Maßnahmen, die zu Rebound-Effekten führen. Es 
braucht daher die Entwicklung ökologie- und lebensnaher nachhaltiger Wirt-
schaftsmodelle. Ein erster Schritt dazu sollte eine ökosoziale Steuerreform sein. 

Zur Messung der Lebensqualität und der Evaluierung gesellschaftspolitischer 
Entscheidungen hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung braucht es eine etablierte 
Berichts- und Evaluationskultur, in der über das BIP hinausgehende Daten zu 
Nachhaltigkeitsindikatoren erhoben und regelmäßig gemeinsam interpretiert 
und dargestellt werden. 
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1 WASSER UND WASSERWIRTSCHAFT 

Die Aufgaben der Wasserwirtschaft konzentrieren sich auf die nachhaltige Nut-
zung und den Schutz der Ressource Wasser und der Gewässer, auf den Schutz 
des Menschen und der Umwelt vor nachteiligen Auswirkungen durch Wasser 
sowie auf den Ausgleich zwischen Dargebot und Bedarf an Wasser. 

 

 

1.1 Umweltpolitische Ziele 

Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP; BMLFUW 2010) für Öster-
reich wurde 2010 veröffentlicht und bildet die Grundlage für die Bewirtschaftung 
und den Schutz der Gewässer bis 2015. Dem NGP liegen die Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL; RL 2000/60/EG) und das Österreichische Wasserrecht (Was-
serrechtsgesetz 1959; BGBl. Nr. 215/1959) zugrunde. Da die vorgesehene Vor-
gangsweise in der WRRL zyklisch ist, haben die Arbeiten für die nächste Plan-
periode bereits begonnen. 

Die WRRL zielt darauf ab, einen guten chemischen und ökologischen Zustand 
für Oberflächengewässer sowie ein gutes ökologisches Potenzial und einen gu-
ten chemischen Zustand für erheblich veränderte oder künstliche Gewässer zu 
erreichen. Die Bewertung erstreckt sich somit nicht nur auf die Beurteilung von 
Belastungen durch Stoffeinträge, sondern auch auf ökologische Auswirkungen, 
die durch den Bau und Betrieb insbesondere von Wasserkraftanlagen und Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz verursacht werden. Für Grundwasser sind der 
gute chemische und der gute mengenmäßige Zustand zu erreichen. Die WRRL 
wird einzugsgebietsbezogen in sechsjährigen Planungs-, Implementierungs- und 
Evaluierungszyklen umgesetzt. 

Auf EU-Ebene wurde der sogenannte Blueprint erarbeitet. Dieser Prozess soll 
zum langfristigen Schutz der europäischen Wasserressourcen beitragen. Der 
Blueprint beinhaltet eine Evaluierung der bestehenden Instrumente und Ziele 
der europäischen Wasserpolitik und eine Analyse der Zielerreichung und der 
Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Auf dieser Grundlage wurden Empfehlungen 
für eine zukünftige Ausrichtung des Gewässerschutzes und Kriterien für die 
Bewirtschaftung erarbeitet. Ziel ist es, die Nachhaltigkeit aller Aktivitäten, die Aus-
wirkungen auf Gewässer haben, sicherzustellen. 

Für die Ausarbeitung des österreichischen Programms zur Entwicklung des länd-
lichen Raumes (basierend auf KOM(2011) 627) für die Periode 2014 bis 2020 
ist vorgegeben, dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie und somit des Was-
serrechtsgesetzes entsprechend berücksichtigt werden sollen. 

Die Abwasserreinigung unterliegt in Österreich einem umfassenden nationalen 
und EU-Regelwerk. Auf europäischer Ebene sind dies vor allem die Wasserrah-
menrichtlinie und die Kommunale Abwasserrichtlinie der EU (RL 1991/271/EWG). 
In Österreich sind diese Regelungen im Wesentlichen im Wasserrechtsgesetz 
und in abwasserbezogenen Verordnungen festgelegt. 

Mit der EU-Hochwasserrichtlinie (RL 2007/60/EG), die mit der Novelle 2011 
zum Wasserrechtsgesetz (BGBl. I 14/2011) in österreichisches Recht überführt 
wurde, wurde erstmals das Management von Hochwasserrisiken auf eine öster-
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reichweit einheitliche Basis gestellt. In einem Sechsjahreszyklus (erstmals Ende 
2011) sind jeweils die Gebiete mit „potenziellem signifikantem Risiko“ auszu-
weisen. Es sind Gefahren- und Risikokarten für diese Gebiete zu erstellen (ers-
te Fertigstellung Ende 2013), die als Basis für die Hochwassermanagementplä-
ne dienen sollen (Ende 2015). Die Öffentlichkeit wird über die Ergebnisse der 
vorläufigen Risikobewertung und über die Hochwassergefahren- und Risikokar-
ten informiert werden und in die Erstellung der Managementpläne eingebunden. 

 

 

1.2 Situation und Trends 

Oberflächengewässer 

In Österreich wurden in den vergangenen Jahrzehnten umfangreiche Maßnah-
men zur Gewässerreinhaltung durchgeführt. Deren Finanzierung erfolgte vor al-
lem durch eine massive Förderung durch Bundes- und Landesmittel. So wurden 
seit 1959 durch den Einsatz von mehr als 43 Mrd. Euro Fördermittel etwa 
77.000 km öffentliche Schmutz- und Mischwasserkanäle, 11.000 km Regenwas-
serkanäle sowie rund 1.400 kommunale Kläranlagen mit einer Kapazität von 
mehr als 50 Einwohnerwerten errichtet. Das Ergebnis ist ein Anschlussgrad der 
Bevölkerung an die kommunale Abwasserreinigung von etwa 94 %. Die positi-
ven Auswirkungen auf die Gewässergüte sind im Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplan belegt. Was den chemischen Zustand betrifft, werden die derzeit 
geltenden Umweltqualitätsnormen laut Qualitätszielverordnung Chemie Ober-
flächengewässer (QZV Chemie OG; BGBl. II Nr. 96/2006) in nahezu allen Ober-
flächenwasserkörpern eingehalten. Dies ist auch auf den hohen Stand der Reini-
gungsleistung in der industriellen Abwasserreinigung sowie auf innerbetriebliche 
Vermeidungs-, Rückhalte- und Reinigungsmaßnahmen zurückzuführen.  

Bei knapp 19 % der Wasserkörper ist die Verfehlung oder mögliche Verfehlung 
des Ziels „guter ökologischer Zustand“ auf allgemeine stoffliche Belastungen 
(organische Belastung, Nährstoffe) zurückzuführen (BMLFUW 2010). 

Eine Gewässerbelastung an der Raab, die sich optisch wahrnehmbar durch 
Schaumbildung manifestierte (2006/2007), belastete die Beziehungen zwischen 
Österreich und Ungarn. Im Jahr 2007 wurde ein Aktionsprogramm für die Raab 
zwischen Österreich und Ungarn vereinbart, welches in der Zwischenzeit abge-
arbeitet wurde. Das Aktionsprogramm sah insbesondere vor:  

 die Verschärfung bestimmter Emissionsgrenzwerte und die verstärkte Über-
wachung von Emissionen und Immissionen, u. a. durch eine zusätzliche Mess-
station;  

 die Errichtung weitergehender Reinigungsstufen für die Kläranlagen der Leder-
industrie;  

 die Einstellung der Einleitung von thermisch abgearbeitetem Tiefengrund-
wasser in Fürstenfeld in das Raab-Lafnitz-System und  

 die Ökologisierung der Raab im Grenzabschnitt.  
 Im Herbst 2011 konnten die Umweltminister von Österreich und Ungarn ein 
Memorandum unterzeichnen, in dem betont wird, dass das Raab-Aktionspro-
gramm zur Zufriedenheit beider Seiten umgesetzt und abgeschlossen wurde. 
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Abbildung 1: Kommunale Kläranlagen in Österreich  2.000 Einwohnerwerte (EW), Stand 31.12.2010. 

Die Erfolge Österreichs in der Gewässerreinhaltung drücken sich auch in dem 
Bericht zur Qualität der Badegewässer 2011 der EU-Kommission aus (EEA 
2012a). Von den untersuchten 267 Badestellen in Österreich halten fast 99 % 
die strengen Vorgaben der EU-Badegewässerrichtlinie (RL 2006/7/EG) ein. In 
dieser Richtlinie sind die Qualitätsvorgaben, Überprüfungsmodalitäten und Be-
richtspflichten für die europäischen Badegewässer (Flüsse, Seen und Küsten-
gewässer) geregelt. 

Eine umfassende Datenerfassung im Bereich kommunaler und betrieblicher 
punktförmiger Einleitungen in Oberflächengewässer ist eine wichtige Grundlage 
für die wasserwirtschaftliche Planung sowie für nationale und internationale Be-
richtspflichten. Dazu wurde mit der Emissionsregisterverordnung für punktför-
mige Einleitungen in Oberflächengewässer (EmRegV-OW; BGBl. II Nr. 29/2009) 
ein wichtiges Instrument implementiert (WINDHOFER et al. 2011). Dieses Emissi-
onsregister erfasst elektronisch und österreichweit jährlich eine Reihe von wich-
tigen Stammdaten sowie eingeleitete Abwassermengen (m3/a) und emittierte 
Stofffrachten (kg/a); die Daten stammen von etwa 635 kommunalen Kläranla-
gen mit einer Ausbaukapazität  2.000 Einwohnerwerten sowie rund 250 be-
trieblichen Emittenten. Hinsichtlich der stofflichen Parameter handelt es sich um 
allgemeine Abwasserparameter (z. B. CSB – Chemischer Sauerstoffbedarf, 
BSB5 – Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen, Stickstoff und Phosphor), 
aber auch um wesentliche organische und anorganische Substanzen, soge-
nannte prioritäre Stoffe gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie national rele-
vante Parameter gemäß Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer.  

Sanierung Raab 
abgeschlossen 
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Gemäß dem ersten Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 wurde bei 
etwa zwei Drittel der österreichischen Flüsse das in der WRRL festgelegte Ziel 
des „guten ökologischen Zustands“ verfehlt. Defizite lagen vor allem bei den 
Abflussverhältnissen, der Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit vor. Von 
den erheblich veränderten oder künstlichen Gewässern wiesen 87 % kein gutes 
Potenzial auf.  

Um diese Beeinträchtigungen möglichst rasch zu beseitigen, wurde 2008 mit 
einer Novelle zum Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBl. Nr. 185/1993) eine 
Anreizförderung geschaffen. Die Dotation der Förderung Gewässerökologie er-
folgt bis 2015 in Höhe von insgesamt 140 Mio. Euro aus dem Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds. Seit Einführung der Förderung für Gewässerökologie 
im Jahr 2009 konnten bis Ende 2011 110 Projekte mit einem umweltrelevanten 
Investitionsvolumen von 48,4 Mio. Euro genehmigt werden. Diese Projekte dien-
ten einerseits der Verbesserung der Durchgängigkeit von Gewässern durch die 
Errichtung von Fischaufstiegen, andererseits wurden Maßnahmen zur Restruk-
turierung morphologisch veränderter Fließgewässerstrecken umgesetzt. Dabei 
werden morphologische Beeinträchtigungen wie z. B. begradigte Fließstrecken 
oder befestigte Ufer durch Renaturierungsmaßnahmen und Strukturverbesse-
rungen weitestgehend vermindert. 

Der weitere Ausbau der Wasserkraft sollte mit den Zielen einer nachhaltigen 
Wasserwirtschaft vereinbar sein; d. h. die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie 
und naturschutzrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. Der Nationale Ge-
wässerbewirtschaftungsplan 2009 sieht die Erarbeitung eines Kriterienkatalo-
ges für die Beurteilung von Wasserkraftprojekten bzw. von Gewässerabschnit-
ten hinsichtlich ihrer Eignung für die Wasserkraftnutzung unter Berücksichtigung 
insbesondere von energiewirtschaftlichen, ökologischen und sonstigen wasser-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten vor. Die Erstellung des Kriterienkataloges wur-
de u. a. auch im neunten Umweltkontrollbericht (Umweltbundesamt 2010) gefor-
dert. Am 31.01.2012 wurde vom Lebensministerium der „Österreichische Was-
serkatalog Wasser schützen – Wasser nutzen, Kriterien zur Beurteilung einer 
nachhaltigen Wasserkraftnutzung“, der als Erlass an die Wasserrechtsbehörden 
ergangen ist, veröffentlicht (BMLFUW 2012). Er wurde vom Lebensministerium in 
enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern und in intensiver Diskussion mit 
Interessierten und Betroffenen aus den Bereichen Umwelt und Energiewirt-
schaft erarbeitet. Der Kriterienkatalog bezieht sich in erster Linie auf Vorhaben, 
für welche gemäß § 104a WRG eine Ausnahme vom Verschlechterungsverbot 
in Anspruch genommen werden soll.  
Österreichs Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie ist die konsequente Fort-
führung des mit der Aufarbeitung der verheerenden Hochwässer der vergange-
nen zehn Jahre eingeschlagenen Weges zur Erreichung eines integralen 
Hochwasserrisikomanagements. Beteiligte sind hierbei insbesondere: Raumord-
nung, wasserwirtschaftliche Planung, Schutzwasserwirtschaft, Hydrografie, Ka-
tastrophenschutz und Naturschutz. Ziele sind, Retentionsräume zu erhalten und 
zu erweitern, Menschen und Siedlungsgebiete vor Hochwasser zu schützen, 
Frühwarnsysteme und Notfallpläne bereitzustellen, Betroffene im Hochwasser-
fall zu unterstützen und nicht zuletzt bewusstseinsbildende Maßnahmen für die 
Öffentlichkeit – z. B. im Hinblick auf das Restrisiko – zu setzen.  
Seit dem katastrophalen Hochwasserereignis im Jahr 2002 wurden in Öster-
reich mehr als 1,8 Mrd. Euro an Bundesmitteln für den Schutz vor Naturgefahren 
ausgegeben (  Raumentwicklung). In Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie 
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wurden die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos gemäß § 55i WRG 
und die darauf aufbauende Ausweisung von Gebieten mit potenziell signifikan-
tem Hochwasserrisiko gemäß § 55j WRG durchgeführt. Dies bildet den ersten 
Teilschritt der von der EU-Hochwasserrichtlinie geforderten Fachplanungen. Mit 
der vorläufigen Risikobewertung hat das Lebensministerium gemeinsam mit 
den zuständigen Verwaltungsstellen in den Ländern erstmals eine systematische, 
flächendeckende und bundesweit einheitliche Einschätzung der durch Hochwas-
ser bedingten Risiken in Österreich durchgeführt, die im Dezember 2011 abge-
schlossen werden konnte. 
 
Grundwasser 

Der Zustand der Grundwasserkörper wurde im Nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplan (BMLFUW 2010) ausgewiesen.  

Für drei der 136 Grundwasserkörper ergab die Bewertung (Zeitraum 2006 bis 
2008) entsprechend den Kriterien der Qualitätszielverordnung Chemie Grund-
wasser (QZV Chemie GW; BGBl. II Nr. 98/2010), dass der gute chemische Zu-
stand für den Schadstoff Nitrat nicht erreicht wird. Diese Grundwasserkörper – 
Marchfeld, Parndorfer Platte und südl. Wiener Becken-Ostrand (Bereich im Ein-
zugsgebiet Donau unterhalb Jochenstein) – liegen alle im Osten Österreichs, 
wo einerseits intensive landwirtschaftliche Nutzung erfolgt und andererseits ge-
ringe Niederschlagsmengen zu verzeichnen sind (BMLFUW 2010).  
Aufgrund der Abschätzung der langen mittleren Verweilzeit des Grundwassers 
im Untergrund wurde eine Ausnahme für den in der WRRL festgelegten Zeitho-
rizont der Zielerreichung bis 2027 festgelegt. 
Die Ergebnisse der chemischen Überwachung des Grundwassers zeigen, dass 
auch für die Periode 2009 bis 2011 für die drei genannten Gebiete der Zustand 
unverändert ist. Allerdings hat sich für Nitrat zusätzlich eine Verschlechterung 
beim GW-Körper Ikvatal ergeben – vom Status „Beobachtungsgebiet“1 zu „vo-
raussichtliches Maßnahmengebiet“2.  

Die Analyse der Zeitreihen auf Trendverhalten hat ergeben, dass die Nitrat-
konzentrationen für die Periode 2006 bis 2011 bei den Grundwasserkörpern 
Marchfeld, Wulkatal, Weinviertel (Einzugsgebiet March) und Ikvatal statistisch 
signifikant steigen. Sollte dies so bleiben, so würde beim nächsten NGP auch 
für diese Grundwasserkörper der gute Zustand verfehlt werden. Beim Leibnitzer 
Feld hingegen hat sich der zuletzt festgestellte abnehmende Trend fortgesetzt. 
Dieser Grundwasserkörper ist daher jetzt auch kein Beobachtungsgebiet mehr.  

Nach wie vor – wenn auch tendenziell abnehmend – treten Atrazin und dessen 
Hauptabbauprodukt Desethylatrazin aus der Gruppe der Pflanzenschutzmittel in 
Konzentrationen über dem Grundwasser-Schwellenwert und Trinkwasser-Grenz-
wert von 0,1 μg/l im Grundwasser auf. Der Einsatz von Atrazin ist bereits seit 
1995 verboten.  

                                                      
1 Grundwasserkörper, in denen mindestens 30 % der Messstellen als gefährdet eingestuft sind. 
2 Grundwasserkörper, in denen mindestens 50 % der Messstellen als gefährdet eingestuft sind 

oder ein signifikanter und anhaltend steigender Trend festgestellt wird. 
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Insgesamt liegt bei 441 von ca. 2.000 Messstellen eine Gefährdung3, ausge-
hend von zumindest einem Schadstoff, vor. Nitrat liegt mit 225 gefährdeten 
Messstellen an der Spitze, gefolgt von Orthophosphat mit 93 Messstellen. Be-
züglich Desethylatrazin, Sulfat und Ammonium sind etwa je 50 Messstellen ge-
fährdet. Die Konzentration aus der Summe aller quantifizierten Pestizide führt 
zu 35 gefährdeten Messstellen. 

 

 
Abbildung 2: Nitrat im Grundwasser – Auswertung für Messstellen und Grundwasserkörper.  

Als weitere Parameter, die Ursache für Gefährdungen sind, gelten Bentazon, 
Metolachlor, Terbuthylazin, Atrazin (aus der Gruppe der Pestizide), Arsen und 
Nickel (aus der Gruppe der Metalle) sowie Chlorid und Nitrit (weitere anorgani-
sche Schadstoffe). Bei einigen Metallen und anderen anorganischen Parame-
tern (wie z. B. Sulfat) treten geogen bedingt erhöhte Konzentrationen auf. Die 
Beurteilung muss daher im Einzelfall erfolgen.  

Die Palette der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und ihrer Abbauprodukte ist 
sehr groß. Daher ist die gezielte Überwachung und Untersuchung des Grund-
wassers mit erheblichem Aufwand verbunden. Ein umfassendes Sondermess-
programm (121 Substanzen an 201 Grundwassermessstellen) wurde im Jahr 
2010 durchgeführt, um Grundlagen für eine routinemäßige Überwachung und 
für die Bedeutung von Abbauprodukten im Grundwasser zu bekommen. Von den 

                                                      
3 Die Beschaffenheit des Grundwassers an einer Messstelle gilt hinsichtlich eines Schadstoffes als 

gefährdet, wenn das arithmetische Mittel der Jahresmittelwerte aus allen für den Beurteilungszeit-
raum vorliegenden – zumindest drei Beobachtungen umfassenden – Messergebnissen den zuge-
hörigen Schwellenwert überschreitet. 
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121 erhobenen Parametern wurden 50 im Grundwasser nachgewiesen (21 Wirk-
stoffe, 29 Abbauprodukte). Die Ergebnisse zeigten, dass v. a. die Abbauproduk-
te Desethyl-Desisopropylatrazin, Metazachlor-Säure, Metazachlor-Sulfonsäure 
und N,N-Dimethylsulfamid sowie der Wirkstoff Bentazon häufig und in erhöhten 
Konzentrationen im Grundwasser nachgewiesen wurden (BMLFUW 2011). 

Im Sommer 2012 wurde bekannt, dass bei einem Betrieb im Raum Korneuburg 
bereits im Jahr 2010 – oder auch schon früher – mehrere Pflanzenschutzmittel 
(v. a. Clopyralid und Thiamethoxam) in das Grundwasser gelangt sind. Umfang-
reiche Untersuchungen im Grundwasser-Abstrombereich des Betriebes erga-
ben, dass die Schadstoffe mit der Grundwasserströmung Richtung Süden ver-
lagert wurden. Somit waren zahlreiche private Brunnen von der Verunreinigung 
betroffen. Schließlich wurden die Substanzen auch in einem Brunnenfeld eines 
Wasserversorgers im Raum Bisamberg nachgewiesen. Die betroffenen Brun-
nen wurden daraufhin unverzüglich gesperrt und Sanierungsmaßnahmen wur-
den eingeleitet.  

Während bei aktuellen Schadensfällen wie z. B. in Korneuburg Maßnahmen auf 
Grundlage des WRG eingeleitet werden, wurde das Instrument der Altlastensa-
nierung etabliert, um den Eintrag von Schadstoffen aus Altlasten in das Grund-
wasser einzuschränken (  Altlasten). 

Insgesamt hat Österreich ausreichende Wasservorkommen und Wasserreser-
ven. Weniger als 4 % der vorhandenen Wasserressourcen werden genutzt. Al-
lerdings kommt es dennoch in Abhängigkeit von der Niederschlagssituation 
vereinzelt, kleinräumig und zeitlich begrenzt zu Problemen bei der Wasserver-
sorgung. So waren im Winter 2011/2012 in einigen Regionen Österreichs sehr 
geringe Niederschlagsmengen zu verzeichnen. Diese niederschlagsarme Peri-
ode setzte sich im Frühjahr z. B. in Osttirol, Kärnten und in der Steiermark fort. 
Dies führte neben Problemen in der Landwirtschaft örtlich zu stark sinkenden 
Grundwasserständen und teilweise zu Problemen mit der Wasserversorgung 
bei Hausbrunnen. Laut MeteorologInnen wiederholen sich derartige Perioden 
alle 10 bis 15 Jahre. Eine ähnliche Entwicklung wurde auch im Marchfeld ver-
zeichnet. Gab es in der jüngeren Vergangenheit noch Probleme bei Kellern we-
gen sehr hoher Grundwasserstände, so ist der Grundwasserspiegel in diesem 
Gebiet seit 2010 um ca. einen Meter gesunken. 

 

Europäische Ebene 

Auf EU-Ebene wurden bei der Erstellung des Blueprints unter anderem der 
Rechtsbestand der EU auf dem Wassersektor, die Bewirtschaftungspläne und 
der Grad der Zielerreichung aller Mitgliedstaaten analysiert.  

Darüber hinaus wurden die Strategie zur Bekämpfung von Wasserknappheit 
und Dürre überprüft sowie die Auswirkungen des Klimawandels und Anpas-
sungsstrategien diskutiert.  

Durch die Umsetzung der Kommunalen Abwasserrichtlinie in den beiden letzten 
Jahrzehnten wurden deutliche Verbesserungen in der Wasserqualität erzielt; 
hingegen ist der ökologische Zustand in den europäischen Gewässern noch 
nicht zufriedenstellend. Die Ergebnisse der Bewirtschaftungspläne zeigen, dass 
bei mehr als 50 % der Oberflächenwasserkörper der gute Zustand nicht erreicht 
wird. 
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Der chemische Zustand des Grundwassers gibt auf europäischer Ebene eben-
falls Anlass zur Sorge: Der gute Zustand wird auf ca. 25 % der Fläche der 
Grundwasserkörper nicht erreicht. Hohe Konzentrationen verschiedener Schad-
stoffe wie z. B. Nitrat sind die häufigste Ursache für die Verfehlung des guten 
Zustands (EEA 2012b). 

 

 

1.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Oberflächengewässer 

Die Liste der prioritären Stoffe ist – gemäß WRRL – im Vierjahreszyklus zu 
überarbeiten. Derzeit findet die erste Revision statt. Die Kernpunkte des Entwur-
fes als Grundlage für die Revision umfassen die Ausweisung 15 neuer prioritä-
rer Stoffe sowie die Festlegung neuer Umweltqualitätsnormen (KOM(2011) 876). 
Zu diesen neuen prioritären Stoffen zählen Arzneimittelwirkstoffe wie das 
Schmerzmittel Diclofenac oder das Kontrazeptivum 17 -Ethinylöstradiol, aber 
auch das natürliche Steroidhormon 17 -Östradiol. Da zahlreiche bestehende 
Güteziele deutlich verschärft werden, ist davon auszugehen, dass zukünftig für 
eine erheblich größere Anzahl von Wasserkörpern das Risiko besteht, den gu-
ten Zustand nicht einzuhalten (RAUCHBÜCHL & CLARA 2012). Im Lichte dieser 
Entwicklungen werden auf europäischer Ebene intensive Diskussionen über die 
Notwendigkeit weitergehender Abwasserbehandlungsmaßnahmen geführt. Zu 
dieser Diskussion ist jedoch anzumerken, dass in vielen Fällen noch keine 
Kenntnisse über die verschiedenen Eintragspfade der Schadstoffe in die Ge-
wässer sowie in Bezug auf effiziente Maßnahmen zur Vermeidung des Eintra-
ges vorliegen. Diffuse Eintragspfade in die Gewässer können für viele Stoffe 
von Relevanz bzw. auch die dominierenden Eintragspfade sein (CLARA et al. 
2012).  

Das Ziel, den guten chemischen Zustand der Gewässer zu erreichen, ist nur 
durch eine Kombination unterschiedlichster Maßnahmen möglich, wobei dieser 
Maßnahmenkatalog sowohl Maßnahmen an der Quelle (z. B. Stoffverbote), 
punktuelle Maßnahmen bei relevanten Einleitungen (z. B. kommunale Kläranla-
gen), als auch Maßnahmen an diffusen Eintragspfaden (z. B. Mischwasserent-
lastungen) einschließen muss. Allfällige Maßnahmen sollten jedenfalls im Ver-
hältnis zu dem angestrebten Schutzniveau stehen. Diese Verhältnismäßigkeit 
kann nur gewahrt werden, wenn das angestrebte Schutzniveau, die maßgebli-
chen Eintragspfade und die verschiedenen Möglichkeiten der Emissionsreduk-
tionen noch eingehender bekannt sind als dies heute der Fall ist.  

Auch wenn der Ausbaugrad der Abwasserreinigung bereits sehr hoch ist, gibt 
es auch zukünftig erheblichen Investitionsbedarf, um den Gewässerschutz nach-
haltig zu sichern. Neben der Neuerrichtung von Abwasserreinigungsanlagen im 
ländlichen Raum ist es wichtig, die vorhandenen Infrastrukturbauten entspre-
chend zu betreiben und zu warten. So macht z. B. die Altersstruktur der Kanäle 
bereits heute umfangreiche Sanierungen und Reinvestitionen erforderlich, die 
derzeit allerdings nur in einem sehr geringen Maß getätigt werden. Sollte das 
siedlungswasserwirtschaftliche Fördersystem aufgrund der derzeitigen wirtschaft-
lich/finanziellen Situation zurückgefahren werden, müssten Investitionen zwangs-
läufig in die Zukunft verschoben werden und Abwassergebühren erhöht bzw. 
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andere Finanzierungsformen gefunden werden. Vor allem im ländlichen Raum, 
wo die Pro-Kopf-Kosten für die Abwasserentsorgung höher sind als in Ballungs-
zentren, stellt sich damit die Frage der sozialen Verträglichkeit. Dies bedeutet 
daher auch zukünftig die Notwendigkeit von Investitionen in bauliche und ma-
schinelle Erneuerungen der Einrichtungen und somit den Bedarf an Finanzmit-
teln. Die siedlungswasserwirtschaftliche Förderung ist ein wichtiges Instrument 
zur Sicherung der Gewässergüte in Österreich und sollte daher auf jeden Fall in 
bisher bewährter Form weitergeführt werden.  

Eine weitere große Herausforderung in den nächsten Jahren bleibt die Sanie-
rung der Gewässer mit hydrologischen und morphologischen Defiziten. Ent-
sprechend wurden Sanierungsprioritäten bis 2015 gesetzt, die Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Fischpassierbarkeit (z. B. Fischaufstiegshilfen oder Um-
gehungsgerinne bei Kraftwerken), ausreichende Restwasserdotation und die 
Verbesserung von Gewässerstrukturen durch Renaturierungen beinhalten. In 
dieser ersten Sanierungsphase steht die Verbesserung des ökologischen Zu-
standes der sogenannten prioritären Gewässer im Vordergrund. Das sind jene 
Fließgewässer, die Lebensraum der wandernden Fischarten Nase, Barbe und 
Huchen sind. Aufgrund der Vorgaben der WRRL und der darauf basierenden 
Planung im NGP über den Zeithorizont 2015 hinaus ist eine Fortführung der 
Förderung erforderlich. 

Im Interessenskonflikt zwischen dem Ausbau der Wasserkraft und der Einhal-
tung der Ziele der WRRL kann die Anwendung des Kriterienkataloges Wasser-
kraft in der überregionalen Planung entschärfend wirken.  

 

Integratives Hochwassermanagement mündet in zahlreichen Projekten, die ne-
ben der Freihaltung von Flächen im Hochwasserabflussbereich und techni-
schen Maßnahmen auch die Vergrößerung von Rückhaltezonen bei gleichzeiti-
ger Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer zum Ziel haben. 
Durch eine konsequente Fortführung des integrativen Hochwasserrisikomana-
gements soll das Risiko durch Hochwasserereignisse mit erheblichen Scha-
densfolgen minimiert werden.  

 

Grundwasser 

Grundwasser stellt in Österreich die zentrale Ressource für Trinkwasser dar. 
Die Daten aus dem österreichweiten Überwachungsprogramm sind somit eine 
essenzielle Grundlage für die Bewirtschaftung der Grundwasservorkommen und 
die Ableitung von Maßnahmen für den Grundwasserschutz. Wenngleich die als 
Beobachtungs- und voraussichtliches Maßnahmengebiet ausgewiesenen Flä-
chen relativ gering sind, so sind doch bei ca. 22 % der Messstellen zumindest 
für einen Parameter Überschreitungen der Qualitätsziele zu verzeichnen.  

Dies kann v. a. bei kleineren Wasserversorgungsanlagen, aber auch in den Re-
gionen, in denen die Versorgung dezentral über Hausbrunnen und -quellen er-
folgt (ca. 10 % der Bevölkerung) zu Problemen führen. Bei derartigen Struktu-
ren ist ein Ausweichen auf andere Ressourcen kaum möglich bzw. wäre eine 
allenfalls erforderliche Aufbereitung mit unverhältnismäßig hohen Kosten ver-
bunden. Daher ist es erforderlich, dass die im Nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplan 2009 (BMLFUW 2010) angeführten Maßnahmen konsequent umge-
setzt werden. 
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Im Entwurf zur Verordnung „Ländliche Entwicklung“ für die Periode 2014 bis 
2020 wurde explizit die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie veran-
kert. Damit sollten die Maßnahmen, für die es in dieser Periode Förderungen 
geben wird, u. a. zur Erreichung des guten Zustandes von Grundwasser beitra-
gen. Dies ist von essenzieller Bedeutung, da neben dem verpflichtenden „Akti-
onsprogramm Nitrat“ über die freiwillige Beteiligung am sogenannten ÖPUL-
Programm (  Landwirtschaft) Verbesserungen forciert bzw. auch der Erhalt des 
Zustandes von Grundwasser erreicht werden sollen.  

Die EU-Rahmenrichtlinie Pestizide (RL 2009/128/EG) über die nachhaltige Ver-
wendung von Pestiziden ist am 24. November 2009 in Kraft getreten. Um eine 
harmonisierte Umsetzung zu gewährleisten, wurde das Projekt „UNAPP“ (Um-
setzung und Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel) vom Bund, den Län-
dern und Interessenvertretungen ins Leben gerufen.  

Ziel ist es, speziell den Bereich der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln ein-
heitlich zu regeln. Zusätzlich zu der Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales 
Recht mussten alle Mitgliedstaaten „Nationale Aktionspläne“ erarbeiten und bis 
November 2012 an die Europäische Kommission berichten. In Österreich obliegt 
die Grundsatzgesetzgebung dem Bund und die Ausführungsgesetzgebung und 
Vollziehung den Ländern. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtin-
nen und Landwirte, Schutzmaßnahmen für das Wasser und sensible Gebiete 
sowie verpflichtende Anwendung der „Allgemeinen Grundsätze des Integrierten 
Pflanzenschutzes“ sind wesentliche Themen, die in den neuen Länder-Aktions-
plänen umzusetzen sind (  Chemikalien). 

Seitens der Behörde wurde zum Schadensfall Korneuburg eine Sanierungs-
kommission eingerichtet. Unter dieser Kommission wurden Maßnahmen für die 
Verhinderung der weiteren Ausbreitung der Schadstoffe erarbeitet und Sanie-
rungsmaßnahmen (u. a. Aktivkohlefilter) in die Wege geleitet.  

 

Klimawandel 

Als Beitrag zur Österreichischen Anpassungsstrategie (  Klimawandelan-
passung) wurde im Auftrag von Bund und Ländern durch die Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und die TU Wien die Studie „Anpas-
sungsstrategien an den Klimawandel für Österreichs Wasserwirtschaft“ erarbei-
tet (ZAMG & TU 2010). Die wesentlichsten Ergebnisse für Oberflächengewässer 
und Grundwasser ergeben folgenden Ausblick:  

 Der Klimawandel dürfte sich im Bereich der Oberflächengewässer Österreichs 
folgendermaßen auswirken: In den Alpen werden die Abflüsse bei Winternie-
derwasser aufgrund der höheren Lufttemperaturen erhöht, in den Flachland-
regionen Ost- und Südösterreichs kann eine Abnahme der Abflüsse bei Nie-
derwasser eintreten. Dies kann zur Folge haben, dass stoffliche Einträge 
durch die geringere Verdünnung in größerer Konzentration auftreten. Der 
Rückgang der Gletscher führt zu einer Zunahme der Sommerabflüsse in 
gletschernahen kleinen Einzugsgebieten.  

 Der Einfluss des Klimawandels auf die Hochwasserereignisse wurde durch 
diese Studie relativiert. Es werden regional unterschiedliche Änderungen der 
Abflüsse bei Hochwässern erwartet, die im Bereich von – 4 % bis + 10 % lie-
gen dürften. Natürliche Schwankungen der Hochwässer sind wesentlich grö-
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ßer als Änderungen aufgrund des Klimawandels. Die Unsicherheiten der 
Auswirkungen auf Extremereignisse sind jedoch relativ groß, insbesondere in 
kleinen Einzugsgebieten. 

 Insgesamt ist aufgrund der hohen Wasserverfügbarkeit in Österreich mit kei-
nem großräumigen Mangel an Rohwasser zu rechnen. Kleinräumig könnten 
sich jedoch vorhandene Engpässe mit ungünstigem Wasserdargebot ver-
stärken. Dies ist bei der Bewirtschaftung der Wasserressourcen zu berück-
sichtigen. 

 Für den Süden und Osten Österreichs ist künftig eine Abnahme der Grund-
wasserneubildung wahrscheinlich. Im Norden und Westen Österreichs könn-
te diese zunehmen. 

 Für Grund- und Oberflächenwasser wurde eine Zunahme der Wassertempe-
ratur festgestellt. Dadurch laufen die Prozesse im Übergangsbereich zwischen 
Oberflächen- und Grundwasser etwas rascher und vollständiger ab, wodurch 
Änderungen in der chemischen Zusammensetzung möglich sind. 

 

Blueprint 

Eine der Arbeiten der European Environment Agency (EEA 2012b), die eine 
Fachgrundlage für den Blueprint darstellen, kommt zu folgenden Schlüssen: 
Während die Belastung der Gewässer aus Punktquellen durch die Umsetzung 
der Kommunalen Abwasserrichtlinie aller Voraussicht nach weiter zurückgehen 
dürfte, wird dies bei Belastungen und Einträgen in Gewässer aus diffusen Quel-
len (wie z. B. Nitrat aus der Düngung) in den nächsten 10 bis 15 Jahren für un-
wahrscheinlich gehalten. 

Eingriffe in die Hydromorphologie der Gewässer und Auswirkungen auf die 
Ökosysteme sind ebenfalls ein bedeutender Belastungsfaktor, der Probleme für 
die europäischen Wasserkörper bedeutet. 

Betreffend Wasserentnahmen und die Umsetzung des Art. 9 der Wasserrah-
menrichtlinie „Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen“ sieht die Euro-
päische Kommission in ihrer Analyse Handlungsbedarf für eine effizientere Nut-
zung der Wasserressourcen und die Schaffung von Anreizen durch Einführung 
entsprechender Wasserpreise. Dabei sollen verstärkt ökonomische Instrumente 
eingesetzt werden. Die Kenntnis und die entsprechenden Daten zu Wasserent-
nahmen und Wassereinleitungen werden als Voraussetzung dazu gesehen 
(KOM(2012) 673). Aktuelle Daten liegen in Österreich nicht vollständig vor 
(  Industrielle Anlagen). 

In den Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union (Dok. 17872/12) 
werden daher die Mitgliedstaaten eindringlich aufgefordert, größere Anstren-
gungen zur lückenlosen Umsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften zu 
unternehmen. 
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1.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Die siedlungswasserwirtschaftliche Förderung für Erhalt, Wartung und den 
Neubau entsprechender Infrastrukturmaßnahmen ist zu sichern (BMLFUW).  

 Der im Jänner 2012 veröffentlichte Kriterienkatalog Wasserkraft ist nicht nur 
im Einzelverfahren anzuwenden, sondern auch als eine wesentliche Grund-
lage für überregionale Planungen und/oder Studien in Bezug auf Wasserkraft-
potenziale und ökologische Gesichtspunkte für einzelne Flüsse, Teileinzugs-
gebiete oder bestimmte Regionen heranzuziehen (BMLFUW, Bundesländer). 

 Relevante Eintragspfade von prioritären Stoffen unter Berücksichtigung punk-
tueller und diffuser Einträge sowie Erarbeitung von Vermeidungs- bzw. Re-
duktionspotenzialen sind zu identifizieren (BMLFUW). 

 Evaluierung der „Länder-Aktionspläne Pflanzenschutzmittel“ auf Effektivität 
bzgl. Schutz der Gewässer und Prüfung, ob ergänzend Handlungsbedarf bei 
der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln besteht – auch unter Berücksichti-
gung von Abbauprodukten und deren Eintrag in Gewässer (BMLFUW, Bun-
desländer).  

 Industrie- und Gewerbebetriebe sind verstärkt durch die Gewerbebehörde zu 
überwachen (BMWA, Bundesländer). 

 Im Rahmen der Umsetzung der EU-Verordnung „Ländliche Entwicklung“ (LE 
14-20) sollen die Maßnahmen auf die Anforderungen des (Trink-)Wasser- 
und Gewässerschutzes ausgerichtet und dabei allfällige Auswirkungen des 
Klimawandels berücksichtigt werden (BMLFUW). 

 Für die wasserwirtschaftliche Planung und auch aus den Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie bzw. aufgrund der Handlungsempfehlungen des Blue-
print sind systematisch die tatsächlichen Entnahmedaten – heruntergebrochen 
auf die Sektoren Trinkwasser, Industrie, Landwirtschaft – zu erheben 
(BMLFUW, Bundesländer). 

 Der Weg des integrativen Naturgefahrenmanagements ist fortzuführen 
(BMLFUW, Bundesländer).  
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Rechtsnormen und Leitlinien 

Badegewässerrichtlinie (RL 2006/7/EG): Richtlinie des Rates vom 15. Februar 2006 über 
die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung. ABl. Nr. L 64. 

Emissionsregisterverordnung (EmRegV-OW; BGBl. II Nr. 29/2009): Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über ein elektronisches Register zur Erfassung aller wesentlichen Belastungen 
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Hochwasserrichtlinie (RL 2007/60/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
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KOM(2011) 627 endg: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER). 

KOM(2011) 876 endg.: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug 
auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik.  
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Richtlinie 98/15/EG der Kommission vom 27. Februar 1998. ABl. Nr. L 135/40. 
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Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden. ABl. Nr. L 309. 

Rat der Europäischen Union (2012): Dok. 17872/12: Ein Blueprint für den Schutz der 
europäischen Wasserressourcen – Schlussfolgerungen des Rates. 

Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBl. Nr. 185/1993 i.d.g.F.): Bundesgesetz über die 
Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, 
der Altlastensanierung, zum Schutz der Umwelt im Ausland und über das 
österreichische JI/CDM-Programm für den Klimaschutz.  

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL; RL 2000/60/EG): Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik. ABl. Nr. L 327. Geändert durch die Entscheidung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 2455/2001/EC. ABl. Nr. L 331, 
15/12/2001.  

Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG; BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.): 215. Kundmachung der 
Bundesregierung vom 8.9.1959, mit der das Bundesgesetz, betreffend das 
Wasserrecht, wiederverlautbart wird.  

WRG-Novelle 2011 (BGBl. Teil I Nr. 14/2011): Änderung des Wasserrechtsgesetzes 
1959. 
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2 LUFT 

Luftschadstoffe beeinträchtigen die menschliche Gesundheit, die Vegetation und 
Ökosysteme. Zur Verminderung dieser Wirkungen wurde ein umfangreiches 
rechtliches Instrumentarium entwickelt. Dieses regelt die Emissionen, also den 
Ausstoß von Luftschadstoffen und die Immissionsbelastung, also die Luftquali-
tät. Dazu wurden unter anderem nationale Emissionshöchstmengen, sektorale 
Emissionsgrenzwerte und Regelungen für die Immissionsbelastung etabliert.  

 

 

2.1 Umweltpolitische Ziele 

Im 6. Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft (Beschluss 
1600/2002/EG; Laufzeit 2002 bis 2012) ist das Ziel der EU-Luftreinhaltepolitik 
festgelegt: Die Belastung durch Luftschadstoffe ist derart zu reduzieren, dass sie 
keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt hat. 

Ziel der Emissionshöchstmengenrichtlinie (NEC-RL; RL 2001/81/EG) ist die Ver-
minderung der Ozonbelastung, der Versauerung und der Eutrophierung. Die 
Richtlinie bestimmt für alle Mitgliedstaaten individuelle, verbindliche Emissions-
höchstmengen für folgende Luftschadstoffe: Stickstoffoxide (NOx), flüchtige or-
ganische Verbindungen ohne Methan (NMVOC), Schwefeldioxid (SO2) und Am-
moniak (NH3). Diese Höchstmengen dürfen seit 2010 nicht mehr überschritten 
werden. Die nationale Umsetzung erfolgte im Emissionshöchstmengengesetz-
Luft (EG-L; BGBl. I Nr. 34/2003). 

Die Europäische Kommission hat im Jahr 2011 eine umfassende Überprüfung 
der europäischen Luftqualitätspolitik eingeleitet, mit deren Hilfe u. a. die NEC-
RL hinsichtlich ihrer Wirkungen und Ziele analysiert und gegebenenfalls über-
arbeitet werden soll. Es steht zur Diskussion, dass eine überarbeitete NEC-RL 
in Zukunft auch Reduktionsziele für die gesundheitlich besonders relevanten 
PM2,5-Feinstaubpartikel enthalten soll. 

Im Rahmen des UNECE-Übereinkommens über weiträumige grenzüberschrei-
tende Luftverunreinigungen (CLRTAP) wurde eine Revision des Göteborg-
Protokolls4 im Mai 2012 verabschiedet. Darin enthalten sind nationale Redukti-
onsziele auch für Österreich. Diese entfalten jedoch keine bindende Wirkung, 
da Österreich das Göteborg-Protokoll nicht ratifiziert hat. Sie bilden jedoch die 
Grundlage für eine allfällige Überarbeitung der NEC-LR, da das Göteborg-Pro-
tokoll in der EU durch die NEC-RL umgesetzt wird. Die Ziele für 2020 – bezogen 
auf das Basisjahr 2005 – sind folgende5: NOx: – 37 %, VOC: – 21 %, SO2: – 26 %, 
NH3: – 1 %, PM2,5: – 20 %. 

Regelungen zur Immissionsbelastung wurden in der Luftqualitätsrichtlinie 
(RL 2008/50/EG) über Luftqualität und saubere Luft für Europa sowie in der 
4. Tochterrichtlinie zur Luftqualitätsrahmenrichtlinie (RL 2004/107/EG) festgelegt. 

                                                      
4 http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html 
5 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/press/pr2012/GothenburgProtocol_Table_Eng.pdf  
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Diese bestimmen die Grundzüge der Luftgüteüberwachung, der Maßnahmen-
planung, Immissionsgrenzwerte, Immissionsziel- und -schwellenwerte sowie das 
Verfahren zur Fristverlängerung der Grenzwerteinhaltung.  

Mit der Novelle 2010 (BGBl. I Nr. 77/2010) des Immissionsschutzgesetzes-Luft 
(BGBl. I Nr. 115/1997) und der Verordnung zum Schutz der Ökosysteme und 
der Vegetation (VO BGBl. II Nr. 298/2001) wurden die Grenz- und Zielwerte in 
nationales Recht umgesetzt. 

Im Ozongesetz (BGBl. Nr. 210/1992) sind ein Informationsschwellenwert und ei-
ne Alarmschwelle für bodennahes Ozon festgelegt. Es enthält zudem Zielwerte 
zum Schutz von Gesundheit und Vegetation sowie Vorgaben zur Emissionsbe-
grenzung der Vorläufersubstanzen Stickstoffoxide und NMVOC. 

In etlichen Materiengesetzen und Verordnungen sind Produktnormen und Emis-
sionsgrenzwerte für Anlagen und mobile Quellen festgelegt (z. B. Kraftstoffver-
ordnung 1999, BGBl. II Nr. 418/1999). 

 

 

2.2 Situation und Trends 

Emissionen 

Alle folgenden Emissionsangaben beziehen sich auf die im Inland emittierten 
Luftschadstoffe, also auf die Emissionen ohne Kraftstoffexport in Fahrzeugtanks 
(vulgo „ohne Kraftstoffexport“;  Verkehr).6 Welche Emittentengruppen den in 
Folge genannten Sektoren zuzuordnen sind, ist in den Emissionstrends 1990 
bis 2011 beschrieben (UMWELTBUNDESAMT 2013a).7 

Die Stickstoffoxid-Emissionen (NOx) sind von 2009 bis 2011 um 2,1 % von ca. 
147.400 t auf 144.200 t gesunken. Gemäß Emissionshöchstmengengesetz-Luft 
sind ab 2010 maximal 103.000 t zu emittieren; die Höchstmenge für NOx wird 
somit überschritten. Dominierende Verursachersektoren waren 2011 der Verkehr 
(48 %;  Verkehr), die Industrie (23 %;  Industrielle Anlagen) und der Klein-
verbrauch (15 %) (UMWELTBUNDESAMT 2012a, 2013a). 

Die Abnahme der NOx-Emissionen der letzten Jahre ist v. a. auf den Emissions-
rückgang im Verkehr zurückzuführen, im Wesentlichen aufgrund des technolo-
gischen Fortschritts bei der Fahrzeugflotte sowie als Folge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2009 (reduzierte Gütertransportleistung;  Verkehr). Auch in 
den Sektoren Energieversorgung und Kleinverbrauch konnten Emissionsrück-
gänge durch den rückläufigen Einsatz von Heizöl und Kohle, Gebäudesanie-
rungen, Effizienzsteigerungen sowie technologische Maßnahmen erzielt wer-
den. 

                                                      
6 Jene Emissionen, die im Ausland beim Fahren mit in Österreich gekauftem Kraftstoff entstehen, 

sind nicht in der nationalen Emissionsinventur gemäß NEC-Richtlinie berücksichtigt. 
7 Der als „Sonstige“ bezeichnete Sektor umfasst Emissionen aus der Lösemittelanwendung sowie 

der Abfallbehandlung (Deponierung). 
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Abbildung 3: Trend der Stickstoffoxid-Emissionen. 

Die Emissionen der flüchtigen organischen Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 
sind von 2009 bis 2011 um 5,1 % von 120.000 t auf 126.200 t gestiegen. Be-
gründung für den Anstieg in diesem Zeitraum ist der niedrige Emissionswert 
2009, welcher auf die Wirtschaftskrise zurückzuführen ist. Langfristig weisen die 
NMVOC-Emissionen jedoch einen eindeutig abnehmenden Trend auf. Haupt-
verursacher waren 2011 der Sektor Lösemittelanwendung („Sonstige“, 58 %) 
sowie Kleinverbrauch (24 %), Verkehr (9,1 %) und Industrie (5,8 %) (UMWELT-
BUNDESAMT 2012a, 2013a). 

Seit 1990 sind die NMVOC-Emissionen um 54 % gesunken. Die größten Re-
duktionen wurden im Straßenverkehr erzielt, durch den Einbau von Katalysato-
ren, die Einführung strengerer Abgasgrenzwerte und den zunehmenden Be-
stand an Diesel-Kfz (  Verkehr). In der Lösungsmittelanwendung (gesetzliche 
Maßnahmen) und im Kleinverbrauch (Modernisierung des Kesselbestands) sind 
ebenfalls Emissionsrückgänge zu verzeichnen.  
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Abbildung 4: Trend der NMVOC-Emissionen.  

Die NMVOC-Emissionen liegen somit unter der gemäß Emissionshöchstmen-
gengesetz-Luft zulässigen Höchstmenge von 159.000 t (einzuhalten seit 2010). 

 

Die Schwefeldioxid-Emissionen sind von 2009 bis 2011 um 4,4 % von 17.700 t 
auf 18.500 t gestiegen. Begründung für den Anstieg in diesem Zeitraum ist der 
krisenbedingt niedrige Emissionswert 2009. Langfristig weisen die SO2-Emis-
sionen jedoch einen eindeutig abnehmenden Trend auf. Verursachersektoren 
sind Industrie (68 %), Kleinverbrauch (13 %) und Energieversorgung (17 %) 
(UMWELTBUNDESAMT 2012a, 2013a). 

Gründe für den Rückgang der Emissionen seit 1990 (– 75 %) sind die Senkung 
des Schwefelgehaltes in Mineralölprodukten und Treibstoffen, Entschwefelungs-
anlagen in Kraftwerken sowie die verstärkte Nutzung schwefelärmerer Brenn-
stoffe. 
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Abbildung 5: Trend der Schwefeldioxid-Emissionen.  

Die SO2-Emissionen liegen somit deutlich unter der gemäß Emissionshöchst-
mengengesetz-Luft zulässigen Höchstmenge von 39.000 t (einzuhalten seit 
2010). 

 

Die Ammoniak-Emissionen sind von 2009 bis 2011 um 1,6 % von 63.100 t auf 
62.100 t gesunken. Hauptverursacher ist der Sektor Landwirtschaft (94 %) 
(UMWELTBUNDESAMT 2012a, 2013a). Gründe für die Abnahme der Emissionen 
sind der reduzierte Viehbestand und der geringere Mineraldüngereinsatz 2011. 
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Abbildung 6: Trend der Ammoniak-Emissionen.  

Die NH3-Emissionen liegen somit unter der gemäß Emissionshöchstmengenge-
setz-Luft zulässigen Höchstmenge von 66.000 t (einzuhalten seit 2010). 

 

Die PM10-Emissionen (Feinstaub) sind von 2009 bis 2011 mit etwa 34.500 t re-
lativ konstant geblieben (– 0,01 %), die PM2,5-Emissionen sind um 1,4 % von 
19.170 t auf 18.893 t gesunken. Verursachersektoren von PM10- und PM2,5-
Emissionen sind Industrie (34 % bzw. 23 %), Kleinverbrauch (24 % bzw. 40 %), 
Verkehr (20 % bzw. 22 %) und Landwirtschaft (16 % bzw. 7 %) (UMWELT-
BUNDESAMT 2013a, b). 
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Abbildung 7: Trend der PM10-Emissionen.  

 
Abbildung 8: Trend der PM2,5-Emissionen.  
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Zur Erreichung der NEC-Ziele wurde gemäß EG-L (§ 6) ein nationales Maß-
nahmenprogramm erstellt und im Februar 2010 an die Europäische Kommissi-
on übermittelt (BUNDESREGIERUNG 2010). Das Programm umfasst Informatio-
nen über eingeführte und geplante Politiken und Maßnahmen sowie Schätzun-
gen der Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Emissionen. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf Stickstoffoxid in den Bereichen „Mobile Quellen“, „Stationä-
re Anlagen“ und „Hausheizungen“.  

 

Immissionen 

Der Grenzwert für den Jahresmittelwert von Stickstoffdioxid (NO2) gemäß IG-L 
beträgt 30 μg/m³, im Jahr 2009 betrug die Toleranzmarge 10 μg/m³, ab 2010 
5 μg/m³. Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoffdioxid traten 2009 bis 2011 
ausschließlich an verkehrsbeeinflussten Standorten auf (UMWELTBUNDESAMT 
2012b). Die höchsten Belastungen zeigen sich entlang von Autobahnen und an 
stark befahrenen Straßen im dicht verbauten Stadtgebiet.  

Maßnahmen zur Verminderung der Stickstoffdioxid-Belastung umfassen in 
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol variable und immissionsgesteuerte 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, ein Nachtfahrverbot und Fahrverbote für älte-
re Fahrzeuge (UMWELTBUNDESAMT 2012b). Zum sektoralen Fahrverbot in Tirol hat 
der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mit Urteil Zl. C-28/09 vom 
21.12.2011 festgestellt, dass dieses gegen Unionsrecht verstößt.  

Die Luftqualitätsrichtlinie gibt die Möglichkeit einer Fristverlängerung der seit 
2010 einzuhaltenden Grenzwerte bis 2015. Österreich hat die entsprechende 
Mitteilung 2011 für alle Bundesländer außer dem Burgenland und der Steier-
mark ohne Graz (da keine Überschreitung 2010) übermittelt. Gegen die Verlän-
gerung bis 2015 hat die Kommission keine Einwände im Fall von Kärnten und 
Linz erhoben; für Niederösterreich wurde eine Verlängerung bis 2013 gewährt, 
sofern der Luftqualitätsplan angepasst wird (Beschluss C(2012) 4751). Gegen 
die Verlängerung in den übrigen Gebieten (Oberösterreich ohne Linz, Salzburg, 
Graz, Tirol, Vorarlberg, Wien) hat die Kommission jedoch Einwände erhoben, 
da gemäß ihrer Analyse nicht alle in der Richtlinie vorgesehenen Bedingungen 
erfüllt werden.  
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Abbildung 9: Jahresmittelwerte der Stickstoffdioxid-Konzentration an den am höchsten belasteten Standorten und 

zeitlicher Verlauf der Summe aus Grenzwert und Toleranzmarge des Jahresmittelwertes von 
Stickstoffdioxid (Grenzwert seit 2000 in Kraft. Hietzinger Kai: neuer Standort seit 2009). 

Der Grenzwert für den Tagesmittelwert von PM10 gemäß IG-L beträgt 50 μg/m³, 
wobei 2009 30 Überschreitungen zulässig waren, ab 2010 25 Überschreitun-
gen. Der Grenzwert für den Jahresmittelwert beträgt 40 μg/m³. Bei der Anzahl 
der von Überschreitungen des Grenzwertes für den Tagesmittelwert betroffenen 
Messstellen gab es zwischen 2009 bis 2011 sehr große Fluktuationen. Während 
im Jahr 2009 Überschreitungen an rund 8 % der Messstellen registriert wurden, 
stieg der Anteil 2011 auf 56 %. Die Unterschiede in der Belastung zwischen den 
einzelnen Jahren stehen in erster Linie in Zusammenhang mit dem Auftreten 
von für die Luftschadstoffausbreitung vorteilhaften meteorologischen Situatio-
nen. Dazu zählen etwa die milden Wintermonate im Jahr 2009 mit wenigen Inver-
sionswetterlagen. Umgesetzte Maßnahmen trugen in geringerem Ausmaß zur 
niedrigeren Belastung bei (UMWELTBUNDESAMT 2012b). 

Tabelle 1: Prozentsatz der Messstellen mit Überschreitungen der jeweils geltenden 
Immissionsgrenzwerte für PM10 gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft 
(Quelle: UMWELTBUNDESAMT 2012b).  

Jahr Messstellen mit  
Überschreitungen 

Gesamtzahl der  
Messstellen 

2009 8 % 143 

2010 28 % 145 

2011 56 % 143 
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Abbildung 10: Anzahl der Tage mit Überschreitungen des Grenzwertes für den PM10-Tagesmittelwert von 50 g/m³, 

2011, wobei 25 Überschreitungen zulässig sind.  

Die höchsten Belastungen durch PM10 sind in den letzten Jahren in Graz (Mess-
stelle Don Bosco), Leibnitz und Wien (Belgradplatz, baustellenbedingt), aufge-
treten. Der Grenzwert für den Tagesmittelwert wurde an diesen Standort bis zu 
87-mal überschritten. Weitere Belastungsschwerpunkte sind Ballungszentren 
und inneralpine Tal- und Beckenlagen. Gemäß Luftqualitätsrichtlinie sind ab 2005 
jährlich 35 Überschreitungen pro Standort zulässig. Im Jahr 2009 wurde diese 
Anzahl in Graz, Niederösterreich, Salzburg und Wien, 2010 in allen Bundeslän-
dern außer Vorarlberg, 2011 in allen Bundesländern außer Salzburg und Vor-
arlberg überschritten. Lediglich in Vorarlberg werden die Grenzwerte der Luft-
qualitätsrichtlinie bereits seit 2007 eingehalten. 
Die Luftqualitätsrichtlinie gab die Möglichkeit einer Fristverlängerung bis 2011. 
Gegen die von Österreich eingereichte Mitteilung einer Fristverlängerung wur-
den von der Europäischen Kommission für Kärnten, Niederösterreich, Steier-
mark, Tirol, Linz und Wien keine Einwände erhoben (KOM(2009) 5247, Graz: 
KOM(2010) 6850). Im Ballungsraum Graz und in der Steiermark wurden die 
Bedingungen gemäß Luftqualitätsrichtlinie über die Höhe der PM10-Belastung 
für den Zeitraum der Fristerstreckung 2011 nicht eingehalten. Im Burgenland 
(2011), Oberösterreich ohne Linz und Salzburg (2010) wurden die Grenzwerte 
überschritten. 
Für PM2,5 sind im IG-L je ein Ziel- und Grenzwert sowie eine Verpflichtung für 
die durchschnittliche Exposition im Dreijahresmittel festgelegt, die anhand von 
fünf dafür vorgesehenen Messstellen ermittelt wird. In den Jahren 2013 bis 
2015 dürfen laut Verpflichtung 20 μg/m³, gemittelt über diese drei Jahre, nicht 
überschritten werden. In den Jahren 2009 bis 2011 wurde im Mittel eine Belas-
tung von 17,8 μg/m³ registriert. Das Ziel für die Reduktion der durchschnittlichen 
Exposition 2018 bis 2020 beträgt 15 % gegenüber 2009 bis 2011.  

 
 
 
 
 
 
 

Grenzwerte in 
Vorarlberg seit 2007 

eingehalten 
 
 
 
 
 

Grenzwerte während 
Fristverlängerung 
tlw. überschritten 

Ziel- und Grenzwerte 
für PM2,5 

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)46 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Luft 

Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 45 

Der ab 2015 einzuhaltende Grenzwert für PM2,5 von 25 μg/m³ wurde 2009 bis 
2011 an keiner Messstelle überschritten. Die höchsten PM2,5-Jahresmittelwerte 
wurden in Graz (2009: 22 μg/m³, 2010 und 2011: 24 μg/m³), Klagenfurt, Linz, 
St. Pölten und Wien registriert.  

Die höchsten bodennahen Ozonbelastungen traten im Hoch- und Mittelgebirge 
sowie in den außeralpinen Gebieten Ostösterreichs auf. In den Jahren 2009 bis 
2011 wurden an 37 % aller Messstellen Überschreitungen des Zielwerts zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit festgestellt. Im fünfjährigen Bezugszeit-
raum 2007 bis 2011 wurde an 39 % der Messstellen der Zielwert zum Schutz 
der Vegetation überschritten. Der Informationsschwellenwert wurde 2009 an 
drei Tagen in einem Ozonüberwachungsgebiet (Nordostösterreich) überschrit-
ten, 2010 an 15 Tagen in vier Gebieten, 2011 an acht Tagen in zwei Gebieten. 
Der Alarmschwellenwert wurde 2009 bis 2011 nicht überschritten (UMWELT-
BUNDESAMT 2012b). Die Ozonmessungen der letzten Jahre zeigen, wie auch in 
anderen Regionen in Europa, einen leichten Anstieg bei der mittleren Belastung 
und einen leichten Rückgang bei der Spitzenbelastung (JONSON et al. 2006, 
EEA 2009). 

 

 
Abbildung 11: Trend der Spitzenbelastung 1995 bis 2011: Anzahl der Tage mit 

Überschreitungen eines Achtstundenmittelwertes über 120 μg/m³, 
gemittelt über drei Jahre aller zwischen 1992 und 2011 betriebenen 
Ozonmessstellen; Mittelwert über diese Messstellen, niedrigste und 
höchste Belastung (Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit; 
ohne Messstellen im Gebirge).  
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Die Belastung durch krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK) wird anhand der Leitsubstanz Benzo(a)pyren in PM10 bewertet. 
Emissionen von PAK stammen vor allem aus dem Sektor Kleinverbrauch (v. a. 
manuell bediente Kleinfeuerungsanlagen für Holz und Kohle), daneben auch 
aus dem Verkehr und der Industrie. Der Zielwert für Benzo(a)pyren in PM10 
wurde in den Jahren 2009 bis 2011 in Graz, Ebenthal-Zell bei Klagenfurt und in 
der alpinen Salzburger Gemeinde Zederhaus, in den Jahren 2010 und 2011 da-
rüber hinaus in Klagenfurt und Wolfsberg, 2010 auch in Villach leicht überschrit-
ten. Die Grenzwerte für Benzol und Blei in PM10 wurden an allen Messstellen 
eingehalten (UMWELTBUNDESAMT 2012b). 

 

In den Jahren 2009 und 2011 wurden bei Schwefeldioxid (SO2) einzelne Über-
schreitungen im Einflussbereich von Industriestandorten gemessen. Der Grenz-
wert für Kohlenstoffmonoxid (CO) wurde 2010 und 2011 an einer Messstelle in-
dustrienah überschritten (Leoben Donawitz) (UMWELTBUNDESAMT 2012b).  

 

 
Abbildung 12: Höchste Belastung aller Messstellen (in % des Grenzwertes) der 

Schadstoffe Benzol, Kohlenstoffmonoxid und Blei im PM10. 

 

 

2.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Emissionen 

Hauptverursacher von Stickstoffoxid-Emissionen ist der Straßenverkehr, insbe-
sondere durch dieselbetriebene Kraftfahrzeuge. So ist der spezifische mittlere 
Stickstoffoxid-Ausstoß (pro Kilometer) von Diesel-Pkw etwa 2,5-mal so hoch 
wie jener von Benzin-Pkw. Die Emissionen von Stickstoffoxiden lagen sowohl 
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2010 als auch 2011 rund 40 % über der im Emissionshöchstmengengesetz-Luft 
ab dem Jahr 2010 einzuhaltenden Höchstmenge. Das Ziel wurde 2010 und 2011 
deutlich verfehlt. Ursachen hierfür sind insbesondere: 

 deutlich höhere Stickstoffoxid-Emissionen dieselbetriebener Kfz im realen 
Fahrbetrieb als in den Prüfzyklen im Rahmen der Typengenehmigungen für 
Euro-Abgasnormen;  

 der hohe Anteil von Diesel-Kfz, bedingt durch die niedere Besteuerung von 
Dieselkraftstoff und damit verbunden auch geringere laufende Betriebskosten 
und Wettbewerbsvorteil für Diesel-Kfz; 

 die späte Verabschiedung des nationalen Maßnahmenprogramms gemäß 
Emissionshöchstmengengesetz-Luft (BUNDESREGIERUNG 2010): Aufgrund ei-
nes schwierigen Abstimmungsprozesses erfolgte diese erst 2010. 

Eine Evaluierung der Umsetzung und Wirksamkeit des Maßnahmenprogramms 
gemäß Emissionshöchstmengengesetz-Luft (BUNDESREGIERUNG 2010) hat er-
geben, dass vor allem im Bereich der mobilen Quellen das avisierte Redukti-
onspotenzial nicht erreicht wurde. Die mit dem Programm beschlossenen Maß-
nahmen konnten die Lücke zur Emissionshöchstmenge zwar verringern, nicht 
aber schließen (UMWELTBUNDESAMT 2012c). Daher ist es notwendig, weitere 
Maßnahmen vor allem in den Bereichen Industrie und Verkehr zu identifizieren 
und umzusetzen. 

Die Schwefeldioxid-Emissionen lagen 2010 rund 52 % unter der höchstzulässi-
gen Emissionsmenge gem. Emissionshöchstmengengesetz-Luft. Auch die 
Emissionen von Ammoniak sowie jene von NMVOC lagen 2010 unter der jewei-
ligen Höchstmenge gemäß EG-L. 

Szenarien bis 2030 lassen einen weiteren beachtlichen Rückgang der NOx-
Emissionen erwarten. Dieser ist im Wesentlichen auf Flottenmodernisierungen, 
geringere spezifische Emissionen von Kraftfahrzeugen der neuesten und künf-
tigen Abgasklassen, aber auch auf den leicht steigenden Anteil der Elektromo-
bilität bis 2020 zurückzuführen (IIASA 2012, UMWELTBUNDESAMT 2011a, b, 2012d). 

 

Immissionen 

Stickstoffdioxid kann beim Menschen die Lungenfunktion beeinträchtigen, Ent-
zündungsreaktionen auslösen und zu erhöhter Infektanfälligkeit führen (BRAUER 
& GEHRING 2006, WHO 2005). Dominierender Verursacher der Stickstoffdioxid-
Überschreitungen ist der Straßenverkehr (  Verkehr); zur Hintergrundbelas-
tung tragen die Sektoren Kleinverbrauch, Industrie (  Industrielle Anlagen) und 
Energieversorgung bei. Technische Verbesserungen bei neuen Diesel-Kfz ha-
ben nicht die erwartete Reduktion bei der Immissionsbelastung erzielt (UMWELT-
BUNDESAMT 2012b).  
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Abbildung 13: Mittelwert und Standardabweichung der Stickstoffdioxid-Belastung an verkehrsnahen Standorten, im 

städtischen Hintergrund und in ländlichen Gebieten. 

Die bislang gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft erlassenen Maßnahmen wie 
Tempolimits, das sektorale Fahrverbot in Tirol, Fahrverbote für ältere Lkw und 
Nachtfahrverbote haben die Stickstoffdioxid-Belastung vermindert. Diese Maß-
nahmen reichten für die Einhaltung der Grenzwerte an den hoch belasteten 
Standorten seit 2010 nicht aus (UMWELTBUNDESAMT 2008a). Für die höher be-
lasteten Standorte wurde von der Europäischen Kommission keine Fristverlän-
gerung gewährt, da die Einhaltung ab 2015 nicht nachgewiesen werden konnte. 
Zur Einhaltung der Grenzwerte sind über die Maßnahmenprogramme gemäß 
§ 9a IG-L hinausgehende weitreichende Maßnahmen wie z. B. Umweltzonen 
und beschränkte Fahrverbote notwendig, deren Umsetzung aber derzeit nicht 
absehbar ist.  

Die Belastung mit PM10 und PM2,5 kann die durchschnittliche Lebenserwartung 
je nach Wohnort um mehrere Monate verringern (UMWELTBUNDESAMT 2005, 
2010). Zudem können Kurzzeiteffekte und Langzeitschädigungen der Atemwe-
ge sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten (UNECE 2009, WHO 2006). 

Die Verursacher der Feinstaub-Belastung variieren regional und lokal. Maßgeb-
liche Emittenten sind insbesondere der Straßenverkehr durch Dieselruß und Ab-
rieb bzw. Aufwirbelung, die Industrie sowie der Sektor Kleinverbrauch, vor allem 
durch manuell bediente Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe. Im Nordos-
ten Österreichs trägt der Ferntransport erheblich zur Belastung bei. Gasförmige 
Vorläufersubstanzen für in der Atmosphäre gebildete Partikel (sogenannte se-
kundäre Partikel) sind Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft sowie 
Stickstoffoxid- und Schwefeldioxid-Emissionen aus den Sektoren Verkehr und 
Industrie (UMWELTBUNDESAMT 2008b, 2012c).  
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Zur Verminderung der PM10- und NO2-Belastung wurden in den betroffenen Bun-
desländern Verordnungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft erlassen und 
Maßnahmenprogramme erarbeitet, die sich in Umsetzung befinden. In den An-
trägen auf Fristverlängerung bis 2011 wurden weitere Maßnahmen angeführt, 
mit denen die Einhaltung ab 2011 gesichert werden soll.  

Die bislang umgesetzten Maßnahmen sind nicht ausreichend, um die fristgerech-
te und zukünftige Einhaltung der Grenzwerte im gesamten Bundesgebiet sicher-
zustellen. Seit der Novelle des IG-L im Jahr 2010 und der 2012 erlassenen IG-L – 
Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung (AbgKlassV; BGBl. II Nr. 120/2012) 
wären zusätzliche Maßnahmen durch die Landeshauptleute und weniger Ausnah-
men möglich. Diese Möglichkeiten bzw. weiterführende Maßnahmen wurden aber 
bislang noch nicht in ausreichendem Maße ausgeschöpft (  Verkehr,  In-
dustrielle Anlagen). 

Erforderlich für die zukünftige Einhaltung der Grenzwerte ist eine forcierte Um-
setzung von Maßnahmen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene und in 
enger Zusammenarbeit der betroffenen Behörden. Eine Unterstützung dabei 
kann die rasche Erlassung von Verordnungen bzw. Maßnahmen für nicht ge-
nehmigungspflichtige Anlagen (§§ 21 IG-L) und Verkehrsmaßnahmen auf Bun-
desebene (§ 22 IG-L) sein. Integrierte Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zur Ein-
haltung der Emissionshöchstmengenrichtlinie und zum Klimaschutz unterstüt-
zen die jeweilige Zielerreichung (  Klimaschutz). 

 

Bei PM2,5 liegen die Belastungen knapp unterhalb des in der Luftqualitätsrichtli-
nie vorgesehen Indikators für die durchschnittliche Exposition und des zukünfti-
gen Grenzwertes. Bei einer stark steigenden Anzahl von Kleinfeuerungsanla-
gen für Biomasse – sofern diese nicht dem Stand der Technik entsprechen – 
und/oder wiederholt ungünstiger Meteorologie können Überschreitungen für 
den Zeitraum 2013 bis 2015 sowie ab 2015 nicht ausgeschlossen werden.  

Ozon in der Außenluft kann Husten, Atemwegsprobleme und frühzeitige Todes-
fälle verursachen (WHO 2008). Aufgrund der hohen Hintergrundbelastung und 
der lokalen Zusatzbelastung können die Ziel- und Schwellenwerte bei entspre-
chenden meteorologischen Bedingungen überschritten werden. Überschreitun-
gen des Zielwertes zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurden in allen 
Jahren in allen Ozonüberwachungsgebieten beobachtet. Um die Ozonbelastung 
dauerhaft zu senken, sind die Emissionen der Ozonvorläufersubstanzen – 
Stickstoffoxide und NMVOC – national, europaweit und in der nördlichen Hemi-
sphäre insgesamt zu reduzieren. Durch die mangelnde Umsetzung des NEC-
Maßnahmenprogramms wurde der nationale Beitrag nicht ausreichend vermin-
dert.  

Der Zielwert für Benzo(a)pyren, der ab 31. Dezember 2012 als Grenzwert gilt, 
wird derzeit in einigen inneralpinen Tälern und Becken überschritten. Hauptver-
antwortlich dafür sind manuell bediente Kleinfeuerungsanlagen für feste Bio-
masse. Steigen Anteil und Nutzungsdauer dieser Öfen, so erhöhen sich die 
Emissionen von PM10, PM2,5, Benzo(a)pyren und Stickstoffoxiden in diesem 
Segment. Aus derzeitiger Sicht kommt es bei Benzo(a)pyren ohne geeignete 
Maßnahmen weiterhin zu Überschreitungen. 
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2.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Zur Einhaltung der Ziele des Immissionsschutzgesetzes-Luft, der Luftqualitäts- 
und der Emissionshöchstmengenrichtlinie ist, aufbauend auf bestehenden 
Programmen und deren Evaluierungen, rasch auf ein zwischen den Gebiets-
körperschaften abgestimmtes, integriertes Luftreinhaltekonzept hinzuarbei-
ten. Darin sind definierte Zeitpläne und konkrete Umsetzungsverantwortlich-
keiten für Maßnahmen der jeweiligen Gebietskörperschaft festzulegen. Dabei 
ist auch auf die Kosteneffizienz von Maßnahmen, Aktivitäten auf EU-Ebene 
und Wechselwirkungen mit Klimaschutzaktivitäten zu achten (Koordinierung: 
BMLFUW, BMVIT, BMWJF, Bundesländer). 

 Im Luftreinhaltekonzept sind insbesondere folgende Einzelmaßnahmen um-
zusetzen: 

 Maßnahmen für den Verkehrssektor nach Immissionsschutzgesetz-Luft, 
§ 22 (Bundesregierung). 

 Verstärkte Förderung des Austausches von älteren Kleinfeuerungsanla-
gen, die nicht dem Stand der Technik entsprechen, um die Grenzwerte für 
Benzo(a)pyren, PM2,5 und PM10 einzuhalten. Parallel dazu sollten Beratung 
und thermische Sanierung forciert sowie regelmäßige Inspektionen von 
Kleinfeuerungen vorgeschrieben werden (Bundesländer). 

 Um die im Emissionshöchstmengengesetz-Luft festgelegten Höchstmengen 
für Stickstoffoxide nicht mehr zu überschreiten und die Ozonzielwert-Über-
schreitungen zu reduzieren, ist die Umsetzung des 2010 beschlossenen Pro-
gramms jährlich zu evaluieren und unter Einbindung von Stakeholdern anzu-
passen. Zur effektiven Umsetzung ist analog zum Klimaschutzgesetz (KSG; 
BGBl. I Nr. 106/2011) eine Zuordnung der rechtlichen Verantwortlichkeiten – 
also eine Aufteilung der NEC-Ziele – vorzunehmen (Bundesregierung, Bun-
desgesetzgeber).  

 Zur Sicherstellung der Einhaltung zukünftiger NEC-Ziele und zur Abschät-
zung der Wirksamkeit von Maßnahmenprogrammen und des integrierten 
Luftreinhaltekonzeptes ist der Umsetzungsstand der Maßnahmen regelmäßig 
zu erheben (BMLFUW, BMVIT, BMWJF, Bundesländer). 

 Auf europäischer Ebene sind folgende Maßnahmen vordringlich:  
 Niedrigere Emissionsgrenzwerte für Neufahrzeuge und Großfeuerungsan-
lagen (Bundesregierung in Hinblick auf EU-Gesetzgeber). 

 Sicherstellung, dass Kfz-Emissionen im Realbetrieb im gleichen Ausmaß 
sinken wie die Grenzwerte für die Typenprüfung (Bundesregierung in Hin-
blick auf EU-Gesetzgeber). 

 Zur Minderung des grenzüberschreitenden Schadstofftransports von Ozon, 
PM10 und PM2,5 sind bei der Revision der für die Luftgüte relevanten Richt-
linien auf EU-Ebene ambitionierte Ziele bzw. strengere zukünftige Emissi-
onshöchstmengen für Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, NMVOC, Ammoniak 
und PM2,5 anzustreben (Bundesregierung in Hinblick auf EU-Gesetzgeber, 
Koordinierung BMLFUW). 
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Pazdernik, K.; Poupa, S.; Schindlbacher, S.; Schodl, B.; Stranner, G., Thielen, P.; 
Wieser, M. & Zechmeister, A.: Austria’s Informative Inventory Report 2013. 
Submission under National Emission Ceilings Directive 2001/81/EC. Reports, 
Bd. REP-0414. Umweltbundesamt, Wien.  

UNECE – United Nations Economic Commission for Europe (2009): Executive body for 
the convention on long-range transboundary air pollution. Indicators and targets 
for air pollution effects. ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16, 9 July 2009. 

WHO – World Health Organization (2005): Air quality guidelines global update 2005. 
WHO Regional Publications EUR/07/5046029. WHO Regional Office for Europe, 
Copenhagen.  

WHO – World Health Organization (2006): Health risks of particulate matter from long-
range transboundary air pollution Joint WHO/Convention Task Force on the 
health effects of air pollution. European Center of Environment and Health, Bonn.  

WHO – World Health Organization (2008): Health risks of ozone from long-range 
transboundary air pollution. Regional Office for Europe, Copenhagen. 

 

Rechtsnormen und Leitlinien 

Beschluss Nr. 1600/2002/EG: Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Juli 2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen 
Gemeinschaft. ABl. Nr. L 242. 

Beschluss  C(2012) 4751 final: Beschluss der Kommission vom 12.07.2012 betreffend 
die Mitteilung der Republik Österreich über die Verlängerung der Frist für das 
Erreichen des NO2-Jahresgrenzwerts in neun Luftqualitätsgebieten. 

Emissionshöchstmengengesetz-Luft (EG-L; BGBl. I Nr. 34/2003): Bundesgesetz, mit 
dem ein Bundesgesetz über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe erlassen sowie das Ozongesetz und das Immissionsschutzgesetz 
Luft geändert werden. 

Emissionshöchstmengenrichtlinie (NEC-RL; RL 2001/81/EG): Richtlinie des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale 
Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe. ABl. Nr. L 309. 
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Göteborg-Protokoll (1999): Protokoll zur Verminderung von Versauerung, Eutrophierung 
und bodennahem Ozon. (“The 1999 Gothenburg Protocol to abate acidification, 
eutrophication and ground-level ozone”).
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.htm. 

IG-L – Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung (AbgKlassV; BGBl. II Nr. 120/2012): 
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, mit der Bestimmungen über die Durchführung der besonderen 
Kennzeichnung von Fahrzeugen betreffend die Zuordnung zu den Abgasklassen 
festgelegt werden. 

Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L; BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.g.F.): Bundesgesetz zum 
Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem die Gewerbeordnung 
1994, das Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, das Berggesetz 1975, das 
Abfallwirtschaftsgesetz und das Ozongesetz geändert werden.  

Immissionsschutzgesetz-Luft (BGBl. I Nr. 77/2010): Bundesgesetz, mit dem das 
Immissionsschutzgesetz-Luft und das Bundesluftreinhaltegesetz geändert 
werden und das Bundesgesetz über ein Verbot des Verbrennens biogener 
Materialien außerhalb von Anlagen aufgehoben wird.  

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011): Bundesgesetz zur Einhaltung von 
Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen 
Maßnahmen zum Klimaschutz. 

KOM(2009) 5247 endg.: Entscheidung der Kommission vom 2. Juli 2009 über die von 
Österreich eingereichte Mitteilung einer Ausnahme von der vorgeschriebenen 
Anwendung der PM10-Grenzwerte. 

KOM(2010) 6850 endg.: Beschluss der Kommission vom 22.10.2010 über die von der 
Republik Österreich eingereichte Mitteilung einer Ausnahme von der 
vorgeschriebenen Anwendung des PM10-Tagesgrenzwertes in einem Gebiet. 

Kraftstoffverordnung (BGBl. II Nr. 418/1999 i.d.g.F.): Verordnung des Bundesministers 
für Umwelt, Jugend und Familie über die Festlegung der Qualität von Kraftstoffen. 

Luftqualitätsrichtlinie (RL 2008/50/EG): Richtlinie des europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa.  
ABl. Nr. L 152. 

Ozongesetz (BGBl. I Nr. 210/1992 i.d.g.F.): Bundesgesetz über Maßnahmen zur Abwehr 
der Ozonbelastung und die Information der Bevölkerung über hohe 
Ozonbelastungen, mit dem das Smogalarmgesetz (BGBl. I 38/1989) geändert 
wird. 

VO BGBl. II Nr. 298/2001: Verordnung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Immissionsgrenzwerte und 
Immissionszielwerte zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetation. 

4. Tochterrichtlinie (RL 2004/107/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Dezember 2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft. ABl. Nr. L 23. 
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3 BODEN 

Der Boden reguliert wichtige Kreisläufe, filtert Schadstoffe und ist Grundlage für 
die Produktion von Lebens- und Futtermitteln sowie Biomasse. Um diese und 
andere Funktionen nachhaltig erfüllen zu können, ist eine gute Bodenqualität in 
ausreichendem Ausmaß notwendig. Die zunehmende Nutzung und Verknap-
pung der Ressource Boden führt zu Nutzungsdruck und -konflikten mit negati-
ven ökologischen Auswirkungen. 

 

 

3.1 Umweltpolitische Ziele 

Die Europäische Bodenschutzstrategie (KOM(2006) 231) hat die Erhaltung der 
Funktionen des Bodens, den Schutz der Bodenqualität und die nachhaltige Nut-
zung des Bodens zum Ziel. Zum Schutz der Ressource Boden sollten die Mit-
gliedstaaten gemäß dem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa 
(KOM(2011) 571) die Landinanspruchnahme und Bodenversiegelung so weit 
wie möglich begrenzen und Maßnahmen zur Eindämmung von Erosion und zur 
Erhöhung des Anteils organischer Substanz im Boden durchführen. 

Das Bodenschutzprotokoll der Alpenkonvention (BGBl. III Nr. 235/2002) zielt 
darauf ab, den Boden in seinen Funktionen und zur Sicherung seiner Nutzun-
gen nachhaltig leistungsfähig zu erhalten. Die Vertragsparteien zur Alpenkonven-
tion haben sich auch dazu verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um 
den Schadstoffeintrag in die Böden über Luft, Wasser, Abfälle und umweltbelas-
tende Stoffe so weit wie möglich zu verringern. Bevorzugt werden Maßnahmen, 
die Emissionen an ihrer Quelle begrenzen. Diese Verpflichtung steht im Ein-
klang mit dem Protocol on Persistent Organic Pollutants (UNECE 1998) sowie 
mit der Stockholm-Konvention (UNEP; UN 2001 umgesetzt mit POP-Verord-
nung; VO (EG) 850/2004). In beiden Dokumenten wird eine Verringerung der 
Belastung mit persistenten organischen Schadstoffen (POPs) durch Herstellungs- 
und Anwendungsverbote und verbindliche Richtlinien angestrebt. Die Liste der 
in der Stockholm-Konvention aufgenommenen POPs wurde bei der 4. und 5. Ver-
tragsparteienkonferenz 2009 und 2011 um 10 Substanzen auf insgesamt 22 
POPs erweitert (  Chemikalien).  

Die Nachhaltigkeitsstrategie (BMLFUW 2002) nennt den Schutz der Böden als 
zentrales Anliegen Österreichs, um die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der 
terrestrischen Ökosysteme in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu sichern 
und diese Lebensgrundlage auch für künftige Generationen dauerhaft nutzbar 
zu machen. Darüber hinaus wird im Umweltqualitätszielebericht (BMLFUW 2005) 
festgehalten, dass alle über das natürliche Ausmaß hinausgehenden Schad-
stoffbelastungen des Bodens und die Eutrophierung minimiert oder verhindert 
werden sollen.  

Wesentliche Bestimmungen zum Bodenschutz sind auch im Forstgesetz 1975 
(BGBl. Nr. 440/1975) und aufgrund der Kompetenzverteilung in Landesgeset-
zen, insbesondere den Bodenschutzgesetzen, geregelt. 
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3.2 Situation und Trends 

Bewertung der Bodenfunktionen 

Bodenfunktionen (z. B. Schadstofffilterung) stellen wertvolle Ökosystemleistun-
gen für die Gesellschaft zur Verfügung (z. B. Trinkwasserreinigung). Zur Bewer-
tung der Bodenfunktionen wurden, aufbauend auf deutschen Methoden, auch in 
Österreich Methoden entwickelt (LAND SALZBURG 2010, KNOLL & SUTOR 2010, 
HASLMAYR & GERZABEK 2010), die jedoch nur vereinzelt im Zuge von Planungs-
verfahren (z. B. örtliche Entwicklungskonzepte, Änderungen von Flächenwid-
mungsplänen) angewandt werden. Zwecks Vereinheitlichung und Verbesserung 
der Situation wurden von der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Fachbeirats für 
Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz im Lebensministerium und des Österrei-
chischen Normungsinstitutes die ÖNORM L 1076 (Grundlagen zur Bodenfunk-
tionsbewertung) und eine ergänzende Anleitung erarbeitet (BMLFUW 2013). An-
regungen für den Einsatz der Bodenfunktionsbewertung in der Praxis geben 
auch Anleitungen zur Bewertung des Bodens im Zuge von projektbezogenen 
bzw. strategischen Umweltprüfungen (LEITNER & TULIPAN 2011, UMWELTBUNDES-
AMT 2012a). 

 

Boden und Klima 

Böden nehmen in der Klimaschutzthematik eine wesentliche Rolle ein. Zum ei-
nen können Böden über den Eintrag pflanzlicher Biomasse atmosphärisches 
Kohlenstoffdioxid im Humus fixieren. Zum anderen können Böden durch eine 
nicht nachhaltige (z. B. humuszehrende) Bewirtschaftung zu einer bedeutenden 
Quelle für Treibhausgase werden, wobei neben Kohlenstoffdioxid auch Methan 
und vor allem Lachgas entstehen können. Das Potenzial von Böden, langfristig 
Kohlenstoff zu speichern, ist begrenzt und hängt neben natürlichen Faktoren 
(Temperatur, Feuchtigkeit, Menge und Qualität des Kohlenstoff-Inputs in die Bö-
den) im Wesentlichen von der Bodenbewirtschaftung und der aktuellen Land-
nutzung ab. 

In Österreich sind ca. 820 Mt Kohlenstoff in den Böden gespeichert. Davon ent-
fallen knapp 60 % auf Waldböden, rund 22 % auf Grünlandböden und ca. 10 % 
auf Ackerböden (berechnet nach Daten in UMWELTBUNDESAMT 2012b).  

Die Veränderung des Kohlenstoff-Vorrats in Österreichs Waldböden wurde an-
hand einer Modellsimulation des Bundesforschungszentrums für Wald abge-
schätzt. Demnach nahm der Waldboden-C-Vorrat in den letzten drei Jahrzehn-
ten durchschnittlich um 0,2 t Kohlenstoff pro Hektar und Jahr ab. Die Unsicher-
heit dieser Schätzungen ist jedoch sehr hoch, sodass von einem nahezu kon-
stanten C-Vorrat in den Waldböden ausgegangen werden kann.  

Landnutzungsänderungen (z. B. zur Siedlungsraumgewinnung) gehören zu den 
stärksten Eingriffen im Kohlenstoff-Kreislauf terrestrischer Ökosysteme. In Ös-
terreich unterliegen jährlich ca. 0,3–0,5 % (1990 bis 2010) der Landesfläche ei-
nem langfristigen Landnutzungswechsel. Die Änderungen der Landnutzung hin 
zu Siedlungsgebieten wiesen im letzten Jahrzehnt den höchsten Anstieg auf 
(+ 36 %) und sind stets mit dem Verlust an Bodenkohlenstoff verbunden. Im 
Schnitt werden dadurch jährlich ca. 400 kt Kohlenstoffdioxid freigesetzt, was 
0,5 % der durchschnittlichen, jährlichen Gesamtemissionen Österreichs ent-
spricht (UMWELTBUNDESAMT 2012b). 
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Moorböden kommt im Klimaschutz eine besondere Bedeutung zu, da sie im 
Laufe ihrer Entstehung besonders viel Kohlenstoff angereichert haben. Um ihre 
Funktion als CO2-Speicher weiterhin erfüllen zu können, benötigen sie einen 
ganzjährig hohen Wasserstand. Sinkt dieser ab, werden Moore zur CO2-Quelle 
(WWF et al. 2011). Die Moorfläche in Österreich umfasst ca. 22.000 ha mit ei-
nem Kohlenstoff-Vorrat von ca. 11 Mt (UMWELTBUNDESAMT 2012b). Moorschutz 
trägt daher wesentlich zum Klimaschutz bei (  Biologische Vielfalt und Natur-
schutz). 

 

Schadstoffbelastung 

Zur Belastungssituation der Böden mit organischen Schadstoffen liegen Daten 
aus Erhebungen einzelner Bundesländer (STMK LR & CHEMISCHE VERSUCHS- 
UND UNTERSUCHUNGSANSTALT 1988–1996, OÖ LR & BUNDESAMT FÜR AGRAR-
BIOLOGIE 1993, KTN LR 1999) für Industrie- und Hintergrundstandorte vor. Fest-
gestellt wurden Belastungen mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen sowie Dioxinen und Furanen (Verbrennungsprodukte) und polychlorier-
ten Biphenylen (Hydraulikflüssigkeiten und Weichmacher). Diese Stoffe zählen 
zu den persistenten organischen Schadstoffen (POPs). „Neue Schadstoffe“ wie 
polybromierte Diphenylether (PBDE, Flammschutzmittel), Phthalate (Weichma-
cher) und perfluorierte Tenside (PFT, Mittel zur Oberflächenbehandlung) wur-
den abseits von möglichen Emittenten in Konzentrationen bis zu einigen Mikro-
gramm pro Kilogramm Humus im Oberboden nachgewiesen (OFFENTHALER et al. 
2008, UMWELTBUNDESAMT 2008, 2010a, 2012b). Aufgrund der PBDE-Gehalte im 
obersten Bodenhorizont kann eine erhöhte Belastungssituation der Böden mit 
organischen Schadstoffen entlang der nördlichen und südöstlichen Randalpen 
abgeleitet werden. Bundesweite Aussagen sind wegen der geringen Standort-
zahl derzeit jedoch nicht zulässig. 

Mit Ausnahme von Waldböden sind bundesweite Aussagen über die Verände-
rung der Schwermetallbelastung von Böden derzeit ebenfalls nicht möglich, da 
Wiederholungen der Ersterhebungen zumeist fehlen (UMWELTBUNDESAMT 2010b). 
Für Waldböden wurde im Rahmen eines EU-Projekts (BioSoil) an ca. 30 % der 
Standorte Wiederholungsaufnahmen in den Jahren 2006/2007 durchgeführt. Auf-
fällige und signifikante Rückgänge zeigen sich für Blei und Quecksilber (MUTSCH 
& LEITGEB 2009).  

 

 

3.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Bewertung der Bodenfunktionen 

Zur Erhaltung der Bodenfunktionen ist es erforderlich, diese im Hinblick auf die 
Landnutzung zu kennen und sie z. B. in der Raumplanung zu berücksichtigen. 
In der Praxis zeigt sich, dass das Schutzgut Boden erst langsam seinen Stel-
lenwert in der Raumplanung bekommt bzw. noch häufig indirekt über andere 
Schutzgüter mitberücksichtigt wird, z. B. bei Planungen im Natur- und Wasser-
schutz. Dies sollte sich durch die Verbreitung der ÖNORM L 1076 sowie durch 
die Verwendung der Anleitungen für die Bewertung der Bodenfunktionen im Zu-
ge von Planungsvorhaben in den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg 
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bzw. anhand des Leitfadens für die Umweltverträglichkeitserklärung (UMWELT-
BUNDESAMT 2012a) in Zukunft ändern. So beabsichtigt z. B. das Land Oberöster-
reich, im Jahr 2013 eine flächendeckende Karte mit bewerteten Bodenfunktionen 
als Internetservice bereitzustellen. Durch österreichweiten Einsatz solcher In-
strumente zur Bodenfunktionsbewertung könnten langfristig ein sparsamer Um-
gang mit dem Boden und die Erhaltung der Bodenfunktionen erreicht werden. 

 

Boden und Klima 

Eine Reihe landwirtschaftlicher Maßnahmen (z. B. Begrünung, biologische Be-
wirtschaftung, Erosionsschutz, Fruchtfolgenauflagen), wie sie z. B. im ÖPUL8 
enthalten sind, wirkt sich positiv auf die Humusdynamik aus. Basierend auf Er-
gebnissen von Langzeitfeldversuchen wurde abgeleitet, dass diese ÖPUL-Maß-
nahmen zu einer durchschnittlichen Kohlenstoff-Bindung von 43 kg/ha führen, 
was 221.000 t CO2 über alle Ackerböden Österreichs entspricht (UMWELTBUNDES-
AMT 2010c). Um die Bodenfunktionen langfristig zu sichern, ist eine Anpassung 
landwirtschaftlicher Förderungen an gezielte klimaschutzwirksame Maßnahmen 
für das neue Programm ÖPUL 2014–2020 erforderlich.  

Für die weitere Entwicklung der Kohlenstoff-Gehalte in den Waldböden lassen 
sich sowohl aus nationalen Berechnungen als auch von den Daten des EU-
Projekts BioSoil keine eindeutigen Tendenzen ableiten. Es gibt jedoch Anhalts-
punkte, dass es durch einen möglichen Temperaturanstieg v. a. in Hochlagen 
zu einer höheren CO2-Freisetzung aus Böden und damit einer Abnahme der 
Kohlenstoff-Gehalte kommen kann (SCHINDLBACHER et al. 2012).  

Die in den letzten Jahren aufgetretene deutliche Zunahme an Siedlungsgebiet 
geht v. a. auf Kosten von Acker- und Grünlandflächen. Der natürliche Kohlen-
stoff-Kreislauf ist damit unterbrochen, der Boden geht als Kohlenstoff-Speicher 
verloren. Eine Änderung dieser Entwicklung zeichnet sich aufgrund fehlender 
Implementierung von Lenkungsmaßnahmen in der Raumordnung noch nicht ab 
(  Raumentwicklung). Zudem werden die verbleibenden landwirtschaftlichen 
Flächen einem steigenden Nutzungsdruck zwischen Lebensmittel-, Futtermittel- 
und Bioenergieanbau ausgesetzt. Statistiken und Daten über Trends dieser 
Entwicklung fehlen derzeit noch. Ein flächensparender und ressourcenschonen-
der Umgang mit den Böden ist daher auch aus Sicht des Klimaschutzes erfor-
derlich.  

 

Schadstoffbelastung 

Persistente organische Schadstoffe (POPs) sind aufgrund der Langlebigkeit, 
Toxizität und des Bioakkumulationspotenzials ein Risiko für Umwelt und Ge-
sundheit (WHO 2003) (  Chemikalien). Zu persistenten und anderen organi-
schen Schadstoffen in Böden gibt es ausschließlich punktuelle Daten. Neue 
POPs bzw. organische Schadstoffe, die hinsichtlich künftiger Anwendungslimitie-
rungen in Diskussion stehen, werden kaum in landesweite Bodenuntersuchungs-
programme aufgenommen. Zudem fehlen nationale Richt- und Grenzwerte, wes-
halb eine flächendeckende Bewertung der Belastungssituation nicht möglich ist.  

                                                      
8 Österreichisches Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft 
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Schwermetalle wie Cadmium, Blei und Quecksilber in Böden können von Pflan-
zen aufgenommen werden, in Futter- und Lebensmittel gelangen und so die Ge-
sundheit beeinträchtigen (WHO 2007). Um Maßnahmen zur Reduktion der 
Schwermetallbelastung unter Berücksichtigung von vorhandenen Richt-, Refe-
renz- und Grenzwerten evaluieren und weiterentwickeln zu können, sind die 
Böden mit einem bundesweiten Monitoring zu überwachen.  

 

 

3.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Um zukünftig eine nachhaltige Nutzung der Böden für unterschiedliche Nut-
zungsansprüche zu sichern, ist eine einheitliche flächendeckende Bewertung 
der Bodenfunktionen als Entscheidungsgrundlage für Bodenschutz und Raum-
planung bereitzustellen und deren Anwendung sicherzustellen (Bundeslän-
der). 

 Für die langfristige Erhaltung der Fruchtbarkeit der Böden sowie die Stärkung 
ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaänderungen ist ein schonender 
Umgang in der Bewirtschaftung erforderlich. Es ist daher auf die Etablierung 
von gezielten Maßnahmen (z. B. angepasste Pflanzenwahl und Bodenbear-
beitung, Humusaufbau) in der gemeinsamen Agrarpolitik für die Periode nach 
2013 bzw. im nächsten ÖPUL-Programm hinzuwirken (Bundesregierung in 
Hinblick auf EU-Gesetzgebung, BMLFUW).  

 Bodenschutz ist Klimaschutz – der Erhalt der natürlichen Ressource Boden 
als Kohlenstoff-Speicher erfordert Lenkungsmaßnahmen in der Raumplanung, 
um den Flächenverbrauch für Siedlungsräume künftig zu reduzieren. So soll-
te im Rahmen von UVP- und SUP-Verfahren die Darstellung der langfristigen 
Auswirkungen von Bodenversiegelung und Bodenabtrag auf die Treibhaus-
gasbilanz erfolgen (BMLFUW, Bundesländer).  

 Für die Bewertung organischer Schadstoffe ist auf nationale bzw. EU-weite 
Richt- und Grenzwerte hinzuwirken, wofür österreichweite Datengrundlagen 
(Referenzwerte) zu erarbeiten sind. Dafür ist die Einbindung von neuen or-
ganischen Schadstoffen (z. B. PBDE, PFOS9) im Untersuchungsrahmen von 
Bodenzustandsinventuren oder Bodendauerbeobachtungen erforderlich. Die 
Ausarbeitung einer potenziellen Schadstoffliste mit geeigneten Nachweis-
grenzen zu den einzelnen Substanzen wird empfohlen (BMLFUW, Bundes-
länder, Bundesregierung in Hinblick auf EU-Gesetzgebung). 

 Um die aktuelle Belastung der Böden mit organischen und anorganischen 
Schadstoffen und deren Entwicklung erfassen zu können, ist ein bundeswei-
tes Bodenmonitoring erforderlich (BMLFUW, Bundesländer). 

 

Eine weitere fachliche Empfehlung zum Thema Reduktion der Flächeninan-
spruchnahme findet sich im Kapitel  Raumentwicklung. 

 

                                                      
9 Perfluoroctansulfonat: Anion der Perfluoroctansulfonsäure, gehört zu den perfluorierten Tensiden 

Schwermetall-
belastung 
überwachen 
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4 KLIMASCHUTZ 

Die Eindämmung des durch anthropogene Treibhausgas-Emissionen verursach-
ten Klimawandels ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
Drastische Reduktionen der Treibhausgas-Emissionen sind notwendig, um die 
durchschnittliche globale Erwärmung auf 2 °C zu beschränken und damit weit-
reichende irreversible Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern.  

 

 

4.1 Umweltpolitische Ziele 

Im Klimarahmenübereinkommen der Vereinten Nationen (Art. 2; UNFCCC 1992; 
BGBl. Nr. 414/1994) wurde vereinbart, die Konzentrationen der Treibhausgase 
(THG) in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, auf dem eine gefähr-
liche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird. Zur Erreichung 
dieses Ziels ist aus wissenschaftlicher Sicht eine Beschränkung des globalen 
Temperaturanstiegs auf 2 °C notwendig (UNFCCC 2009). 

Bei einem Temperaturanstieg im globalen Mittel um 2 °C ist gemäß aktueller wis-
senschaftlicher Erkenntnisse eine Anpassung von menschlichen Systemen an 
den Klimawandel mit noch akzeptablen wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Folgen möglich, während diese bei einem höheren Temperaturanstieg 
exzessiv steigen. Allerdings sind selbst bei Einhaltung des 2 °C-Ziels irreversib-
le Auswirkungen zu erwarten (  Klimawandelanpassung). 

Um das 2 °C-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % zu erreichen, ist eine 
Reduktion der globalen Treibhausgas-Emissionen um 50 % bis 2050 im Ver-
gleich zu 1990 notwendig. Für Industrieländer bedeutet das eine Reduktion der 
Emissionen um 25–40 % bis 2020 und um 80–95 % bis 2050 in Relation zu 
1990 (IPCC 2007).  

Im Kyoto-Protokoll des Klimarahmenübereinkommens (BGBl. III Nr. 89/2005) sind 
völkerrechtlich verbindliche Ziele zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen 
der Industriestaaten für den Zeitraum 2008 bis 2012 festgelegt (UNFCCC 1998). 
Für die Europäische Union der (damals) 15 Mitgliedstaaten (EU-15) sieht das 
Protokoll eine Verminderung der Treibhausgas-Emissionen um 8 %, bezogen 
auf die Emissionen von 1990, vor. Für Österreich gilt im Rahmen der EU-inter-
nen Lastenaufteilung (Burden Sharing) ein Reduktionsziel von 13 %, woraus sich 
ein durchschnittlicher Zielwert von 68,8 Mio. t Kohlendioxid-Äquivalent10 jährlich 
für den Zeitraum 2008 bis 2012 errechnet (Entscheidung Nr. 2002/358/EG). 

Die erste Kyoto-Verpflichtungsperiode lief Ende 2012 aus. Eine Einigung über 
eine zweite Kyoto-Verpflichtungsperiode 2013 bis 2020 wurde bei der 8. Ver-
tragsstaatenkonferenz des Klimarahmenübereinkommens in Doha (Katar) 2012 
erzielt. Ein weiteres Ergebnis war die Einigung über einen Fahrplan zur Annah-
me eines neuen globalen Klimaabkommens, das spätestens 2015 beschlossen 
werden und 2020 in Kraft treten soll. 

                                                      
10 Jedes Treibhausgas kann hinsichtlich seiner Treibhauswirkung auf Kohlendioxid (CO2) umge-

rechnet werden. 1 kg Methan (CH4) entspricht zum Beispiel 21 kg CO2-Äquivalent gemäß IPCC 
(IPCC 1995). 

Voraussetzungen 
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Bundesregierung und Landeshauptleutekonferenz haben eine Strategie Öster-
reichs zur Erreichung des Kyoto-Ziels verabschiedet (BMLFUW 2002), die 2007 
adaptiert wurde (BMLFUW 2007).  

Mit dem Klima- und Energiepaket hat sich die Europäische Union verpflichtet, 
die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 20 % gegenüber 1990 zu reduzieren 
(KOM(2007) 2). Dazu wurden folgende Regelungen geschaffen: 

 Emissionshandelsrichtlinie (RL 2009/29/EG): Für Emissionshandelsunterneh-
men11 ist ein EU-weites Reduktionsziel von 21 % gegenüber 2005 festgelegt.  

 Effort-Sharing (Entscheidung Nr. 406/2009/EG): Österreich hat bis 2020 die 
Treibhausgas-Emissionen der nicht vom Emissionshandel (EH) erfassten 
Quellen um 16 % gegenüber 2005 zu reduzieren.  

 Richtlinie erneuerbare Energien (RL 2009/28/EG): Der Anteil der erneuerba-
ren Energiequellen am Bruttoendenergieverbrauch ist in Österreich bis 2020 
auf 34 % zu erhöhen. EU-weit ist ein Anteil von 20 % zu erreichen (  Ener-
gie,  Verkehr). 

 Richtlinie über die Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendi-
oxid (Carbon Capture and Storage) (RL 2009/31/EG). In Österreich ist diese 
Technologie bis auf wenige Ausnahmen (u. a. Exploration zu Forschungs-
zwecken) verboten (CCS-Gesetz; BGBl. I Nr. 144/2011) (  Industrielle An-
lagen,  Energie). 

Ziel der Energiestrategie Österreich (LEBENSMINISTERIUM & BMWFJ 2010) ist es, 
ein nachhaltiges Energiesystem zu entwickeln, das die Erreichung der nationa-
len Ziele des Klima- und Energiepakets ermöglicht. Dazu soll der energetische 
Endverbrauch bis 2020 auf dem Niveau von 2005 (1.100 PJ) stabilisiert werden. 
Für die vier Bereiche Gebäude (Raumwärme, Kühlung), Mobilität, energieinten-
sive Unternehmen sowie Haushalte, Gewerbe, Dienstleistung, Landwirtschaft und 
Kleinverbrauch (Energieverbrauch, ohne Raumwärme) sind sektorale Ziele vor-
gesehen (BMWFJ & BMLFUW 2010) (  Energie,  Verkehr). 

Im November 2011 trat in Österreich das Klimaschutzgesetz in Kraft (KSG; 
BGBl. I Nr. 106/2011). Es enthält für jene Sektoren, die nicht vom Emissions-
handel umfasst sind, Emissionshöchstmengen für die Periode 2008 bis 2012 
(entsprechend den Zielwerten der Klimastrategie 2007). In einer Novelle des Ge-
setzes wurden darüber hinaus Höchstmengen je Sektor für die Periode 2013 bis 
2020 beschlossen. Sektorale Verhandlungsgruppen haben bereits Maßnahmen, 
die eine Einhaltung der sektoralen Höchstmengen ermöglichen sollen, ausgear-
beitet. 

Der EU-Emissionshandel2 (EU ETS) – ein seit 2005 bestehendes System zum 
EU-weiten Handel mit Emissionsberechtigungen auf Unternehmensebene – gilt 
als wichtigste Maßnahme zur Reduktion der CO2-Emissionen in den Sektoren 
Energieaufbringung und Industrie, da durch die nationalen Zuteilungspläne (Allo-
kationspläne) die Emissionsobergrenzen vorgegeben sind (Deckelung) (  Ener-
gie). Seit 2010 sind in Österreich auch die Distickstoffmonoxid-Emissionen (N2O) 
aus der Salpetersäureherstellung und seit 2012 EU-weit auch der Luftverkehr 

                                                      
11 Der EU-Emissionshandel betrifft seit 2005 größere Emittenten der Sektoren Industrie und Ener-

gieaufbringung (bis 2009 nur CO2-Emissionen). Seit 2010 sind in Österreich auch N2O-Emis-
sionen aus der Salpetersäureherstellung erfasst und seit 2012 auch der Luftverkehr. Der Gel-
tungsbereich der Emissionshandelsrichtlinie wurde zuletzt 2009 erweitert (Emissionshandelsricht-
linie; RL 2009/29/EG, Anhang I), mit Gültigkeit ab 2013. 
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(RL 2008/101/EG) vom Emissionshandelssystem erfasst. Mit Beginn der dritten 
Handelsperiode 2013 bis 2020 werden die nationalen Obergrenzen (wie in den 
Zuteilungsplänen festgelegt) mittels eines einheitlichen Zuteilungssystems 
durch eine EU-weite Emissionsobergrenze ersetzt (Emissionshandelsrichtlinie 
RL 2003/87/EG i.d.F. RL 2009/29/EG). 

In ihrem „Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050“ (EC 2011a) zeigt die Europäische Kommission Wege auf, 
mit denen eine kosteneffiziente Reduktion der Treibhausgas-Emissionen erreicht 
werden kann. Der Fahrplan beinhaltet sektorale Etappenziele und sieht eine 
Verringerung der THG-Emissionen um 40 % bis 2030 und um 80 % bis 2050 ge-
genüber 1990 vor.  

Auf Grundlage dieses Fahrplans hat die Europäische Kommission u. a. auch den 
Energiefahrplan 2050 (EC 2011b) entwickelt. Darin werden mögliche Szenarien 
aufgezeigt, wie bis 2050 eine mit dem 2 °C-Ziel kompatible Reduktion der ener-
giebedingten CO2-Emissionen um 85 % gegenüber 1990 erreicht werden könn-
te. Als Grundlage hierfür wird jedoch ein globales Klimaabkommen gesehen. 

Mit dem im März 2013 verabschiedeten Grünbuch (KOM(2013) 169) hat die Eu-
ropäische Kommission eine Diskussion über die Klima- und Energiepolitik der 
EU bis 2030 initiiert. Nach einer öffentlichen Konsultation sollen konkrete Vor-
schläge, u. a. zu Art und Höhe potenzieller Klima- und Energieziele für 2030 
und zu wichtigen Aspekten der europäischen Energiepolitik ausgearbeitet wer-
den.  

 

 

4.2 Situation und Trends  

Im Jahr 2011 wurden in Österreich 82,8 Mio. t CO2-Äquivalent emittiert und so-
mit um rund 6,0 % mehr als 1990. Die Treibhausgas-Emissionen lagen 2011 
um 14,1 Mio. t CO2-Äquivalent  über dem jährlichen Durchschnittswert von rund 
68,8 Mio. t CO2-Äquivalent des für 2008 bis 2012 festgelegten Kyoto-Ziels Ös-
terreichs. Mit Ausnahme des Jahres 2010 sind die THG-Emissionen seit 2005 
kontinuierlich gesunken. Der Anstieg 2010 ist auf die Erholung der Wirtschaft 
nach dem Krisenjahr 2009 zurückzuführen, der Rückgang von 2010 auf 2011 
auf den abnehmenden Verbrauch fossiler Energieträger, u. a. aufgrund des 
verhältnismäßig milden Winters 2011 (UMWELTBUNDESAMT 2013a). 
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Abbildung 14: Verlauf der österreichischen Treibhausgas-Emissionen. 

Die wesentlichen Verursacher sind die Sektoren12 Industrie und produzierendes 
Gewerbe, Verkehr, Energieaufbringung13, Raumwärme und sonstiger Kleinver-
brauch14 sowie Landwirtschaft. Diese Sektoren sind für rund 95 % der österrei-
chischen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. 

 

 
Abbildung 15: Verursacher der österreichischen Treibhausgas-Emissionen 2011; Sektoreinteilung entsprechend 

Klimastrategie. 

                                                      
12 Eine Beschreibung der Sektoren ist im Klimaschutzbericht zu finden (UMWELTBUNDESAMT 2013 b):  

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/emissionsinventur/emiberichte/  
13 v. a. öffentliche Kraft- und Fernwärmewerke 
14 Feuerungsanlagen von privaten Haushalten, Betrieben und Dienstleistungen sowie mobile Geräte 
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Die Sektoren Verkehr und Industrie weisen die größten Abweichungen von den 
sektoralen Zielen der österreichischen Klimastrategie 2007 auf (2011: + 2,9 bzw. 
+ 2,0 Mio. t CO2-Äquivalent). In den Sektoren Energieaufbringung und Landwirt-
schaft lagen die Treibhausgas-Emissionen um 0,6 Mio. t CO2-Äquivalent bzw. 
0,5 Mio. t CO2-Äquivalent über dem jeweiligen Sektorziel, die fluorierten Gase15 
lagen um 0,3 Mio. t CO2-Äquivalent darüber. Die anderen Sektoren haben ihr 
Sektorziel 2011 erfüllt. 

In keinem anderen Sektor nimmt der CO2-Ausstoß so stark zu wie im Verkehr. 
Dies liegt sowohl an der steigenden Verkehrsbelastung im Inland als auch am 
zunehmenden Kraftstoffexport im Fahrzeugtank, v. a. in Schwerfahrzeugen, der 
sich aufgrund struktureller Gegebenheiten (Österreich als Binnenland mit ho-
hem Exportanteil) sowie Unterschieden im Kraftstoffpreisniveau ergibt. Der An-
teil des Kraftstoffexports lag im Jahr 2011 bei 5,9 Mio. t CO2-Äquivalent (ent-
spricht ca. 28 % der Emissionen des Straßenverkehrs); die Emissionen sind 
seit 1990 um rund 7,7 Mio. t gestiegen. 

 

 
Abbildung 16: Sektorale Verteilung der Abweichungen vom Ziel der Klimastrategie, 2011. Die Abweichungen der 

Sektoren Energieaufbringung sowie Industrie und produzierendes Gewerbe beziehen sich 
ausschließlich auf den Nicht-Emissionshandelsbereich. 

                                                      
15 Bei den fluorierten Gasen handelt es sich um besonders treibhausgaswirksame Gase (HFKW, 

FKW, SF6), welche v. a. im Kälte- und Klimabereich (Kühlschränke, Klimaanlagen), in Schaum-
stoffen oder zur Halbleiterherstellung eingesetzt werden. 
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Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Klimastrategie 2007 (BMLFUW 2007) 
festgelegten flexiblen Mechanismen16 und einer vorläufigen Bilanz aus Neube-
waldung und Entwaldung wurden 2011 die sektoralen Ziele der Österreichischen 
Klimastrategie um 4,7 Mio. t CO2-Äquivalent verfehlt.17 Diese Differenz wird durch 
den zusätzlichen Einsatz flexibler Instrumente abgedeckt. Hierzu wurde 2011 der 
Rahmen für derartige Instrumente auf max. 80 Mio. t CO2-Äquivalent (für die 
gesamte Periode 2008 bis 2012) ausgeweitet.18 Somit wird Österreich alle seine 
aus dem Kyoto-Protokoll und der EU-Lastenaufteilung erwachsenden Verpflich-
tungen erfüllen. 

 

 
Abbildung 17: Beitrag flexibler Instrumente zur Erreichung des Kyoto-Ziels. 

 

Die Treibhausgas-Emissionen werden auch auf Bundeländerebene ausgewie-
sen. Eine detaillierte Beschreibung der Bundesländer-Emissionstrends ist im 
Bericht „Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 1990–2010“ (UMWELTBUNDESAMT 
2012) enthalten.  

 

                                                      
16 Darunter werden jene marktwirtschaftlichen Instrumente verstanden, die es den Industriestaaten 

ermöglichen, einen Teil ihrer Verpflichtungen zur Reduktion von THG-Emissionen durch Aktivitä-
ten in anderen Staaten bzw. durch den Handel von Emissionsrechten zu erfüllen (internationaler 
Emissionshandel, Clean Development Mechanism, Joint Implementation). 

17 Details zu den Abweichungen von den sektoralen Zielen der Klimastrategie 2007: siehe Klima-
schutzbericht 2013 (UMWELTBUNDESAMT 2013b) 

18 Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBl. Nr. 185/1993) 
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Wirtschaftliche Einflussfaktoren 

Rund drei Viertel der Treibhausgas-Emissionen werden durch den energetischen 
Einsatz fossiler Energieträger verursacht. Daher hängt die Entwicklung der Treib-
hausgas-Emissionen stark von der Entwicklung des Bruttoinlandsenergiever-
brauchs und insbesondere vom Verbrauch fossiler Energieträger ab (  Energie).  

Mit der Methode der Komponentenzerlegung wurden wesentliche Einflussfakto-
ren für den Emissionsanstieg von 1990 auf 2011 analysiert. Dazu zählen Bevöl-
kerungsentwicklung, Wirtschaftswachstum sowie Entwicklung von Menge und 
Art19 der eingesetzten Brennstoffe und Menge der verbrauchten Energie (Brutto-
inlandsenergieverbrauch). 
 

 
Abbildung 18: Einfluss wichtiger Faktoren auf den Anstieg der Treibhausgas-Emissionen 

von 1990 auf 2011 (Komponentenzerlegung). 

Einflussfaktoren Definition 
BIP pro Kopf Emissionserhöhender Effekt, der sich aufgrund der steigenden Wertschöpfung pro Kopf  

(Bruttoinlandsprodukt, BIP) pro Kopf von 22.500 Euro (1990) auf 32.000 Euro (2011) ergibt. 
Bevölkerung Emissionserhöhender Effekt, der sich aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahl von 

7,7 Millionen (1990) auf 8,4 Millionen (2011) ergibt. 
Brennstoffinten-
sität 

Emissionsmindernder Effekt, der sich aufgrund des Brennstoffeinsatzes pro Bruttoinlands-
energieverbrauch (BIV) von 79 % (1990) auf 77 % (2011) ergibt.  

Biomasse Emissionsmindernder Effekt, der sich aufgrund des steigenden Anteils der Biomasse am ge-
samten Brennstoffeinsatz von 95.800 TJ (1990) auf 226.000 TJ (2011) ergibt.  

fossile Kohlen-
stoffintensität 

Emissionsmindernder Effekt, der sich aufgrund der sinkenden THG-Emissionen pro fossile 
Brennstoffeinheit von 107 t/TJ(1990) auf 94 t/TJ (2011) ergibt. Der Grund für diese Entwick-
lung liegt im zunehmenden Einsatz von kohlenstoffärmeren fossilen Brennstoffen (Erdgas) 
zur Energieerzeugung.  

Energieintensität 
– BIV/BIP 

Emissionsmindernder Effekt, der sich aufgrund des sinkenden Bruttoinlands-
energieverbrauchs (BIV) pro Wertschöpfungseinheit (BIP) von 6,1 TJ/Mio. Euro (1990) auf 
5,3 TJ/Mio. Euro (2011) ergibt.  

                                                      
19 Einsatz von Biomasse, Einsatz von kohlenstoffärmeren fossilen Brennstoffen (Gas anstelle von 

Kohle oder Öl) 
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Der Bruttoinlandsenergieverbrauch hat sich gegenüber 1990 um 36 % erhöht, 
ist über den gesamten Zeitraum 1990 bis 2011 jedoch weniger stark gewachsen 
als das reale Bruttoinlandsprodukt (+ 56 %) (STATISTIK AUSTRIA 2012) (  Ener-
gie). Zwischen 2005 und 2008 ist eine leichte Entkoppelung festzustellen: der 
Energieverbrauch ist trotz des steigenden BIP zurückgegangen. Zwischen 2008 
und 2009 waren sowohl das BIP als auch der Energieverbrauch aufgrund der 
Wirtschaftskrise rückläufig, beide stiegen jedoch 2010 im Zuge der wirtschaftli-
chen Erholung wieder an. Im Jahr 2011 trugen insbesondere höhere Kraftstoff-
preise, die geringere Stromproduktion in kalorischen Kraftwerken sowie die milde 
Witterung (geringer Heizaufwand) zur Reduktion der Treibhausgase bei. 

Generell machen sich seit Mitte der 2000er-Jahre v. a. der vermehrte Einsatz von 
kohlenstoffärmeren und erneuerbaren Energieträgern (  Energie) wie auch 
Emissionsrückgänge in den nichtenergetischen Sektoren (z. B. Abfall) positiv be-
merkbar.  

 

 
Abbildung 19: Entwicklung der nationalen Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 

Bruttoinlandsenergieverbrauch, Bruttoinlandsverbrauch fossiler 
Energieträger und Bruttoinlandsprodukt.  

 

EU-Emissionshandel 

Das EU-Emissionshandelssystem startete 2005 mit einer dreijährigen Pilotpha-
se. Darauf folgte die zweite Phase 2008 bis 2012, die sich zeitlich mit der ersten 
Verpflichtungspriode des Kyoto-Protokolls deckt. Die Zuteilung der Emissionsbe-
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rechtigungen erfolgte auf Grundlage von Nationalen Allokationsplänen (NAP)20. 
Die EU-Zertifikate wurden den Unternehmen größtenteils gratis zugeteilt.21 Die 
dritte Handelsphase läuft von 2013 bis 2020. 

Der 2. Nationale Allokationsplan (NAP 2) sieht eine flexible Reserve vor: Sobald 
die fixe Reserve von 1 % der Gesamtzuteilung ausgeschöpft ist, sind aus öf-
fentlichen Mitteln Zertifikate anzukaufen, welche in weiterer Folge den neuen 
Marktteilnehmern kostenlos zur Verfügung zu stellen sind. Insgesamt wurde die 
flexible Reserve im Ausmaß von ca. 7,4 Millionen EU-Zertifikaten genutzt. 

In den Jahren 2008 bis 2011 emittierten die EH-Betriebe im Bereich Energie-
aufbringung 46,2 Mio. t, im Sektor Industrie 74,8 Mio. t. Die Zuteilungen gemäß 
NAP 2 lagen in diesem Zeitraum hingegen höher: 50,8 Mio. t für die Energie-
aufbringung und 77,2 Mio. t für die Industrie. Auch in anderen EU-Mitgliedstaaten 
liegen die Zuteilungen oft über den realen Emissionen (EEA 2013). Dadurch sind 
die CO2-Preise stark unter Druck (Februar 2013: ca. 5 Euro/t CO2-Äquivalent) 
und es fehlt ein Anreiz für weitere Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizi-
enz und erneuerbare Energieträger. Überschüssige Emissionsberechtigungen 
können von den Unternehmen nicht nur verkauft, sondern auch von der zweiten 
in die dritte Handelsperiode mitgenommen werden. Es ist somit auch in den 
ersten Jahren der dritten Handelsperiode mit einem Überangebot von Zertifika-
ten zu rechnen.  

 

EU-Emissionshandel seit 2013 
Mit Beginn der dritten Handelsperiode 2013 bis 2020 ist eine grundlegende Re-
form des EU-Emissionshandelssystems in Kraft getreten. So erfolgt die Festle-
gung der Höchstmengen EU-weit (EU-cap) und die Zuteilung erfolgt verstärkt 
durch Versteigerung anstelle kostenloser Zuteilung (Emissionshandelsrichtlinie 
2009/29/EG).  
Die Stromerzeugung erhält keine kostenfreie Zuteilung mehr, für Industrie und 
Wärmeerzeugung ermöglicht die Richtlinie die übergangsweise freie Zuteilung, 
die auf EU-weit harmonisierten Zuteilungsregeln (ex-ante-Benchmarks22) be-
ruht. Für Industriesektoren mit signifikantem Risiko der Abwanderung in Länder 
mit weniger strengen Klimaschutzauflagen (Carbon Leakage) sind bis zu 100 % 
Gratiszertifikate vorgesehen. Auch der Geltungsbereich der Emissionshandels-
richtlinie wurde erweitert, u. a. um Anlagen der Metallverarbeitung, Nichteisen-
metallindustrie oder der Chemischen Industrie (  Industrielle Anlagen). 
 

                                                      
20 NAP 1 für 2005–2007, NAP 2 für 2008–2012 
21 Im Rahmen des 2. Nationalen Allokationsplans für den Zeitraum 2008 bis 2012 wurden p. a. etwa 

30 Millionen Zertifikate kostenfrei zugeteilt. Dies enspricht der Berechtigung zur Emission von 
30 Mio.t CO2-Äquivalent. 

22 d. h. basierend auf den EU-weit 10 % THG-effizientesten Anlagen der jeweiligen Branche und 
nicht auf Grundlage historischer Emissionen. Ex ante bedeutet, dass die Zuteilung auf Basis die-
ser Benchmarks vor Beginn dieser Periode festgelegt und im Verlauf der Periode (ex post) nicht 
mehr abgeändert wird. 
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Internationaler Klimaschutz 
Bei der 8. Vertragsstaatenkonferenz zum Kyoto-Protokoll (CMP.8)23 in Doha im 
Dezember 2012 einigten sich die Länder auf eine Fortsetzung des Kyoto-Pro-
tokolls. Mit Anfang 2013 beginnt die zweite Verpflichtungsperiode unter dem Kyo-
to-Protokoll, welche am 31. Dezember 2020 endet. Grundlage der Reduktions-
verpflichtungen bis 2020 sind die im Rahmen der Klimakonferenz in Kopenhagen 
abgegebenen Absichtserklärungen (EU: – 20 %24). 

Ein neues weltweites Abkommen zum Klimaschutz soll bis Ende 2015 ausge-
handelt werden25 und 2020 in Kraft treten. Damit sollen eine Stabilisierung der 
globalen Durchschnittstemperatur auf 2 °C, eine gerechte Lastenverteilung zwi-
schen Industrie- und Schwellenländern sowie eine Finanzierung von Anpas-
sungsmaßnahmen in Entwicklungsländern erreicht werden. 

Die nächste Klimakonferenz findet im November 2013 in Warschau statt. 

 

 

4.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Für 2011 lässt sich eine Abweichung der Emissionen von den sektoralen Zielen 
der Österreichischen Klimastrategie um 4,7 Mio. t CO2-Äquivalent feststellen.26 
Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind die teils unzureichende Umset-
zung der Maßnahmen sowie der hohe Anteil des Kraftstoffexports in Fahrzeug-
tanks (2011: 5,9 Mio. t CO2-Äquivalent). Die sektoralen Ziele der Klimastrategie 
sind nicht rechtlich verbindlich, für die Umsetzung der Maßnahmen sind oft 
mehrere Institutionen gemeinsam zuständig; zudem haben die Bundesländer die 
Klimastrategie 2007 nicht politisch mitgetragen. Selbst nach Beginn der Kyoto-
Verpflichtungsperiode im Jahr 2008 war in Bezug auf die Maßnahmenanzahl nur 
ein Drittel der Maßnahmen vollständig umgesetzt, zwei Drittel nur teilweise oder 
gar nicht (UMWELTBUNDESAMT 2009). 

Hinzu kommt die erhebliche Unsicherheit bezüglich der anrechenbaren Bilanz 
aus Neubewaldung und Entwaldung (Aktivitäten gemäß Kyoto-Protokoll 
Art. 3.3).27 Die in der Klimastrategie 2007 ausgewiesene Kohlenstoffsenke von 
0,7 Mio. t CO2-Äquivalent weist nach ExpertInnenschätzungen eine Unsicherheit 
von + 0,9 bis – 2,3 Mio. t CO2-Äquivalent auf und könnte sich demnach auch 
noch als Quelle herausstellen. 

Eine Einhaltung der Kyoto-Verpflichtung macht somit den Zukauf von Emissi-
onsreduktionseinheiten notwendig. Im Rahmen des Einsatzes flexibler Instru-
mente werden ausschließlich Projekte ausgewählt, mit denen tatsächlich eine zu-
sätzliche Emissionsminderung erreicht werden kann. Es erfolgt somit kein Ankauf 
von Emissionsrechten aus Staaten, die über diese im Überfluss verfügen, ohne 

                                                      
23 Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP). 
24 siehe Klima- und Energiepaket 2020 (Umweltpolitische Ziele) 
25 Verhandlungen dazu finden im Rahmen der „Durban Platform for Enhanced Action“ statt 
26 Unter Berücksichtigung der 2012 gegenüber der Klimastrategie zusätzlich geplanten Mittel kann 

das Kyoto-Ziel erfüllt und keine Lücke mehr festgestellt werden. 
27 relevant für die Bemessung der Erreichung des Kyoto-Ziels. Eine Senke wirkt sich günstig auf die 

Zielerreichung aus. 

Einigung über  
2. Kyoto-Ver-

pflichtungsperiode 

Umsetzung der 
Klimastrategie 

mangelhaft  

zusätzliche 
Zertifikate 

erforderlich  

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)74 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Klimaschutz 

Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 73 

entsprechende Minderungsmaßnahmen zu setzen (sog. „hot air“). In einer Ände-
rung des Umweltförderungsgesetzes wurde der geplante Ankauf von Emissions-
reduktionseinheiten bereits von 45 Millionen (gemäß Klimastrategie) auf maxi-
mal 80 Millionen erhöht (Umweltförderungsgesetz; BGBl. Nr. 185/1993 i.d.F. 
35/2012). 

In der österreichischen Klimapolitik wurden v. a. mit dem verstärkten Einsatz 
erneuerbarer Energieträger und mit Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz 
bereits teilweise Erfolge erzielt. Um die Ziele 2020 zu erreichen, besteht jedoch 
weiterer Handlungsbedarf (  Verkehr,  Energie,  Industrielle Anlagen). 
Damit auch zukünftig wirksame Maßnahmen im Klimaschutz gesetzt werden, 
war als Lehre aus dem Kyoto-Zeitraum eine Definition von klaren Verantwort-
lichkeiten und die Sicherstellung einer verbindlichen Umsetzung unbedingt erfor-
derlich. 

Beim Einsatz erneuerbarer Energien ist jedenfalls auch auf andere Umwelt- und 
Naturschutzinteressen – wie auf die Erhaltung der Luftqualität, eines guten Ge-
wässerzustandes, der Biodiversität und des guten Bodenzustandes – Bedacht 
zu nehmen. 

Mit dem Klimaschutzgesetz soll eine konsequentere und koordiniertere Umset-
zung von Maßnahmen sichergestellt werden – durch klare Zielvereinbarungen, 
Zuständigkeiten und verbindliche Regelungen bei Nichterreichung der Ziele. Für 
jeden relevanten Sektor28 wurden Emissionshöchstmengen erarbeitet sowie 
Rechte und Pflichten in verbindlicher Form für alle Ebenen festgeschrieben. Die 
Kostentragung bei Überschreitung des Zielpfades soll in einer gesonderten Ver-
einbarung geregelt werden. 

Das Lebensministerium hat dem Nationalrat und dem Klimaschutzkomitee jähr-
lich einen Bericht über den Fortschritt bei der Einhaltung der Höchstmengen 
vorzulegen. 

 

Emissionsausblick 2020/2030 
Aktuelle Szenarien, die sowohl die Maßnahmen der Österreichischen Klimastra-
tegie als auch der Energiestrategie und die Maßnahmenvorschläge zum Klima-
schutzgesetz berücksichtigen, zeigen hinsichtlich zukünftiger Zielerreichung wei-
teren Handlungsbedarf. 

Die Entwicklung der THG-Emissionen29 zeigt im Szenario „mit bestehenden Maß-
nahmen“ – d. h. bis zum Stichtag 8. März 2012 implementierte Maßnahmen – 
bis 2020 einen Anstieg auf 81,6 Mio. t CO2-Äquivalent (+ 4,4 % gegenüber 
1990), bis 2030 einen Anstieg auf 84,0 Mio. t CO2-Äquivalent (+ 7,5 % gegenüber 
1990). Jene Emissionen, die nicht dem Emissionshandel zurechenbar sind und 
somit zum Effort-Sharing-Bereich gehören, zeigen in diesem Szenario von 2005 
bis 2020 eine Abnahme von 10,1 %. Dies bedeutet, dass das österreichische 
Effort-Sharing-Ziel von – 16 % gegenüber 2005 ohne weitere Maßnahmen ver-
fehlt wird (UMWELTBUNDESAMT 2013c). 

                                                      
28 Industrie und Gewerbe (ohne EH), Energiewirtschaft (ohne EH), Verkehr, Raumwärme und sons-

tiger Kleinverbrauch, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft sowie die fluorierten Gase 
29 ohne Sektor LULUCF (Land use, Land use change and forestry; Landnutzung, Landnutzungsän-

derungen und Forstwirtschaft) 
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Im Szenario „mit zusätzlichen Maßnahmen“ – d. h. geplante Maßnahmen, deren 
Umsetzung als wahrscheinlich angesehen wird und die bis 2020 emissionswirk-
sam werden – wird die erforderliche Reduktion im Effort-Sharing-Bereich hinge-
gen erreicht. Das Szenario projiziert für das Jahr 2020 Emissionen in Höhe von 
77,3 Mio. t CO2-Äquivalent (2030: 77,8 Mio. t CO2-Äquivalent). Auch das Ziel 
der Energiestrategie Österreich wird in diesem Szenario erreicht (UMWELT-
BUNDESAMT 2013c). 

 

 
Abbildung 20: Projektion der Treibhausgas-Emissionen Österreichs. 

Eine im Jahr 2011 durchgeführte Studie zeigt, dass durch weitere Maßnahmen, 
d. h. über das Szenario „mit zusätzlichen Maßnahmen“ hinaus, im Nicht-EH-Be-
reich (Effort-Sharing) insgesamt eine Emissionsreduktion von – 25 % (2020 
gegenüber 2005) erreicht wird; das größte zusätzliche Potenzial, welches kurz-
fristig lukriert werden kann, besteht hier im Verkehrsbereich bei den Emissionen 
aus dem preisbedingten Kraftstoffexport (UMWELTBUNDESAMT 2011).  

 
Klimaschutz in der EU und international 
Im Beschluss der UN-Klimakonferenz von November/Dezember 2011 in Durban 
wurde die Notwendigkeit bestätigt, die Emissionen von Treibhausgasen so weit 
einzudämmen, dass die globale Durchschnittstemperatur gegenüber dem vor-
industriellen Level um weniger als 2 °C ansteigt (UNFCCC 2011).  

Für Industrieländer bedeutet das eine Reduktion der Emissionen um 25–40 % 
bis 2020 und um 80–95 % bis 2050 in Relation zu 1990 (IPCC 2007, EG SCIENCE 
2008). 
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Abbildung 21: Treibhausgas-Emissionen – Pfad zur Erreichung des 2 °C-Ziels.  

Die im Rahmen des Klima- und Energiepakets vorgesehenen Treibhausgas-
Emissionsreduktionen der Europäischen Union stehen nicht im Einklang mit 
den Erfordernissen zur Erreichung des 2 °C-Ziels. Die Emissionshandelsrichtli-
nie (RL 2009/29/EG) und die Effort-Sharing-Entscheidung (Entscheidung 
Nr. 406/2009/EG) müssten daher entsprechend angepasst werden. Derzeit ist 
dies nur dann als Teil einer umfassenden globalen Vereinbarung für die Periode 
nach 2012 vorgesehen, wenn sich andere entwickelte Länder zu vergleichbaren 
Zielen und Entwicklungsländer zu einem ihrer Verantwortung und Möglichkeit 
angemessenen Beitrag verpflichten (UNFCCC 2009). 

Die Transformation zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft braucht starke Anreize 
für ein klimafreundliches Verhalten, z. B. in Form einer Verteuerung fossiler Ener-
gieträger. Derzeit hat Österreich im internationalen Vergleich ein niedriges Auf-
kommen von Umweltsteuern (EUROSTAT 2012). Auch liegt die effektive Besteu-
erung des Energieverbrauchs preisbereinigt unter dem EU-Durchschnitt. Eine 
Erhöhung von Energiesteuern könnte eine wirkungsvolle Lenkungsmaßnahme 
darstellen, sollte jedoch im Rahmen einer umfassenderen ökologischen Steuer-
reform wirtschaftlich und sozial verträglich gestaltet werden.  

Derzeit liegt der Zertifikatspreis im EU Emissions Trading System (ETS) in ei-
nem Bereich, der Investitionen in kohlenstoffarme Technologien und Effizienz-
maßnahmen ungenügend forciert.  

Im Jahr 2011 erfolgte durch den Umweltausschuss des Europäischen Parla-
ments der Vorschlag, ab Beginn der 3. Handelsperiode (01.01.2013) Zertifikate 
aus dem Versteigerungstopf zurückzuhalten („back-loading“). Im Zusammen-
hang damit30 schlägt die Europäische Kommission vor, die Anzahl der zu auktio-

                                                      
30 Presseaussendung vom 14.11.2012:  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1208_de.htm?locale=en  
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nierenden Zertifikate in den Jahren 2013 bis 2015 um 900 Millionen zu reduzie-
ren und diese dann in derselben Höhe 2019 bis 2020 zeitlich verzögert zu ver-
steigern (Entwurf der Novelle der EU VersteigerungsVO31). Durch diese Ver-
schiebung soll dem aktuellen Überangebot32 an Zertifikaten am Markt kurzfristig 
entgegengewirkt und der Markt stabilisiert werden. 

Im Dokument „State of the European carbon market in 2012“ (COM(2012) 652) 
hat die Europäische Kommission strukturelle Maßnahmen zur Reform des CO2-
Marktes vorgeschlagen, welche u. a. eine Erhöhung des Reduktionszieles bis 
2020 von 20 % auf 30 % oder die permanente Löschung von Zertifikaten 
(„retirement“), die für die Versteigerung in Phase 3 vorgesehen sind, beinhaltet.  

Als eine weitere Maßnahme zur Annäherung an das 2 °C-Ziel wird die Abschei-
dung und geologische Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Sto-
rage, CCS) gesehen. Grundlage hierfür ist die EU-Richtlinie RL 2009/31/EG, 
die 2011 in österreichisches Recht umgesetzt wurde (CCS-Gesetz; BGBl. I Nr. 
144/2011). Aufgrund der beträchtlichen Nachteile und Risiken dieser Technolo-
gie (u. a. begrenzte geeignete Lagerstätten, hohe Kosten, ungewisse ökologische 
Auswirkungen, offene haftungsrechtliche Fragen) ist die geologische Speiche-
rung in Österreich bis auf wenige Ausnahmen (u. a. Exploration zu Forschungs-
zwecken) verboten, eine Evaluierung dieses Verbotes ist 2018 vorgesehen.  

Die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid ist kein nachhaltiger Lö-
sungsansatz und kann für einige Länder höchstens als Übergangstechnologie 
für die Umstellung zu einem nachhaltigen Energiesystem betrachtet werden 
(Brückenfunktion). In Anbetracht der Grenzen (CO2-Speicherkapazitäten) und 
Risiken sowie der begrenzten Verfügbarkeit fossiler Ressourcen besteht die ein-
zige sinnvolle Option im Klimaschutz im verstärkten Einsatz erneuerbarer Ener-
gien und in der zunehmenden Dekarbonisierung der Stromerzeugung. 

Die derzeit international vereinbarten Emissionsreduktionen reichen bislang bei 
Weitem nicht aus, um das 2 °C-Ziel erreichen zu können. In Hinblick auf die aus 
globaler Sicht abnehmende Bedeutung der Treibhausgas-Emissionen der Eu-
ropäischen Union sollte sich diese mit Vehemenz für das in Durban avisierte 
Abkommen einsetzen, welches Verpflichtungen für alle maßgeblichen Emitten-
ten ab 2020 vorsieht. Hier ist eine Vorreiterrolle der Europäischen Union uner-
lässlich, um dem Prozess den nötigen Nachdruck zu verleihen.  

 

Fahrpläne 2050 
Mit ihrem „Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050“ (EC 2011a), dem „Fahrplan zu einem einheitlichen europäi-
schen Verkehrsraum“ (EC 2011c) (  Verkehr) sowie dem „Energiefahrplan 
2050“ (EC 2011b) (  Energie) hat die Europäische Kommission Lösungen und 
Szenarien zur Emissionsreduktion untersucht. 

                                                      
31 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/20121112_com_en.pdf 

32 Als eine der Ursachen für den Überschuss an Zertifikaten am Markt gilt die Wirtschaftskrise, wel-
che die industriellen THG-Emissionen schon in der 2. Handelsperiode stark beeinflusst/reduziert 
und die Nachfrage nach Zertifikaten gering gehalten hat. Dieser Überschuss wird – ohne Eingrei-
fen in den Markt – in der 3. Handelsperiode anhalten. 
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Damit bis 2050 das Gesamtziel der Reduktion der Treibhausgas-Emissionen 
um 80–95 % erreicht werden kann, sieht der Fahrplan eine EU-interne33 Verrin-
gerung der Treibhausgas-Emissionen um 40 % bis 2030 und um 80 % bis 2050 
vor. 

 

 

 
 

Abbildung 22: Fahrplan zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen in der EU um 80 % (100 % = 1990). 

Der Energiefahrplan 2050 (EC 2011b) enthält Szenarien für die Dekarbonisierung 
des Energiesystems und zeigt auf, dass der zum Schutz des Klimas unerlässli-
che Umbau des europäischen Energiesystems u. a. erhebliche Entlastungen 
bei den Ausgaben für fossile Energieträger mit sich bringt. Die in den Szenarien 
des Energiefahrplans 2050 analysierten Wege zur Dekarbonisierung des Ener-
giesystems setzen jedoch große Veränderungen, etwa bei den CO2-Preisen, 
Technologien und Netzen, voraus.  

Derzeit sind keine über 2020 hinausgehenden verbindlichen Ziele für die Minde-
rung von Treibhausgasen oder die Forcierung erneuerbarer Energieträger fest-
gelegt. Eine Erreichung des 2 °C-Ziels ist ohne Schaffung geeigneter Rahmen-
bedingungen und ohne weitere Maßnahmen nicht realistisch.  

Für Österreich besteht demnach jetzt Handlungsbedarf zur Entwicklung einer 
Perspektive für die Ziele bis 2050. Ein heutiges Handeln ist auch aus dem Ge-
sichtspunkt der Vermeidung hoher Umstrukturierungskosten in späteren Deka-
den bedeutsam. 

                                                      
33 D. h. effektive Verringerung der Emissionen innerhalb der EU und nicht Ausgleich über den CO2-

Markt. 
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Dies wird entscheidende Änderungen in vielen Lebensbereichen – wie Wohnen, 
Mobilität, Lebensstil, Konsum und Produktion – mit sich bringen. 

 

 

4.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig:  

 Die im Rahmen der Verhandlungen unter dem Klimaschutzgesetz definierten 
sektoralen Maßnahmen sind umgehend umzusetzen und deren Wirksamkeit 
ist regelmäßig zu evaluieren (Bundesgesetzgeber, Bundesländer, BMWFJ, 
BMLFUW, BMVIT, BMF). 

 Die Maßnahmen der Energiestrategie sind umgehend – wo möglich, rechtlich 
verbindlich – umzusetzen (Bundesgesetzgeber, Bundesländer, BMWFJ, 
BMLFUW, BMVIT). 

 Strukturelle Maßnahmen im Rahmen des EU-Emissionshandels (spätere 
Versteigerung von Zertifikatsmengen/Änderung des Versteigerungszeitplans 
– ‘backloading` bzw. Kürzung des Auktionierungstopfes zur Verknappung der 
Zertifikate – ‘set aside‘), die erhöhend auf den CO2-Preis wirken und damit 
Investitionen in THG-Minderungsmaßnahmen nachhaltig begünstigen, sind 
zu unterstützen (Bundesregierung in Hinblick auf EU-Gesetzgeber). 

 Es ist ein Prozess mit relevanten nationalen und europäischen Stakeholdern 
zur Entwicklung von Zielen für 2050 in den Bereichen erneuerbare Energie-
träger, Energieverbrauch und Treibhausgas-Emissionen einzuleiten, um eine 
weitgehende Kohlenstoffneutralität zur erreichen. Dabei sind verbindliche 
Zwischenziele, die über 2020 hinausgehen, festzulegen und entsprechende 
Rahmenbedingungen zu schaffen (Koordination Bundesregierung). 

 Auf eine Einigung über ein völkerrechtlich verbindliches globales Klimaschutz-
abkommen ist hinzuwirken. An der Vorreiterrolle der EU ist festzuhalten (Bun-
desregierung). 

 
Weitere fachliche Empfehlungen zum Thema Klimaschutz finden sich in den 
Kapiteln  Energie,  Verkehr,  Industrielle Anlagen und  Raument-
wicklung. 
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2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/ 2006. ABl. Nr. L 140. 

Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBl. Nr. 185/1993 i.d.F. 35/2012): Bundesgesetz über 
die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der 
Umwelt, der Altlastensanierung, zum Schutz der Umwelt im Ausland und über 
das österreichische JI/CDM-Programm für den Klimaschutz. 
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5 KLIMAWANDELANPASSUNG 

Das Klimasystem reagiert auf Veränderungen nur sehr langsam. Heute sind 
Auswirkungen zu beobachten, die auf die Treibhausgas-Emissionen der vergan-
genen 200 Jahre zurückzuführen sind. Globale Klimaszenarien zeigen selbst für 
den Fall, dass die Treibhausgas-Emissionen deutlich reduziert werden, gravie-
rende Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in den nächsten 
Jahrzehnten auf. Um den Folgen des Klimawandels zu begegnen, müssen daher 
neben den unverzichtbaren Maßnahmen zum Klimaschutz auch Strategien zur 
Anpassung entwickelt und umgesetzt werden.  

Anpassung zielt darauf ab, die Verwundbarkeit (Vulnerabilität) gegenüber der 
Klimaänderung zu reduzieren bzw. die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) zu er-
höhen sowie mögliche Chancen durch veränderte klimatische Bedingungen zu 
nutzen.  

 

 

5.1 Umweltpolitische Ziele 

Im Klimarahmenübereinkommen der Vereinten Nationen (Art. 2; UNFCCC 1992) 
ist festgelegt, dass die Vertragsstaaten nationale und gegebenenfalls regionale 
Programme erarbeiten, umsetzen und aktualisieren, die eine angemessene An-
passung an die Klimaänderungen erleichtern. Österreich hat dieses Überein-
kommen 1994 ratifiziert (BGBl. Nr. 414/1994 i.d.g.F.). 

Das Grünbuch der Europäischen Kommission zur Anpassung an den Klima-
wandel in Europa (KOM(2007) 354) schafft erste Grundlagen für Anpassungs-
initiativen auf EU-Ebene. Darin ist festgehalten, dass zusätzlich zum Klima-
schutz Anpassungsmaßnahmen notwendig sind, um den Auswirkungen des Kli-
mawandels zu begegnen (  Klimaschutz). 

Das Weißbuch „Anpassung an den Klimawandel“ (KOM(2009) 147) gibt Rah-
menbedingungen vor, um die Folgen des Klimawandels EU-weit bewältigen zu 
können. Die Rahmenregelung ist dem Subsidiaritätsprinzip und der Nachhaltig-
keitsstrategie der Europäischen Union verpflichtet. Sie schafft die Grundlage für 
eine umfassende Anpassungsstrategie der EU, die im April 2013 veröffentlicht 
wurde. Bis 2012 wurden vier Aktionsschwerpunkte festgelegt: Schaffung einer so-
liden Wissensgrundlage, Einbeziehung des Klimawandels in wichtige Politikbe-
reiche der EU, bestmögliche Kombination verschiedener politischer Instrumen-
te/Finanzierungsmechanismen und Förderung umfassender internationaler Be-
mühungen zur Anpassung an den Klimawandel. 

Der Aktionsplan zum Klimawandel in den Alpen (ALPENKONVENTION 2009) hat 
zum Ziel, die Alpen zu einer Vorbildregion für die Anpassung an den Klimawan-
del zu machen. Die Vertragsparteien der Alpenkonvention (BGBl. Nr. 477/1995) 
haben sich dazu verpflichtet, den Aktionsplan durch konkrete Maßnahmen um-
zusetzen und die erforderlichen Mittel dafür bereitzustellen.  

Im Regierungsprogramm der Bundesregierung für die 24. Gesetzgebungsperiode 
(REPUBLIK ÖSTERREICH 2008) ist die Erarbeitung einer Klimawandelanpas-
sungsstrategie unter Einbindung aller Stakeholder und Berücksichtigung inter-
nationaler Beispiele vorgesehen. Ziel ist es, die Bevölkerung und die Wirtschaft 

Klimaschutz und 
Anpassungs-
maßnahmen 

EU-Anpassungs-
strategie gestartet 

Vorbildregion 
Alpenraum 

nationale 
Klimawandel-
anpassungsstrategie  

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 85 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Klimawandelanpassung 

84 Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 

auf die Veränderungen vorzubereiten und Optionen für den Schutz vor negati-
ven Auswirkungen anzubieten. Die österreichische Strategie zur Anpassung an 
den Klimawandel wurde am 23. Oktober 2012 vom Ministerrat angenommen.  

 

 

5.2 Situation und Trends 

Temperaturentwicklung 

In Österreich ist die durchschnittliche Jahrestemperatur seit dem 19. Jahrhun-
dert bis 2009 um rund 2 °C gestiegen (ZAMG 2011). Dieser Anstieg liegt be-
trächtlich über der weltweiten Temperaturerwärmung von 0,76 °C (IPCC 2007) 
und ist bedingt durch die Lage des alpinen Raumes im Übergangsbereich ver-
schiedener Klimaeinflüsse. 

Globale Klimaszenarien, die Bevölkerungswachstum, ökonomische und soziale 
Entwicklungen, technologische Veränderungen, Ressourcenverbrauch und Um-
weltmanagement berücksichtigen, zeigen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts 
die mögliche Bandbreite der Erwärmung von 1,1 °C bis zu 6,4 °C (IPCC 2007). 
Bei Eintreten des moderaten Szenarios ist bis zum Jahr 2100 mit einem globa-
len Temperaturanstieg von 1,7 bis 4,4 °C zu rechnen. Dieses Szenario geht da-
von aus, dass es nach einem weiteren Anstieg bis 2050 zu einer deutlichen Re-
duktion der Treibhausgas-Emissionen durch technische Fortschritte kommen 
wird. Aktuelle Beobachtungen der weltweiten Treibhausgas-Emissionen weisen 
auf das Worst-Case-Szenario hin. Für dieses Szenario wird eine Temperatur-
änderung bis zum Jahr 2100 von 2,4 bis 6,4 °C angegeben. 

Nicht berücksichtigt sind in den Szenarien sogenannte Kipp-Effekte, die beim 
Überschreiten gewisser Schwellenwerte im Zuge der Erderwärmung auftreten 
können. Ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um mehr als 2 °C 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau kann diese Kipp-Prozesse (z. B. das 
Auftauen der Permafrostböden oder die Versteppung des Amazonas-Urwalds) 
auslösen. Diese könnten Klimawandeleffekte zusätzlich stark beeinflussen 
(FORMAYER 2009, LENTON et al. 2009). 

Aktuelle regionale Klimamodelle für den Alpenraum (LOIBL et al. 2011) zeigen 
bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts einen Temperaturanstieg von knapp 2 °C 
(gegenüber der Periode 1971–2000). Dabei zeigt sich eine stärker ausgeprägte 
Erwärmung im Sommer, Herbst und Winter und eine geringere Erwärmung für 
das Frühjahr. Der Temperaturanstieg betrifft grundsätzlich den gesamten Al-
penraum, tendenziell erwärmen sich jedoch die Regionen südlich des Alpen-
hauptkamms etwas rascher. Darüber hinaus zeigen die Szenarien eine Zunah-
me von Hitzetagen und Hitzewellen. 
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Regionale Szenarien über die Klimaerwärmung im Alpenraum  

 
 

Abbildung 23: Regionale Szenarien über die Klimaerwärmung im Alpenraum, jeweils 
Differenz von 30-jährigen Mitteln zur Periode 1971–2000, basierend auf 
dem Modell GCM HADCM3.  

 

Niederschlagsentwicklung 

Die Niederschlagsentwicklung ist von Prozessen abhängig, die von globalen 
Klimamodellen nicht ausreichend erfasst werden, wie etwa kleinräumige Wär-
megewitter oder großräumige Starkniederschläge in Staulagen. Der Alpenraum 
wirkt als Barriere für den Niederschlag. Jedoch nahm zwischen 1860 und 2007 
der Niederschlag im Nordwesten des Alpenraums zu, im Süden ab. Für den 
kontinentalen Nordosten ist keine Veränderung ablesbar (ZAMG 2009).  

Die gesamte Jahresniederschlagsmenge in Österreich wird bis 2100 weitge-
hend konstant bleiben. Aktuelle Klimamodelle für den Alpenraum zeigen aber 
eine Niederschlagszunahme im Winter und eine deutliche Niederschlagsab-
nahme im Sommer für alle Regionen Österreichs (LOIBL et al. 2011). 

Zunahme im Winter, 
Abnahme im 
Sommer 

Mittlere Temperaturdifferenz 2001/2030 – 1971/2000 Mittlere Temperaturdifferenz 2011/2040 – 1971/2000 

Mittlere Temperaturdifferenz 2021/2050 – 1971/2000 Mittlere Temperaturdifferenz 2031/2060 – 1971/2000 

Quelle: nach reclip:century, LOIBL et al. (2011) 
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Regionale Szenarien für die Niederschlagsänderung im Alpenraum 

 
 

Abbildung 24: Regionale Szenarien für die Niederschlagsänderung im Alpenraum, 
jeweils Differenz von 30-jährigen Mitteln zur Periode 1971–2000, 
basierend auf dem Modell GCM HADCM3. 

Saisonal und regional unterschiedlich können in Österreich zusammenfassend 
die folgenden Änderungen eintreten (LOIBL et al. 2011).  

Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung der saisonalen und regionalen 
Temperaturtrends und der Niederschlagsentwicklung (LOIBL et al. 2011). 

  Temperatur Niederschlag 

Winter + 1,6–2,2 °C 

stärkere Erwärmung im Osten 

+ 8–13 % Zunahme; 

geringere Zunahme im Süden und 
Westen 

Frühling + 1–1,2 °C konstant bis leichte Abnahmen; im 
Osten deutlicher 

Sommer + 1–2,5 °C 

Szenarien unterschiedlich 

geringe Abnahme; 

im Süden deutlicher 
Herbst + 1,7–2,3 °C 

stärkere Erwärmung im Wes-
ten und Süden; Norden diver-
gent 

geringe Abnahme; im Süden und 
Südosten deutlicher 

 

Die Veränderungen von Temperatur und Niederschlag bringen eine Reihe von 
direkten und indirekten Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft 
mit sich.  

Auswirkungen der 
Klimaänderung 

Änderung des jährl. Niederschlags 2001/2030–1971/2000 Änderung des jährl. Niederschlags 2011/2040 – 1971/2000 

Änderung des jährl. Niederschlags 2021/2050–1971/2000 Änderung des jährl. Niederschlags 2031/2060 – 1971/2000 

Quelle: nach reclip:century, LOIBL et al. (2011) 
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Österreich ist geprägt durch große regionale Unterschiede innerhalb kurzer Dis-
tanzen. Insbesondere die jährliche Niederschlagsverteilung ist wesentlich durch 
kleinräumige Topografien, aber auch durch unterschiedliche Klimaräume (z. B. 
pannonisch, illyrisch, alpin) bestimmt. Dies führt zu regional sehr unterschiedli-
chen Auswirkungen und Betroffenheiten durch den Klimawandel.  

Eine Reihe wissenschaftlich abgesicherter Aussagen über Auswirkungen durch 
den Temperaturanstieg kann bereits getroffen werden: Durch die Erwärmung 
sind in den europäischen Alpen seit 1850 rund zwei Drittel der Gletscher abge-
schmolzen (EEA 2009). Erhebungen des Gletschermessdienstes zeigten, dass 
in Österreich im Jahr 2011 97 % der Gletscher zurückgeschmolzen sind, nur 3 % 
sind gleich geblieben. Im Durchschnitt haben sich die Gletscherzungen 2011 
um 17,2 m zurückgebildet; im Vergleich dazu betrug der Rückgang 2010 14,1 m 
(ÖAV 2010/2011).  

Ein Vergleich der Zeiträume 1961 bis 1990 und 1981 bis 2010 zeigt eine deutli-
che Zunahme von Hitzetagen. In Wien ist die durchschnittliche Zahl an Tagen 
mit 30 °C und mehr von 9,6 auf 15,2 gestiegen, in Innsbruck von 9,0 auf 16,6 
und in Klagenfurt von 6,2 auf 13,9 (ZAMG 2012). 

Dokumentiert ist auch eine zunehmende Ausbreitung der hoch allergenen Bei-
fuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) (KARRER et al. 2011). Bestätigt ist eine 
Zunahme der Allergien im Osten Österreichs in den letzten 10 Jahren (HEMMER 
et al. 2009).  

Weitere Beispiele sind Permafrostrückgang, Anstieg der Schneefallgrenze und 
frühere Schneeschmelze, Verlängerung der Wachstumsperiode sowie Erhö-
hung der Verdunstung und der Niederschlagsintensität (KROMP-KOLB 2008).  

 

Nationale Anpassungsstrategie 

Mit der österreichischen Anpassungsstrategie sollen nachteilige Auswirkungen 
des Klimawandels auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft vermieden und die 
sich ergebenden Chancen genutzt werden. Die Anpassungsmaßnahmen sollen 
dabei keine sozialen Nachteile mit sich bringen, sondern die Risiken für Demo-
kratie, Gesundheit, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit minimieren. 

Die Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (BMLFUW 
2012a, b) wurde seit September 2007 schrittweise erarbeitet. Erste Empfehlun-
gen aus der Sicht der Wissenschaft (HAAS et al. 2008, 2010a, b, SCHWEIGER et 
al. 2011, MEINHARTER & BALAS 2011, BACHNER et al. 2011, BALAS et al. 2011) 
wurden im Rahmen eines breiten Beteiligungsprozesses unter Einbindung von 
rund 100 Organisationen (Ministerien, Bundesländer, Interessenvertretungen, 
Umwelt- und andere Organisationen) zu konkreten Handlungsempfehlungen für 
14 Aktivitätsfelder weiterentwickelt: 
1. Landwirtschaft 
2. Forstwirtschaft 
3. Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 
4. Tourismus 
5. Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft 
6. Bauen und Wohnen 
7. Schutz vor Naturgefahren 

zunehmende 
Hitzebelastung  
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8. Katastrophenmanagement 
9. Gesundheit 
10. Ökosysteme/Biodiversität 
11. Verkehrsinfrastruktur und ausgewählte Aspekte der Mobilität 
12. Raumordnung 
13. Wirtschaft/Industrie/Handel  
14. Stadt – urbane Frei- und Grünräume 
 
Die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel wurde am 23. 
Oktober 2012 vom Ministerrat angenommen. Sie gliedert sich in zwei Teile: den 
„Kontext“ als strategisches Rahmenwerk und den „Aktionsplan“ mit Handlungs-
empfehlungen für die 14 Aktivitätsfelder. 

Im Aktionsplan werden insgesamt 132 Handlungsempfehlungen im Detail be-
schrieben. Beispiele dafür sind unter anderem die Züchtung und der gezielte Ein-
satz wassersparender und hitzetoleranter Kulturpflanzen, die wechselnde klima-
tische Bedingungen tolerieren, oder die Anpassung der Baumartenwahl, um ei-
ne klimarobustere und (selbst)anpassungsfähigere Baumartenmischung zu er-
reichen (  Landwirtschaft und Wald). Weitere Beispiele sind die Forcierung 
des Wasserrückhalts in der Fläche sowie Reaktivierung von natürlichen Über-
schwemmungsflächen (  Raumentwicklung) und die Erhaltung und Verbesse-
rung der Einbettung und Vernetzung von Schutzgebieten und Lebensräumen 
zur Erhaltung der Ökosysteme und der Artenvielfalt. Um nachteilige Gesund-
heitseffekte des Klimwandels zu vermeiden, werden Maßnahmen im Umgang mit 
Hitze sowie im Umgang mit allergenen Pflanzen und Tieren beschrieben (  Bio-
logische Vielfalt und Naturschutz).  

Auf der Ebene der Bundesländer werden bereits erste Schritte zur Anpassung 
gesetzt. Als Beispiel ist im oberösterreichischen Regierungsübereinkommen 
2009–2015 die Erarbeitung einer oberösterreichischen Klimawandel-Anpas-
sungsstrategie verankert (LAND OBERÖSTERREICH 2009). In der Steiermark lau-
fen seit 2011 Vorbereitungen zu einem landesinternen Prozess zur Klimawan-
delanpassung. In Wien wird im Zuge der Umsetzung des „KliP II“ ein Maßnah-
menpaket zur Anpassung an die zu erwartenden Klimaveränderungen ausge-
arbeitet werden. Im niederösterreichischen Klima- und Energieprogramm 2013–
2020 sollen auch Aspekte der Anpassung an den Klimawandel mitberücksich-
tigt werden. 

Wesentliche Erkenntnisse für die Entwicklung der österreichischen Strategie zur 
Anpassung an den Klimawandel resultieren aus den Klimafolgenforschungs-
programmen StartClim (KROMP-KOLB 2003, 2009, KROMP-KOLB & SCHWARZL 
2005, 2007a, b, 2008, 2010, 2011) und Austrian Climate Research Program 
(ACRP des Klima- und Energiefonds). Diese  zielen darauf ab, die durch den Kli-
mawandel verursachten Auswirkungen inter- und transdisziplinär zu erforschen 
und wissenschaftlich fundierte Strategien zur Begrenzung und Bewältigung der 
Folgen zu entwickeln. 

Das Forschungsprogramm StartClim widmet sich seit 2008 in den jährlichen 
thematisch breit gefächerten Ausschreibungen speziell der Anpassung an den 
Klimawandel. Ergebnisse aus StartClim2010 sind direkt in die Erarbeitung der 
österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel eingeflossen 
(MEINHARTER & BALAS 2011, SCHWEIGER et al. 2011).  
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Der im Jahr 2007 eingesetzte Klima- und Energiefonds hält bislang in einer ers-
ten Ausschreibung zur Klimafolgenforschung im Oktober 2007 und in 5 ACRP-
Ausschreibungen zwischen 2008 und 2012 100 Projekte. In den nächsten Jah-
ren sind laufend Ergebnisse zu erwarten, die für die Weiterentwicklung der öster-
reichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel herangezogen werden 
sollen. 

 

 

5.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Das sich ändernde Klima wirkt sich direkt und indirekt auf natürliche Ökosyste-
me, Gesellschaft und Wirtschaft aus. Einflüsse sind etwa auf die menschliche 
Gesundheit, die Lebensmittelproduktion und die Wasserverfügbarkeit zu erwarten.  

Regional und lokal ist mit unterschiedlichen Betroffenheiten von Sektoren, Insti-
tutionen und Individuen zu rechnen. Derzeit werden Anpassungsinitiativen über-
wiegend als Reaktion auf bereits spürbare Auswirkungen gesetzt. Eine Orientie-
rung auf langfristige Auswirkungen durch vorausschauende Maßnahmen findet 
erst ansatzweise statt. 

Die bereits heute beobachteten Auswirkungen des Klimawandels, wie z. B. der 
Temperaturanstieg, unterstreichen die Notwendigkeit einer raschen Umsetzung 
der österreichischen Anpassungsstrategie.  

Maßnahmen, die in unterschiedlichen Sektoren aus anderen Motivationen be-
reits heute gesetzt werden, unterstützen die Ziele der Anpassung. Beispielsweise 
tragen ein nachhaltiger Umgang mit der Ressource Boden (  Boden) oder eine 
nachhaltige und energieeffiziente Siedlungsentwicklung (  Raumentwicklung) 
zur Anpassung bei. Es ist daher nicht immer möglich und auch nicht zweckdien-
lich, die Anpassung an den Klimawandel von Maßnahmen zu unterscheiden, 
die z. B. dem Klimaschutz, dem Umweltschutz oder der nachhaltigen Entwick-
lung dienen.  

Forschungsprogramme wie StartClim und Austrian Climate Research Program 
tragen dazu bei, Wissenslücken zu schließen und anwendungsorientierte Er-
gebnisse zu liefern. In StartClim befassen sich seit 2003 ForscherInnen interdis-
ziplinär mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Österreich und seit 2008 
speziell mit der Anpassung an den Klimawandel. StartClim ist als flexibles In-
strument gestaltet. Es zeichnet sich durch die kurze Laufzeit und die jährliche 
Vergabe aus. Bis 2012 wurden an die 80 Projekte gefördert. Mit dem Austrian 
Climate Research Program (ACRP) des Klima- und Energiefonds wurde eine 
weitere Forschungsschiene eingerichtet. In den nächsten Jahren sind laufend Er-
gebnisse zu erwarten, die für die Weiterentwicklung der österreichischen Stra-
tegie zur Anpassung an den Klimawandel herangezogen werden sollen. Die lau-
fenden Programme zur Klimafolgen- und Anpassungsforschung sind weiterhin 
zu stärken und mit ausreichenden Mitteln auszustatten, um möglichst effektive 
Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln. 

Verstärktes Augenmerk ist zukünftig auf die wissenschaftliche Begleitforschung 
(oder: anwendungsorientierte Forschung) zur Unterstützung der Umsetzung von 
Anpassungsmaßnahmen, zu sozio-ökonomischen Fragestellungen sowie zu den 
Kosten des Nichthandels bzw. zu den Kosten der Anpassung zu legen. Einer 
ausreichenden Dotierung von relevanten Forschungsprogrammen kommt daher 
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auch zukünftig eine hohe Bedeutung zu. Nationale (wie das Climate Change 
Center Austria) und europäische Forschungskooperationen sollen weiterhin for-
ciert werden. Dabei sind Synergien bestmöglich zu nutzen, wie etwa mit der Ini-
tiative zur gemeinsame Programmplanung im europäischen Forschungsraum 
(z. B. Joint Programming Initiative „Connecting Climate Knowledge for Europe“, 
ERA-NET CIRCLE-234).  

 

Nationale Anpassungsstrategie 

Die Anpassung an den Klimawandel ist ein laufender Prozess, der sich über ei-
nen langen Zeitraum erstrecken wird: Er muss von den handelnden Personen der 
unterschiedlichsten Entscheidungsebenen wahrgenommen werden. Das zent-
rale Ziel der nationalen Anpassungsstrategie ist es, die möglichen Folgen des 
Klimawandels in allen Planungs- und Entscheidungsprozessen von der nationa-
len bis hin zur lokalen Ebene rechtzeitig mitzuberücksichtigen. 
Eine kontinuierliche Verbesserung des Wissensstandes und Erfahrungen in der 
Umsetzung sind Grundlage für eine langfristig erfolgreiche Anpassung. Daher 
ist die Strategie kontinuierlich weiterzuentwickeln und an neue wissenschaftli-
che Kenntnisse anzupassen.  
Um den Fortschritt zu überprüfen und klar darzustellen, ist ein Monitoring erfor-
derlich und in regelmäßigen Abständen ist ein Umsetzungsbericht zu erstellen. 

 

Die Anpassungsstrategie bietet regionalen Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträgern zahlreiche Anknüpfungspunkte. Es sind jedoch weitere An-
strengungen notwendig und es ist die Ausarbeitung regionaler Anpassungsstra-
tegien in einer koordinierten Vorgehensweise erforderlich. In enger Abstimmung 
mit den Inhalten der österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klima-
wandel und darauf aufbauend sollen rasch spezifische regionale Maßnahmen-
pläne erstellt und umgesetzt werden. 
 

 

5.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Die Handlungsempfehlungen der österreichischen Anpassungsstrategie sind 
in allen betroffenen Politikbereichen umzusetzen (BMLFUW, Bundesministe-
rien, Bundesländer). 

 Der Wissensstand zu regionalen Auswirkungen des Klimawandels und die 
wissenschaftliche Begleitung bei der Umsetzung der Handlungsempfehlun-
gen der österreichischen Anpassungsstrategie sind zu stärken (Bundesmini-
sterien, Bundesländer). 

 Die Erarbeitung und Umsetzung regionaler Maßnahmenpläne mit Verant-
wortlichkeiten, Zeitvorgaben, Finanzierungs- und Evaluierungsmechanismen 
sind unter Berücksichtigung der österreichischen Anpassungsstrategie zu 
forcieren (Bundesländer). 

                                                      
34 Climate Impact Research Coordination for a Larger Europe; http://www.circle-era.net 
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Konkrete fachliche Empfehlungen zum Kapitel Klimawandelanpassung finden 
sich auch in den Kapiteln  Wasser und Wasserwirtschaft,  Raument-
wicklung,  Landwirtschaft und Wald,  Biologische Vielfalt,  Boden sowie 

 Tourismus.  
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6 LANDWIRTSCHAFT UND WALD 

Eine multifunktionale Landwirtschaft produziert, schützt dabei die Umwelt, erhält 
Kulturlandschaften und trägt damit zu einer nachhaltigen Landnutzung bei. Nur 
ökologisch stabile und regenerationsfähige Waldgesellschaften können die mul-
tifunktionalen Wirkungen, die ökosystemaren Leistungen und die biologische 
Vielfalt des Waldes dauerhaft erhalten. Struktur- und Klimawandel sowie tech-
nologische Entwicklungen wie gentechnisch veränderte Organismen (GVO) stel-
len die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen. Der Erhalt und die Förde-
rung der Biodiversität sowie der Schutz von Wasser, Boden und Klima bedürfen 
einer Bewirtschaftung der Flächen als ganzheitliche Ökosysteme und einer vo-
rausschauenden Sicherung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Wir-
kungen. Anpassungsmaßnahmen an den fortschreitenden Klimawandel sind in 
vorausschauenden und umfassenden Handlungsstrategien zu entwickeln und 
umzusetzen. 

 

 

6.1 Umweltpolitische Ziele 

Landwirtschaft 

Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union hat zum Ziel, Vorausset-
zungen für eine multifunktionale, nachhaltige und wettbewerbsfähige Landwirt-
schaft zu schaffen und weiterzuentwickeln (DG AGRICULTURE 2010). In der 
1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik sind Direktzahlungen und Marktord-
nungsregeln festgelegt. Diese sind an die Einhaltung von Umweltstandards ge-
koppelt. Die ländliche Entwicklung, die 2. Säule der europäischen Gemeinsa-
men Agrarpolitik, verfolgt die Ziele, die Wettbewerbsfähigkeit der Land- und 
Forstwirtschaft zu steigern, natürliche Ressourcen nachhaltig zu nutzen und 
Landschaften zu schützen sowie attraktive und dynamische ländliche Gebiete 
zu erhalten und zu entwickeln. 

Die nationale Strategie zur ländlichen Entwicklung im Rahmen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik beabsichtigt, flächendeckend eine bäuerliche Landwirtschaft 
und Bewirtschaftung aufrechtzuerhalten (BMLFUW 2009a, b). Übereinstimmend 
damit ist das Ziel, die landwirtschaftliche Nutzung auch in Grenzertragsgebieten 
zu erhalten, im Leitziel 12 der Österreichischen Strategie zur Nachhaltigen Ent-
wicklung (BMLFUW 2002a) verankert. Das Strategiepapier wird derzeit in einem 
noch andauernden Prozess überarbeitet. 

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die grundsätzliche Struktur der Gemein-
samen Agrarpolitik mit den beiden Säulen auch nach 2013 zu erhalten und wei-
terhin auf die ländliche Entwicklung mit Agrarumweltprogramm und Ausgleichs-
zahlung für benachteiligte Gebiete zu setzen (BKA 2008). 

Das Bio-Aktionsprogramm 2008–2010 legte fest, dass – neben Zielen in der 
Vermarktung und Angebotsabdeckung aus Inlandsproduktion – bis 2010 20 % 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche biologisch zu bewirtschaften waren 
(BMLFUW 2008a). Dieses Ziel wurde weitgehend erreicht, weshalb das Programm 
weiter in Kraft belassen wurde. 
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Der Erhalt der Biodiversität ist für die Landwirtschaft in den Zielen der Nachhal-
tigkeitsstrategie verankert. Die landwirtschaftliche Nutzung wird als wichtiges 
Gestaltungselement zum Erhalt der Biodiversität angesehen (  Biologische 
Vielfalt und Naturschutz). 

In den Vorschlägen der Europäischen Kommission zur Agrarpolitik nach 2013 
(EK 2011) ist die Erhaltung, Wiederherstellung und Förderung von Ökosyste-
men als eine von sechs Prioritäten genannt, die durch Maßnahmen der Ländli-
chen Entwicklung verfolgt werden sollen. Des Weiteren sind die Priorität 5 
(„Förderung der Ressourceneffizienz und des Übergangs zu einer kohlenstoff-
armen und klimaresistenten Wirtschaft“) sowie die geforderten Querschnitts-
themen Umwelt und Klimawandel von besonderer Relevanz für die Umwelt. 

In der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinien zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (RL 2009/28/EG) und zur Kraftstoffqualität 
(RL 2009/30/EG) ist bis 2020 ein Anteil von 34 % an erneuerbaren Energieträ-
gern am Gesamtenergieverbrauch bzw. 10 % am Endenergieverbrauch im Ver-
kehrssektor aus erneuerbaren Quellen zu erreichen. Die energetische Nutzung 
von Biomasse soll dieses Ziel unterstützen. Ihre Erzeugung soll im Sinne der 
Nachhaltigkeitsstrategie und des Regierungsprogramms zugunsten nachhalti-
ger Entwicklung erfolgen. Darüber hinaus enthalten diese Richtlinien erstmals 
Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe (und flüssige Biobrennstoffe), die auf 
nationaler Ebene in der Verordnung für Landwirtschaftliche Ausgangsstoffe für 
Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe (BGBl. II Nr. 250/2010) umgesetzt sind.  

 

Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 

Die auf EU-Ebene im Dezember 2008 verabschiedeten Ratsschlussfolgerungen 
bilden weiterhin die Zielvorstellung, um umweltrelevante Aspekte und beson-
ders schützenswerte Gebiete stärker im Zulassungsverfahren für GVO zu be-
rücksichtigen (ER 2008). Die Europäische Kommission veröffentlichte überar-
beitete Richtlinien zur Umsetzung für nationale Koexistenzmaßnahmen35 (EK 
2010a) und einen Vorschlag, der die Stärkung der Verantwortung der EU-Mit-
gliedstaaten für die Regelung des GVO-Anbaus zum Ziel hat (EK 2010b). 

Dem national weiterhin gültigen Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft ohne 
GVO-Anbau wurde durch das Aufrechterhalten einer Reihe von Anbau- bzw. 
Verwendungsverboten für GV36-Kulturpflanzen wie GV-Mais, GV-Raps und GV-
Kartoffeln entsprochen (siehe http://www.biosafety.at/). 

 

                                                      
35 Koexistenz bezeichnet das Nebeneinander von biologischem Landbau, konventioneller gentech-

nikfreier Landwirtschaft und Landwirtschaft unter Einsatz von gentechnisch veränderten Organis-
men (GVO). Dazu werden Maßnahmen ergriffen, die dieses Nebeneinander ermöglichen sollen, 
um den Konsumentinnen und Konsumenten die Wahlfreiheit zwischen biologischen, konventio-
nellen und gentechnisch veränderten Produkten zu ermöglichen. 

36 GV: gentechnisch verändert 
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Wald 

Die Erhaltung des Waldes und seiner Multifunktionalität ist das zentrale Ziel des 
österreichischen Forstgesetzes 1975 (BGBl. Nr. 440/1975). Eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung soll die verschiedenen Waldwirkungen (lt. Forstgesetz 
Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion) auf möglichst der gesamten 
Waldfläche gewährleisten. Im Waldprogramm wird das Leitbild einer nachhalti-
gen, multifunktionalen Waldbewirtschaftung durch Prinzipien, Ziele, Maßnah-
men sowie Indikatoren konkretisiert (BMLFUW 2006, WALDDIALOG 2009).  

Die biologische Vielfalt des Waldes ist zu schützen, zu erhalten und nachhaltig 
zu nutzen (UN 1998, MCPFE 1998, 2003, ER 2001, BMLFUW 2002a, 2006, 
CBD 2002, 2006). 

Nach den gegebenen Möglichkeiten ist die Baumartenzusammensetzung an 
den Klimawandel anzupassen und als Kohlenstoffspeicher zu erhalten (BMLFUW 
2002b, 2006, MCPFE 2003, 2007, 2009).  

 

 

6.2 Situation und Trends 

Landwirtschaft 

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche betrug 2010 rund 2,88 Mio. ha (STATISTIK 
AUSTRIA 2012). Damit ist gegenüber der letzten Vollerhebung 1999 ein Rück-
gang der landwirtschaftlich genutzten Fläche um rund 15 % oder 1,4 % pro Jahr 
zu verzeichnen. Dies entspricht einem Verlust von fast 130 ha pro Tag (für 1999 
bis 2010). Der Rückgang beruht darauf, dass landwirtschaftlich genutzte Fläche 
aufgeforstet wurde, dass ein Teil als Bauland bzw. für Verkehrsflächen benötigt 
wurde und dass die Definitionen für Almflächen (statt der Katasterfläche des 
BEV wird nun mehr die deutlich geringere Almfutterfläche aus dem INVEKOS37 
herangezogen, was den Flächenverlust höher ausweist, als in Realität anzu-
nehmen ist) geändert wurden (STATISTIK AUSTRIA 2012). Die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche ohne Alm geht um ca. 30 ha pro Tag zurück (BMLFUW 2012a). 
Die Flächenbewegungen hin zu anderen Kategorien (z. B. Bauland, Wald und 
andere) lassen sich jedoch in der landwirtschaftlichen Flächenerfassung nicht 
auswerten. Dafür werden Angaben der Regionalinformation herangezogen, die 
jedoch außerhalb der Siedlungsgebiete nur eine geringe Aktualität aufweist 
(  Raumentwicklung,  Nachhaltige Entwicklung). 

Die Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nahm seit der letzten Voll-
erhebung der Statistik Austria im Jahr 1999 bis 2010 um 20,3 % ab. In den letz-
ten 11 Jahren wurden durchschnittlich 4.000 Betriebe pro Jahr aufgegeben, 
verkauft oder mit anderen zusammengelegt (STATISTIK AUSTRIA 2012). 

Die für eine Reihe von Umweltfunktionen notwendige Grünlandfläche nahm laut 
INVEKOS von 2009 auf 2011 von rund 1,38 Mio. ha auf rund 1,31 Mio. ha um 
4,9 % ab. Den größten Rückgang verzeichnete dabei das extensiv genutzte 

                                                      
37 INVEKOS: Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem zur Abwicklung der land- und forstwirt-

schaftlichen Förderungen. 
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Wirtschaftsgrünland (inkl. Mähwiesen/Weiden mit zwei Nutzungen, GLÖZ-G38, 
Almen). Die Fläche des intensiv genutzten Grünlands blieb relativ konstant. 
Beim extensiv genutzten Grünland waren es vor allem die Almflächen, die aus 
bereits genannten Gründen einen großen Rückgang aufwiesen (BMLFUW 2012a). 

In den letzten Jahren hat „High Nature Value Farmland“ (HNVF), also das Be-
kenntnis zu Landwirtschaftsflächen, die naturschutzfachlich hochwertig sind, 
stetig an Bedeutung gewonnen. Es handelt sich dabei um landwirtschaftliche  
Kulturflächen, die wesentlich zur Biodiversität von Landschaften beitragen und 
von meist extensiver Nutzung geprägt werden.  

Die Erfassung des Ausmaßes dieser Flächen über ein Indikatorsystem für die 
Jahre 2007 bis 2010 zeigt eine allgemein geringe Dynamik in der Flächenent-
wicklung von HNVF. Bei genauerer Betrachtung sind es die besonders extensi-
ven Grünlandnutzungen, teilweise auch die mittelintensiven, die sich flächen-
mäßig verringern. Die Abnahme von Almflächen ist vor allem auf neue Vorga-
ben und Messverfahren zurückzuführen; die Auftriebszahlen und die Anzahl der 
Almen bleiben relativ konstant (BMLFUW 2012b). 

Sowohl die Zahl der biologisch wirtschaftenden Betriebe als auch die biologisch 
bewirtschaftete Fläche verzeichnete von 2008 auf 2011 weiter einen leichten 
Zuwachs, wobei der Zuwachs der Flächen gegen Ende dieser Periode stagnier-
te. Der dynamischste Flächenzuwachs war in den letzten Jahren bei Weingär-
ten (plus 30 % von 2009 auf 2011) und im Ackerland zu beobachten, was aber 
im Jahr 2011 stagniert (BMLFUW 2012a).  

In der Europäischen Union wurden im Jahr 2010 5,1 % der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche biologisch bewirtschaftet (WILLER & KILCHER 2012). Die flä-
chenstärksten Länder waren Spanien, Italien und Deutschland. Österreich liegt 
mit 19,2 % im europaweiten Vergleich der Bio-Flächenanteile an zweiter Stelle 
nach Liechtenstein mit 27,8 %, vor Schweden mit 14,1 %, Estland mit 12,5 %, 
der Schweiz mit 11,4 % und der Tschechischen Republik mit 10,5 %. 

In den Regulationsentwürfen der Europäischen Kommission zur Gemeinsamen 
Agrarpolitik nach 2013 (EK 2011) wird der Förderung der biologischen Land-
wirtschaft ein hoher Stellenwert eingeräumt. In den Entwürfen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums ist der Förderung der biologischen Landwirtschaft eine 
eigene Maßnahme gewidmet.  

Die durchschnittliche landwirtschaftlich genutzte Fläche pro Betrieb stieg zwi-
schen 1999 und 2010 um 2 ha und betrug 2010 rund 19 ha. Damit liegt Öster-
reich über dem Durchschnitt der EU-27 (12,6 ha). Dieser niedrige Durch-
schnittswert wird stark von der großen Anzahl kleiner Betriebe in den neuen Mit-
gliedstaaten bestimmt. Im Jahr 2000 lag er für die EU-15 noch bei 19 ha 
(STATISTIK AUSTRIA 2012).  

Ein Trend zu größeren Betriebseinheiten ist zu beobachten. Die Anzahl der Be-
triebe unter 30 bis 50 ha Gesamtfläche (inkl. Wald) sinkt stärker als die Anzahl 
der größeren; erst über 100 ha ist ein zahlenmäßiger Zuwachs erkennbar. Der 
gleiche Trend zeigt sich bei Tierbeständen: Die Anzahl der Betriebe mit höheren 
Stückzahlen steigt deutlich, während die kleineren Betriebe weniger werden 
(STATISTIK AUSTRIA 2012). 

                                                      
38 Aus der Produktion genommene Dauergrünlandflächen (unter Einhaltung der Mindestanforderun-

gen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand – GLÖZ). 
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Aufgrund des Wegfalls der Stilllegungsverpflichtung kam es in den Jahren 2007 
und 2008 zu einer annähernden Halbierung der Bestände von Ackerbrache-
flächen. Nach diesem starken Rückgang stabilisierte sich der Bestand in den 
Jahren ab 2008 auf niedrigem Niveau. Einen Anteil von ca. zwei Dritteln haben 
dabei Flächen mit der Agrarumwelt (ÖPUL)-Maßnahme „Nützlings- und Blüh-
streifen“, GLÖZ-A Flächen39 mit fast einem Viertel der Fläche im Jahr 2011. 

Im Jahr 2011 wurden in Österreich etwa 3,6 % der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche für die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen verwendet; davon 
rund 85.000 ha für Biotreibstoffe (BMLFUW 2012a). 

Nach einem vorübergehenden Absinken des Absatzes an Düngermengen vor 
dem Hintergrund der Wirtschaftskrise von 2008 auf 2009 erreichten die Mengen 
2011 fast wieder das Niveau der ersten Hälfte der 2000er-Jahre, liegen aber 
immer noch deutlich unter dem Niveau des Absatzes von 2007/08 (BMLFUW 
2012a). 

Zu Nitratbelastungen im Grundwasser siehe Kapitel  Wasser und Wasser-
wirtschaft. 

Die in Verkehr gebrachte Menge an Wirkstoffen für chemische Pflanzenschutz-
mittel (PSM) war im Jahr 2011 mit 3.455 t etwas geringer als 2009. Die verkauf-
te Menge lässt aber keinen Rückschluss auf die tatsächlich eingesetzte Wirk-
stoffmenge und damit auf die ökologische Relevanz zu. Auffällig ist ein seit den 
2000er-Jahren stetig zunehmender Absatz an Wachstumsregulatoren. Die meis-
ten anderen Gruppen von PSM wurden in etwas geringeren Mengen in Verkehr 
gebracht. Schwefel- und kupferhaltige Wirkstoffe sind seit einigen Jahren im 
Verkauf rückläufig, wobei bei Schwefel sehr starke jährliche Schwankungen 
auftraten und die verkaufte Menge an Kupferpräparaten 2011 wieder leicht zu-
nahm (BMLFUW 2012a). 

Die Rahmenrichtlinie Pestizide (RL 2009/128/EG) erfordert bis Ende 2011 die 
Erstellung nationaler Aktionspläne, in denen Maßnahmen und Zeitpläne für den 
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden festgelegt werden. Ein Regelungsbereich 
behandelt die Reduktion, die Einschränkung oder das Verbot von Pestiziden in 
Wasserschutz- und Natura 2000-Gebieten (  Chemikalien). 

Die Treibhausgas-Emissionen des Sektors Landwirtschaft sind von 1990 bis 
2010 um 12,9 % (1,1 Mio. t) gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf den im 
Vergleich zu 1990 deutlich verringerten Viehbestand (vor allem der Rinder) und 
den reduzierten Mineraldüngereinsatz zurückzuführen. 

Nachdem der Viehbestand in den 1990er-Jahren deutlich zurückgegangen war, 
weist er in den letzten Jahren ein konstantes Niveau auf. Von 2009 auf 2010 
blieben in diesem Bereich auch die Treibhausgas-Emissionen in etwa konstant. 

Insgesamt ist der über Jahre abnehmende Emissionstrend für den Zeitraum 
2005 bis 2010 nicht mehr eindeutig festzustellen, obwohl die Maßnahmen der 
Klimastrategie weiter umgesetzt wurden (UMWELTBUNDESAMT 2012a) (  Klima-
schutz). 

 

                                                      
39 Aus der Produktion genommene Ackerflächen (unter Einhaltung der Mindestanforderungen an 

den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand – GLÖZ). 
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Weitere Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft und die Wirksamkeit be-
stehender Maßnahmen werden derzeit im Rahmen von Projekten untersucht. 
Unter anderem wurden die Auswirkungen verschiedener Bewirtschaftungswei-
sen auf den Bodenkohlenstoffgehalt und die CO2-Bindung im Boden analysiert 
(UMWELTBUNDESAMT 2010) (  Boden). 

Die Teilnahme am nationalen Agrarumweltprogramm ÖPUL ist weiterhin hoch. 
Über 50 % des nationalen Agrarbudgets flossen 2011 in die ländliche Entwick-
lung, u. a. für Ausgleichszahlungen an Betriebe in benachteiligten Gebieten 
(268 Mio. Euro) und für Agrarumweltmaßnahmen (549 Mio. Euro) (BMLFUW 
2012a). 

Vorschläge der Europäischen Kommission für die Verordnungen zur GAP nach 
2013 regen – ergänzend zu den bereits geltenden Bestimmungen der „cross 
compliance“40 – ein „Greening“ der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 
an sowie eine Umstrukturierung der zweiten Säule der ländlichen Entwicklung, 
in der alle Maßnahmen an sechs definierten Prioritäten auszurichten sind. Die 
Prioritäten 4 und 5 – „Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung von Ökosys-
temen“ und „Ressourceneffizienz und Wandel zu einer CO2-armen, klimaresis-
tenten Wirtschaft“ – werden mit besonderem Umweltbezug gesehen. Daneben 
sind als Querschnittsthemen „Innovation“, „Umwelt“ und „Klimawandel“ anzu-
sprechen. Der vorgeschlagene gemeinsame strategische Rahmen für die Fonds 
der Struktur- und Kohäsionspolitik und der ländlichen Entwicklung (ELER-
Fonds) fordert eine stärker strategisch ausgerichtete Planung bei der Entwick-
lung des nationalen Programms. 

 

Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 

GVO dürfen erst nach einer umfassenden Risikoabschätzung ihrer Auswirkun-
gen auf Mensch und Umwelt zugelassen werden. Unerwartete Effekte bei der 
autorisierten Verwendung sollen durch ein geeignetes Monitoring festgestellt 
werden. Für Risikoabschätzung und Monitoring gelten EU-weit strenge, am 
Vorsorgeprinzip orientierte Sicherheitsstandards. Hinsichtlich der praktischen 
Umsetzung dieser Prinzipien bestehen nach wie vor zwischen der Europäischen 
Kommission, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und 
Mitgliedstaaten wie Österreich Kontroversen.  

Wie die stärkere Selbstbestimmung der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Anbau 
von GV-Pflanzen auf gesetzlicher Ebene umgesetzt werden kann, wird seit 
2009 auf europäischer Ebene diskutiert. Es ist derzeit allerdings nicht absehbar, 
ob und wann ein entsprechender Beschluss gefasst werden kann. Für die sechs 
gemäß GVO-Richtlinie (RL 2001/18/EG) zugelassenen GV-Mais-, GV-Raps- und 
GV-Kartoffelllinien bestehen deshalb in Österreich weiterhin Anbau- oder Im-
portverbote. Für die 46 mit Oktober 2012 nach VO (EG) Nr. 1829/2003 für den 
Import, aber nicht für den Anbau zugelassenen GVO-Pflanzen können national 
keine derartigen Verbote erlassen werden. 

                                                      
40 Verknüpfung der Einhaltung bestehender gesetzlicher Standards bezugnehmend auf Umwelt, Le-

bensmittelsicherheit und Tierschutz sowie Erhaltung der Flächen in gutem landwirtschaftlichem 
und ökologischem Zustand mit der Gewährung der Direktzahlungen und flächenbezogenen Zah-
lungen im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums (BMLFUW 2012a).  
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GVO-Lebens- und -Futtermittel sind nach VO (EG) Nr. 1829/2003 kennzeich-
nungspflichtig. Tierische Produkte wie Milch, Fleisch und Eier, für deren Erzeu-
gung gentechnisch veränderte Futtermittel eingesetzt werden, fallen hingegen 
nicht unter diese Kennzeichnungspflicht. 

Des Weiteren sieht die im Jahr 2011 von der Europäischen Kommission erlas-
sene Verordnung VO (EG) Nr. 619/2011 vor, dass in Futtermittelprodukten auch 
geringe Mengen an nicht zugelassenen GVO enthalten sein dürfen (bis 0,1 %), 
wenn bestimmte Voraussetzungen – z. B. hinsichtlich ihrer Nachweisbarkeit und 
der verfügbaren Grundlagen – für die Risikoabschätzung gegeben sind. Eine 
Ausweitung einer solchen Regelung auf Lebensmittel wird derzeit diskutiert. 

Um eine kontrolliert GVO-freie Herstellung von Lebensmitteln zu fördern, wurde 
national die freiwillige Kennzeichnung „gentechnikfrei produziert“ etabliert, die 
seit mittlerweile 15 Jahren besteht. Die Bedingungen dafür sind im Lebensmit-
telbuch festgelegt, die Produktion unterliegt einer Kontrolle durch zertifizierte 
Stellen. Zudem haben sich alle Bundesländer und viele Gemeinden als gen-
technikfreie Region deklariert.41 

 

Wald 

Mit einem Anteil von 47,6 % an der Staatsfläche ist der Wald ein landschafts-
prägendes Element. Die österreichische Waldinventur weist eine seit Jahrzehn-
ten stetige Zunahme der Waldfläche – vorwiegend auf Kosten landwirtschaftli-
chen Grünlands – aus. Die Ergebnisse der Österreichischen Waldinventur 
(ÖWI) 2007/2009 zeigen jedoch, dass die jährliche Zunahme der Waldfläche 
seit 2000/2002 geringer geworden ist (BFW 2011). 

 

 

Abbildung 25: Waldkarte Österreichs aus Satellitenbilddaten und digitalen Orthofotos. 

                                                      
41 GMO-Free-Regions; http://www.gmo-free-regions.org/ 
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Der Anteil nadelholzdominierter Bestände hat in den letzten Jahrzehnten konti-
nuierlich zugunsten laubholzreicher Mischbestände abgenommen. Erstmals seit 
Bestehen der Waldinventur liegt der Anteil an Laubholz- und Mischbeständen 
im österreichischen Ertragshochwald über jenem der Fichtenreinbestände. Eine 
der Ursachen sind die Windwurfkatastrophen von 2007 und 2008 (BFW 2011, 
BMLFUW 2008b). 

Auf 44 % der Ertragswaldfläche kommen die Zielbaumarten der potenziell na-
türlichen Waldgesellschaften nicht vor (BFW 2011). Dies ist im Wesentlichen 
durch das Fehlen der Tanne (selektiver Wildverbiss, Waldbewirtschaftung) be-
gründet. Somit weist dieser wichtige Teilindikator des Biodiversitätsindex auf 
erheblichen Verbesserungsbedarf hin. Die Teilindikatoren des Biodiversitätsindex 
werden derzeit überarbeitet. 

Bäume sind gegenüber den Folgen des Klimawandels besonders verwundbar 
(LINDNER et al. 2010). Ein Grund dafür ist die Langlebigkeit der Holzgewächse, 
wodurch autonome Anpassungsprozesse erschwert werden. Dazu kommt, dass 
die verschiedenen Baumarten im Ökosystem Wald unterschiedliche klimatische 
Toleranzbereiche und Anpassungskapazitäten haben (UMWELTBUNDESAMT 2003, 
THOMPSON et al. 2009). Verstärkt wird dies durch intensive Bewirtschaftung, 
teils hohe Wildschadensbelastung und mangelnde jagdliche Wildstandsregu-
lierung sowie durch die Häufung witterungsbedingter Schäden und zunehmend 
hohen Schädlingsdruck. Die Rekordmengen an angefallenem Schadholz, die 
durch Borkenkäfer u. a. aufgrund der Windwurfkatastrophen der Jahre 2007 und 
2008 verursacht wurden, sind 2010 nicht wesentlich zurückgegangen, obwohl 
2009 und 2010 keine großen Sturmereignisse zu verzeichnen waren (BFW 
2011). Die biologische Vielfalt des Waldes verändert sich bereits jetzt klimabe-
dingt. In den letzten Jahrzehnten sind Pflanzenarten in höhere Lagen gewan-
dert (LENOIR et al. 2007). Damit hat sich die Waldgrenze nach oben verschoben 
(HARSCH et al. 2009). 

Auf Initiative des Lebensministeriums wurde eine nationale Klimawandelanpas-
sungsstrategie erarbeitet, welche auch Handlungsempfehlungen für die Wald-
bewirtschaftung beinhaltet (BMLFUW 2012c) (  Klimawandelanpassung). 

Durchaus im Sinne des Klimaschutzes steigt die Nutzung des erneuerbaren 
Energieträgers Holz kontinuierlich an; ein steigender Bedarf wird prognostiziert 
(BMLFUW 2012d, e). Hoher Nutzungsdruck durch entsprechend starke Nachfra-
ge birgt bei der Entnahme ganzer Bäume (Vollbaumnutzung), von (Fein-)Ästen 
sowie Laub und Reisig die Gefahr des Nährstoffentzuges auf minder versorgten 
Waldböden und der Verringerung der biologischen Vielfalt (BFW 2009). 

Neben der erfreulichen Entwicklung von nicht standortgerechten Nadelreinbes-
tänden zu mehr Mischwäldern (BFW 2011) ist die Wildschadensbelastung der 
Wälder ein weiterhin ungelöstes Problem (BMLFUW 2012d). Der selektive Ver-
biss führt u. a. zur Entmischung natürlicher Waldgesellschaften, zum Verlust 
stabilisierender Baumarten und zur vielfach ausbleibenden Verjüngung in 
Schutzwäldern. Der Anteil von Wildschadensflächen auf Standorten mit Verjün-
gungsbedarf beträgt 75 % und zeigt im Schutzwald steigende Tendenz (BMLFUW 
2012d). Der Klimawandel kann diese Situation weiter verschärfen. 

Umweltbelastungen des Waldes resultieren aus der Immissionswirkung der 
Luftschadstoffe Ozon, Stickstoffoxide und Schwefeldioxid (  Luft) sowie der 
Deposition von Stickstoff und Schwefel (OFFENTHALER et al. 2008, MSC-W 
2012a, SMIDT & SPANGL 2010, UMWELTBUNDESAMT 2012b); lokal spielen auch 
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Ammoniak und Schwermetalle eine Rolle. Schwermetalle und hochtoxische or-
ganische Schadstoffe reichern sich in Waldökosystemen an. Aufgrund der oro-
grafischen Situation Österreichs sind die Staulagen in den Alpen von hohen 
Schwefel- und Stickstoffeinträgen betroffen.  

 

Der in der Luftqualitätsrichtlinie (RL 2008/50/EG) festgelegte Zielwert für Ozon 
zum Schutz der Vegetation (AOT40) wird auf dem Großteil der Waldfläche Ös-
terreichs überschritten. Wälder an der Waldgrenze sowie im östlichen und süd-
östlichen Alpenraum sind den höchsten Ozonkonzentrationen ausgesetzt (UM-
WELTBUNDESAMT 2012b). 

Die Stickstoffeinträge weisen eine leichte Abnahme auf, liegen jedoch großflä-
chig über den kritischen Belastungsgrenzen (SMIDT & OBERSTEINER 2007, MSC-W 
2012a, b). In alpinen Haupttälern wird zudem der Grenzwert zum Schutz der 
Vegetation für Stickstoffoxide (BGBl. II Nr. 298/2001) überschritten. 

 

 

6.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Landwirtschaft 

Die Herausforderungen und globalen Entwicklungen – wie Klimawandel, Flä-
chenbedarf und -verbrauch, Preisschwankungen, Energieproduktion und -ver-
brauch, Biodiversitätsverlust – üben starken Druck auf die Landwirtschaftspolitik 
aus. Gleichzeitig ist in der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 mit Budgetkür-
zungen zu rechnen. Es wird daher vermehrt notwendig sein, Agrarförderungen 
gut zu begründen. Umweltleistungen, die über einen allgemein einzuhaltenden 
Standard hinausgehen, können als Begründung für Förderungen geeignet sein. 
In der strategischen Vorbereitung des Nationalen Programms zur ländlichen 
Entwicklung müssen die Notwendigkeit zur Förderung solcher Leistungen und 
die angestrebten Ziele dargelegt werden. Diese sollten möglichst quantitativ 
formuliert werden und die Überprüfung der Zielerreichung ermöglichen.  

Die in den „grünen Berichten“ der letzten Jahre (BMLFUW 2007, 2008c, 2009a, 
2010, 2011, 2012a) genannten Ziele einer bäuerlichen, nachhaltigen Landwirt-
schaft geraten zunehmend unter Druck. Daher müssen die spezifischen heimi-
schen Produktionsbedingungen und deren positive Umwelteffekte in der Ge-
meinsamen Agrarpolitik nach 2013 stärker verankert werden. Die zukünftigen 
Prämienzahlungen aus dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
sind noch stärker an überprüfbaren Kriterien für eine multifunktionale Landwirt-
schaft zu orientieren. In diesem Zusammenhang dürfte auch das Thema Öko-
systemleistungen an Bedeutung gewinnen. Beispielsweise könnte eine Bewer-
tung von Bodenfunktionen durchgeführt werden, um fruchtbare ertragreiche 
Böden sowie seltene schützenswerte Böden zu erhalten. Das durch den ge-
meinsamen strategischen Rahmen für Strukturfonds, Kohäsionsfonds, Fische-
reifonds und ländliche Entwicklung notwendige strategische Vorgehen bei der 
Entwicklung des Programmes für den ländlichen Raum fordert von Anfang an 
die Definition quantitativer Ziele und klarer Indikatoren zu deren Überprüfung. 
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Durch den Bedarf an Biomasse erhöhen sich Bewirtschaftungsdruck und Kon-
kurrenz um die verfügbare Fläche (  Raumentwicklung). Durch den fortschrei-
tenden Verlust an landwirtschaftlich genutzter Fläche, die von Baulandentwick-
lung besonders betroffen ist, wird diese Tendenz noch verstärkt. Für die da-
durch ausgelöste Intensivierung der Flächennutzung sind zur Sicherung aller 
Ökosystemleistungen geeignete Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. Die Agrar-
umweltmaßnahme (ÖPUL) bietet eine Reihe von Instrumenten zur Förderung 
solcher Maßnahmen an. Deren Akzeptanz wird wesentlich von der Prämien-
höhe im Vergleich zum erzielbaren Ertrag beeinflusst. Die im „Greening“ für die 
EU-Agrarpolitik nach 2013 vorgeschlagene Grundforderung nach ökologischen 
Ausgleichsflächen (7 % der Ackerfläche als „Ecological focus areas“ lt. Vor-
schlag der Europäischen Kommission) je Betrieb ist ein wichtiger Ansatz zur 
Absicherung ökologischer Funktionen. Bei geeignetem Management und in op-
timaler Vernetzung angelegt, können solche Flächen vor allem in intensiven 
Ackerbaugebieten wichtige ökologische Aufwertung bewirken (ENCA 2012). 
Speziellere Schutzbedürfnisse sind durch spezifische Maßnahmen zu ergänzen 
(  Biologische Vielfalt und Naturschutz). 

Erhöhte Nitratgehalte im Grundwasser sind unter anderem auf intensive land-
wirtschaftliche Bodennutzungen zurückzuführen, insbesondere bei Standorten 
mit seichten Böden (BMLFUW 2012a). Für die Periode 2007 bis 2013 sind im Ag-
rarumweltprogramm (ÖPUL) erneut Maßnahmen zur Nitratreduktion verankert, 
um die im internationalen Vergleich günstige Situation bei Stickstoffüberschüs-
sen in Österreich zu erhalten (  Wasser und Wasserwirtschaft). 

Nährstoffüberschüsse und Pestizideinsatz können neben Veränderungen der 
Landschaftsstruktur wichtige Indikatoren für eine Intensivierung der Landbewirt-
schaftung sein (OECD 2009, EEA 2006). Ein Gegensteuern ist für eine ökolo-
gisch nachhaltige Landwirtschaft unumgänglich.  

Mit der Stabilisierung der Rinderbestandszahlen in den letzten Jahren sind die 
Emissionen von Treibhausgasen aus der Landwirtschaft gleichgeblieben. Wei-
tere Möglichkeiten zum Klimaschutz in der Landwirtschaft sind zu prüfen und 
umzusetzen. 

Einer Ausweitung der biologischen Landwirtschaft werden erhebliche Potenzia-
le zum Klimaschutz im Vergleich mit konventioneller Wirtschaftsweise zuge-
schrieben (NIGGLI et al. 2008, MÜLLER & LINDENTHAL 2009). Ebenso können 
schonende Bewirtschaftungsmethoden über Humusaufbau die Kohlenstoffspei-
cherung im Boden verbessern (  Boden).  

In den für die Pflanzenproduktion relevanten gesetzlichen Bestimmungen wird 
keine Unterscheidung getroffen, ob es sich um die Herstellung von Rohstoffen 
für die Lebens- und Futtermittelschiene oder für die Erzeugung von Bioenergie 
handelt. Für alle diese Produkte sollen gleich hohe Standards angewendet wer-
den. Daher ist es erforderlich, auch im internationalen Kontext verstärkt auf 
nachhaltige Produktion zu setzen (  Energie,  Verkehr). 

Für die Zukunft ergibt sich die Herausforderung, eine angemessene Förderung 
kleiner und in ihren Produktionsbedingungen benachteiligter Betriebe aufrecht-
zuerhalten. Kleine tierhaltende Betriebe bewirtschaften vor allem benachteiligte 
(Berg-)Gebiete. Aufgrund der Standortvoraussetzungen sind hier größere Struk-
turen oft nicht möglich und es kommt häufiger zur Aufgabe der Flächennutzung 
als in Gunstlagen (GROIER 2009). Die Aufgabe solcher extensiv genutzter land-
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wirtschaftlicher Flächen stellt ein Problem für die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt dar (HOLZNER 2009). Derzeit bestehende Agrarumweltmaßnahmen und 
besonders die Ausgleichszahlungen wirken dem entgegen.  

Ein Großteil der gefährdeten Biotoptypen, wie zum Beispiel die gefährdeten 
95 % der Grünlandbiotope, ist von der landwirtschaftlichen Nutzung geprägt und 
von einer angepassten Bewirtschaftung abhängig. Das Konzept des „High Na-
ture Value Farmland (HNVF)“ und seine Erfassung über einen Indikator ist ein 
Ansatz, diese landwirtschaftlichen Systeme in den Blick zu rücken und Maß-
nahmen zu ihrer Erhaltung und Weiterentwicklung auszulösen. Die derzeitige 
relativ stabile Entwicklung der HNVF-Flächensumme deutet auf eine wirksame 
Unterstützung hin; trotzdem nehmen besonders die extensiven Grünlandflächen 
in ihrem Bestand ab und benötigen weitere Maßnahmen zu ihrer Erhaltung.  

Das Nicht-Erreichen des 2010-Ziels „Halting the loss of Biodiversity“ (EK 2010c) 
lässt eine stärkere Berücksichtigung des Biodiversitätsschutzes in der Überar-
beitung der Gemeinsamen Agrarpolitik erwarten (  Biologische Vielfalt und Na-
turschutz). 
 

Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 

Die bestehenden nationalen Anwendungsverbote werden bei einer Neuzulas-
sung der betroffenen GVO auf Basis der VO (EG) 1829/2003 auslaufen. Frag-
lich ist, ob bis dahin die rechtliche Verantwortung für die Zulassung von GV-
Pflanzen für den Anbau bereits auf die nationale Ebene verlagert worden ist. 
Österreich unterstützt jedenfalls die Einführung der nationalen Selbstbestim-
mung beim GVO-Anbau durch fortgesetzte Initiativen auf EU-Ebene. Auf natio-
naler Ebene sind für einen potenziellen GVO-Anbau zusätzlich die Gentechnik-
vorsorgegesetze der Bundesländer maßgeblich. Diese Landesgesetze sollen im 
Einzelfall den Schutz der konventionellen und gentechnikfreien Landwirtschaft 
im Einklang mit den Leitlinien der Europäischen Kommission zur Koexistenz si-
cherstellen.  

Die Kennzeichnung „gentechnikfrei erzeugt“ erfreut sich seit ihrer Einführung 
vor 15 Jahren wachsender Bekanntheit und Akzeptanz bei ProduzentInnen und 
KonsumentInnen. Ebenso wie die Organisation gentechnikfreier Regionen beruht 
sie auf privatrechtlicher Basis. Ein erhöhter Kontrollaufwand durch die steigen-
de Zahl zugelassener GVO, bzw. Regelungen, welche die derzeit geltende Null-
Toleranz gegenüber nicht zugelassenen GVO punktuell aufweichen, trifft spezi-
ell diese Systeme und kann damit auch ihren weiteren Erfolg beeinträchtigen. 

Die EU-Leitlinien zur Umweltrisikoabschätzung für GV-Pflanzen und zum Moni-
toring wurden 2010 bzw. 2011 überarbeitet (EFSA 2010, 2011). Sie wurden da-
bei im Vergleich zu den älteren Richtlinien in einigen kritischen Bereichen ver-
bessert. Viele Kritikpunkte, die im Zuge einer Analyse von abgeschlossenen 
und laufenden Zulassungsverfahren angeführt wurden (z. B. DOLEZEL et al. 
2011), sind allerdings noch gültig. Ebenso sind zur besseren Berücksichtigung 
regionaler Aspekte gemäß den Ratsschlussfolgerungen (ER 2008) noch weitere 
Anstrengungen seitens der EFSA und der Mitgliedsländer nötig. Wie vom Um-
weltbundesamt aufgezeigt, sollten insbesondere auch Naturschutz-Anliegen 
bessere Berücksichtigung finden (UMWELTBUNDESAMT 2011a).  

Um eine Lücke im derzeit bestehenden Rahmen für die GVO-Risikoabschätzung 
zu schließen, wurde im Juni 2012 von der EFSA ein Entwurf für Leitlinien zur 
Risikoabschätzung von GV-Tieren (GV-Fische, GV-Insekten, GV-Vögel und 
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GV-Säugetiere) vorgelegt. Dieser muss allerdings noch verbessert und in vielen 
Details ergänzt werden, wozu Österreich bereits Vorschläge unterbreitet hat 
(ECKERSTORFER et al. 2012, BENEDICT et al. 2010).  

Der am Anfang stehende Prozess zur Formulierung von Leitlinien für die sozio-
ökonomische Bewertung von GVO muss rasch vorangetrieben werden. Eine 
Reihe von Mitgliedsländern – darunter Österreich – ist in dieser Angelegenheit 
sehr aktiv und entwickelt Vorschläge, wie das Thema behandelt werden sollte 
(z. B. UMWELTBUNDESAMT 2011b). 

Neben der vorsorgenden Risikoabschätzung ist auch das Risikomanagement 
ein wichtiger Faktor bei der Zulassung und Anwendung von GVO. Die derzeit 
vorliegenden Monitoringpläne der Antragsteller sind für eine umfassende Über-
wachung von möglichen Langzeiteffekten nicht ausreichend. Auch national kann 
im Fall eines etwaigen zukünftigen GVO-Anbaus kein umfassendes Monitoring 
durchgeführt werden, da derzeit nur unzureichende Basisdaten vorliegen. Für 
die Verbesserung der Richtlinien für das GVO-Monitoring sollten auf EU-Ebene 
die diesbezüglichen Vorschläge, die von den Mitgliedsländern eingebracht wer-
den (z. B. UMWELTBUNDESAMT 2011c), stärker berücksichtigt werden. 

 

Wald 

Die Wirkungen und Leistungen der Waldökosysteme beruhen vorwiegend auf 
ihrer biologischen Vielfalt. Um den Herausforderungen des Klimawandels zu 
begegnen, ist die Biodiversität zu erhalten.  

Simulationen der Waldentwicklung zeigen, dass sich die Baumartenzusammen-
setzung in Österreich aufgrund des Klimawandels stark verändern wird. Fich-
ten- und andere Nadelbaumbestände werden in tiefen und mittleren Lagen ab-
nehmen, während sich Laubbaumarten ausbreiten, insbesondere Buche und 
Eiche (UMWELTBUNDESAMT 2001, LEXER et al. 2006, NIEDERMAIR et al. 2007, 
STMELF 2007, BMLFUW 2008b, LEXER 2008).  

Wesentliche Adaptierungsmaßnahmen bestehen in der Stärkung der Anpas-
sungsfähigkeit der Waldökosysteme durch Förderung der natürlichen Baumar-
tenvielfalt, der Naturverjüngung und der Verbesserung der Waldstruktur. Da 
waldbauliche Maßnahmen nur langfristig wirksam sind, die negativen Auswir-
kungen des Klimawandels aber frühzeitig minimiert werden sollten, ist die ra-
sche Umsetzung geeigneter Programme und Strategien erforderlich (BMLFUW 
2009c). Da die Bedeutung der Gefahren des Klimawandels für die Waldökosys-
teme von vielen mit der Waldbewirtschaftung befassten Personen noch nicht 
ausreichend erkannt wird, ist besonderes Augenmerk auf Aufklärung, Bewusst-
seinsbildung und Wissenstransfer zu legen. 

Effiziente Möglichkeiten, Ressourcen zu schonen und die Wertschöpfung in der 
Holznutzungskette zu steigern, bieten – wie es auch bei anderen Rohstoffen 
wünschenswert wäre – die kaskadische Nutzung von Holz42, die effiziente Um-
wandlung in nutzbare Energie und die Reduktion des Endenergieverbrauchs 

                                                      
42 Holz wird in jeder Verarbeitungsstufe mit seiner höchstmöglichen Wertschöpfung so effizient wie 

möglich eingesetzt. Die stoffliche Verwertung von Holz hat Vorrang, erst am Ende des Lebens-
zyklus steht die energetische Verwendung. Dadurch wird höchstmögliche Ressourceneffizienz 
und optimale Bindung von CO2 erreicht.  
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(DORNBURG & FAAIJ 2005, SATHRE & GUSTAVSSON 2006, TEISCHINGER 2007). 
Das unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte bis 2020 maximal 
mobilisierbare Gesamtpotenzial an forstlicher Biomasse ist nur mit verstärkten 
Nutzungen und einer deutlichen Holzpreiserhöhung erreichbar (BFW 2009, 
STATISTIK AUSTRIA 2009). Um mögliche negative Auswirkungen auf die Waldbio-
diversität durch eine verstärkte Holznutzung zu vermeiden, sind die bestehen-
den forst- und naturschutzrechtlichen Bestimmungen und Empfehlungen (BFW 
2009) durch intensivierte Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Bewusstseinsbil-
dung) den Waldbewirtschaftern zu kommunizieren. Um Marktverzerrungen zu 
vermeiden, sind Bestrebungen, nachhaltige forstliche Bewirtschaftungskriterien 
auch für Importe zu verankern, zu unterstützen. 

Das Fehlen der potenziell natürlichen Hauptbaumarten auf ca. 44 % der öster-
reichischen Waldfläche hat Einfluss auf die biologische Vielfalt und möglicher-
weise auf die Anpassungsfähigkeit der Waldökosysteme an den Klimawandel. 
Ausbleibende Verjüngung aufgrund hohen Wildverbisses gefährdet die Regene-
rationsfähigkeit und ökologische Stabilität der Waldökosysteme, insbesondere 
der Schutzwälder (BMLFUW 2008b, 2009c).  

In forstwirtschaftlich wenig ertragreichen Bergwäldern ist der Konflikt zwischen 
Einnahmen aus der jagdlichen Bewirtschaftung, die überhöhte Wildbestände 
bedingen, und dem öffentlichen Interesse an der Schutzwirkung ungelöst. Da-
her ist eine nachhaltige Jagdausübung erforderlich, die sektorübergreifend mit 
forstlichen Maßnahmen und Ansprüchen wie Freizeit- und Erholungsnutzung 
abgestimmt ist. So ist etwa die Bejagung am Zustand der Waldverjüngung aus-
zurichten. Nachhaltigkeitsindikatoren in der Jagd (FORSTNER et al. 2006, 
REIMOSER et al. 2008) sind verstärkt anzuwenden, die wildökologische Raum-
planung ist zu forcieren und in allen Bundesländern einzuführen. 

Um die Ozonbelastung dauerhaft zu senken, sind die Emissionen der Ozonvor-
läufersubstanzen – Stickstoffoxide und flüchtige organische Verbindungen ohne 
Methan (NMVOC) – national und europaweit zu reduzieren. 

Kritische Belastungsgrenzen für den Eintrag von Stickstoff werden großflächig 
überschritten. Gerade in den höheren Lagen sind Stickstoffdepositionen ein po-
tenzieller Stressor für die sensiblen Bergwälder (UMWELTBUNDESAMT 2009, 
SMIDT & SPANGL 2010). Um diesen Eintrag zu mindern, sollten im Rahmen der 
Revision der Emissionshöchstmengenrichlinie (RL 2001/81/EG) auf EU-Ebene 
ambitionierte Höchstmengen für die Emissionen stickstoffhaltiger Schadstoffe 
festgelegt werden (  Luft). 

Der gesetzliche Schutz des Waldes vor Immissionseinwirkungen ist nach der 
aktuellen Gesetzeslage unzureichend. Die Weiterentwicklung der gesetzlichen 
Schutzbestimmungen in Bezug auf forstschädliche Luftverunreinigungen wird 
von ExpertInnen als dringend erforderlich erachtet (WALDDIALOG 2007). 
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6.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Um die Multifunktionalität der Landwirtschaft und die landwirtschaftliche Nut-
zung auch von Grenzertragsgebieten zu sichern sowie Umweltbelastungen 
zu begrenzen, ist auf eine Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 
2013 hinzuwirken, die eine konsequente Förderung umweltgerechter Land-
wirtschaft ermöglicht. Die Fördermaßnahmen sollten zielgerichteter für die 
Erreichung dieser Umweltziele gestaltet sein. Eine international abgestimmte 
Vorgangsweise zur Bewertung von Ökosystemleistungen kann ein geeigne-
tes Instrument dazu sein (BMLFUW, BKA, Bundesländer). 

 Die fortdauernde Inanspruchnahme besonders von landwirtschaftlichen Flä-
chen durch nicht-landwirtschaftliche Nutzungen ist einzudämmen. Dazu ist 
ein koordiniertes Vorgehen auf allen Planungsebenen von Bund und Ländern 
notwendig (BMLFUW, Konferenz der Landesagrarreferenten). 

 Es sollen weitere Anstrengungen unternommen werden, die nationale 
Selbstbestimmung beim GVO-Anbau auf EU-Ebene zu verankern bzw. weite-
re machbare Optionen zur Erhaltung der GVO-Freiheit im Anbau auszuloten 
(BMG, BMLFUW). 

 Um den neuen Erkenntnissen zu den Auswirkungen von GVO angemessen 
zu begegnen, sind die Standards für die Risikoabschätzung bei der GVO-
Zulassung, besonders im Hinblick auf regional spezifische Umwelteinflüsse 
und neue GVO (z. B. Tiere), sowie im Hinblick auf die Mitberücksichtigung 
sozio-ökonomischer Auswirkungen zu erhöhen. Ergänzend zur vorsorgeorien-
tierten Risikoabschätzung sind Maßnahmen für ein umfassendes Monitoring 
zu treffen (BMG im Hinblick auf EU-Gesetzgebung, BMLFUW, Bundeslän-
der). 

 Für die Anpassung an den Klimawandel sind in der Waldbewirtschaftung ver-
stärkt Maßnahmen der Bewusstseins- und Fortbildung, sowohl für Waldbe-
wirtschafterInnen selbst als auch für Organe der forstlichen Verwaltung und 
Beratung, zu ergreifen (BMLFUW, Bundesländer).  

 Um die biologische Vielfalt zu erhalten und zu erhöhen, sind verstärkt Maß-
nahmen, die die Annäherung der Waldökosysteme an die potenziell natürli-
che Waldgesellschaft forcieren und die natürliche Verjüngung der Schutzwäl-
der gewährleisten, zu ergreifen. In forstlichen Förderinstrumenten sind diese 
Maßnahmen verstärkt auch ab 2014 zu verankern und ihre Zielerreichung ist 
zu evaluieren (Bundesregierung im Hinblick auf Bundesgesetzgebung, 
BMLFUW, Bundesländer). 

 Zur Verminderung der Ozonbelastung sowie des Stickstoffeintrags ist auf 
EU-Ebene auf ambitionierte Emissionsgrenzwerte für NOx und NMVOC (als 
Ozonvorläufer) hinzuarbeiten. Dafür sind auch der Ausbau der bestehenden 
Waldimmissions-Monitoring- und Informationssysteme sowie die Weiterent-
wicklung der entsprechenden rechtlichen Instrumente zu forcieren (BMLFUW, 
BMWJF, BMVIT, Bundesländer). 

Eine weitere fachliche Empfehlung zum Thema nachhaltige Nutzung in der 
Land- und Forstwirtschaft findet sich im Kapitel  Biologische Vielfalt und Na-
turschutz. 
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7 BIOLOGISCHE VIELFALT UND NATURSCHUTZ 

Biologische Vielfalt umfasst die Vielfalt der Lebensräume und Arten sowie die 
genetische Vielfalt innerhalb einzelner Arten. Biologische Vielfalt mit den Wech-
selwirkungen zwischen Lebewesen und Lebensräumen ist Grundlage für die 
Produktion von Nahrungsmitteln, saubere Luft und Wasser u. a., welche Basis 
unseres Wirtschaftens und Lebens sind. Diese vom Menschen genutzten Funk-
tionen unserer Natur werden als Ökosystemleistungen bezeichnet. 

 

 

7.1 Umweltpolitische Ziele 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention; 
BGBl. Nr. 213/1995) ist das weltweit umfassendste Abkommen zum Schutz der 
Natur und der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen. Es 
sieht die Erhaltung der biologischen Vielfalt sowie die nachhaltige Nutzung ihrer 
Bestandteile vor. Die gerechte Aufteilung der aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen resultierenden Vorteile ist das dritte wichtige Ziel.  

Die EU-Kommission hat die Strategie „Lebensversicherung und Naturkapital: 
Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020“ vorgelegt (EK 2011). Die-
se dient auch der Umsetzung des globalen „Strategischen Plans zur Biodi-
versität 2011–2020“43. Die EU-Strategie hat zum Ziel, den Biodiversitätsverlust 
umzukehren und den Übergang zu einer ressourceneffizienten und umweltver-
träglichen Wirtschaft zu beschleunigen. Die größten Belastungen für Natur und 
Ökosystemleistungen sollen reduziert werden, indem Biodiversitätsziele in den 
relevanten Politikbereichen verankert werden. Die Strategie konzentriert sich auf 
sechs prioritäre Ziele: Vollständige Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften zum 
Schutz von Arten und Lebensräumen, Erhaltung und Wiederherstellung von 
Ökosystemen und Ökosystemleistungen, Erhöhung des Beitrags von Land- und 
Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität, Sicherstel-
lung der nachhaltigen Nutzung von Fischereiressourcen, Bekämpfung invasiver 
gebietsfremder Arten sowie Erhöhung des EU-Beitrags zur Eindämmung des 
weltweiten Biodiversitätsverlustes. 

Die österreichische Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (BMUJF 
1998, BMLFUW 2005a) definiert Ziele und Maßnahmen zur Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt, nachhaltigen Nutzung, für Forschung und Monitoring sowie für 
Kooperation und Verantwortung für die globale Biodiversität.  

Ziel der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL; RL 92/43/EWG) ist es, den 
günstigen Erhaltungszustand von Lebensräumen sowie wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten von europäischem Interesse zu erhalten und wiederherzustellen. 
Ziel der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL; RL 2009/147/EG) ist die Erhaltung aller im 
europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten vorkommenden einheimischen Vogel-
arten und ihrer Lebensräume. Eine wesentliche Schutzmaßnahme ist die Aus-
weisung von Natura 2000-Schutzgebieten.  

                                                      
43 „Aichi-Ziele“, beschlossen bei der 10. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die 

biologische Vielfalt (BGBl. Nr. 213/1995).  
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Die Förderung einer nachhaltigen Nutzung von Feuchtgebieten ist das Anliegen 
der Ramsar-Konvention (BGBl. Nr. 225/1983). Die Bonner Konvention strebt die 
Erhaltung wandernder, wildlebender Tierarten an (BGBl. III Nr. 149/2005), die 
Berner Konvention die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und 
Tiere (BGBl. Nr. 372/1983). Die Alpenkonvention umfasst einige für die Biodi-
versitätserhaltung relevante Protokolle (BGBl. Nr. 447/1995 sowie die Protokol-
le aus 2002). Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen regelt den interna-
tionalen Handel mit bedrohten wildlebenden Tieren und Pflanzen und ihren 
Produkten (BGBl. Nr. 188/1982). 

Natur- und Landschaftsschutz liegen in Österreich im Kompetenzbereich der 
Bundesländer. Die Naturschutzgesetze haben die Erhaltung und Entwicklung 
einer vielfältigen Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere 
und Pflanzen zum Ziel. 

Die österreichische Nationalpark-Strategie (BMLFUW 2010a) formuliert Ziele und 
Erfolgsindikatoren für die Weiterentwicklung der Nationalparks bis 2015 und ei-
ne Vision für 2035. Die neun Schwerpunkte beziehen sich u. a. auf das Natur-
raum-Management, den Schutz der Biodiversität, die Forschung und die Bil-
dung. Zu den Zielen zählt u. a. dass der regionale Schutz der Biodiversität wei-
ter verbessert und der ökologische Verbund mit dem Nationalpark-Vorfeld ge-
stärkt wird.  

Die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (BMLFUW 
2012a) formuliert im Handlungsfeld „Ökosysteme und Biodiversität“ Ziele, um 
die Verluste und die Gefährdung von Arten und Lebensräumen unter Klimawan-
deleinfluss zu reduzieren. Die Strategie wurde im Oktober 2012 von der Bun-
desregierung verabschiedet.  

 

7.2 Situation und Trends  

Die österreichische Biodiversitäts-Strategie (BMLFUW 2005a) wird einer Überar-
beitung und Aktualisierung unterzogen, mit dem Ziel, die Umsetzung und Errei-
chung der neuen EU Biodiversitätsziele sowie die globalen Ziele zu Biodiversi-
tät und Ökosystemleistungen einzubeziehen.  

Die Mitgliedstaaten der EU müssen gemäß der FFH-Richtlinie den Erhaltungs-
zustand der Arten und Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse über-
wachen und berichten. Erstmals wird (bis Ende 2013) auch gemäß Vogelschutz-
richtlinie über den Erhaltungszustand der Vogelarten an die EU-Kommission 
berichtet. Die nationalen Berichte sind nahezu fertiggestellt, jedoch noch nicht 
veröffentlicht bzw. an die Kommission übermittelt. Seit dem neunten Umwelt-
kontrollbericht (UMWELTBUNDESAMT 2010) liegen somit keine neuen Ergebnisse 
zum Erhaltungszustand vor. 

Gemäß dem für die Berichtsperiode 2001 bis 2006 erstellten zweiten nationalen 
Bericht44 nach Artikel 17 der FFH-Richtlinie sind 66 Lebensraumtypen in Öster-
reich ausgewiesen, davon befinden sich rund 18 % in einem günstigen Erhal-
tungszustand. Von den 172 in Österreich vorkommenden geschützten Arten sind 
11 % in einem günstigen Erhaltungszustand (EIONET 2008).  

                                                      
44 http://circa.europa.eu 
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In Österreich sind 16 % der Bundesfläche als Natura 2000-Gebiet, Nationalpark 
oder Naturschutzgebiet streng geschützt. Hinzu kommen noch fast 11 % weni-
ger streng geschützte Gebiete, wie z. B. Landschaftsschutzgebiete und Ge-
schützte Landschaftsteile.45 

Tabelle 3: Naturschutzrechtlich verordnete Schutzgebiete in Österreich (Stand: 
Dezember 2012, Quelle: Ämter der Landesregierungen Österreichs).  

Schutzgebietskategorie Anzahl km2 % des Bundes-
gebietes* 

Nationalparks 6 2.373 2,8 
Europaschutzgebiete (Natura 2000-Gebiete – 
nominiert sind 219) 

185 10.373 12,4 

Naturschutzgebiete 452 3.005 3,6 
Landschaftsschutzgebiete 246 12.477 14,9 
Natur-Landschaftsschutzgebiete 4 506 0,6 
Geschützte Landschaftsteile 345 85 0,1 
Naturparks 49 4.098 4,9 
Biosphärenparks** 3 1.433 1,7 
sonstige Schutzgebiete (außer Naturdenkmäler) 42 1.483 1,8 

Gesamtfläche der naturschutzrechtlich verordneten Gebiete:  
bei Berücksichtigung der Überschneidungen 27 % des Bundesgebietes 

* Schutzgebiete können sich teilweise bzw. vollständig überlagern. Die Einzelwerte der 
Schutzgebietskategorien können nicht zu einer Gesamtfläche/-anzahl aufsummiert werden. 

** Vier weitere Biosphärenparks bzw. Biosphärenreservate sind nicht rechtlich verordnet. 

 
Zusätzlich zu der rechtlichen Unterschutzstellung werden entsprechend den 
Zielen des „Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensräu-
me für Wat- und Wasservögel von internationaler Bedeutung“ (Ramsar-Konven-
tion), Ramsar-Gebiete ausgewiesen. Diese genießen in Österreich keinen un-
mittelbaren rechtlichen Schutz: „Ramsar“ ist ein Prädikat (Gütesiegel). Fast alle 
Ramsar-Gebiete Österreichs sind jedoch auch rechtlich verordnete Schutzge-
biete, sie sind z. B. als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Im Berichtszeitraum 
sind zwei neue Gebiete dazu gekommen, somit bestehen derzeit 21 Ramsar-
Gebiete mit einer Gesamtfläche von rd. 1.371 km2. 

In den Bundesländern bestehen unterschiedliche Ansätze für die Schutzgebiets-
betreuung. Diese erfolgt durch eigene Verwaltungen für große Schutzgebiete, 
durch Vereine oder im Rahmen der Tätigkeiten der Landesverwaltungen. Die 
Betreuung der Nationalparks erfolgt mit relativ hoher Intensität durch 250 Per-
sonen für rund 3 % des Bundesgebietes, währenddessen alle anderen Schutz-
gebiete nur von rund 170 Personen46 betreut werden. Einige Schutzgebiete 
werden nur teilweise oder gar nicht betreut: Von den 185 rechtlich verordneten 
Natura 2000-Gebieten Österreichs werden 149 betreut.  

                                                      
45 Überlagerungen von Schutzgebieten verschiedener Kategorien sind herausgerechnet. 
46 Unveröffentlichtes Ergebnis der vom Umweltbundesamt im Oktober 2012 durchgeführten Befra-

gung der Naturschutzabteilungen der Bundesländer; über die Anzahl der Personen in der Schutz-
gebietsbetreuung wurden vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung keine Angaben 
übermittelt. 
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Entwicklung ausgewählter Schutzgebietskategorien in Österreich 

 
 

 
Abbildung 26:  Entwicklung ausgewählter Schutzgebietskategorien in Österreich. 

In Österreich sind alle sechs Nationalparks von der Weltnaturschutzorganisati-
on IUCN47 international anerkannt. Mit Stand Mai 2012 kennen 73 % der Öster-
reicherInnen den Begriff „Nationalpark“, ein Drittel kennt „Nationalparks Aus-
tria“48. Mit der Umsetzung der österreichischen Nationalpark-Strategie (BMLFUW 
2010a) wurde bereits begonnen. Zum Aufbau der Dachmarke „Nationalparks 
Austria“ erfolgt umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, des Weiteren sollen mit dem 
Projekt „Leitlinien, Grundsätze, Zusammenarbeit – LEGZU“ große Bereiche der 
Strategie, nämlich Managementpläne, Forschung, Bildung, Kommunikation, 
Marketing, Nationalparkregionen, Naturraum-Management und Biodiversität, 
nach einer Prioritätenreihung gemeinschaftlich umgesetzt werden. Es erfolgte die 
Ausarbeitung von Indikatoren zur Evaluierung des Nationalpark-Managements 
(TIEFENBACH et al., in Vorbereitung) sowie die Erarbeitung einer gemeinsamen 
Position für den Umgang mit Borkenkäferbefall und zum nationalparkgerechten 
Schalenwild-Management. 

 
In Österreich gibt es ca. 3.000 heimische Farn- und Blütenpflanzenarten. Von 
diesen waren bereits vor rund 15 Jahren 40 % gefährdet (BMUJF 1999). Aktuelle 
österreichweite Rote Listen gefährdeter Pflanzen liegen nicht vor. 

Die Anzahl der Tierarten Österreichs wird auf 45.000 geschätzt (GEISER 1998). 
Davon entfallen 98,6 % auf wirbellose Tiere. Aktuelle Rote Listen über gefähr-
dete Tiere Österreichs liegen für 19 Tiergruppen vor (BMLFUW 2005b, 2007, 2009) 
sowie für alte Haustierrassen (BMLFUW 2010b). 

                                                      
47 http://www.iucn.org 
48http://www.nationalparksaustria.at/presse/presseecke/ 
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Bearbeitung: G. Sonderegger; E. Riss, Februar 2013 

Erläuterung: Schutzgebiete können sich teilweise bzw. vollständig überlagern. Die Einzelwerte der Schutzgebietskategorien können nicht
zu einer Gesamtfläche/-anzahl aufsummiert werden. 
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Tabelle 4: Rote Liste Tiere (ausgewählte Tiergruppen): Anzahl der Arten nach Gefährdungskategorie  
(Quelle: BMLFUW 2005b, 2007) (weitere Tiergruppen siehe UMWELTBUNDESAMT 2010). 

Tiergruppen 
(Auswahl) 

Gesamt-
artenzahl 

Österreich

Anzahl der Arten nach Gefährdungskategorie ausgestorbene 
oder in untersch. 
Ausmaß bedrohte 

Arten 
ausgestorben oder 

verschollen  
(Kategorien RE – 

Regionally Extinct 
und EX – Extinct) 

vom Ausster-
ben bedroht 

(Kategorie CR –
Critically 

Endangered) 

stark gefährdet 
und gefährdet 

(Kategorien EN – 
Endangered und 
VU – Vulnerable)

Vorwarnliste  
(Kategorie NT – 
Near Threatened) 

 
 

Anzahl Anteil 

Säugetiere 101* 4 4 23 14 45 45 % 

Vögel 242 21 33 33 52 139 57 % 

Kriechtiere 14 0 3 6 5 14 100 % 

Lurche 20 0 1 11 8 20 100 % 

Fische 84 7 6 33 9 55 65 % 

* 2010 wurden zwei neue Arten (Teichfledermaus und Bulldogg-Fledermaus) entdeckt; die Teichfledermaus gilt als etabliert 
(DOBNER 2010, REITER et al. 2010) 

 

Die fünf schutzbedürftigsten Wirbeltierarten Österreichs sind Ziesel, Großtrap-
pe, Große Hufeisennase, Wiesenotter und Wachtelkönig (ÖNB 2008). Eine 
Priorisierung weiterer Tiergruppen sowie von Pflanzen und Lebensräumen ist 
geplant. 

Im Berichtszeitraum 2010 bis 2012 wurden zahlreiche Naturschutzmaßnahmen 
durchgeführt49, u. a. für gefährdete Arten und Tiergruppen, wie z. B. Sand-
Schwertlilie, Flussperlmuschel, Greifvögel, Tagfalter und Käfer. FFH-relevante 
Arten (Pflanzen, Amphibien, Reptilien, Fische etc.) wurden erhoben. In Vorarl-
berg wurden Rote Listen erstellt, u. a. für Moose, Köcher- und Steinfliegen. Eine 
wichtige Finanzierungsmöglichkeit stellt das EU-Förderprogramm LIFE, kofinan-
ziert durch Bund und Bundesländer, dar. Die Mehrheit der durch LIFE geförder-
ten Projekte erhält natürliche Lebensräume an Flüssen und Bächen, beispiels-
weise an Lech, Donau, March, Lafnitz, Mur, Pielach, Ybbs oder Thaya. Etwa ein 
Fünftel der Projekte war dem Schutz von Mooren im Ennstal, im Hörfeld (Kärn-
ten), im oberen Waldviertel, im Wenger Moor und im Weidmoos (Salzburg) ge-
widmet. Der Erhaltung natürlicher Waldökosysteme dienten Projekte am 
Dürrenstein (Niederösterreich), im Thayatal, im Gesäuse, im oberen Donautal 
und im Nationalpark Kalkalpen (BMLFUW 2012a).  

Für Ziesel und Großtrappe wurden sowohl im Burgenland als auch in Niederös-
terreich Schutzprojekte durchgeführt. Bei der Großtrappe konnte durch Lebens-
raum verbessernde Maßnahmen bereits eine deutliche Bestandszunahme er-
zielt werden. Weitere Arten, deren Populationen bzw. Bestände in den vergan-
genen Jahren in Österreich lokal verbessert werden konnten, sind u. a. Gelb-
bauchunke und Waldsteppen-Beifuß. In den letzten Jahren wurde die Wildkatze 
insbesondere südlich der Donau und im Nationalpark Thayatal gesichtet.50 In al-
len Bundesländern ist der Schutz von Vögeln, Fledermäusen und Lebensräu-

                                                      
49 Unveröffentlichtes Ergebnis der vom Umweltbundesamt im Oktober 2012 durchgeführten Befra-

gung der Naturschutzabteilungen der Bundesländer. 
50 http://www.wildkatze-in-oesterreich.at/de/pages/wildkatzen.aspx 

gefährdete Wirbel-
tierarten hinsichtlich 
Schutzbedarf gereiht  

Schutzprogramme 
für Arten und 
Lebensräume  

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 123 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Biologische Vielfalt und Naturschutz 

122 Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 

men wichtig. In der Steiermark lag das Augenmerk bei den Fledermäusen ins-
besondere auf der Großen Hufeisennase und der Langflügelfledermaus. In 
Salzburg kann bei einigen Fledermausarten ein positiver Bestandstrend festge-
stellt werden, in Salzburg erfolgen landesweit Amphibienschutzprojekte, insbe-
sondere auch für den Kammmolch. Erwähnt seien auch das Bartgeier- und das 
Steinwild-Projekt im Nationalpark Hohe Tauern.  

Für Wiesenvögel, zu denen auch der Wachtelkönig zählt, wurden in einigen 
Bundesländern Schutzprojekte durchgeführt, beispielsweise in Oberösterreich, 
Salzburg, Vorarlberg sowie in der Steiermark. In Vorarlberg wurden für den Gro-
ßen Brachvogel, den Kiebitz und die Bekassine Artenschutzkonzepte erstellt. 

Die Wiesenotter ist in Österreich ausgestorben. Im Rahmen eines internationa-
len Projektes versucht man in Ungarn, diese bedrohte Art nachhaltig zu schüt-
zen.51  

Auch im Rahmen der bis 2014 laufenden Artenschutzkampagne „vielfaltle-
ben“52 des Lebensministeriums erfolgt eine Fülle von Maßnahmen: bereits 18 
Schutzprogramme wurden durchgeführt, ein Gemeindenetzwerk errichtet, im 
Rahmen der „Allianz der Vielfalt“ Kooperation mit Wirtschaft und Patenschaften 
entwickelt.53 

Gebietsfremde Arten werden auch als „Neobiota“ bezeichnet. Einige wenige 
Neobiota sind invasiv.54 Auf lokaler und regionaler Ebene gibt es Überwachungs-
projekte, wie z. B. die Zusammenarbeit von Bergwacht und Tiroler Naturschutz-
abteilung betreffend die Ausbreitung und Bekämpfung des Riesen-Bärenklau. 

In den letzten zehn Jahren wurden Maßnahmen zur Bekämpfung invasiver ge-
bietsfremder Pflanzen durchgeführt, beispielsweise im Nationalpark Donau-
Auen (Springkraut, Akazie, Eschen-Ahorn) sowie im Wienerwald (Riesenbären-
klau, Staudenknöterich, Springkraut). Auch im Salzburger Flachgau werden 
Springkraut-Bekämpfungsaktionen durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass 
unter Klimawandeleinfluss die Ausbreitung einiger invasiver Neobiota begüns-
tigt wird (KLEINBAUER et al. 2010).  

 

                                                      
51 http://www.rakosivipera.hu/de/ 
52 www.vielfaltleben.at 
53 http://www.lebensministerium.at/umwelt/natur-

artenschutz/vielfaltleben/schutzprojekte/Schutzprojekte.html 
54 Invasiv sind jene Neobiota, die aus naturschutzfachlicher Sicht negative Auswirkungen auf die bi-

ologische Vielfalt haben. 
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Abbildung 27: Modellierung der Habitateignung der Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) in Österreich unter heutigem 
Klima (a) sowie bei einem Temperaturanstieg von 2,2 °C, wie er für die Mitte des 21. Jahrhunderts 
möglich ist. 

Land- und forstwirtschaftlich geprägte Flächen sind Lebensraum für zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten. Es ist daher wesentlich, dass die Bewirtschaftungsweise 
diese Arten nicht beeinträchtigt; beispielsweise ist eine extensive Nutzung von 
Grünland aus Naturschutzsicht wertvoll. Als besondere Initiative zur Erhaltung 
traditionellen Wirtschaftsgrünlandes, wie Trocken- und Magerrasen oder Lärch-
weiden, wird auf „Wiesenmeisterschaften“ beispielsweise in Salzburg, Vorarlberg 
oder auch im Wienerwald hingewiesen. Auch brachgefallene Flächen sind für 
die biologische Vielfalt von großer Bedeutung. Durch den Wegfall der Stillle-
gungsverpflichtung 2009 kam es zu einem Rückgang der Brachflächen (  Land-
wirtschaft und Wald). 

Das Österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensi-
ven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) 
nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Von den 28 ÖPUL-Maßnahmen sind 14 
Maßnahmen für die Erhaltung biologischer Vielfalt relevant. Die Wirkung von 
ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen auf den Erhaltungszustand der FFH-Schutz-
güter wurde in fünf Natura 2000-Gebieten untersucht. Diese Untersuchungen 
zeigen, dass der gute Erhaltungszustand bei 64 % der Schutzgüter erhalten 
und bei 13 % zu „hervorragend“ verbessert wurde; bei 23 % sind negative 
Trends absehbar, die wohl nicht durch die ÖPUL-Maßnahmen gestoppt wer-
den. Die Verbesserung eines ungünstigen Erhaltungszustandes wird für nur 
28 % der Schutzgüter prognostiziert (SUSKE et al. 2008).  

Der Farmland-Bird-Index setzt sich aus den Bestandstrends typischer, überwie-
gend im Kulturland vorkommender Vogelarten zusammen. Die Bestandsent-
wicklungen dieser 20 Indikatorarten zeigt auf, dass bei 11 Arten die Bestands-
entwicklung in den Jahren 1998 bis 2008 signifikant negativ war, 7 Arten zeig-
ten keine auffallende Veränderung der Bestände. Die einzigen Arten mit einer 
seit dem Jahr 1998 insgesamt positiven Bestandsentwicklung waren Star und 
Feldsperling (TEUFELBAUER 2010).  

Ungünstige Einflussfaktoren auf die biologische Vielfalt stellen jedenfalls auch 
die Flächeninanspruchnahme für Bau- und Verkehrsflächen und die damit ver-
bundene Zerschneidung der Landschaft dar (  Raumentwicklung).  

Förderung 
extensiver landwirt-
schaftlicher Nutzung 
nicht ausreichend  

negative 
Bestandsentwicklung 
von Vogelarten  

Quelle: verändert nach KLEINBAUER et al. (2006) 
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Ökosystemleistungen sind Leistungen, die von der Natur erbracht werden, die 
vom Menschen genutzt werden, unsere Lebens- und Ernährungsgrundlagen si-
chern sowie unser Wohlergehen gewährleisten (z. B. Bestäubung durch Insek-
ten). Die Landwirtschaft profitiert von den Leistungen der Ökosysteme wie frucht-
barer Boden, Wasserverfügbarkeit oder Bestäubung, erbringt aber auch Leis-
tungen, z. B. Sicherung der Artenvielfalt in naturnahen Kulturlandschaften; die 
genetische Vielfalt alter Haustierrassen und Kulturpflanzen sind das Potenzial 
für züchterische Fortschritte. Die Landbewirtschaftung trägt somit zur Erhaltung 
von biologischer Vielfalt und Ökosystemleistungen bei, kann aber Ökosysteme 
und deren Fortbestand auch gefährden. Ein Inventar der Ökosystemleistungen 
für den Bereich Landwirtschaft wurde 2011 erstellt (UMWELTBUNDESAMT 2011) 
(  Landwirtschaft und Wald). 

In der österreichischen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (BMLFUW 
2012b) sind im Handlungsfeld Ökosysteme und Biodiversität u. a. der Schutz 
von Feuchtgebieten, die Vernetzung von Lebensräumen und die Schaffung von 
Rückzugsräumen für Arten festgelegt.  

Für Österreich wird von einer zunehmenden Gefährdung der alpinen Arten durch 
den Klimawandel ausgegangen. Eine Studie quantifizierte die Risiken von en-
demischen Arten55 von fünf Tiergruppen und einer Pflanzengruppe (DIRNBÖCK 
et al. 2011). Sie zeigt auf, dass vor allem waldfreie, alpine Flächen unter Kli-
mawandeleinfluss zurückgehen und somit die Lebensräume der untersuchten 
Arten verschwinden. Schon unter dem Klimawandelszenario, das von einer ge-
ringen Temperaturerhöhung (+ 1,8 °C bis zum Jahr 2100) ausgeht, gehen 77 % 
dieser Gebiete verloren (  Klimawandelanpassung).  

Zum fortschreitenden Klimawandel trägt auch die Umwandlung von Grünland 
zu Ackerland sowie die Trockenlegung von Mooren bei, da deren Kohlenstoff-
speicherung verloren geht (ESSL et al. 2012). Moore speichern in der oberen 
Bodenschicht rund 150 t Kohlenstoff pro Hektar, das ist mehr als jedes andere 
Ökosystem (NIEDERMAIR et al. 2011) (  Boden).  

Die Renaturierung von Mooren ist somit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, 
(z. B. die Wiederherstellung des Weidmooses56 im Flachgau, des Wenger-
moores57 sowie das Hochmoor-Renaturierungsprojekt der Österreichischen Bun-
desforste im Salzkammergut). 

  

                                                      
55 Endemische Arten sind jene Arten, die nur in einem bestimmten Gebiet, wie z. B. Österreich vor-

kommen. 
56 http://www.weidmoos.at/ 
57 http://www.salzburg.gv.at/wengermoor_allgemein.htm 
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Verlust alpiner, waldfreier Lebensräume bei angenommener  
Erwärmung um + 1,8 °C bis 2100 

 
  

Abbildung 28: Verlust alpiner, waldfreier Lebensräume bei angenommener Erwärmung 
um + 1,8 °C bis zum Jahr 2100 (zunehmender Verlust von grün über gelb 
nach rot). 

 

7.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Mit den in den letzten Jahren vorgelegten Zielen auf internationaler und EU-
Ebene besteht für Österreich ein konkreter Handlungsbedarf. Die Neuentwick-
lung der österreichischen Biodiversitätsstrategie wurde 2012 begonnen. Die 
Überarbeitung wird unter Einbindung der Stakeholder erfolgen und soll eine von 
allen Beteiligten getragene Grundlage für den Biodiversitätsschutz und den Er-
halt der Ökosystemleistungen in Österreich bilden. Die österreichische Biodiver-
sitätsstrategie soll Ende 2013 vorliegen.  

Ökosystemleistungen sind bislang noch kaum erfasst und bewertet. In Abstim-
mung mit den europäischen Arbeiten soll der Wert der Ökosystemleistungen für 
Wirtschaft und Gesellschaft aufgezeigt werden. Damit soll auch eine Bewusst-
seinsbildung für den Beitrag der biologischen Vielfalt zur unserem Wohlergeben 
geschaffen werden.  

Brachen, die in Ackerflächen umgewandelt werden, gehen als naturnahe Lebens-
räume verloren. Die Artenvielfalt von Pflanzen, Moosen, Vögeln, Heuschrecken, 
Laufkäfern, Spinnen und Ameisen reduziert sich; Zieselpopulationen werden 
durch Brachenumwandlung stark beeinflusst, wenn auch nicht in jeder Region.58 

                                                      
58 http://www.naturschutz.at/provision-projekt-biokraftstoffe/prov-beschreibung/modul-3/ 

http://ieabioenergy-task38.org/workshops/campinas2011/session-3a.zip  
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Quelle: verändert nach DIRNBÖCK et al. (2011) 
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Die Auswirkungen des Ausbaus von erneuerbarer Energien auf die Schutzgüter 
der FFH-und Vogelschutzrichtlinie sind österreichweit nicht untersucht und sind 
noch abzuschätzen.  

In Österreich ist nach einer Auswertung des ETC/BD (2011)59 das Natura 2000-
Netzwerk noch für 6 Lebensraumtypen in der alpinen Region und für 9 Lebens-
raumtypen sowie 12 Arten in der kontinentalen Region unzureichend. Für diese 
Schutzgüter sind nach Ansicht der Kommission noch weitere Natura 2000-
Gebiete auszuweisen. Vorschläge zur Erweiterung des Schutzgebietsnetzwer-
kes liegen vor (UMWELTDACHVERBAND 2012) und sollten überprüft werden. Der 
Erhaltungszustand der in Österreich vorkommenden Tier- und Pflanzenarten so-
wie Lebensräume von gesamteuropäischer Bedeutung muss systematisch und 
regelmäßig überwacht werden. Für ausgewählte Schutzgüter haben die Bun-
desländer in den vergangenen Jahren eine Basiserhebung durchführen lassen. 
Die Ergebnisse wurden in den Bericht gemäß Art. 17 der FFH-RL eingearbei-
tet.60 

Die Umsetzung der Österreichischen Nationalpark-Strategie wurde begonnen; 
unter anderem wird eine Evaluierung des Nationalpark-Managements erfolgen, 
woraus sich zukünftige Maßnahmen für die Nationalparks ableiten lassen.  

Die Aufgaben der Schutzgebietsbetreuung sind vielfältig und die Schutzge-
bietsbetreuerInnen sind wichtige AnsprechpartnerInnen für die Bevölkerung vor 
Ort. Schutzgebiete brauchen aktive Betreuung, damit wichtige Pflegemaßnah-
men für den Erhalt der jeweiligen Schutzgüter zeitgerecht durchgeführt werden. 
Schutzgebietsbetreuung erfolgt in Österreich noch nicht in allen relevanten 
Schutzgebieten und sollte ausgeweitet werden.  

Zur Verhinderung der Neueinbringung und der Etablierung weiterer gebiets-
fremder Arten sind Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Die Bekämp-
fung einmal etablierter, nicht heimischer invasiver Arten (Neobiota) ist kaum 
oder nur mit hohem Ressourceneinsatz möglich. In einzelnen Schutzgebieten 
werden derartige Maßnahmen bereits durchgeführt. Ein „Focal Point Neobiota“ 
ist als zentrale Auskunfts- und Vernetzungsstelle am Umweltbundesamt einge-
richtet. 

Um die Bestandsituation der FFH-Schutzgüter und der Vögel der Kulturland-
schaft zu verbessern bzw. auch weiterhin zu sichern, sind in die neuen Förder-
programme weitere Maßnahmen zu Arten- und Lebensraumschutz zu integrie-
ren. Der Anbau von Biomasse muss naturverträglich erfolgen (  Landwirtschaft 
und Wald).  

Die zahlreichen Schutzprogramme für Arten und Lebensräume sind positiv zu 
bewerten. So hat sich die Bestandsituation für einzelne Arten auf lokaler Ebene 
verbessert. Die Auswahl von Arten und Lebensräumen, für die dringender 
Schutz- und Handlungsbedarf besteht, erfolgt meist nicht nach österreichweit 
einheitlichen Kriterien. Die Schutzkampnage „vielfaltleben“ sollte jedenfalls wei-
tergeführt werden.  

                                                      
59 ETC/BD 2011: Detailed conclusions of the representativity of habitats and species in the pSCI's of 

Austria. 3S.  
60 http://bd.eionet.europa.eu/article17 
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Die Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt reichen von 
Lebensraumveränderungen über Veränderungen in der Phänologie61 bis zum 
Aussterben von Arten. Wärme liebende Arten werden durch den Klimawandel 
begünstigt, Kälte liebende Arten benachteiligt. Trockenstress und Insektenschä-
den werden mit der Klimaerwärmung zunehmen. Mögliche Auswirkungen der 
Klimaerwärmung müssen bereits jetzt in den Naturschutzplanungen und -maß-
nahmen berücksichtigt werden 

 

 

7.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Festlegung einer neuen Nationalen Biodiversitätsstrategie unter Einbezie-
hung der Ziele und Maßnahmen der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 sowie 
der globalen Vorgaben. Die Umsetzung der Maßnahmen der neuen nationa-
len Biodiversitätsstrategie und Erreichung der nationalen Biodiversitätsziele 
ist in allen relevanten Programmen und Projekten zu forcieren (Bundeslän-
der, Bundesregierung, federführend BMLFUW). 

 Um die Bedeutung biologischer Vielfalt besser darlegen zu können, sind 
Ökosysteme und Ökosystemleistungen – wie in der EU-Biodiversitätsstrate-
gie vorgesehen – kartografisch darzustellen (Bundesländer, Bundesregierung, 
federführend BMLFUW). 

 Die Ausweisung der österreichischen Natura 2000-Gebiete für das Schutz-
gebietsnetzwerk Natura 2000 ist abzuschließen. Managementpläne sind zu 
erstellen. Die Ziele der EU-Naturschutzrichtlinien sind in den nationalen Ge-
setzen und Verordnungen umzusetzen (Bundesländer). 

 Zur Sicherstellung der Qualität der Natura 2000-Gebiete sowie der Natur-
schutzgebiete ist die Schutzgebietsbetreuung bis 2020 in allen naturschutz-
fachlich relevanten Gebieten einzurichten. Wo erforderlich, ist ein gezieltes 
Neobiota-Management zu etablieren. In den Nationalparks sind nach erfolg-
ter Evaluierung des Nationalpark-Managements allfällige Maßnahmen zur 
Verbesserung zu setzen (Bundesländer, BMLFUW).  

 Zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ist die nachhaltige Nutzung in der 
Land- und Forstwirtschaft – wie auch in der EU-Biodiversitätsstrategie gefor-
dert – gezielt zu fördern. In der neuen Programmperiode für die gemeinsame 
Agrarpolitik ab 2014 sind verstärkt Maßnahmen zum Schutz von Arten und 
Lebensräumen vorzusehen (Bundesländer, BMLFUW). 

 Eine Priorisierung zur Ermittlung des Handlungsbedarfs für den Schutz und 
die Erhaltung von Arten und Lebensräumen ist vorzunehmen. Schutzkonzep-
te sind für alle Arten und Lebensräume entsprechend dieser Prioritätenrei-
hung bis 2020 zu entwickeln und umzusetzen. Dabei sind Maßnahmen zur 
Minderung der Folgen des Klimawandels besonders zu berücksichtigen 
(Bundesländer, BMLFUW). 

                                                      
61 Im Jahresverlauf wiederkehrende Erscheinungen in der Natur (z. B. Blüte). 
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Rechtsnormen und Leitlinien 

Alpenkonvention (BGBl. Nr. 447/1995): Übereinkommen zum Schutz der Alpen.  

Berner Konvention (BGBl. Nr. 372/1983 i.d.g.F.): Übereinkommen über die Erhaltung der 
europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume.  

Biodiversitäts-Konvention (BGBl. Nr. 213/1995): Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt. 

Bonner Konvention (BGBl. III Nr. 149/2005): Übereinkommen zur Erhaltung der 
wandernden, wildlebenden Tierarten.  

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL; RL 92/43/EWG): Richtlinie des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen. ABl. Nr. L 206.  

Ramsar-Konvention (BGBl. Nr. 225/1983 i.d.g.F.): Übereinkommen über Feuchtgebiete, 
insbesondere als Lebensraum für Wasser und Watvögel, von internationaler 
Bedeutung.  

Vogelschutzrichtlinie (VS-RL; RL 2009/147/EG): Richtlinie des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. ABl. 2010 L 20. 

Washingtoner Artenschutzübereinkommen (BGBl. Nr. 188/1982 i.d.g.F.): 
Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten. 
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8 LÄRM 

Lärm ist Schall, der das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit oder die Gesund-
heit der Menschen beeinträchtigt. Zu den möglichen Langzeitfolgen chronischer 
Lärmbelastung gehören neben Gehörschäden Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
arteriosklerotische Veränderungen, Bluthochdruck und Herzerkrankungen. Das 
Ausmaß der Beeinträchtigung hängt dabei von der vorliegenden Geräuschsitua-
tion, aber auch von der persönlichen Wahrnehmung durch die Betroffenen ab. 
Die subjektive Lärmbelastung kann durch Befragungen, die objektive durch 
Messungen oder Berechnungen erhoben werden. 

 

 

8.1 Umweltpolitische Ziele 

Leitziel 15 der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie (BMLFUW 2002) nennt 
die substanzielle Reduktion der Lärmbelastung als langfristiges Qualitätsziel ei-
nes nachhaltigen Verkehrssystems. Störungen durch Lärm zu vermeiden zählt 
zu den wesentlichen Elementen des umfassenden Umweltschutzes, zu dem 
sich die Republik Österreich im Bundesverfassungsgesetz „Umfassender Um-
weltschutz“ (BGBl. Nr. 491/1984) bekennt. 

Im 6. Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft (Beschluss Nr. 
1600/2002/EG) ist das Ziel verankert, die Anzahl von Personen, die langfristig 
andauernden mittleren Lärmpegeln – insbesondere Verkehrslärm – ausgesetzt 
sind, erheblich zu verringern.  

Die Umgebungslärmrichtlinie (RL 2002/49/EG) der Europäischen Union hat 
zum Ziel, schädlichen Auswirkungen von Umgebungslärm auf die menschliche 
Gesundheit und unzumutbaren Belästigungen durch Umgebungslärm vorzu-
beugen oder entgegenzuwirken sowie ruhige Gebiete zu erhalten. Zur Umset-
zung in Österreich wurden das Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz (BGBl. I 
Nr. 60/2005) und zahlreiche Landesgesetze erlassen. 

 

 

8.2 Situation und Trends 

Subjektiv empfundene Lärmbelastung 

Entsprechend der aktuellen Mikrozensusbefragung 2011 (STATISTIK AUSTRIA, 
2013) fühlten sich 40 % der ÖsterreicherInnen über 15 Jahre – also ca. 2,8 Mio. 
Personen – in ihrer Wohnung durch Lärm gestört. Das Ausmaß der Lärmstö-
rung ist damit ähnlich hoch wie bei der letzten Erhebung im Jahr 2007.  
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Abbildung 29: Anteil der durch Lärm gestörten Bevölkerung. 

Die Bedeutung des Verkehrssektors hat leicht abgenommen, er ist jedoch nach 
wie vor dominierender Verursacher von Lärm. Die Nennung von Pkw als Lärm-
quelle ist zurückgegangen, demgegenüber steht jedoch, dass einspurige Kfz 
sowie der Schienen- und Flugverkehr häufiger genannt wurden. Bei den ande-
ren Lärmquellen zeigte sich, dass Störungen durch Baustellen abgenommen, 
Störungen durch Nachbarschaft und Lokale jedoch zugenommen haben. 

 

 
Abbildung 30: Beitrag der unterschiedlichen Lärmquellen zur Lärmbelastung der 

Bevölkerung. 
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Der Anteil der in Österreich durch Fluglärm belästigten Personen weist eine 
starke regionale Abhängigkeit auf. Während der österreichweite Anteil bei rund 
6 % der von Lärm Betroffenen liegt, geben in der westlichen Obersteiermark 
und im südlichen Wiener Umland immerhin 28 % bzw. 23 % der durch Lärm be-
lasteten EinwohnerInnen den Flugverkehr als Ursache der Lärmstörung an 
(STATISTIK AUSTRIA 2013).  

 

Objektiv erhobene Lärmbelastung 

Entsprechend der Umgebungslärm-Gesetzgebung sind seit dem Jahr 2007 und 
danach alle fünf Jahre strategische Lärmkarten für hochrangige Verkehrsinfra-
struktur und Ballungsräume zu erstellen.62  

Die strategischen Lärmkarten stellen eine Basis für die Lärmbekämpfung dar. 
Aus den Lärmkarten ist ersichtlich, wie hoch die Lärmbelastung an einem be-
stimmten Ort ist. Aus den veröffentlichten Karten geht jedoch die Anzahl der 
unmittelbar betroffenen EinwohnerInnen nicht hervor.  

Im Rahmen der ersten strategischen Lärmkartierung (Berichtsjahr 2007) wur-
den in Summe rund 2 Mio. EinwohnerInnen erfasst, die Straßenverkehrslärm 
von mehr als 55 dB (Tag-Abend-Nachtlärmpegel) ausgesetzt sind. Bei der Kar-
tierung von Schienenverkehrslärm wurden rund 700.000, bei der Kartierung von 
Fluglärm rund 9.000 EinwohnerInnen ermittelt. 

Bei der Lärmkartierung 2012 waren aufgrund gestiegener Anforderungen mehr 
Gebiete sowie Anlagen zu kartieren als 2007: Die Ballungsräume Wien, Graz, 
Linz, Salzburg und Innsbruck (2007: nur Wien), 5.257 km Hauptverkehrsstraßen 
(2007: 2.453 km) und 2.014 km Haupteisenbahnstrecken (2007: 604 km). Im 
Jahr 2012 waren auch alle österreichischen Flughäfen zu kartieren (2007: nur 
Flughafen Wien). 

                                                      
62 Die strategischen Lärmkarten stehen im Internet unter www.laerminfo.at zur Verfügung. 
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Abbildung 31: Übersicht über Streckenabschnitte, Ballungsräume und Flughäfen für die 

Umgebungslärmkartierung.  

Bis Ende 2012 lagen noch nicht für alle strategischen Lärmkarten Auswertun-
gen hinsichtlich der Betroffenen vor. Vollständig ausgearbeitet waren die Erhe-
bungen für das Autobahn- und Schnellstraßennetz, auch in Ballungsräumen. 
Demnach liegt die Lärmbelastung durch Autobahnen und Schnellstraßen in Ös-
terreich bei 144.000 Einwohnerinnen und Einwohnern über dem Grenzwert von 
60 dB für den Tag-Abend-Nachtlärmpegel gemäß Dienstanweisung Lärmschutz 
an bestehenden Bundesstraßen (BMVIT 2011). Über dem Grenzwert von 50 dB 
für den Nachtzeitraum sind rund 227.000 EinwohnerInnen belastet.  

Zuständig für die Erstellung der strategischen Lärmkarten sind die jeweiligen für 
den Verkehrsträger verantwortlichen Behörden (Landesregierungen, BMVIT) 
und für IPPC-Anlagen63 das BMWFJ und das BMLFUW.  

Bei der Erstellung der strategischen Lärmkarten für den Straßenverkehr führt 
die Kompetenzverteilung auf unterschiedliche Behörden zu einer getrennten Er-
fassung der Lärmimmissionen von Landesstraßen und Autobahnen. Das führt 
dazu, dass ein Teil der betroffenen EinwohnerInnen doppelt, dafür möglicher-
weise in zu niedrigen Pegelklassen gezählt wird. Um Doppelzählungen zu mi-
nimieren, wurde 2012 für die Ballungsräume eine gesonderte Berechnung mit 
beiden Verkehrsträgern durchgeführt.  

 

Maßnahmen 

Zur Bekämpfung bestehender Lärmprobleme wurde in Österreich viel getan. Im 
Bereich Straßenverkehr wurden im Jahr 2010 Lärmschutzmaßnahmen in Höhe 
von insgesamt rund 60 Mio. Euro gesetzt. 

                                                      
63 IPPC-Anlagen sind Industrieanlagen, die unter die EU-Richtlinie über die integrierte Vermeidung 

und Verminderung der Umweltverschmutzung fallen (IPPC-RL; RL 2008/1/EG). Die IPPC-
Richtlinie wurde 2010 in die Industrieemissionsrichtlinie (IED-RL 2010/75/EU) aufgenommen. 
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Der Großteil der Kosten fiel dabei mit 85 % im Autobahn- und Schnellstraßen-
netz an. Rund 95 % des Geldes wurden für aktive Maßnahmen wie Lärm-
schutzwände oder -wälle aufgewendet. Rund 4 % flossen in die Förderung von 
passiven Maßnahmen wie Lärmschutzfenster, -türen oder Schalldämmlüfter. 
Mit aktiven Maßnahmen wird ein höheres Schutzniveau erreicht, da diese nahe 
an der Quelle ansetzen, damit weiträumig wirken und nicht nur den Innenraum, 
sondern auch den Freiraum schützen. 

Dem Umweltbundesamt liegen keine Daten über die Kosten-Nutzen-Verhält-
nisse der bisher gesetzten Lärmschutzmaßnahmen vor.  

Für das Abrollgeräusch von Kraftfahrzeugreifen traten mit November 2012 
strengere Grenzwerte sowie eine entsprechende Kennzeichnung in Kraft (VO 
(EG) Nr. 661/2009 und VO (EG) Nr. 1222/2009).  

 

 

8.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Gesundheitliche Auswirkungen 

Verkehrslärm ist gemäß einer aktuellen Einschätzung der Weltgesundheitsor-
ganisation nach der Luftverschmutzung das Umweltproblem mit den zweit-
stärksten Auswirkungen auf die Gesundheit in Europa. Die EuropäerInnen ver-
lieren jedes Jahr – konservativ geschätzt – mindestens eine Million gesunde 
Lebensjahre durch die gesundheitlichen Auswirkungen von Umgebungslärm. 
Schlafstörungen und Lärmbelästigungen stellen dabei die größten Beiträge dar 
(WHO 2011). 

In Bezug auf den Nachtlärmschutz wurde mit den Night Noise Guidelines der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO 2009) der Nacht-Richtwert für den vorbeu-
genden Gesundheitsschutz von 45 dB außerhalb der Wohnung auf 40 dB ge-
senkt. Im Rahmen der strategischen Lärmkartierung sind die Betroffenen in die-
sen Pegelklassen in Ballungsräumen, in denen flächendeckend Lärmkarten vor-
liegen, zu erheben. 

 

Maßnahmen 

Mit den strategischen Lärmkarten wurde eine Datengrundlage für Planungsin-
strumente in der Raumordnung geschaffen. Eine stärkere Berücksichtigung der 
Lärmbelastung kann helfen, zukünftige Konfliktzonen und Sanierungsfälle zu 
reduzieren. Als Beispiel ist hier eine gezielte Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern bei Verkehrswegeplanung und Raumordnung zu nennen. 

Die geltenden Schwellenwerte für die Umgebungslärm-Aktionsplanung für Flug-
lärm werden aus medizinischer Sicht als zu hoch angesehen (MEDIZINISCHE 
UNIVERSITÄT WIEN 2009). Auch die Dosis-Wirkungs-Abhängigkeiten für Ver-
kehrslärm weisen für Fluglärm eine höhere Störwirkung als für Straßen- oder 
Schienenverkehrslärm aus, die Schwellenwerte sind daher zu senken.  
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Im Zuge von Genehmigungsverfahren von flugverkehrsrelevanten Vorhaben 
stellen die zukünftigen Flugrouten eine wichtige Information dar, da sie aus-
schlaggebend dafür sind, wo die Immissionen auftreten. Die Festlegung der 
Flugrouten und gegebenenfalls erforderliche Anpassungsverfahren sollen in 
UVP-Verfahren verbindlich mitgeregelt werden. Mit der 2012 erlassenen Luft-
verkehr-Lärmimmissionsschutzverordnung (BGBl. II Nr. 364/2012) wurden 
Grenzwerte für Fluglärm festgelegt, die in UVP-Verfahren anzuwenden sind.  

Auf Basis der im Jahr 2012 erstellten strategischen Lärmkarten sind gemäß 
Umgebungslärmgesetzgebung bis 18. Juli 2013 von den für die jeweilige Lärm-
quelle zuständigen Behörden Aktionspläne zur Reduktion der Lärmbelastung zu 
erstellen. In den Aktionsplänen sind Maßnahmen in Erwägung zu ziehen oder 
einzuführen, wenn die Schwellenwerte für die Aktionsplanung überschritten sind. 
Schwellenwerte sind unter anderem in der Bundes-Umgebungslärmschutzver-
ordnung (BGBl. II Nr. 144/2006) festgelegt. Für eine kosteneffiziente Umset-
zung der Maßnahmen sind überprüfbare Ziele und eine Priorisierung wichtig. 

Bei bestehenden Lärmproblemen sollten Maßnahmen vorrangig an der Quelle 
gesetzt werden.  

Tempolimits auf Straßen sind schnell wirksame und kostengünstige Lärm-
schutzmaßnahmen. Beispielsweise führt eine Verringerung der Geschwindigkeit 
von 50 auf 30 km/h bereits zu einer deutlich wahrnehmbaren Reduktion der 
Lärmbelastung. Im Jahr 2011 durchgeführte Untersuchungen des Lkw-Ge-
schwindigkeitsverhaltens auf fünf ausgewählten Autobahn-Streckenabschnitten 
(AK 2011) ergaben, dass rund 90 % der Lkw am Tag die zulässige Höchstge-
schwindigkeit überschritten. Aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeits-
beschränkungen für Pkw und Lkw sowie für den Tag- und den Nachtzeitraum 
(für Lkw gilt eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h in der 
Nacht) kommt dem Einsatz von Überwachungssystemen, die Fahrzeugkatego-
rie und Tageszeit berücksichtigen, besondere Bedeutung zu. 

Eine Festlegung von Grenzwerten für Schienenfahrzeuge wurde von Seite der 
Europäischen Union im Jahr 2006 vorgenommen. Aufgrund der langen Le-
bensdauer von Schienenfahrzeugen ist aber erst langfristig mit einer entspre-
chenden Wirkung zu rechnen. Die Einführung eines lärmabhängigen Infrastruk-
turbenützungsentgelts oder ein Umrüstungsprogramm auf lärmarme Bremsklöt-
ze wären für ein mittelfristiges Wirken der Grenzwerte sinnvoll, sind nach aktu-
ellem Stand aber nicht geplant. 

 

 

8.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Um zukünftig die Erstellung einer einheitlichen strategischen Lärmkarte für 
den Straßenverkehr auf Landesstraßen sowie Autobahnen und Schnellstra-
ßen zu gewährleisten, sind verbindliche Regelungen für eine gemeinsame 
Berechnung der Lärmkarten zu treffen (BMLFUW, BMVIT, Bundesländer). 

 Um die Umsetzung der in den Aktionsplänen vorgesehenen Maßnahmen 
bewerten und überprüfen zu können, sind in diesen konkrete Ziele vorzuse-
hen (BMVIT, Bundesländer). 
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 Angesichts der hohen Störwirkung von Fluglärm ist der Schwellenwert für die 
Aktionsplanung Flugverkehr zu senken. In der Genehmigung von flugver-
kehrsrelevanten Vorhaben im Rahmen von UVP-Verfahren soll die Festlegung 
von Flugrouten und gegebenenfalls erforderlicher Anpassungsverfahren ver-
bindlich mitgeregelt werden (BMVIT, BMLFUW). 

 Tempolimits auf Straßen sind eine wirksame und kosteneffiziente Lärm-
schutzmaßnahme. Deren Einhaltung ist strenger zu kontrollieren und eine 
Ausweitung der Tempolimits ist insbesondere dort vorzusehen, wo diese zur 
Einhaltung der Grenzwerte notwendig sind (BMI, BMVIT, Bundesländer, Ge-
meinden). 

 Damit im Schienenverkehr eine beschleunigte Abnahme der Lärmemissionen 
erfolgt, ist die Umrüstung des Güterwaggonbestandes auf lärmarme Brems-
systeme voranzutreiben. Des Weiteren sind bei den Infrastrukturbenützungs-
entgelten lärmabhängige Komponenten mit aufzunehmen (BMVIT). 
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9 RESSOURCENMANAGEMENT UND 
ABFALLWIRTSCHAFT 

Die Schonung von natürlichen Ressourcen64 und die absolute Entkoppelung 
des Ressourceneinsatzes vom Wirtschaftswachstum sind übergeordnete Ziele 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung. Dazu ist es erforderlich, Stoff-
kreisläufe zu schließen und die Ressourceneffizienz zu erhöhen. Durch Einhal-
tung des Standes der Technik bei Recycling und Abfallbehandlung wird der 
Schadstoffeintrag in Materialkreisläufe und in die Umwelt minimiert.  

 

 

9.1 Umweltpolitische Ziele 

Die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ (KOM(2011) 571) innerhalb 
der Strategie Europa 2020 (KOM(2011) 21) soll die Grundlage für Maßnahmen 
bilden, welche zur Stärkung der Wirtschaftsleistung bei gleichzeitiger Verringe-
rung des Ressourceneinsatzes, zur Sicherung der Versorgung mit wesentlichen 
Ressourcen, zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Eindämmung der Um-
weltauswirkungen der Ressourcennutzung beitragen. 

Die Thematische Strategie für Abfallvermeidung und Recycling (KOM(2005) 
666) stellt die Verbindung zwischen Ressourcenpolitik und Abfallwirtschaft her. 
Sie verfolgt das langfristige Ziel, die EU zu einer Gesellschaft mit Kreislaufwirt-
schaft weiterzuentwickeln, welche sowohl die Erzeugung von Abfällen wirksam 
vermeidet als auch Abfälle als Ressource umweltschonend nutzt.  

Der österreichische Ressourceneffizienz-Aktionsplan (REAP; BMLFUW 2012a) 
setzt den Rahmen für österreichweite Bestrebungen zur Steigerung der Res-
sourceneffizienz, identifiziert wesentliche Aktionsfelder und schlägt erste Instru-
mente und Maßnahmen für eine konkrete Umsetzung vor. Der österreichische 
Ressourcenverbrauch soll erheblich reduziert werden und die Chancen, die sich 
durch eine Ressourceneffizienzsteigerung für Umwelt, Wirtschaft und Gesell-
schaft ergeben, sollen genutzt werden. Konkret wird eine Erhöhung der Res-
sourceneffizienz um mindestens 50 % bis zum Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 
2008 angestrebt.65 Der Ressourcenverbrauch würde dadurch absolut um ca. 
17 % sinken (  Industrielle Anlagen). 

Gemäß Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002; BGBl. I Nr. 102/2002) ist die 
Abfallwirtschaft im Sinne der Nachhaltigkeit danach auszurichten, dass unter 
anderem Ressourcen (Rohstoffe, Wasser, Energie, Landschaft, Flächen, De-
ponievolumen) geschont werden.  

Auch das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 
(BAWP) 2011 (BMLFUW 2011) strebt ausdrücklich das Ziel der Ressourcenscho-
nung an. 

                                                      
64 Unter Ressourcen werden im Folgenden vor allem Rohstoffe und Materialien subsumiert. 
65 Dies entspricht einem Anstieg des Verhältnisses zwischen realem Bruttoinlandsprodukt und In-

landsmaterialverbrauch (BIP/DMC) von 2008 bis 2020 um mindestens 50 % (DMC = Domestic 
Material Consumption = Inlandsmaterialverbrauch). 
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Gemäß EU-Abfallrahmenrichtlinie (RL 2008/98/EG) nimmt die Abfallvermeidung 
den obersten Rang in der Abfallhierarchie ein. Um diesen Grundsatz der Ver-
meidung umzusetzen, sind die EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Abfallver-
meidungsprogramme einzuführen und Abfallvermeidungsaktivitäten zu fördern.  

Für das Recycling ausgesuchter Materialien wie z. B. Papier und Kunststoff aus 
Haushalten definiert die Abfallrahmenrichtlinie konkrete Ziele bis 2020. 

Die Abfallrahmenrichtlinie fordert auch die Vermeidung und Verringerung der 
schädlichen Auswirkungen von Abfällen auf Umwelt und Gesundheit. Laut 6. Um-
weltaktionsprogramm (Beschluss Nr. 1600/2002/EG) sollen die Mitgliedstaaten 
die Trennung gefährlicher Bestandteile von Abfallströmen fördern, wenn das 
notwendig ist, um eine umweltverträgliche Bewirtschaftung zu erreichen.  

Das EU-Abfallrecht schreibt für bestimmte Produktkategorien Maßnahmen vor, 
um Schadstoffeinträge in Umwelt und Materialkreisläufe zu minimieren. Dazu ge-
hören z. B. das Verbot der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elekt-
ro- und Elektronikgeräten (RoHS-RL; RL 2011/65/EU) und Anforderungen an 
die Entfernung von schadstoffhaltigen Bauteilen bei der Behandlung von Elekt-
ro- und Elektronik-Altgeräten (RL 2002/96/EG). 

Generell hat laut AWG 2002 die Behandlung von Abfällen nach dem Stand der 
Technik zu erfolgen. Auf europäischer Ebene wird der Stand der Technik (auch 
für die Abfallbehandlung) durch sogenannte BVT-Merkblätter66 definiert. In der 
Industrieemissionsrichtlinie (IED-RL; RL 2010/75/EU) gibt es für bestimmte An-
lagen direkte verbindliche Anforderungen (z. B. für Verbrennungsanlagen), für 
andere Anlagen wird auf die veröffentlichten Schlussfolgerungen der BVT-Merk-
blätter verwiesen (  Industrielle Anlagen). Darüber hinaus sind schädliche oder 
nachteilige Auswirkungen zu vermeiden und Luftschadstoff- und Treibhausgas-
Emissionen gering zu halten. Detaillierte Regelungen sind in einer Reihe von 
Verordnungen zum AWG 2002 festgelegt. 

 

 

9.2 Situation und Trends  

Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen 

Der österreichische Ressourcenverbrauch ist von 114 Mio. t im Jahr 1960 auf 
181 Mio. t im Jahr 2010 angestiegen. Das entspricht im Jahr 2010 einem Res-
sourcenverbrauch von 22 t pro Kopf und Jahr oder 59 kg pro Person und Tag. 
Insgesamt ist der österreichische Ressourcenverbrauch in den letzten 50 Jahren 
um den Faktor 1,6 gestiegen. Gleichzeitig jedoch konnte die Ressourceneffizi-
enz rund 160 % verbessert werden. Dadurch konnte im Jahr 2010 mit einer Ton-
ne primärer Rohstoffe die 2,6-fache Wirtschaftsleistung erzielt werden wie im 
Jahr 1960 (  Nachhaltige Entwicklung).  

 

                                                      
66 Merkblätter zur „Besten Verfügbaren Technik“ (BVT). Die Anforderungen zur Emissionsbegren-

zung gelten jedoch nur von jenen BVT-Merkblättern verbindlich, deren Schlussfolgerungen durch 
die EU-Kommission veröffentlicht wurden. 
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Abbildung 32:  Entwicklung des realen Bruttoinlandprodukts (BIP), des Inlandsmaterialverbrauchs (DMC – Domestic 

Material Consumption) und der Ressourceneffizienz in Österreich. 

Im Vergleich zu den Erhebungen zum letzten Bundes-Abfallwirtschaftsplan 
2006 ist das für das Jahr 2009 ermittelte Abfallaufkommen um etwa 500.000 t 
gesunken und beläuft sich auf rund 53,54 Mio. t, wovon rund 23,47 Mio. t auf 
Aushubmaterialien entfallen. Das Aufkommen von Abfällen aus Haushalten und 
ähnlichen Einrichtungen ist aber weiter angestiegen – auf rund 3,9 Mio. t im Jahr 
2009. Die Gründe für die Zunahme des Aufkommens liegen im Anstieg der 
Wohnbevölkerung, in der Zunahme von Haushalten (Singlehaushalte), im ver-
mehrten Konsum von Fertiggerichten und in der vermehrten Verwendung von 
Einwegverpackungen. Rund 2,2 Mio. t der Abfälle aus Haushalten und ähnlichen 
Einrichtungen konnten über getrennte Sammlungen erfasst werden. Das sind um 
rund 430.000 t mehr als im Jahr 2004 (BMLFUW 2011).  

Den auf die Masse bezogenen größten Anteil am inländischen Materialver-
brauch machen die nicht-metallischen Mineralien mit 62 % aus. Dabei handelt 
es sich vor allem um Baurohstoffe. Das Aufkommen von mineralischen Abfällen 
(vor allem aus dem Bauwesen) hat sich in den letzten Jahren ebenfalls deutlich 
gesteigert. Der Abfallstrom ist abhängig von der Entwicklung des Tief- und Hoch-
baus in Österreich. Das Potenzial zur stofflichen Verwertung der Baurestmas-
sen wird im Tiefbau voll ausgeschöpft. Die stoffliche Verwertung von Baurest-
massen im Hochbau kann durch Qualitätssicherungsmaßnahmen für Sekun-
därbaustoffe noch ausgebaut werden.  
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Abbildung 33:  Entwicklung des österreichischen Abfallaufkommen.  

 

 
Abbildung 34:  Österreichischer Inlandsmaterialverbrauch unter Berücksichtigung 

ausschließlich der direkten Flüsse (DMC) und unter Berücksichtigung 
auch der mit Importen verbundenen indirekten Flüsse (RMC) für das Jahr 
2007.  

20 % des österreichischen Ressourcenverbrauchs entfielen 2007 auf Biomasse. 
Ein Teil der Biomasse findet sich in der Abfallwirtschaft wieder. Vor allem die 
Lebensmittelabfälle stehen seit einiger Zeit im Mittelpunkt der öffentlichen Auf-
merksamkeit. Jährlich landen österreichweit rund 157.000 t Lebensmittel (ver-
packt und unverpackt) sowie Speisereste im Restmüll (BMLFUW 2012b). 
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Von den biogenen Abfällen werden knapp 3 Mio. t kompostiert und rd. 410.000 t 
der Vergärung zugeführt. Ein noch größerer Anteil der biogenen Abfälle wäre 
für die Vergärung gut geeignet. Grundsätzlich hat die Vergärung eine deutlich 
bessere Treibhausgasbilanz als die Kompostierung (UMWELTBUNDESAMT 2011a); 
bei Gärrestseparierung kann im Anschluss an die Vergärung ebenfalls Kompost 
erzeugt werden. 

In Abwasser, biogenen Abfällen und Tiermehl sind rund 17.000 t Phosphor ent-
halten. Davon werden bis zu 9.300 t auf die Böden aufgebracht und ersetzen 
dadurch teilweise Phosphor aus Handelsdünger (UMWELTBUNDESAMT 2011b). 
Jedoch werden fast 50 % des Phosphor-Flusses in Abwasser, biogenen Abfäl-
len und Tiermehl nicht genutzt.  

Mit rund 5 % haben die Metalle einen relativ geringen Anteil am direkten Res-
sourcenverbrauch (DMC67). Unter Berücksichtigung der indirekten Flüsse 
(RMC68), die mit Metallimporten verbunden sind, beträgt der Anteil der Metalle 
am Inlandsmaterialverbrauch immerhin rund 24 % (SCHAFFARTZIK et al. 2011) 
und ist damit im Hinblick auf Umweltauswirkungen von großer Bedeutung. Ei-
sen- und Nichteisenmetallabfälle werden in großem Maßstab getrennt gesam-
melt und der Verwertung zugeführt. Bei einzelnen Abfallströmen gibt es den-
noch Potenzial zur Steigerung der Metallrückgewinnung. So werden derzeit aus 
Schlacken und Aschen der Abfallverbrennung vorwiegend die Eisenmetalle ab-
getrennt, bei Nichteisenmetallen findet dies nur teilweise statt. 

Neben den bereits genannten mineralischen und biogenen Abfällen tragen die 
Holzabfälle mit 4,8 Mio. t, die festen Siedlungsabfälle mit 3,2 Mio. t, die Papier-
abfälle mit 1,7 Mio. t und die Metallabfälle mit 1,6 Mio. t am meisten zum Abfall-
aufkommen Österreichs bei (BMLFUW 2011).  

Die österreichischen Abfälle insgesamt werden zu 63 % zum Zwecke der Auf-
bereitung und Verwertung getrennt gesammelt, zu 14 % thermisch behandelt 
und zu 23 % sonstig behandelt (BMLFUW 2011). 

Von den rund 3,9 Mio. t Abfällen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 
wurden im Jahr 2009 rund 50 % stofflich verwertet, rd. 36 % thermisch, rd. 10 % 
biologisch und ca. 2,5 % an Problemstoffen in speziellen Anlagen behandelt 
(BMLFUW 2011). 

 

Schadstoffeinträge in Umwelt und Materialkreisläufe 

Nach wie vor stehen Elektro- und Elektronikgeräte bzw. die entsprechenden 
Abfälle aufgrund steigender Mengen und der sich rasch weiterentwickelnden 
Technologien im Fokus der Aufmerksamkeit. Nach Ende der Nutzungsdauer der 
Geräte fallen dadurch neue Abfallarten mit spezifischen Charakteristika an, die 
neue Herausforderungen an ihre Erfassung und Behandlung stellen. 

                                                      
67 DMC – Domestic Material Consumption: Inlandsmaterialverbrauch unter Berücksichtigung aus-

schließlich direkter Flüsse. 
68 RMC – Raw Material Consumption: Inlandsmaterialverbrauch unter Berücksichtigung der direkten 

und indirekten Flüsse. In jedem Produktionsprozess werden viele Materialien benötigt, die nicht 
direkt in den Gütern stecken, aber im Zuge ihrer Herstellung in anderen Ländern verbraucht wur-
den. Um also den gesamten Ressourcenbedarf eines Landes beurteilen zu können, müssen in 
der Berechnung des heimischen Ressourcenverbrauchs diese Vorleistungen (die sogenannten 
Rohmaterialäquivalente) mitberücksichtigt werden. 
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Elektro- und Elektronikaltgeräte enthalten teilweise schadstoffhaltige Bauteile. 
Durch die Umsetzung der Vorgaben der europäischen Richtlinie zur Beschrän-
kung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-
geräten (RoHS-RL; 2011/65/EU) werden bestimmte Schadstoffe bereits gene-
rell reduziert. Ausnahmen für bestimmte Anwendungen (z. B. Blei im Glas von 
Kathodenstrahlröhren) führen aber weiterhin zu Elektroaltgeräte-Strömen mit 
hohen Schadstoffgehalten.  

Wenn schadstoffhaltige Bauteile unzureichend entfernt werden, können ver-
wertbare Abfallfraktionen kontaminiert werden (z. B. schwermetallhaltige Batte-
rien in verwertbaren Eisenfraktionen) (UMWELTBUNDESAMT 2009).  

In vielen Elektro- und Elektronikgeräten werden weiters Stoffe eingesetzt, deren 
Verfügbarkeit begrenzt und deren Gewinnung mit erheblichen Umweltauswir-
kungen verbunden ist. Dazu gehören die Seltenen Erden, aber auch viele andere 
Metalle und Halbmetalle, die in der Literatur unter dem Begriff „Seltene Metalle“ 
zusammengefasst werden. In den einzelnen Geräten wird meist eine Vielzahl 
verschiedener Stoffe oft in niedrigen Konzentrationen verwendet. Beispielsweise 
enthalten Mobiltelefone über 40 verschiedene chemische Elemente (HAGELÜKEN 
& BUCHERT 2010), die meisten davon sind „Seltene Metalle“. Aufgrund dieser 
Vielfalt ist die Aufarbeitung schwierig. Entsprechende wirtschaftliche Recycling-
verfahren müssen oft noch entwickelt werden.  

Seit den frühen 90er-Jahren sind die Treibhausgas-Emissionen aus der Abfall- 
und Abwasserwirtschaft69 deutlich rückläufig, sie betrugen 2005 rund 3,7 Mio. t 
CO2-Äquivalent und 2010 etwa 2,6 Mio. t (UMWELTBUNDESAMT 2012). Der Ge-
samtrückgang ist vor allem durch abnehmende Emissionen aus Deponien ver-
ursacht. Die Emissionen aus der Müllverbrennung sind aufgrund des starken 
Ausbaus der thermischen Behandlungskapazitäten gestiegen. Aber auch die 
Emissionen bei der Kompostierung und der Abwasserreinigung haben wegen 
höherer Sammelquoten für Bioabfälle und entsprechend mehr Kompostierung 
sowie bessere Erfassung der Abwässer (und dadurch mehr Abwasserreinigung) 
zugenommen. Die thermische Verwertung von Abfällen trägt jedoch insgesamt 
zu einer Reduktion der THG-Emissionen bei. 

Im Jahr 2011 waren 16 mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen 
(MBA) zur Behandlung von u. a. gemischten Siedlungsabfällen und Sperrmüll in 
Betrieb (BMLFUW 2011). Im Zuge der MBA kommt es zur Emission luftgetrage-
ner Schadstoffe (u. a. organische Schadstoffe) sowie zur Emission der klimare-
levanten Gase Methan und Lachgas. Derzeit gibt es noch keine bundeseinheit-
lichen, verbindlich festgelegten Anforderungen an den Emissionsschutz bei An-
lagen zur mechanisch-biologischen Behandlung von Abfällen.  
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9.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Effiziente Nutzung von Sekundärressourcen und Abfallvermeidung 

Von 2007 bis 2010 ist der Materialeinsatz Österreichs zwar zurückgegangen, 
gleichzeitig hat aber auch die Wirtschaftsleistung stagniert. Bei Fortschreibung 
der bestehenden langfristigen Trends wird der Inlandsmaterialverbrauch von 
2008 bis 2020 insgesamt um 8 % ansteigen, obwohl die Ressourceneffizienz 
um 15 % zunimmt (BMLFUW & BMWFJ 2011). Das Ziel des Ressourceneffizienz-
Aktionsplans, die Ressourceneffizienz bis 2020 um 50 % zu steigern, kann nur 
erreicht werden, wenn die darin definierten Maßnahmen gezielt umgesetzt wer-
den.  

Die Empfehlung des 9. Umweltkontrollberichtes (UMWELTBUNDESAMT 2010a), 
die österreichischen Materialfluss-Indikatoren um die indirekten Flüsse im Aus-
land zu ergänzen, wurde mit der Einführung des Indikators RMC (Inlandsver-
brauch mit indirekten Flüssen) umgesetzt. Um sicherzustellen, dass dieser Indi-
kator auch in Zukunft regelmäßig sowie zeitnah erstellt wird und als Entschei-
dungsgrundlage für die Weiterentwicklung der Ressourcenpolitik zur Verfügung 
steht, ist es notwendig, den Indikator RMC auch in die amtliche Statistik aufzu-
nehmen. 

Die im Bundes-Abfallwirtschaftsplan (BMLFUW 2011) durchgeführte Abschätzung 
der zukünftigen Entwicklung kommt zum Ergebnis, dass bis zum Jahr 2016 mit 
einer Steigerung des Abfallaufkommens zu rechnen ist. Durch die getrennte 
Sammlung wertstoffreicher Fraktionen kann zwar ein erheblicher Teil des Abfalls 
recycelt werden. Dennoch sind Ressourcenmanagement, Abfallvermeidung und 
Kreislaufwirtschaft weiter zu forcieren – dies insbesondere vor dem Hintergrund 
der Verknappung der Ressourcen sowie der Umweltauswirkungen entlang des 
gesamten Lebenszyklus von der Rohstoffgewinnung bis zur Abfallbehandlung 
und Wiedernutzung. Darüber hinaus sind zur Ressourcenschonung Anstren-
gungen in Richtung einer nachhaltigen Produktion und eines nachhaltigen Kon-
sums notwendig.  

Ein großes Potenzial für die Vermeidung von Abfällen im Bausektor bergen die 
Techniken des Lebensdauer verlängernden Bauens. Die Verwertung von Bau-
restmassen kann durch die Verwendung von qualitätsgesicherten Recycling-
baustoffen mit geringem Schadstoffgehalt weiter gesteigert werden.  

Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen trägt wesentlich zur Ressourcen-
schonung bei, da Lebensmittel äußerst rohstoff- und energieintensiv produziert 
und verteilt werden. Die Behandlung der Lebensmittelabfälle ist energie- und 
kostenintensiv. Das Potenzial zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist be-
trächtlich. In Österreich werden bereits seit mehreren Jahren zahlreiche Einzel-
projekte in verschiedenen Bereichen umgesetzt (zum Beispiel Weitergabe von 
Lebensmitteln an soziale Einrichtungen, Information für KonsumentInnen über 
bedarfsorientierteren Einkauf und effizienten Lebensmittelkonsum). Es sind je-
doch noch weitere Anstrengungen notwendig, um eine nachhaltige Reduktion 
der Lebensmittelabfälle zu erreichen (BIO INTELLIGENCE SERVICE et al. 2011).  

Durch verstärkte Vergärung kann die THG-Bilanz der Behandlung getrennt ge-
sammelter biogener Abfälle verbessert werden, insbesondere dann, wenn Bio-
methan erzeugt oder neben der Stromerzeugung auch die frei werdende Wär-
me genutzt wird. Ein breiterer Einsatz dieser aus Umweltsicht zu favorisieren-
den Behandlung scheitert im Moment an der fehlenden Wirtschaftlichkeit. Abhil-
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fe schaffen könnten hier höhere Einspeisetarife nach dem Ökostromgesetz 
(ÖSG 2012; BGBl. I Nr. 75/2011) (  Energie) für Strom aus Biogas oder eine 
geringere Erdgasabgabe für Biomethan. Bei der Vergärung biogener Abfälle ist 
eine gasdichte Abdeckung des Gärrestlagers unbedingt erforderlich, um hohe 
Methan-Emissionen hintanzuhalten. Bei der Kompostierung des festen Gärres-
tes ist auf eine rasche Aerobisierung, etwa durch eine Zwangsbelüftung, zu 
achten.  

Die Verwertung des Phosphors in phosphorreichen Abfällen sollte zur Scho-
nung primärer Phosphor-Quellen70 gesteigert werden. Etwa 70 % der nicht ge-
nutzten Phosphor-Fracht aus Abfällen befinden sich in Aschen aus der (Mit-)Ver-
brennung von Klärschlämmen und Tiermehl, die großteils deponiert werden. Bei 
der Verbrennung phosphorreicher Abfälle gemeinsam mit anderen Abfällen wird 
der Phosphor generell einer zukünftigen Nutzung entzogen, da das Phosphat in 
den Verbrennungsrückständen nur noch verdünnt anfällt. Wenn phosphorreiche 
Abfälle verbrannt werden, ist eine Monoverbrennung anzustreben. Zusätzlich ist 
zu gewährleisten, dass die entstehenden Aschen ohne Vermischung mit ande-
ren Abfällen so lange räumlich getrennt gelagert werden, bis eine wirtschaftliche 
Aufbereitung möglich ist. Die Rückgewinnung von Phosphor aus Sekundärquel-
len wird zukünftig an Bedeutung gewinnen, da ein Rückgang der direkten Auf-
bringung von Klärschlämmen bzw. von Klärschlammkomposten auf landwirt-
schaftlichen Flächen zu erwarten ist.  

Die Technologie zur weitergehenden Abscheidung von Eisen- und Nichteisen-
metallen aus den Rückständen aus Abfallverbrennungsanlagen ist bereits vor-
handen und auch bereits in einigen Anlagen erprobt (BMLFUW 2011). Derzeit ist 
das Ausmaß der Metallrückgewinnung noch stark an den Marktpreis der Se-
kundärrohstoffe gekoppelt. Durch geeignete rechtliche Rahmenbedingungen 
könnte die Abscheidung von Eisen- und Nichteisenmetallen aus den Rückstän-
den aus Abfallverbrennungsanlagen gesteigert werden.  

 

Reduktion von Schadstoffeinträgen in Umwelt und 
Materialkreisläufe (Stand der Technik) 

Um sicherzustellen, dass die Umweltauswirkungen bei der Behandlung von Elekt-
ro- und Elektronikaltgeräten minimiert werden, sollen die existierenden rechtlich 
verbindlichen technischen Standards betreffend die Behandlung für neue Ab-
fallströme evaluiert und erforderlichenfalls angepasst werden. Auch sollte die 
Entwicklung von Verfahren zur Rückgewinnung von „Seltenen Metallen“ forciert 
werden, um den Bedarf an Primärressourcen und die damit verbundenen Um-
weltauswirkungen zu reduzieren.  

Die Anpassung der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen ist bis 
Ende 2009 in unterschiedlichem Ausmaß erfolgt. Vor allem bei der Erfassung 
und Reinigung relevanter Abluftströme ist in einigen Fällen Anpassungsbedarf 
gegeben (UMWELTBUNDESAMT 2006, 2010b). Aufbauend auf dem Stand der 
Technik ist eine verbindliche Regelung gemäß § 65 Abfallwirtschaftsgesetz 
2002 insbesondere für die Abluftreinigung von mechanisch-biologischen Abfall-
behandlungsanlagen in Vorbereitung. 

                                                      
70 Primäre Phosphorquellen sind vor allem Phosphatmineralien wie Apatit, die vor allem in China 

und der Westsahara abgebaut werden (USGS 2011). 
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Auf Basis des Klimaschutzgesetzes (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) wurden auch 
für die Abfallwirtschaft Treibhausgas-Ziele für den Zeitraum 2013 bis 2020 fest-
gelegt (  Klimaschutz). Bei Beibehaltung der bestehenden Maßnahmen kön-
nen diese Ziele erreicht werden (UMWELTBUNDESAMT 2012). Um die Erreichung 
der vorgegebenen Ziele für die Abfallwirtschaft abzusichern, werden derzeit be-
stehende Maßnahmen evaluiert und zusätzliche Maßnahmen erarbeitet (z. B. 
Abdeckung von Gärrestlagern). 

 

 

9.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Die Maßnahmen des Ressourceneffizienz-Aktionsplans sind umzusetzen 
(BMLFUW, BMWJF, Bundesländer, alle Institutionen der öffentlichen Verwal-
tung). 

 Die Umsetzung der Maßnahmen des Abfallvermeidungsprogramms 2011, 
insbesondere zur Vermeidung und Verwertung von Lebensmittelabfällen 
durch Forcierung von Lebensmittel-Initiativen und Informationskampagnen 
über Möglichkeiten zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, sind fortzufüh-
ren (BMLFUW, Bundesländer). 

 Eine Bioabfallstrategie ist zu entwickeln und umzusetzen, die Maßnahmen, 
insbesondere zur verstärkten Nutzung von geeigneten Bioabfällen in Biogas-
anlagen zur Erzeugung von Ökostrom und zur Verwertung von Phosphor aus 
phosphorreichen Abfällen, enthält (BMLFUW, Bundesländer). 

 Verbindliche Maximalwerte für Eisen- und Nichteisenmetalle in Rückständen 
aus Abfallverbrennungsanlagen für Ablagerung und Verwertung sind festzu-
legen (BMLFUW). 

 Für die Behandlung von (neuen) Elektro- und Elektronikabfällen, wie zum 
Beispiel Flachbildschirmen, sind Mindestanforderungen festzulegen (z. B. in 
der Abfallbehandlungspflichtenverordnung; BGBl. II Nr. 459/2004) (BMLFUW, 
BMWJF). 

 Die Einhaltung des Standes der Technik in mechanisch-biologischen Anla-
gen (insbesondere im Hinblick auf den Emissionsschutz) ist rechtlich verbind-
lich festzulegen (BMLFUW, BMWFJ). 
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10 ALTLASTEN 

Altlasten71 beeinträchtigen den Boden oder das Grundwasser und damit die 
Gesundheit der Menschen. Mit dem Altlastenmanagement wurde ein umfang-
reiches Instrument zur Verminderung dieser Wirkungen entwickelt. Es regelt die 
Erfassung, Beurteilung, Nachnutzung und Sanierung von Standorten, die in der 
Vergangenheit kontaminiert wurden. 

 

 

10.1 Umweltpolitische Ziele 

Altlastenmanagement hat zum Ziel, historische Verunreinigungen der Umwelt 
zu vermindern und nicht tolerierbare Risiken für die menschliche Gesundheit 
auszuschließen (BMLFUW 2009). Potenzielle Gesundheitsgefahren wie die direk-
te Aufnahme von Schadstoffen durch Verschlucken, Einatmen oder über die Haut 
sind ebenso zu minimieren wie die indirekte Aufnahme von Schadstoffen über 
Nahrung und Trinkwasser (ÖNORM S 2088-1 und S 2088-2). 

Mit dem Umweltqualitätszielebericht (BMLFUW 2005) wurden erstmalig quantita-
tive Ziele für das Altlastenmanagement inklusive Zeithorizont festgelegt.  

Im Jahr 2009 wurde das „Leitbild Altlastenmanagement 2010“ (BMLFUW 2009) 
veröffentlicht. Es enthält sechs Leitsätze, die unter Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitsaspekten eine Neuausrichtung der standort- und nutzungsbezogenen 
Beurteilung und Sanierung von kontaminierten Standorten ermöglichen. Darin 
ist auch festgehalten, dass historische Kontaminationen bis zum Jahr 2025 er-
fasst werden sollen. Maßnahmen an erheblich kontaminierten Standorten sollen 
bis 2050 durchgeführt werden. 

Durch die Förderung der Altlastensanierung soll die Umwelt geschützt werden. 
Die Fördermittel sollen effektiv und effizient verwendet werden (Umweltförde-
rungsgesetz, UFG; BGBl. Nr. 185/1993). 

Neben Sanierung und Gefahrenabwehr ist vor allem die Wiederverwertung ehe-
maliger Industrie- und Gewerbestandorte eine wichtige Zukunftsaufgabe, um das 
Ziel der Reduktion des täglichen Flächenneuverbrauchs zu erreichen (BMLFUW 
2008).  

Bei industrieller Nachfolgenutzung müssen jedoch im Sinne des Vorsorgeprin-
zips und unabhängig von möglichen historischen Verunreinigungen alle geeig-
neten Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung neuer Kontaminationen 
getroffen werden (Industrieemissionsrichtlinie, IE-RL; RL 2010/75/EG). 

 

 

                                                      
71 Altlasten sind Altstandorte oder Altablagerungen, bei denen durch eine Gefährdungsabschätzung 

eine erhebliche Gefahr für Mensch und Umwelt nachgewiesen wurde. Altstandorte sind alte Be-
triebsstandorte, an denen mit umweltgefährdenden Stoffen gearbeitet wurde. Altablagerungen sind 
befugte oder unbefugte Ablagerungen von Abfällen. 

Gefahren für Umwelt 
und Gesundheit 
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Leitbild Altlasten-
management 2010 

alte Industrieflächen 
nutzen 
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10.2 Situation und Trends 

Fortschritte im Altlastenmanagement 

Tabelle 5: Stand der Erfassung von Altstandorten und Altablagerungen, der durchgeführten 
Gefährdungsabschätzungen, der ausgewiesenen Altlasten und der Sanierungsmaßnahmen  
(Stand: 1. Jänner 2013). 

 Altstandorte Altablage-
rungen 

Gefährdungs-
abschätzung 

Altlasten 
gesamt* 

Altlasten in  
Sanierung 

sanierte 
Altlasten 

Burgenland 3.099  99  17 7 0 7 
Kärnten 2.444 471  48  29  13  10 
Niederösterreich 10.929 1.204 190  70  16  30 
Oberösterreich 9.101 1.470 178  76  19  38 
Salzburg 5.610 419  34  14 1  10 
Steiermark 7.741 387  47  27 6 8 
Tirol 4.662 648  29  16 2  11 
Vorarlberg 2.435  19  13  2 0 2 
Wien 14.505 343  34  26 13  10 
Österreich 60.526 5.060 590 267  70 126 
Veränderung zu 2010 7.531  85  99  12  – 5  23 
Soll (geschätzt) 64.500 7.400 – 2.050 – 2.050 
Abarbeitung 94 % 68 % – 13 % – 6 % 

*alle bisher ausgewiesenen Altlasten inkl Altasten in Sanierung und sanierte Altlasten 
 

Mit 1. Jänner 2013 sind 65.586 von insgesamt 71.900 Altstandorten und Altab-
lagerungen identifiziert. Die Erfassung ist damit zu 91 % abgeschlossen, dies 
entspricht einer Steigerung von 10 % seit 1. Jänner 2010 (UMWELTBUNDESAMT 
2012). Die Erfassung von Altstandorten ist weitgehend abgeschlossen. Mehr als 
zwei Drittel der Altablagerungen sind bekannt, wobei davon auszugehen ist, dass 
alle größeren Altablagerungen erfasst sind. Eine systematische Vervollständi-
gung der Erfassung von Altablagerungen wird derzeit durchgeführt.  

Bis zum 1. Jänner 2013 wurden insgesamt 590 Gefährdungsabschätzungen 
durchgeführt. Bislang wurden 267 Flächen als Altlasten ausgewiesen. Damit sind 
rund 13 % der geschätzten Gesamtanzahl bekannt, darunter vermutlich auch 
die größten Fälle. Durchschnittlich werden 40 Flächen pro Jahr einer Gefähr-
dungsabschätzung unterzogen. Österreichweit wird von insgesamt 2.050 Alt-
lasten ausgegangen (BMLFUW 2007). Daraus ergibt sich, dass nur rund 3 % aller 
Altstandorte und Altablagerungen als Altlasten auszuweisen sein werden. Mine-
ralölkontaminationen sind der häufigste Schadenstyp. 

Um die Altlastenerfassung weiter zu beschleunigen, werden Altablagerungen 
und Altstandorte in Sammelprogrammen untersucht. Dadurch konnte die Zahl 
der Gefährdungsabschätzungen erhöht werden. Neben der schnelleren Erfas-
sung von Altlasten sollen auch die Untersuchungskosten pro Fläche verringert 
werden. Parallel dazu wird der Einsatz innovativer Technologien forciert, um 
zukünftig Sanierungskosten zu senken. 

 
Altstandorte und  

-ablagerungen zu 
91 % erfasst 

Altlastenerfassung 
wird beschleunigt 
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Derzeit sind 196 Altlasten saniert oder die Sanierung wird durchgeführt. Dies 
entspricht einer Steigerung von 3,7 % seit 1. Jänner 2010 (UMWELTBUNDESAMT 
2012). Bis 1. Jänner 2013 wurden für 226 Altlastensanierungsprojekte Förder-
mittel in der Höhe von rd. 801 Mio. Euro zugesichert. 

 

Altlastensanierungsgesetz neu  

Im Auftrag des Lebensministeriums hat das Umweltbundesamt das Projekt Alt-
lastenmanagement 2010 koordiniert. Ausgangspunkt waren die Erfahrungen mit 
der Vollziehung des österreichischen Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG; 
BGBl. Nr. 299/1989) seit 1989 und gemeinsame europäische Ansätze (UM-
WELTBUNDESAMT 2002). Als Grundlage für eine Neuausrichtung der Beurteilung 
kontaminierter Standorte wurden Referenzdokumente erstellt, die „Best-Practice“-
Ansätze zur Risikobeurteilung und den aktuellen Stand der Technik zur Sanie-
rung darstellen. 

Die umweltökonomische Bewertung von Sanierungsvarianten erfolgt seit 
1. Jänner 2012 einheitlich als modifizierte Kosten-Wirksamkeitsanalyse. In ei-
nem ersten Schritt zu mehr Nachhaltigkeit bei Sanierungen werden damit bei 
Projekten, die nach dem Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBl. 185/1993) ge-
fördert werden, ökologische Effekte und sozio-ökonomische Aspekte über einen 
standardisierten Kriterienschlüssel bereits als Planungsparameter berücksich-
tigt („better-by-design“). 

Ein Entwurf für ein neues Altlastensanierungsgesetz wurde vom Lebensministe-
rium ausgearbeitet. Dieses neue Gesetz soll das Verfahren zur Erfassung von 
kontaminierten Standorten und Altlasten sowie zur Sanierung von Altlasten re-
geln. In einer Verordnung zum neuen Altlastensanierungsgesetz sollen die Kri-
terien für die Beurteilung von kontaminierten Standorten und Altlasten sowie die 
Ableitung von Sanierungszielen festgelegt werden. Bisher wird im Altlastensa-
nierungsgesetz vor allem die Finanzierung der Altlastensanierung geregelt.  

 

Industrieemissionsrichtlinie, Erhaltung des Ausgangszustandes 
des Bodens 

Bei erheblichen Boden- oder Grundwasserverschmutzungen infolge industrieller 
Tätigkeiten gilt nach Stilllegung von Anlagen die Wiederherstellung des Aus-
gangszustandes als allgemeines „Sanierungsziel“. Im Rahmen der Industrie-
emissionsrichtlinie (IE-RL; RL 2010/75/EU) wurde in Hinblick auf mögliche Ver-
schmutzungen von Boden und Grundwasser ergänzt, dass Betreiber in Zukunft 
– bevor Anlagen in Betrieb genommen werden oder die Genehmigung erneuert 
wird – einen Bericht über den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser 
am Produktionsstandort vorlegen müssen („Bodenzustandsbericht“). 

 

 

neue Ansätze zur 
Risikobeurteilung 

Sanierungsplanung 
als Schlüssel zur 
Nachhaltigkeit 

neues, erweitertes 
Altlastensanierungs-
gesetz geplant 

 
 
 
neue Umwelt-
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10.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Fortschritte im Altlastenmanagement 

Die Bewertung des Altlastenmanagements im Jahr 2007 geht von mindestens 
2.050 Altlasten und damit verbundenen Sanierungskosten in Höhe von mindes-
tens 5 Mrd. Euro aus (BMLFUW 2007). Diese Prognose fußt auf einem optimisti-
schen Szenario und einem nutzungsorientierten Sanierungsansatz, der im Leit-
bild Altlastenmanagement 2010 (BMLFUW 2009) verankert ist. 

Trotz der Steigerung in den letzten Jahren ist zur Erreichung der im Leitbild be-
schriebenen Ziele eine weitere Beschleunigung bei der Identifizierung und Sa-
nierung von Altlasten erforderlich. Wesentliche Voraussetzungen dafür werden 
das geplante neue Altlastensanierungsgesetz und die Sicherstellung der Finan-
zierung bis 2050 sein. 

 

Altlastensanierungsgesetz neu 

Mit dem neuen Altlastensanierungsgesetz und der begleitenden Verordnung 
werden rechtliche Grundlagen für eine raschere Identifizierung und Sanierung 
von Altlasten geschaffen. Durch spezielle Verfahrensregeln für die Altlastensa-
nierung und auf den einzelnen Standort angepasste Maßnahmen könnten Sa-
nierungsprojekte in Zukunft zügiger umgesetzt werden. Gleichzeitig könnte das  
Finanzierungsmodell neu gestaltet werden; eine Berücksichtigung der Mineral-
ölwirtschaft wäre verursachergerecht.  

Durch die neue Kategorie der kontaminierten Standorte – neben den Altlasten – 
sollen die Rechtssicherheit für die Nutzung von Altablagerungen und Altstan-
dorten erhöht und die Wiedernutzung von brachliegenden Standorten unter-
stützt werden (  Raumentwicklung). Zusätzlich ergeben sich durch die erhöhte 
Rechtssicherheit auch Anreize für eine freiwillige Vorlage von Untersuchungs-
ergebnissen. Damit könnten LiegenschaftseigentümerInnen und Unternehmen 
einen wesentlichen Beitrag zum Altlastenmanagement leisten.  

Mit Hilfe der im Rahmen des Projektes Altlastenmanagement 2010 publizierten 
technisch-naturwissenschaftlichen Referenzdokumente wurden der internatio-
nale Stand der Wissenschaft praxisgerecht abgebildet und wesentliche Voraus-
setzungen für erhöhte Treffsicherheit und Effizienz bei Untersuchung und Sa-
nierung geschaffen. 

Um in den kommenden Jahren eine erfolgreiche praktische Umsetzung des 
neuen umweltpolitischen und technischen Rahmens zu gewährleisten, sollte ei-
ne Strategie zur Information der Öffentlichkeit sowie zu einem kontinuierlichen 
technischen Wissenstransfer entwickelt werden. Gleichzeitig sollte der Verän-
derungsprozess durch Dokumentation und Analyse ökologischer und ökonomi-
scher Auswirkungen begleitet werden.  

 

neue Kategorie: 
kontaminierte 

Standorte 
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Schnittstelle Altlastensanierungsgesetz – 
Industrieemissionsrichtlinie 

Rechtlich und technisch wird allgemein zwischen historischen Kontaminationen 
sowie Boden- und Grundwasserverunreinigungen aus aktuellen gewerblichen 
und industriellen Tätigkeiten („Neulasten“) unterschieden. In der Praxis sind 
Konfliktsituationen bei unterschiedlichen Konzepten für Untersuchung und Sa-
nierung zu erwarten. Vorsorgender Umweltschutz bei aktuellen Schadensfällen 
muss weiterhin rasche Maßnahmen zur Minimierung von Restbelastungen um-
fassen. Als erste Schritte für eine koordinierte Vorgangsweise sollten die Anfor-
derungen an einen „Bodenzustandsbericht“ und Abläufe zum Datenaustausch 
erarbeitet werden. 

 

 

10.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Der Entwurf für ein Altlastensanierungsgesetz ist zu beschließen und die 
langfristige Finanzierung (Bundesgesetzgeber) und Schaffung geeigneter Vo-
raussetzungen für die Umsetzung sind sicherzustellen (BMLFUW, Bundes-
länder). 

 Eine Strategie und Informationsoffensive zur Unterstützung und Implementie-
rung der Umsetzungsphase des neuen Gesetzes ist zu entwickeln (BMLFUW). 

 Wirtschafts-/LiegenschaftseigentümerInnen sind in die Umsetzung eines neu-
en Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG) stärker als bisher einzubeziehen 
(BMLFUW). 

 Die Beurteilung kontaminierter Standorte gemäß ALSAG und die Anforde-
rungen an einen Bodenzustandsbericht gemäß Industrieemissionsrichtlinie 
sind zu koodinieren (BMLFUW). 
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BMLFUW – Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
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Management of Contaminated Land: An Overview, Environment Agency Austria, 
2002 on behalf of CLARINET. 
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Altlastenatlas. Stand: 1. Jänner 2012. Reports, Bd. REP-0259. 
Umweltbundesamt, Wien.  

 

Rechtsnormen und Leitlinien 

Altlastensanierungsgesetz (ALSAG; BGBl. Nr. 299/1989 i.d.g.F.): Bundesgesetz vom 7. 
Juni 1989 zur Finanzierung und Durchführung der Altlastensanierung, mit dem 
das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGBl. Nr. 79/1987, das 
Wasserbautenförderungsgesetz, BGBl. Nr. 148/1985, das Umweltfondsgesetz, 
BGBl. Nr. 567/1983, und das Bundesgesetz vom 20. März 1985 über die 
Umweltkontrolle, BGBl. Nr. 127/1985, geändert werden.  

Industrieemissionsrichtlinie (IE-RL; RL 2010/75/EG): Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung). 
ABl. Nr. L 334. 

ÖNORM S 2088-1 (2004): Altlasten – Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut 
Grundwasser. Österreichisches Normungsinstitut, September 2004. 

ÖNORM S 2088-2 (2000): Altlasten – Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut 
Boden. Österreichisches Normungsinstitut, Juni 2000. 

Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBl. Nr. 185/1993 i.d.g.F.): Bundesgesetz über die 
Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, 
der Altlastensanierung, zum Schutz der Umwelt im Ausland und über das 
österreichische JI/CDM-Programm für den Klimaschutz. 
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11 CHEMIKALIEN 

Im Laufe seines Lebens kommt ein Mensch mit bis zu 70.000 unterschiedlichen 
chemischen Produkten in Kontakt (MARQUARDT & SCHÄFER 2004). Je nach Ver-
wendung der chemischen Substanzen dienen Chemikalien-, Biozid-Produkte- 
oder Pflanzenschutzmittel-Gesetzgebung dazu, unerwünschte Wirkungen mög-
lichst zu verhindern und damit ein hohes Schutzniveau für Mensch und Umwelt 
zu erreichen (  Umwelt und Gesundheit). 

 

 

11.1 Umweltpolitische Ziele 

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals; VO (EG) 1907/2006) soll gewährleisten, dass sich keine chemi-
schen Stoffe auf dem europäischen Markt befinden, deren Gefährdungspoten-
zial nicht genügend beschrieben ist. REACH zielt auf eine nachhaltige Verbes-
serung der Chemikaliensicherheit ab: no data – no market. Die nationale Um-
setzung ist in der Chemikaliengesetz-Novelle (BGBl. I Nr. 7/2012) geregelt.  

Basierend auf dem Globally Harmonised System (GHS; UN 2009) regelt die 
CLP-Verordnung72 (VO (EG) 1272/2008) die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen im EU-Raum. Durch die Verwendung 
international vereinbarter Einstufungskriterien und Kennzeichnungselemente sol-
len Menschen und Umwelt weltweit geschützt und der Handel vereinfacht wer-
den. 

Ziel der neuen Biozid73-Produkte-Verordnung (VO (EU) 528/2012) ist es, die 
bestehenden Regelungen für eine sichere Verwendung von Biozid-Produkten 
zu vereinfachen, ohne dabei das hohe Schutzniveau für Mensch, Tier und Um-
welt zu schwächen. Die Verordnung wird die bis September 2013 gültige Bio-
zid-Produkte-Richtlinie (BP-RL; RL 98/8/EG) und weitgehend das nationale 
Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG; BGBl. I Nr. 105/2000) ersetzen. 

Die Pflanzenschutzmittel-Verordnung (VO (EG) 1107/2009/EG) und die Nach-
haltigkeitsrichtlinie für Pestizide (RL 2009/128/EG) ermöglichen eine Harmoni-
sierung der Zulassungen und sollen das Risiko bei der Anwendung von Pestizi-
den verringern. 

Die Stockholmer Konvention (UNEP; UN 2001; umgesetzt mit POP-VO (EG) 
850/2004) hat das weltweite Verbot von besonders gefährlichen (z. B. krebser-
regend, neurotoxisch oder hormonwirksam), langlebigen, organischen Schad-
stoffen (POPs – persistent organic pollutants) zum Ziel (  Boden). 

                                                      
72 Classification, Labelling and Packaging of substances and preparations 
73 Biozid-Produkte sind dazu bestimmt, auf chemischem oder biologischem Weg Schadorganismen 

zu bekämpfen oder abzuschrecken. Biozid-Produkte werden im nicht-landwirtschaftlichen Bereich 
eingesetzt und umfassen u. a. Desinfektionsmittel, Insektizide, Holzschutzmittel (BiozidG 2000; 
BGBl. Nr. I 105/2000). 
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Die Gemeinschaftsstrategie für Umwelthormone74 (KOM(1999) 706) soll die be-
stehende Gefährdung durch hormonwirksame Chemikalien minimieren. Eine 
einheitliche Identifizierung und Bewertung dieser Substanzen sowie die Be-
handlung über alle Materien (Chemikalien, Biozide, Lebensmittelkontaktmate-
rialien, Pestizide) hinweg soll das gewährleisten. 

Der 2010 verabschiedete Österreichische Aktionsplan Nanotechnologie (BMLFUW 
2009a) zielt darauf ab, die Chancen von Nanotechnologien auch im Umweltbe-
reich besser zu nutzen, die Wissensbasis zu möglichen Risiken zu verbreitern, 
die Regelung von Nanomaterialien voranzutreiben und die Vernetzung sowie 
Kommunikation zu Nanotechnologien zu stärken. 

 

 

11.2 Situation und Trends 

REACH ist seit Juni 2007 europaweit gültig. In einem zentralen Register werden 
Informationen über chemische Stoffe zusammengeführt, die von Herstellern, 
Importeuren und anderen Beteiligten an der Lieferkette verfügbar zu machen 
sind. Bis 31. August 2012 haben diese Unternehmen bei der Europäischen 
Chemikalienagentur 27.321 Registrierungsdossiers zu 4.632 chemischen Stof-
fen eingereicht, davon 485 Dossiers zu 288 Stoffen aus Österreich.  

Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich zwei bis drei Stoffe anhand der 
von den Unternehmen angegebenen Information zu bewerten und für weitere 
zwei Stoffe pro Jahr Grundlagen für den Zulassungsvorgang auszuarbeiten. 
Durch diese Maßnahmen sollen sehr gefährliche Chemikalien durch ungefährli-
chere Alternativen ersetzt werden und Chemikalien mit hohem Gefährdungspo-
tenzial sukzessive vom Markt verschwinden (  Umwelt und Gesundheit). 

Neu unter REACH ist, dass Informationen über Risiken durch Chemikalien der 
Öffentlichkeit zugängig zu machen sind und VerbraucherInnen die Möglichkeit 
haben, direkt beim Handel nachzufragen, ob ein Produkt mit besonders gefähr-
lichen gelisteten Inhaltstoffen belastet ist.  

Die CLP-Verordnung trat am 20. Jänner 2009 in Kraft. Die Einführung der Ver-
ordnung stellt für Unternehmen und KonsumentInnen eine grundlegende Um-
stellung dar. Für Stoffe ist die Anwendung der neuen einheitlichen Kennzeich-
nungselemente seit Dezember 2010 verpflichtend, für Gemische ab 2015.  

Zur Unterstützung der Unternehmen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, 
gibt es zahlreiche Hilfestellungen durch Industrieverbände und den nationalen 
Helpdesk www.reachhelpdesk.at/. 
Die neue EU Biozid-Produkte-Verordnung verbietet bzw. beschränkt sehr stark 
die Verwendung von Wirkstoffen, die hormonell wirksam sind oder PBT-Eigen-
schaften75 besitzen. Außerdem wurden neue Voraussetzungen für die Zulas-
sung von Biozid-Produkten geschaffen, wie der Schutz von gefährdeten Grup-
pen, Ökosystemen und Biodiversität sowie die Bewertung von synergistischen 
und additiven Wirkungen.  

                                                      
74 Stoffe, die im Verdacht stehen, sich störend auf das Hormonsystem des Menschen und der wild 

lebenden Tiere auszuwirken 
75 PBT: Persistent – schwer abbaubar, Bioakkumulierbar – in der Nahrungskette anreichernd, To-

xisch – giftig 
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Für Biozid-Produkte gibt es die Möglichkeit einer EU-weiten Produktzulassung 
(Unionszulassung). Biozid-Produkte, die ausgewählte, wenig gefährliche Wirk-
stoffe enthalten, können durch ein vereinfachtes Verfahren auf den Markt ge-
langen. 

Trotz bereits vorhandener Substitutionskriterien fehlen in der neuen Verordnung  
die Vorgabe eines Substitutionsplans für gefährliche oder risikobehaftete Bio-
zid-Produkte sowie Anreize zur Entwicklung von Alternativen zu bioziden Wirk-
stoffen. Dies gilt vor allem für Rattenbekämpfungsmittel (Rodentizide).  

Im Rahmen der neuen europäischen Pflanzenschutzmittel-Gesetzgebung soll 
durch die Einführung der Zonenzulassung (drei EU-Zonen) die Harmonisierung 
von Pflanzenschutzmittel-Zulassungen abgesichert werden. Zur Umsetzung der 
neuen Regelungen sind neben der EU-weiten Einigung auf Detailregelungen 
auch nationale Umsetzungsstrategien zu erarbeiten. Ein nationales Betriebsre-
gister zur Erfassung aller Betriebe, die Pflanzenschutzmittel in Verkehr setzen, 
wurde etabliert. Der nationale Aktionsplan mit Maßnahmen zur Verringerung der 
Risiken und der Verwendung von Pestiziden wird in Form von neun Landesak-
tionsplänen erstellt.  

Im Jahr 2012 wurde der zweite POPs-Durchführungs- und Aktionsplan (BMLFUW 
2012a, b) zur Erfüllung der Verpflichtungen für die Stockholmer Konvention 
vorgestellt. Er enthält Ergänzungen für die zehn auf die POPs-Liste76 neu auf-
genommenen Substanzen (2009: neun Substanzen, 2011: eine Substanz), eine 
Zusammenschau der national durchgeführten Aktivitäten und einen Überblick 
über die rechtlichen Bedingungen. 

Zur Wirksamkeitskontrolle der Stockholmer Konvention wurde 2004 ein interna-
tionales Monitoringprojekt eingerichtet (MONARPOP77; BMLFUW 2009b). Im 
Rahmen dieses Projekts wurden Belastungen des Alpenraums mit persistenten 
und anderen organischen Schadstoffen festgestellt. Die Alpen dienen als Barri-
ere für Schadstoffe, die über weite Strecken in der Luft transportiert werden. 
Daher sind in den alpinen Randlagen die Konzentrationen der POPs höher.  

Hormonwirksame Chemikalien können bei Menschen unterschiedliche Auswir-
kungen – von Unfruchtbarkeit bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen – haben; bei 
manchen Tieren gefährdet ihre Aufnahme ganze Populationen (z. B. bei Fi-
schen, deren Fortpflanzung durch Verweiblichung männlicher Fische gefährdet 
sein kann). In welchem Konzentrationsbereich diese Stoffe schädliche Auswir-
kungen auf die Gesundheit und die Umwelt haben und wie diese identifiziert 
werden können, ist jedoch schwer feststellbar (  Umwelt und Gesundheit). Die 
Pflanzenschutzmittel-Verordnung sowie die Biozid-Produkte-Verordnung lassen 
den Einsatz hormonwirksamer Stoffe in Zukunft entweder nicht mehr zu oder 
schränken ihn stark ein. 

Die Europäische Kommission veröffentlichte im Oktober 2011 eine Empfehlung 
für eine Definition von Nanomaterialien, die auf einer Messung der Partikel-
anzahl beruht (KOM(2011) 696/EU). Diese Definition wurde bereits teilweise in 
die neue Biozid-Produkte-Verordnung aufgenommen und bildet die Grundlage 
für einige Nanomaterial-spezifische Bestimmungen dieser Verordnung.  

                                                      
76 Die Liste der Stockholmer Konvention enthält 22 Substanzen, darunter Pflanzenschutzmittel (z. B. 

DDT), Industriechemikalien (z. B. bromierte Flammschutzmittel) und unbeabsichtigt erzeugte 
POPs (z. B. Dioxine). 

77 Monitoring network in the Alpine Region for persistent and other organic pollutants. 
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Wie vom nationalen Aktionsplan Nanotechnologie (BMLFUW 2009a) vorgesehen, 
wurde eine Webseite mit Informationen zu Nanotechnologie für die Öffentlich-
keit eingerichtet (www.nanoinformation.at). Die befassten Ministerien haben 
Ressourcen gebündelt, um für die Jahre 2011 bis 2013 ein Forschungspro-
gramm zu Sicherheitsaspekten von Nanomaterialien zu finanzieren. 

 

 

11.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Die Sicherheit im Umgang mit Chemikalien, Biozid-Produkten, Pflanzenschutz-
mitteln und POPs ist rechtlich durch die vorhandene Gesetzgebung weitgehend 
abgedeckt.  

Es bestehen jedoch Mängel in der Umsetzung. Die betroffenen Unternehmen 
sowie die AnwenderInnen sind über den Umgang mit den genannten Produkten 
nicht ausreichend  informiert, daher werden die Vorschriften oft nicht befolgt. 
Um die Umsetzung und die Effektivität der bestehenden Rechtsinstrumente zu 
überprüfen, ist ein interministeriell abgestimmtes Überwachungsprogramm für 
Produkte erforderlich, das auch Internethandel und importierte Güter einschließt.  

Außerdem ist zur Erhöhung der Produktsicherheit eine aktive Information der 
Betriebe, insbesondere der Klein- und Mittelbetriebe, über die entsprechenden 
Vorschriften notwendig. Aber auch die Öffentlichkeit muss verstärkt über die Be-
deutung der Gefahrensymbole (CLP) aufgeklärt werden.  

In der neuen EU Biozid-Produkte-Verordnung fehlen Anreize zur Entwicklung 
von Alternativen zum Biozid-Einsatz. Dies betrifft vor allem Rodentizide. Ein 
Großteil der derzeit bewerteten und erlaubten zwölf rodentiziden Wirkstoffe weist 
PBT-Eigenschaften auf. Diese Wirkstoffe sind nach den neuen Bestimmungen 
der Biozid-Produkte-Verordnung nicht mehr oder nur im Ausnahmefall zulässig. 
Als Folge ist mit einer nochmaligen Reduktion der Anzahl der erlaubten roden-
tiziden Wirkstoffe zu rechnen. Eine eingeschränkte Anzahl an Wirkstoffen 
und/oder unzureichende Bekämpfung kann zu Resistenzen bei den Zielorga-
nismen (z. B. Ratten) führen. Derzeit gibt es in Österreich kein Monitoring zu 
Resistenzbildungen. 

Die EU Nachhaltigkeitsrichtlinie für Pestizide war bis 26. November 2011 in Ös-
terreich umzusetzen, ein entsprechender Nationaler Aktionsplan war bis zum 
26. November 2012 zu erstellen. Die Umsetzung dieser Richtlinie hat in Öster-
reich auf Länderebene zu erfolgen, da die Bundesländer verfassungsgemäß für 
die Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung im Bereich der Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zuständig sind. Ebenso hat die Erstellung von diesbezüg-
lichen Aktionsplänen auf Landesebene zu erfolgen (neun Landesaktionspläne). 
Die Novellierung des Salzburger Landesgesetzes (LGBl. Nr. 79/1991) ist noch 
ausständig. Der letzte von neun Landesaktionsplänen, nämlich der Salzburger 
Landesaktionsplan, wurde erst Ende März 2013 fertiggestellt.  

Um die Exposition durch POPs zu vermindern, ist die Öffentlichkeit vermehrt 
und zielgerichtet zu informieren. Außerdem ist das Monitoring in den Alpen wei-
terzuführen und zu vervollständigen, um die Wirksamkeit der Stockholmer Kon-
vention zu überprüfen. 
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Obwohl die hormonelle Wirksamkeit mancher Chemikalien bereits seit Langem 
bekannt ist, sind Mensch und Umwelt nach wie vor einer Reihe von hormon-
wirksamen Substanzen ausgesetzt. Das Ausmaß der Belastung ist jedoch 
schwer abzuschätzen, da diese über unterschiedliche Produkte und Aufnahme-
pfade in Mensch und Umwelt gelangen (  Umwelt und Gesundheit). Daher ist 
es notwendig, auf nationaler Ebene gemeinsame Strategien mit allen Stake-
holdern zu entwickeln und umzusetzen. 

Die Anwendung von Produkten, die Nanomaterialien enthalten, wird steigen – 
und damit auch die Umweltexposition. Insbesondere bei der Chemikalienge-
setzgebung REACH besteht hinsichtlich der Berücksichtigung von Nanomate-
rialien noch Adaptierungsbedarf. 

Der erste Umsetzungsbericht (BMLFUW 2013) zum Nationalen Aktionsplan Na-
notechnologie zeigt, dass bereits mit der Umsetzung der Maßnahmen begon-
nen wurde. Finanziell ist die mittel- bis langfristige Umsetzung der notwendigen 
Maßnahmen nach 2013 nicht sichergestellt. 

 

 

11.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele und ein hohes Schutzniveau für die menschli-
che Gesundheit zu erreichen, sind insbesondere folgende Maßnahmen not-
wendig: 

 Ein interministeriell abgestimmtes Markt-Monitoring – einschließlich Internet-
handel und importierte Güter – ist zu etablieren, um zu prüfen, ob die Chemi-
kalien-, Biozid-Produkte- und Pflanzenschutzmittel-Gesetzgebung wirksam 
ist und eingehalten wird (BMLFUW, BMG, BMASK).  

 Unternehmen und Öffentlichkeit sind über die neue CLP-Kennzeichnung ak-
tiv zu informieren (BMLFUW, BMG, BMASK, BMWFJ). 

 Ein Resistenz-Monitoring für ausgewählte Rodentizide ist zu starten, um den 
effektiven Einsatz der zur Verfügung stehenden Wirkstoffe steuern zu können 
(BMLFUW, Bundesländer). 

 Die EU-Nachhaltigkeitsrichtlinie für Pestizide ist im Bundesland Salzburg um-
gehend umzusetzen.  

 Die Messreihe des Eintrags von POPs in die Alpen ist weiterzuführen 
(BMLFUW, Bundesländer). 

 Eine Plattform zu hormonwirksamen Chemikalien ist gemeinsam mit Stake-
holdern einzurichten, um nationale Strategien zum Schutz von Mensch und 
Umwelt zu entwickeln und umzusetzen (BMLFUW, BMG). 

 Es ist sicherzustellen, dass die Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans 
Nanotechnologie – wie Forschung (zu Risiken, Gefahren, aber auch positiven 
Aspekten für die Umwelt durch Nanomaterialien), angemessene Regulierung 
und notwendiger Bildungssaufbau – nach 2013 ausreichend finanziert und 
umgesetzt werden (BMLFUW, BMG, BMVIT).  

 

 

hormonell wirksame 
Chemikalien 
reduzieren 

REACH hinsichtlich 
Nanomaterialien 
anpassen 

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 163 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Chemikalien 

162 Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 

11.5 Literatur 

BMLFUW – Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (2009a): Österreichischer Aktionsplan Nanotechnologie.  

BMLFUW – Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (2009b): MONARPOP Technical Report. 

BMLFUW – Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (2012a): Nationaler Durchführungsplan über POPs inklusive 
nationalem Aktionsplan.  

BMLFUW – Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (2012b): 1. Review des nationalen Aktionsplans zu POPs. 

BMLFUW – Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (2013): Österreicher Aktionsplan Nanotechnologie (ÖNAP) – 
Umsetzungsbericht 2012 (Entwurf 08.11.2012). 

MARQUARDT, H. & SCHÄFER, S. G. (2004): Lehrbuch der Toxikologie. 2. Auflage. 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart.  

UN – United Nations (2001): United Nations Environment Programme (UNEP). 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Stockholm, 22 May 
2001. (in Österreich ratifiziert am 27.08.2002) 

UN – United Nations (2009): GHS – Globally Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals (GHS). 3rd revised edition.  

 

Rechtsnormen und Leitlinien  

BGBl. I Nr. 7/2012: Änderung des Chemikaliengesetzes 1996. 

Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG; BGBl. I Nr.105/2000 i.d.g.F.): Bundesgesetz, mit dem 
ein Biozid-Produkte-Gesetz erlassen wird sowie das Lebensmittelgesetz 1975 
und das Chemikaliengesetz 1996 geändert werden. 

Biozid-Produkte-Richtlinie (BP-RL; RL 98/8/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-
Produkten. ABl. Nr. L 123. 

Biozid-Produkte-Verordnung (VO (EU) Nr. 528/2012): Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem 
Markt und die Verwendung von Biozidprodukten. ABl. Nr. L 167. 

CLP-Verordnung (VO (EG) Nr. 1272/2008): Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 i.d.g.F. 

KOM(1999) 706 endg.: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament: Gemeinschaftsstrategie für Umwelthormone: Stoffe, die im Verdacht 
stehen, sich störend auf das Hormonsystem des Menschen und der wildlebenden 
Tiere auszuwirken. 

KOM(2011) 696/EU: Empfehlung der Kommission vom 18. Oktober 2011 zur Definition 
von Nanomaterialien.  
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LGBl Nr 79/1991: Salzburger landwirtschaftliches Pflanzenschutzmittelgesetz in der 
Fassung des Gesetzes LGBl Nr. 85/2010. 

Nachhaltigkeitsrichtlinie für Pestizide (RL 2009/128/EG): Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der 
Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden. 

Pflanzenschutzmittel-Verordnung (VO (EG) Nr. 1107/2009): Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 
79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates. ABl. Nr. L 309.  

POP-Verordnung (VO (EG) Nr. 850/2004): Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und 
zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG. ABl. Nr. L 158. 

REACH-Verordnung (VO (EG) Nr. 1907/2006): Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, 
der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 
2000/21/EG der Kommission i.d.g.F. 
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12 ENERGIE 

Neben den umweltpolitischen Zielen Klimaschutz, Ressourcenschonung, Luft-
reinhaltung und Naturschutz gelten für den Energiesektor folgende energiepoli-
tische Ziele: Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und soziale Verträg-
lichkeit. Wesentliche Eckpfeiler dafür sind Reduktionen im Energieverbrauch, 
die Steigerung der Energieeffizienz und die verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energieträger. 

Erneuerbare Energieträger tragen maßgeblich zur Minderung der Treibhaus-
gas-Emissionen bei. Umweltbelastungen aus Energieaufbringung und Energie-
nutzung entstehen v. a. durch die Veränderung natürlicher Lebensräume, durch 
Treibhausgas-Emissionen und Luftschadstoffe aus der Verbrennung von Brenn-
stoffen inkl. Abfall.  

 

 

12.1 Umweltpolitische Ziele 

Im Rahmen der „20-20-20-Ziele“ hat sich die EU verpflichtet, die Treibhausgas-
Emissionen um 20 % zu reduzieren, den Anteil Erneuerbarer auf 20 % zu stei-
gern und die Energieeffizienz um 20 % zu erhöhen.  

Ziel der Energiestrategie Österreich ist es, ein nachhaltiges Energiesystem zu 
entwickeln, das die Erreichung der nationalen Ziele des Klima- und Energiepa-
kets ermöglicht. Dazu soll als wesentlicher Schritt der Endenergieverbrauch bis 
2020 auf dem Niveau von 2005 (1.100 PJ) stabilisiert werden. Für Gebäude, 
Mobilität, energieintensive Unternehmen sowie Haushalte, Gewerbe, Dienstleis-
tung, Landwirtschaft und Kleinverbrauch werden in diesem Zusammenhang 
sektorale Ziele vorgeschlagen (BMWFJ & BMLFUW 2010) (  Verkehr).  

In Österreich trat 2011 das Klimaschutzgesetz in Kraft (BGBl. I Nr. 106/2011), 
um im Nicht-Emissionshandelsbereich wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz 
zu erarbeiten. Sektorale Ziele sind in einer Novelle zum Klimaschutzgesetz vor-
gesehen.  

Gemäß der Richtlinie über erneuerbare Energien (RL 2009/28/EG) muss Öster-
reich den Anteil der erneuerbaren Energiequellen am Bruttoendenergiever-
brauch bis 2020 auf 34 % erhöhen. Mit der nationalstaatlichen Umsetzung der 
Richtlinie werden Ziele für In-Verkehr-Bringer von Biokraftstoffen im Verkehr bis 
2020 festgesetzt (bis 2020 mindestens 8,45 % energetisch, gemessen am ge-
samten Kraftstoffabsatz; Kraftstoffverordnung 2012; BGBl. II Nr. 2012/398) 
(  Verkehr,  Landwirtschaft und Wald). 

Die neue Energieeffizienzrichtlinie (RL 2012/27/EG) trat am 4. Dezember 2012 
in Kraft. Die Richtlinie enthält indikative Ziele für die Mitgliedstaaten, die auf den 
Primärenergieverbrauch, den Endenergieverbrauch oder auf Endenergieeinspa-
rungen oder auf Energieintensität bezogen sein können. Die Richtlinie enthält 
darüber hinaus die Verpflichtung, zwischen 2014 und 2020 jährlich 1,5 % der an 
EndkundInnen verkauften Energie einzusparen. Die Energieeffizienzrichtlinie ist 
bis 5. Juni 2014 von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen. Ein 
Gesetzesvorschlag zur nationalen Umsetzung ging Ende 2012 in Begutachtung.  
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Die Neufassung der Gebäuderichtlinie der Europäischen Union (RL 2010/31/EG) 
verpflichtet unter anderem zur Erstellung eines nationalen Plans bis zum Früh-
jahr 2013. Dieser hat darzustellen, wie und mit welchen kostenoptimalen Maß-
nahmen Niedrigstenergiegebäude bis 31.12.2018 bei allen neuen öffentlich ge-
nutzten Gebäuden und bis 31.12.2020 bei allen neuen Gebäuden erreicht wer-
den sollen. Außerdem werden Energieausweise vorgeschrieben und Maßnah-
men zur Qualitätssicherung bei deren Ausstellung gesetzt. Die Energiekennzahl 
ist bei jedem Inserat über Errichtung, Vermietung oder Verkauf eines Gebäudes 
oder einer Wohnung (Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012, EAVG; BGBl. I Nr. 
27/2012) verpflichtend anzuführen. Der Energieausweis wird durch die OIB-
Richtlinie 6 (OIB 2011) gemeinsam für alle Bundesländer geregelt. 

Im Ökostromgesetz 2012 (ÖSG; BGBl. I Nr. 75/2011) sind für den Zeitraum 
2010 bis 2020 folgende mengenmäßigen Ausbauziele festgelegt:  

 Wasserkraft: 1.000 MW (zusätzliche Ökostromerzeugung von ca. 4 TWh)78  
 Windkraft: 2.000 MW (zusätzliche Ökostromerzeugung von ca. 4 TWh)78 
 Biomasse und Biogas: 200 MW (zusätzliche Ökostromerzeugung von ca. 
1,3 TWh)78 

 Photovoltaik: 1.200 MW (zusätzliche Ökostromerzeugung von ca. 1,2 TWh)78 

Die bestehenden Zwischenziele für 2015 bleiben aufrecht. Neben den absolu-
ten Zielwerten ist im Ökostromgesetz festgelegt, dass bis 2015 mittels Strom 
aus geförderten Ökostromanlagen79 ein Anteil von 15 % erreicht wird.  

Durch die neue Stromkennzeichnungsverordnung (BGBl. II Nr. 310/2011) soll 
erreicht werden, dass in Österreich ab dem Jahr 2015 kein Atomstrom mehr ver-
wendet wird. 

Im Ausblick auf das Jahr 2050 wurden von der Europäischen Kommission au-
ßerdem ein Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-
armen Wirtschaft bis 2050 (KOM(2011) 112) und ein Energiefahrplan 2050 
(KOM(2011) 885) veröffentlicht. In Übereinstimmung mit dem EU-Ratsbeschluss 
(KOM(2007) 2) zur Einhaltung des 2 °C-Ziels haben diese eine Reduktion der 
Treibhausgas-Emissionen der EU um 25–40 % bis 2020 und von 80 % bis 2050 
im Vergleich zum Jahr 1990 zum Ziel (  Klimaschutz). 

 

 

12.2 Situation und Trends 

Der Energiebedarf ergibt sich im Wesentlichen durch die Nachfrage an Ener-
giedienstleistungen, die die Nachfrage von Strom, Wärme (Raum- und Prozess-
wärme) und Transport bestimmt. Die Energiemengen, die dem Verbraucher 
(Haushalte, Gewerbe und Industrie, Verkehr, Dienstleistungen) tatsächlich für 
die Umsetzung in Nutzenergie zur Verfügung stehen, werden als energetischer 
Endverbrauch bezeichnet. 

                                                      
78 entspricht einer auf ein Durchschnittsjahr bezogenen zusätzlichen Ökostromerzeugung von 

ca. x TWh, soweit eine Verfügbarkeit der Standorte bzw. der eingesetzten Rohstoffe gegeben ist  
79 gemessen an der Abgabemenge an Endverbraucher aus öffentlichen Netzen 
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Jene Energiemenge, die im Berichtszeitraum pro Jahr insgesamt zur Deckung 
des Inlandsbedarfes notwendig ist, wird als Bruttoinlandsverbrauch bezeichnet. 
Diese Größe ist für die Umweltauswirkungen maßgeblich.  

 

Entwicklung des Energieverbrauchs  

Der Bruttoinlandsverbrauch ist in Österreich seit 1990 um 36 % gestiegen und 
betrug 1.427 PJ im Jahr 2011 (STATISTIK AUSTRIA 2012a). 72 % des Bruttoin-
landsverbrauchs wurden 2011 durch fossile Energieträger aufgebracht, 26 % 
durch Erneuerbare und 2 % durch Nettostromimporte80. 

 

  

 

Abbildung 35: Bruttoinlandsverbrauch nach Energieträgern.  

Zwischen 2005 und 2011 hat der Bruttoinlandsverbrauch um 2 % abgenommen: 
Bei den fossilen Energieträgern war eine Reduktion von 7 % zu verzeichnen. 
Der Einsatz von erneuerbaren Energieträgern ist in diesem Zeitraum um 28 % 
gestiegen (STATISTIK AUSTRIA 2012a).  

Die größten Umwandlungsverluste entstehen bei der reinen Stromproduktion, 
wo abhängig vom Energieträger Wirkungsgrade81 zwischen ca. 25 % (Biomas-
se) und 57 % (Erdgas) erreicht werden. Dies bedeutet, dass ein erheblicher An-
teil der Energie nicht genutzt wird. In Heizwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen werden durch die Nutzung von Wärme deutlich höhere Wirkungsgrade 

                                                      
80 Die Nettostromimporte sind nur ein kleiner Bruchteil des im Endenergieverbrauch ausgewiesenen 

Stromverbrauchs. 
81 exemplarische Wirkungsgrade effizienter Anlagen; liegen über den österreichischen Durchschnitts-

werten. 
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erreicht. Die Verluste der Nah- und Fernwärmenetze hängen von der abgenom-
menen Leistung pro Meter Trasse ab, daher sind die Verluste in großen Netzen 
deutlich geringer als in kleineren Fernwärmenetzen. 

 

 
Abbildung 36: Verluste, nichtenergetischer Verbrauch und Eigenverbrauch. 

Vom Bruttoinlandsverbrauch von 1.427 PJ entfielen im Jahr 2011 112 PJ auf 
den nichtenergetischen Verbrauch (Produkte) und 227 PJ auf Verluste (Um-
wandlungs-, Transportverluste und Eigenverbrauch). Die Verluste sind gegen-
über dem Jahr 1990 um 33 PJ (13 %) und gegenüber 2005 um 7 PJ (3 %) ge-
stiegen. 

Der energetische Endverbrauch ist von 1990 bis 2011 um 42 % gestiegen und 
lag 2011 bei 1.089 PJ.82 Wesentliche Treiber für die Entwicklung des energeti-
schen Endverbrauchs seit 1990 waren die Zunahme des Energieeinsatzes im 
Verkehr um 72 %, bei den Dienstleistungen um 84 % und im produzierenden 
Bereich um 44 % (STATISTIK AUSTRIA 2012a).  

Zwischen 2005 und 2011 ist der energetische Endverbrauch um 2,6 % gesun-
ken. Reduktionen erfolgten in den Sektoren private Haushalte (– 7,4 %), Ver-
kehr (– 5,4 %;  Verkehr) und Landwirtschaft (– 0,9 %), Zuwächse bei Indust-
rie (1,7 %;  Industrielle Anlagen) und Dienstleistungen (5,7 %; STATISTIK 
AUSTRIA 2012a).  

                                                      
82 Die Differenz zwischen energetischem Endverbrauch und Bruttoinlandsverbrauch ergibt sich 

durch Verluste bei der Umwandlung von Primärenergie in Strom, Wärme, Treibstoffe, dem Ent-
stehen von Kokerei- und Gichtgas, dem Eigenverbrauch dieser Anlagen (Verbrauch des Sektors 
Energie), den Verlusten beim Transport vom Erzeuger zum Kunden (Transportverluste) sowie aus 
dem nichtenergetischen Verbrauch (z. B. Einsatz von Erdgas für die Kunststoffindustrie oder von 
Erdölprodukten im Straßenbau bzw. Koks im Stahl).  
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Der Sektor Verkehr hatte 2011 mit 33 % den höchsten Anteil am energetischen 
Endverbrauch. Dieser stammt zu 91 % aus fossilen Produkten, zu 6 % aus Er-
neuerbaren und zu 3 % aus Strom (  Verkehr). Die 29 % der Industrie stam-
men zu 50 % aus fossilen Produkten, zu 31 % aus Strom, zu 16 % aus Erneu-
erbaren und zu 3 % aus Wärme (  Industrielle Anlagen). Die 24 % der priva-
ten Haushalte stammen zu 39 % aus fossilen Produkten, zu 27 % aus Erneuer-
baren, zu 23 % aus Strom und zu 10 % aus Wärme. Die 12 % des Sektors 
Dienstleistungen stammen zu 35 % aus Strom, zu 33 % aus fossilen Produkten, 
zu 27 % aus Wärme und zu 5 % aus Erneuerbaren. Auf den Sektor Landwirt-
schaft entfielen 2 %. 

 

 
Abbildung 37: Entwicklung des energetischen Endverbrauchs nach Sektoren.  

Der energetische Endverbrauch an elektrischer Energie ist zwischen 1990 und 
2005 von 152 auf 208 PJ und damit um 36 % gestiegen. Von 2005 bis 2011 
gab es eine weitere Steigerung auf 218 PJ. Zwischen 1990 und 2011 gab es 
den stärksten Zuwachs im produzierenden Bereich (49 %) und in den Haushal-
ten (46 %) (STATISTIK AUSTRIA 2012a).  

Im Jahr 2011 wurden 38,2 % des energetischen Endverbrauchs mit Ölproduk-
ten, 20,0 % mit elektrischer Energie, 17,0 % mit Gas und 14,6 % mit erneuerba-
ren Energieträgern abgedeckt. Auf Fernwärme entfiel ein Anteil von 6,7 %, auf 
nicht erneuerbare Abfälle 1,8 % und auf Kohle 1,7 % (STATISTIK AUSTRIA 
2012a). 

 

Energieeffizienz 

In der Energieeffizienzrichtlinie wird „Energieeffizienz“ definiert als das Verhält-
nis von Ertrag an Leistung, Dienstleistungen, Waren oder Energie zu Energie-
einsatz; „Energieeffizienzverbesserung“ als die Steigerung der Energieeffizienz 
durch technische, wirtschaftliche und/oder Verhaltensänderungen. 
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Geeignete Maßzahlen zur Beurteilung der Veränderung der Energieeffizienz auf 
Anlagenebene sind u. a. Wirkungsgrade von Kesseln (Strom, Wärme), Verrin-
gerung von Verlusten (u. a. Druckluft), für Haushalte Wärmebedarf pro m2, für 
Fahrzeuge Energie/km. 

Ein gebräuchliches Maß für Energieeffizienz auf makro-ökonomischer Ebene ist 
die Energieintensität (Energieverbrauch/Bruttoinlandsprodukt). Im EU-Vergleich 
liegt Österreich bei der Energieintensität an 5. Stelle. Diese Angabe beurteilt die 
Wertschöpfung der Produkte, aber nicht deren Menge und nimmt keine Rück-
sicht darauf, ob es zu Verschiebungen zwischen einzelnen Sektoren, Branchen 
oder Energieträgern kommt. 

Die hohe Effizienz (niedriger Wert) der Energieintensität lag im Krisenjahr 2009 
bei 5,3 PJ/Mrd. Euro und kommt dadurch zustande, dass die energieintensive 
Industrie stärker als andere Bereiche von Rückgängen betroffen war. Aufgrund 
dieser geringen Auslastung ist die Effizienz gerade im produzierenden Bereich 
(etwa in der Eisen- und Stahlindustrie) zurückgegangen. 

 

 
Abbildung 38: Energieintensität (Realpreise in Euro 2005).  

Der Bedarf an Raumwärme hängt stark von der Anzahl der Heizgradtage ab; 
z. B. ist der Energieeinsatz der privaten Haushalte im Jahr 2010 im Vergleich 
zum Jahr 2009 um 9 % gestiegen. Im Sektor Verkehr ist der Kraftstoffexport im 
Tank eine wichtige Einflussgröße, die nicht mit inländischen Effizienzmaßnah-
men, sondern mit fiskalischen Maßnahmen beeinflusst werden kann (  Ver-
kehr). 

Energieeffizienzmaßnahmen sind dann am wirksamsten, wenn sie zu einer Re-
duktion des Gesamtenergieverbrauchs führen. Bei der Berechnung von Einspa-
rungspotenzialen ist der Rebound-Effekt maßgeblich. Dieser bewirkt, dass 
durch Effizienzmaßnahmen erwartete Einsparungen nur zum Teil oder gar nicht 
realisiert werden. Der Rebound-Effekt kann mehrere Auslöser haben. So wird 
z. B. eine Energiedienstleistung, die effizienter angeboten wird, dadurch billiger 
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und damit u. U. stärker nachgefragt. Der indirekte Rebound-Effekt kommt da-
durch zustande, dass durch Effizienzmaßnahmen Geld gespart wird, welches 
dann für andere, ebenfalls Energie verbrauchende, Dienstleistungen ausgege-
ben wird.  

 

Erneuerbare Energieträger und Bruttoendenergieverbrauch 

Die Richtlinie über erneuerbare Energien sieht vor, dass der Anteil erneuerbarer 
Energieträger auf den Bruttoendenergieverbrauch bezogen wird. Dieser setzt 
sich aus dem energetischen Endverbrauch, dem Verbrauch von Strom und 
Fernwärme des Sektors Energie sowie den Transportverlusten von Strom und 
Fernwärme zusammen. Für die Anrechenbarkeit der erneuerbaren Energieträ-
ger werden die Erträge aus Wasserkraft über 15 Jahre und die Erträge aus 
Windkraft über 4 Jahre normiert, um Witterungseinflüsse zu minimieren. 

Der Anteil Erneuerbarer betrug im Jahr 2011 31,0 %, 2005 lag der Anteil bei 
24,1 % (STATISITK AUSTRIA 2012a). In dieser Berechnungsmethode wird auch 
der nichtenergetische Einsatz von Kohle, Koks und Heizöl im Hochofen berück-
sichtigt, da dieser international in den Bruttoendenergieverbrauch aufgenom-
men wird.  

Tabelle 6: Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch  
(Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2012a). 

Angaben in TJ 2005 2010 2011 

energetischer Endverbrauch  1.118.300 1.134.658 1.089.184 

Verbrauch des Sektors Energie (Strom & Fern-
wärme nur von Kraft- und Heizwerken) 10.299 9.192 8.574 

Transportverluste (Strom & Fernwärme)  17.286 20.154 19.453 

nichtenergetischer Verbrauch im Hochofen von 
Koks, Kohlestaub und Heizöl  46.811 39.088 36.427 

Bruttoendenergieverbrauch 1.192.696 1.203.092 1.153.638 

Anteil erneuerbare Energieträger (in TJ) 285.860 366.853 357.544 

Anteil erneuerbare Energieträger (in %) 24,1 % 30,5 % 31,0 % 
 

Strombilanz 

Die Aufbringung von Strom wird in Wasserkraftwerke (Lauf- und Speicherkraft 
(Erzeugung aus natürlichem Zufluss)), Wärmekraftwerke, Wind, Photovoltaik 
und Geothermie, statistische Differenzen sowie den Importüberschuss unter-
gliedert. 

Anteil erneuerbarer 
Energieträger  

Stromaufbringung 
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Tabelle 7: Stromaufbringung und -verbrauch (Quellen: E-CONTROL 2012a, eigene 
Berechnungen). 

 Angaben in GWh 
1990 2000 2005 2009 2010 2011 

Laufkraftwerke 23.424 31.048 26.972 29.635 28.002 25.276 

Speicherkraftwerke 8.070 11.020 10.309 11.242 10.369 8.883 

Wärmekraftwerke (inkl. Bi-
omasse) 17.921 18.270 26.126 23.360 27.384 25.832 

Wind, Photovoltaik und 
Geothermie  

- 67 1.347 1.979 2.096 1.985 

statistische Differenz - - – 312 74 16 157 

Importüberschuss – 459 – 1.296 2.623 780 2.437 8.195 

Gesamtstromverbrauch 48.957 59.109 67.066 67.070 70.304 70.329 
 

Für die Stromaufbringung aus Wind und Photovoltaik ist die unterschiedliche 
Witterung zu berücksichtigen. Die Erträge aus Wasserkraftwerken schwanken 
je nach Menge an Regenwasser um ca. 12 %. 

Der Verbrauch untergliedert sich in Endverbraucher (einschließlich Stromver-
brauch des nicht elektrischen Energiesektors), Netzverluste, Eigenverbrauch 
von Kraftwerken und die Verluste bei der Pumpspeicherung.  

 

  
Abbildung 39: Stromaufbringung und -verwendung, bezogen auf die gesamte Versorgung aus öffentlichen Netzen 

und Eigenstromerzeugern. 
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Im Jahr 2011 wurden insgesamt 52.781 GWh Strom in Anlagen der öffentlichen 
Strom- und Wärmeversorgung erzeugt.83 Zusätzliche 9.381 GWh sind durch in-
dustrielle Eigenstromproduktion abgedeckt (STATISTIK AUSTRIA 2012a). Strom 
wird auch importiert: 2011 lag der Import um 8.195 GWh über dem Stromexport 
(E-CONTROL 2012a).  

Von der gesamten Stromerzeugung von 62.162 GWh wurden im Jahr 2011 
55 % in Wasserkraftwerken produziert, 2005 lag dieser Anteil bei 57 %. Die 
Produktion aus fossilen Brennstoffen ist von 37 % im Jahr 2005 auf 34 % im 
Jahr 2011 zurückgegangen. Der Anteil an Strom aus Biomasseheizkraftwerken 
und Abfallverbrennungsanlagen (nur erneuerbarer Anteil) ist von 4 % (2005) auf 
7 % (2011) gestiegen. Der Beitrag der Windkraft lag 2005 bei 2 % und 2011 bei 
3 % (STATISTIK AUSTRIA 2012a). 

Aus der öffentlichen Stromproduktion wurden 2011 63 % des Stroms in Was-
serkraftwerken produziert, 2005 lag dieser Anteil bei 64 %. Die Produktion aus 
fossilen Brennstoffen ist von 32 % im Jahr 2005 auf 29 % im Jahr 2011 zurück-
gegangen.  

In den industriellen Eigenanlagen wurden 2011 66 % des Stroms aus fossilen 
Energieträgern produziert, 2005 lag dieser Anteil ebenfalls bei 66 %. Aus bio-
genen Brennstoffen wurden im Jahr 2011 23 % erzeugt. Der Anteil an Strom 
aus Wasserkraftwerken geht seit 1990 (35 %) kontinuierlich zurück und lag 
2005 bei 15 % und 2011 bei 10 %. Windkraft wird industriell nicht zur Stromer-
zeugung genutzt (STATISTIK AUSTRIA 2012a).  

 

Ökostrom 

Das Ökostromgesetz 2002 (ÖSG; BGBI. I Nr. 149/2002) löste einen Investiti-
onsboom in Ökostromanlagen aus. Bei der Novelle 2006 wurden Einspeisetarife 
und Tariflaufzeiten gekürzt und das Förderbudget gedeckelt – dadurch kam es 
de facto zu einem Ausbaustopp bei Ökostromanlagen. Die Steigerung der tat-
sächlich eingespeisten sonstigen Ökostrommengen bis Ende 2008 ist auf die In-
betriebnahme von Ökostromanlagen zurückzuführen, die auf Basis des Öko-
stromgesetzes 2002 gefördert wurden. Mit den Novellen 2008 und 2009 wurden 
wieder attraktivere Rahmenbedingungen geschaffen, allerdings mit einem eher 
geringen Jahresfördervolumen von 21 Mio. Euro, was dazu führte, dass die zur 
Verfügung stehenden Fördermittel für viele Jahre im Vorhinein ausgeschöpft 
wurden. Durch das Ökostromgesetz 2012 wurden diese Warteschlangen weit-
gehend abgebaut. 

2002, im letzten Jahr vor weitgehender Gültigkeit des bundesweiten Ökostrom-
gesetzes, wurden ca. 400 GWh Ökostrom eingespeist. Danach stieg die Öko-
stromproduktion auf rund 4.230 GWh im Jahr 2007 an. Seither blieben die durch 
die Ökostromabwicklungsstelle geförderten Mengen weitgehend unverändert 
(E-CONTROL 2012b), da sich die Wirkung geänderter Rahmenbedingungen in 
der Regel erst 2 bis 3 Jahre später voll entfaltet. Insgesamt erreichte der geför-
derte Ökostrom (ohne Wasserkraft) 2011 einen Anteil von rund 6,3 % am Ge-
samtstromverbrauch. 

                                                      
83 Diese Angabe ist auf die öffentliche Stromerzeugung bezogen und umfasst alle Einspeisungen in 

das öffentliche Netz mit Ausnahme von Pumpstrom. 
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Der Rückgang der Produktion aus Windkraftwerken von 2010 auf 2011 ist auf 
schlechteres Windaufkommen zurückzuführen; die installierte Leistung der 
Kraftwerke stieg von 988 MW auf 1.056 MW (E-CONTROL 2012c). Der starke 
Rückgang bei Anlagen mit flüssiger Biomasse ist auf die 2010 stark reduzierten 
Tarife zurückzuführen. Flüssige Biomasse sollte in den Verkehrssektor gelenkt 
werden.  

Tabelle 8: Ökostrom-Einspeisemengen (ohne Wasserkraft) nach Energieeinheiten 1. 
Es sind nur jene Mengen enthalten, die an die Ökostromabwicklungsstelle 
verkauft werden (Quellen: E-CONTROL 2012b; 2013a). 

Ökostrom-Energieträger 
(ohne Wasserkraft) 

Einspeisemengen in GWh 

2002* 2005 2009 2010 2011 2012 

Wind 174 1.328 1.915 2.019 1.883 2.386 

Biomasse fest (inklusive  
Abfälle mit hohem bioge-
nem Anteil)** 

92 
553 1.958 1.987 1.969 1.983 

Biomasse gasförmig 16 220 525 539 520 554 

Biomasse flüssig 2 33 39 30 12 0,3 

Photovoltaik*** 2 13 21 26 39 101 

Deponie-, Klärgas,  
Geothermie 92 65 46 44 41 32 

Summe 378 2.212 4.503 4.647 4.464 5.056 

* Für die Jahre vor 2002 liegen keine Daten vor. 

** Die Stromproduktion aus Ablauge ist in diesen Zahlen nicht inkludiert, da diese nicht über das 
Ökostromgesetz gefördert wird.  

*** Neue Photovoltaikanlagen < 5 kW werden über den Klima- und Energiefonds gefördert und sind 
daher nicht enthalten. 

 

Aufgrund der langen Projektvorlaufzeiten für Ökostromanlagen gab es erst 2012 
wieder einen deutlichen Anstieg der Einspeisemengen, vor allem bei Windkraft 
und Photovoltaik. Letztere spielt aber trotz eines starken relativen Anstiegs der-
zeit noch eine untergeordnete Rolle. In den Jahren 2008 bis 2011 wurden über 
diese Schiene 14.400 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 67 MWp

84 unter-
stützt (KLIMA- UND ENERGIEFONDS 2012)85. 

 

                                                      
84 MWp – Megawatt Peak: von Solarzellen abgegebene elektrische Leistung 
85 Der Klima- und Energiefonds wurde 2007 eingerichtet, um die Umsetzung der Klimastrategie der 

Bundesregierung zu unterstützen und nahm im gleichen Jahr seine Arbeit auf. 

Fördergelder wirken 
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III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)176 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Energie 

Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 175 

Stromimporte und -exporte 

Österreich war bis zum Jahr 2000 Stromnettoexporteur, seither wird mehr Strom 
importiert als exportiert. In der Energiestrategie Österreich ist als Ziel vorgese-
hen, dass Österreich netto keinen Strom importiert. Bis zum Jahr 2007 ist der 
Importüberschuss auf über 6 TWh angestiegen, im Jahr 2009 aber – bedingt 
durch die Wirtschaftskrise – wieder auf unter 1 TWh gesunken. Durch eine wit-
terungsbedingte geringe Produktion aus Wasserkraftwerken sowie ungünstige 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Gaskraftwerke (aufgrund eines gestie-
genen Gaspreises) erreichte der Importüberschuss im Jahr 2011 einen Höchst-
wert von 8,2 TWh bzw. ca. 12 % des österreichischen Stromverbrauchs. 

Österreich importiert Strom vorwiegend aus Deutschland (13,7 TWh im Jahr 
2011) und Tschechien (10,1 TWh). Aus den übrigen Nachbarländern wurden 
2011 in Summe nur 1,1 TWh importiert. Exportiert wird in die Schweiz (7,4 TWh), 
nach Deutschland (4,0 TWh), Slowenien (2,4 TWh), Ungarn (1,6 TWh), Italien 
(1,1 TWh) und Liechtenstein (0,3 TWh). Deutschland ist somit das einzige 
Land, das sowohl beim Export als auch beim Import eine große Rolle spielt. 

 

Stromkennzeichnung 

Die österreichische Bevölkerung hat die Produktion von Atomstrom 1978 per 
Referendum abgelehnt, diese ist seither gesetzlich verboten (Atomfreies Öster-
reich; BGBl. I Nr. 149/1999). Die Unfälle in Tschernobyl 1986 und Fukushima 
2011 haben die Folgen eines Reaktorunfalls deutlich gemacht.  

Im Jahr 2011 wurden 24.972 GWh Strom importiert, daher hat Österreich auch 
einen Anteil von Atomstrom im Strommix (4,9 % laut E-CONTROL 2012d). Um 
das Ziel zu erreichen, 2015 frei von Atomstrom zu sein (BKA 2012), wurde am 
14. September 2011 die Verordnung der E-Control über die Regelungen zur 
Stromkennzeichnung und zur Ausweisung der Herkunft nach Primärenergieträ-
gern (Stromkennzeichnungsverordnung; BGBl. II Nr. 310/2011) erlassen (E-
CONTROL 2012e). 

Am Atomstromgipfel vom 16. April 2012 wurde auch beschlossen, dass sich die 
Energieversorgungsunternehmen verpflichten, für die Endkundenversorgung86 
auf den Bezug von Atomstrom zu verzichten, und ein „Atomstromfrei-Gütesie-
gel“ zu schaffen. In der Regierungsvorlage vom 3. April 2013 werden im Rahmen 
dieses Energieeffizienz-Paktes unter Art. 3 das Elektrizitätswirtschafts- und -or-
ganisationsgesetz (ElWOG 2010; BGBl. I Nr. 110/2010) geändert und dieser 
Beschluss vom 16. April 2012 rechtlich umgesetzt. 

 

Stromverbrauch 

Strom wird in den Anlagen zur Energieversorgung – das sind Kraft- und Heiz-
werke, Pumpspeicher, Raffinerie (bilanziert als Verbrauch des Sektors Energie) –, 
auf dem Weg zum Endkunden (bilanziert als Transportverluste) und bei den 
Endkunden selbst (Haushalte, Dienstleister, Landwirtschaft, Industrie, Verkehr; 
bilanziert als energetischer Endverbrauch), verbraucht. 

                                                      
86 Der Verbrauch des Sektors Energie und die Transportverluste könnten also bilanztechnisch sehr 

wohl aus Atomstrom bestehen. 
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Tabelle 9: Stromverbrauch (Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2012a). 

Verbrauch in PJ 1990 2000 2005 2009 2010 2011 

Verbrauch des Sektors Energie  12 16 20 20 23 23 

Transportverluste  11 12 12 13 13 13 

energetischer Endverbrauch  152 183 208 209 217 218 

Summe  176 211 240 242 253 253 
 

Der Stromverbrauch ist seit 1990 um fast 44 % gestiegen und betrug 2011 
253 PJ. Seit 2005 ist ein Anstieg von rund 13 PJ zu verzeichnen. Die Transport-
verluste hängen in erster Linie von der Menge des benötigten Stroms ab und 
liegen seit einigen Jahren bei ca. 5 %. Der Verbrauch des Sektors Energie ist in 
den Jahren 2005 bis 2011 nicht nur absolut, sondern auch relativ gestiegen und 
lag im Jahr 2011 bei 9,0 %. Etwa die Hälfte dieses Anstiegs stammt aus den 
gestiegenen Pumpspeicherverlusten  

Zum Ausgleich der ungleichmäßigen Stromnachfrage und des Angebots wer-
den neben flexiblen Gaskraftwerken auch Pumpspeicherkraftwerke eingesetzt 
(Regelenergie). Diese werden aus betriebswirtschaftlichen Gründen darüber 
hinaus auch verwendet, um tagsüber bei hohem Strompreis Strom zu erzeugen 
und nachts bzw. an Wochenenden bei niedrigem Strompreis Wasser aus tiefe-
ren Regionen in einen höher gelegenen Speichersee zu pumpen, wo es wieder 
zur Stromproduktion zur Verfügung steht. 

Seit dem Jahr 2000 sind sowohl der Stromverbrauch für Pumpspeicherung als 
auch die erzeugte Menge aus Pumpspeichern gestiegen. Damit einhergehend 
haben die dabei entstehenden Verluste (u. a. hydraulische Verluste, Verluste in 
Generatoren, Transformatoren) proportional zugenommen. Im Jahr 2011 betru-
gen die Pumpstromverluste (Verbrauch für Pumpstrom minus Erzeugung aus 
gepumptem Zufluss) ca. 1,5 TWh, was ca. 2,2 % des österreichischen Strom-
verbrauchs entspricht.  
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Abbildung 40: Strom, energetischer Endverbrauch nach Sektoren. 

Der größte Teil des energetischen Endverbrauchs entfiel 2011 mit 44 % auf den 
Sektor Industrie und produzierendes Gewerbe. Private Haushalte hatten einen 
Anteil von 28 %, öffentliche und private Dienstleistungen von 22 % (STATISTIK 
AUSTRIA 2012a). Zwischen 2005 und 2011 ist der Anteil des Sektors Industrie 
gleichgeblieben, in den privaten Haushalten und Verkehr um 1 % gesunken und 
bei den Dienstleistungen um 2 % gestiegen. 

 

Energiepreise 

Im Dezember 2012 betrug der Strompreis für Haushalte 17–21 ct/kWh brutto 
(E-CONTROL 2013b). Im Jahr 2010 lag der Strompreis87 für österreichische 
Haushalte bei durchschnittlich 14,1 ct/kWh (netto) bzw. 19,5 ct/kWh (brutto), im 
Jahr 2008 bei 12,6 ct/kWh bzw. 17,6 ct/kWh. Die durchschnittlichen Strom-
preise für die Industrie betrugen im Jahr 2008 8,7 ct/kWh bzw. 10,5 ct/kWh (E-
CONTROL 2013c).  

Der Gaspreis lag für Haushalte im Dezember 2012 bei 5,8–8,0 ct/kWh inklusive 
Steuern und Netzabgaben (E-CONTROL 2013d). Für die Industrie weist die E-
Control für das Jahr 2011 einen Gaspreis von 3,0 ct/kWh ± 0,6 ct/kWh aus (E-
CONTROL 2013e). Die durchschnittliche Vertragslaufzeit betrug 21 Monate. Der 
Gaspreis für Kraftwerke ist nicht von der Statistik Austria und E-Control ausge-
wiesen. 

 

                                                      
87 Nettopreis: Energiepreis + Netzgebühr. Bruttopreis: Nettopreis + Steuern + Abgaben. 
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Energieeinsatz für Raumwärme 

Für Raumwärme (Heizung, Warmwasser) und Klimaanlagen wurden 2011 
ca. 30 % des energetischen Endverbrauchs (rund 330 PJ) aufgewendet. Im Be-
reich Raumwärme wird – nach der Kategorie Transport – die meiste Energie 
genutzt (STATISTIK AUSTRIA 2012b).  

Bei Neubauten ist es in den letzten Jahren zu einer Reduktion des spezifischen 
Energiebedarfs gekommen. Dieser Effekt wurde durch Anpassungen der Bau-
ordnungen in den Bundesländern und der Umweltförderung-Inland sowie höhe-
re Anforderungen an die thermische Qualität in der Wohnbauförderung (§ 15 a 
Bundesverfassungsgesetz-Vereinbarung; BGBl. Nr. 1/1930) erreicht, aber auch 
durch regulative Maßnahmen wie das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG 
2012; BGBl. I Nr. 27/2012). 

Bei älteren Gebäuden ist der Anteil am Energieeinsatz im Vergleich zur Fläche 
überproportional hoch. Das Energieeffizienzpotenzial, das durch thermische Sa-
nierung, Anpassung der Heizsysteme und Niedertemperatur-Wärmeabgabesys-
teme gewonnen werden kann, ist bei diesen Gebäuden besonders hoch (EEG 
2009). 

Brennstoffe aus Ölprodukten (18 %) und Gas (27 %) liefern 45 % der Endener-
gie für Raumwärme. Rund 27 % wird mit erneuerbaren Energieträgern, größ-
tenteils Brennholz, abgedeckt. Fernwärme hat einen Anteil von 19 %, elektri-
sche Energie von 8 % und Kohle von 1 %. Der Anteil erneuerbarer Energieträger 
ist zwischen 2005 und 2011 um 4 Prozentpunkte gestiegen (STATISTIK AUSTRIA 
2012b). 

Thermische Sanierungen und die Änderung der Energieträgerstruktur in Verbin-
dung mit effizienten neuen Heizsystemen für die Raumwärmebereitstellung ha-
ben im letzten Jahrzehnt zu einer deutlichen Minderung des Energiebedarfs pro 
Quadratmeter konditionierter88 Nutzfläche bzw. Brutto-Grundfläche in privaten 
Haushalten und bei Dienstleistungen geführt. Das Bevölkerungswachstum, der 
Trend zu mehr und zu größeren Wohnungen sowie steigende Komfortansprü-
che bei der Raumtemperatur im Winter und im Sommer und bei der Raumluft-
qualität haben den Gesamteffekt der Effizienzverbesserung jedoch insgesamt 
erheblich abgeschwächt. Überlagert sind diese Effekte durch jährliche Fluktua-
tionen, bedingt durch die von der jährlichen Witterung abhängigen Heizgradtage 
und Kühlgradtage. In den letzten 20 Jahren war in acht von neun Bundeslän-
dern ein deutlich sinkender Trend der Heizgradtage und steigender sommerli-
cher Temperaturen zu beobachten (  Klimawandelanpassung). 

Die wichtigsten Instrumente für Effizienzverbesserungen im Gebäudebestand 
sind die Wohnbauförderung der Länder, die Umweltförderung Inland (UFI) und 
der „Sanierungscheck des Bundes“. Kurzfristig wirksam sind vor allem die Anzahl 
der thermischen Sanierungen von einzelnen Bauteilen, die Modernisierung des 
Heizsystems und umfassende, größere Sanierungen. Zusätzlich ist die Sanie-
rungsqualität von hoher Bedeutung. Die jährliche Sanierungsrate, ausgedrückt 
als thermisch-energetische umfassende Sanierungsäquivalente, lag in den letz-
ten Jahren unter 1 % (UMWELTBUNDESAMT 2012). Eine genaue jährliche Erfas-
sung existiert nicht. In der Energiestrategie Österreich sowie der Klimastrategie 

                                                      
88 Gebäude, deren Innenraumklima unter Einsatz von Energie beheizt, gekühlt, be- und entlüftet 

oder befeuchtet wird. 
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ist eine Erhöhung der Sanierungsrate auf 3 % vorgesehen (BMWFJ & BMLFUW 
2010). Allerdings werden einerseits die Förderbudgets derzeit eher gekürzt als 
erhöht und andererseits auch manche angebotenen Fördermittel nicht in An-
spruch genommen (APA-OTS 2013).  

 

 

12.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Der energetische Endverbrauch lag im Jahr 2011 um 11 PJ unter dem Zielwert 
für das Jahr 2020, zuvor wurde im Jahr 2010 mit 1.134 PJ ein neuer Höchstwert 
erreicht. Der Rückgang von 2010 auf 2011 ist vor allem auf einen geringeren 
Energieverbrauch für Haushalte und Dienstleistungen aufgrund eines wärmeren 
Winters zurückzuführen. Für eine gesicherte Einhaltung des 1.100 PJ-Ziels ist 
es notwendig, den Energieverbrauch kontinuierlich zu reduzieren. Um das Auf-
treten von Rebound-Effekten bei Effizienzmaßnahmen zu verhindern, sind 
Energiepreise bzw. deren steuerlicher Anteil ein wesentliches Instrument. 

Strom ist ein wichtiger Energieträger (2011: 253 PJ), der im Endverbrauch als 
sauber gilt. Diese Betrachtung enthält jedoch weder die Umwandlungsverluste 
und die damit verbundenen Emissionen noch die Transportverluste. Die Ge-
samteffizienz89 der kalorischen Kraftwerke bei reiner Verstromung beträgt sta-
tistisch 35 %, jene der KWK-Anlagen 70 %. Die statistische Gesamteffizienz der 
Wärmegewinnung (Heizwerke) beträgt analog berechnet 66 %. Die Reduktion 
des Gesamtenergieverbrauchs ist auch durch eine Vermeidung von Umwand-
lungs- (122 PJ) und Transportverlusten (21 PJ) möglich, was durch eine Ver-
besserung der Wirkungsgrade, effizienzgesteuerten Betrieb und lokale Erzeu-
gung erreicht werden kann.  

Der Anteil erneuerbarer Energieträger lag 2011 insgesamt bei 31,0 % und damit 
noch deutlich unter dem Ziel von 34 %. Selbst bei einem konstanten Energie-
verbrauch muss daher bis 2020 die Aufbringung von erneuerbaren Energieträ-
gern (derzeit 357,5 PJ) gesteigert werden. Dabei gilt es weiterhin und verstärkt 
auf die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes und der Biodiversität zu ach-
ten. Für Biomasse sind die optimierten Verwertungspfade sowohl in der energe-
tischen als auch der stofflichen Verwendung zu realisieren. Zur Einbindung der 
erneuerbaren Energieträger sind der Umbau von Netzen und der Ausbau von 
ökologisch verträglichen Speichermöglichkeiten erforderlich, auch um eine de-
zentrale Versorgung zu ermöglichen.  

 

Vorschau 2020 und 2030 

Szenarien dienen der Vorschau auf die unter gegebenen Rahmenbedingungen 
(Wirtschaftswachstum, Energiepreise, ...) zu erwartenden Entwicklungen sowie 
der Abbildung von Maßnahmen und deren Wirksamkeit. In der Energie- und 
Klimapolitik wird auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene mit 
Szenarien als Mittel zur Vorschau, Gestaltung und Kommunikation gearbeitet. 

 

                                                      
89 berechnet als (Umwandlungsausstoß – Transportverluste – Eigenverbrauch)/Umwandlungsein-

satz 

Energieverbrauch 
reduzieren  
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Im Jahr 2012 wurden Energie- und Treibhausgas-Szenarien für die Erfüllung 
der nationalen Berichtspflicht an die EU und das internationale Klimasekretariat 
erstellt. Im Szenario WEM90, das auf einem durchschnittlichen Wirtschaftswachs-
tum von 1,5 % p. a. bis 2030 basiert und bei dem alle bis zum 8. März 2012 be-
schlossenen Maßnahmen berücksichtigt wurden, wird für das Jahr 2020 ein 
energetischer Endverbrauch von 1.157 PJ ausgewiesen, falls keine weiteren 
Maßnahmen gesetzt werden. Unter diesen Annahmen wird mit 33,4 % auch der 
Anteil erneuerbarer Energieträger von 34 % am Bruttoendenergieverbrauch ver-
fehlt (UMWELTBUNDESAMT 2013). 

Das Szenario WAM90 zeigt für das Jahr 2020 mit einem Bruttoinlandsverbrauch 
von 1.446 PJ, einem energetischer Endverbrauch von 1.099 PJ und einem An-
teil erneuerbarer Energieträger von 34,7 %, dass durch die Umsetzung zusätz-
licher Maßnahmen die Ziele erreicht werden können. Als wichtigste sektorüber-
greifende Maßnahme wurde die Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie ange-
nommen.  

 

 
Abbildung 41: Bruttoinlandsverbrauch nach Energieträgern für die Energiebilanz und die 

Szenarien WEM und WAM.  

Bedeutende Maßnahmen im Sektor Verkehr91 zum Erreichen der 2020-Ziele 
sind ein flächendeckendes Tempolimit und die Reduktion des Treibstoffexports 
im Tank durch eine Annäherung der Treibstoffpreise an das Auslandsniveau. 
Daraus ergibt sich für den energetischen Endverbrauch für das Jahr 2020 ein 
Wert von 394 PJ und für das Jahr 2030 ein Wert von 416 PJ im Szenario WAM, 
sowie maßnahmenbedingte Einsparungen zum Szenario WEM von 39 PJ im 
Jahr 2020 und 37 PJ im Jahr 2030 (  Verkehr). 

Im Sektor Industrie wurde die Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie entspre-
chend der österreichischen Zielwerte für Emissionshandel und Nicht-Emissions-
handelsbereich im Szenario WAM hinterlegt. Daraus ergeben sich für das Jahr 

                                                      
90 WEM: with existing measures; WAM: with additional measures 
91 inkl. Offroad-Industrie, Haushalte und Landwirtschaft 
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2020 ein Wert von 327 PJ und für das Jahr 2030 von 379 PJ sowie Maßnah-
meneffekte gegenüber dem Szenario WEM von 13 PJ im Jahr 2020 und 37 PJ 
im Jahr 2030. Das wichtigste Instrument zur Eindämmung der Treibhausgas-
Emissionen und des Energieverbrauchs ist der EU-Emissionshandel (EU-ETS). 
Dieser hat die Erwartungen bisher nicht erfüllt und muss daher durch Instru-
mente wie z. B. die spätere Versteigerung von Zertifikaten (backload) oder die 
Herausnahme von Zertifikaten (set-aside) verbessert werden (  Klimaschutz). 

In den Sektoren Haushalte und Dienstleistungen wurden im Szenario WAM ei-
ne Verbesserung der Sanierungsqualität und eine Verlagerung des Förder-
schwerpunkts vom Neubau zur thermischen Sanierung angenommen. Daraus 
ergeben sich für das Jahr 2020 ein Wert von 360 PJ und für das Jahr 2030 von 
331 PJ sowie Maßnahmeneffekte gegenüber dem Szenario WEM von 6 PJ im 
Jahr 2020 und 11 PJ im Jahr 2030. Die Raumwärme für Gebäude sollte vorran-
gig aus hocheffizient erzeugter Fernwärme oder aus erneuerbaren Energieträ-
gern (z. B. Wärmepumpen, Solarthermie) bereitgestellt werden. Bei der Ver-
brennung von Energieträgern sollten für die Heizanlagen hohe Energie- und 
Emissionsstandards vorgeschrieben werden und die Intervalle der Überprüfung 
durch Fachleute verkürzt werden. Eine effizientere und dezentrale Wärmever-
sorgung kann durch eine verbindliche Erhebung von Wärmekatastern erreicht 
werden, die von Energiebeauftragten der Gemeinden ausgewertet werden. Da-
durch werden Transportverluste reduziert und Abwärmepotenziale genutzt. 

Der gesamte Stromverbrauch beträgt im Szenario WAM im Jahr 2020 274 PJ 
bzw. 76.241 GWh und 326 PJ im Jahr 2030. Durch die höhere Effizienz erge-
ben sich im Szenario WAM Einsparungen zum Szenario WEM von 4 PJ im Jahr 
2020 und 9 PJ im Jahr 2030. Diese Entwicklung ist auf den steigenden Bedarf 
in den Sektoren Industrie, Dienstleistungen und Verkehr zurückzuführen. Im 
Sektor Industrie wächst der Strombedarf bis 2020 um 22 %. Nettostromimporte 
sind zwar hinsichtlich der Verluste und Emissionen bilanztechnisch vorteilhaft, 
die unbekannte Herkunft des Stroms (Atomstrom) – die laut Regierungsvorlage 
vom 3. April 2013 (Energieeffizienzpaket) ab 2015 wegfallen würde – und die 
Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten sind allerdings klare Nachteile 
(UMWELTBUNDESAMT 2013).  

Allerdings zeigt sich auch mit Annahme aller Maßnahmen im Szenario WAM, 
dass der Energieverbrauch nach 2020 wieder deutlich steigt und im Jahr 2030 
1.150 PJ erreichen wird. Folglich sind auch nach 2020 unbedingt weitere ord-
nungsrechtliche und fiskalische Maßnahmen (ökologische Steuerreform) zu 
setzen. Diese sollen nicht auf die Nachfrage beschränkt werden, sondern auch 
die Verluste verringern, die bei der Erzeugung und Verteilung von Strom und 
Fernwärme auftreten. Aufgrund des höheren Gesamtwirkungsgrades ist die 
kombinierte Erzeugung von Strom und Wärme jedenfalls gegenüber der reinen 
Verstromung vorzuziehen. Durch eine geeignete Standortwahl im Rahmen von 
regionalen Energiekonzepten können die Transportwege verkürzt und die Ver-
luste verringert werden.  
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Abbildung 42: Energetischer Endverbrauch nach Sektoren im Szenario WAM (with additional measures) für die Jahre 
2020 und 2030. 

 

Ausblick 2050 

Die Europäische Kommission hat den Weg zur Erreichung des 2 °C-Ziels und 
die damit verbundene Reduktion der Treibhausgas-Emissionen von 80–95 % im 
Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft 
bis 2050 dargelegt. Des Weiteren wurde einige Monate später ein Energiefahr-
plan 2050 vorgelegt, der eine Reduktion des Energieverbrauchs bei fossilen 
Energieträgern durch starke Verbesserung der Energieeffizienz, den verstärk-
ten Einsatz erneuerbarer Energieträger sowie den Einsatz von Kernkraftwerken 
und Carbon Capture and Storage (CCS92) in verschiedenen Decarbonisierungs-
szenarien abbildet (KOM(2011) 112). Beide Fahrpläne (Roadmaps) gehen von 
der Annahme weitgehend stabiler Energiepreise, jedoch hoher CO2-Preise auf-
grund eines weltweiten Kohlenstoffmarktes aus. Die Kohlenstoffpreise bewirken 
die Verschiebung im Energieträgerspektrum, den Einsatz energieeffizienter 
Technologien und nach 2030 den Einsatz von CCS. In den europäischen Refe-
renzszenarien sind CO2-Preise zwischen 20 Euro und 50 Euro hinterlegt 
(KOM(2011) 885). 

Im Energiefahrplan 2050 ist eine steigende Gesamtstromnachfrage dargestellt, 
da Elektrizität fossile Brennstoffe im Verkehr und im Gebäudebereich ersetzen 
soll. Für die Integration erneuerbarer Energieträger in wesentlichen Mengen 
verweisen die Fahrpläne auf die Notwendigkeit, die bestehenden Netze zu adap-
tieren (Niederspannungsnetz) und auszubauen. Die Möglichkeiten zur Speiche-
rung von Elektrizität (z. B. in Batterien oder durch Umwandlung in andere Ener-
gieträger) müssen vergrößert und verbessert werden, um dem Netzproblem zu 
begegnen. 

                                                      
92 Carbon Capture and Storage: technische Abscheidung und geologische Speicherung von CO2 
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Die ambitionierten Ziele machen deutlich, dass alle Sektoren wesentliche Bei-
träge zur Zielerreichung leisten müssen. Die Sektoren Raumwärme und Ver-
kehr müssen so gut wie kohlenstofffrei werden. Im Energiefahrplan 2050 ist die 
Nutzung von Technologien vorgesehen, denen Österreich kritisch gegenüber-
steht (Nuklearenergie, Schiefergas und CCS). Österreich will bis 2015 atom-
stromfrei sein, die Anwendung von Carbon Capture and Storage wurde in Ös-
terreich verboten (CCS-Gesetz; BGBl. I Nr. 144/2011) (  Klimaschutz). Vor ei-
ner allfälligen Nutzung von Schiefergas sind ökologische Fragestellungen im 
Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu klären.  

Im Fahrplan für eine CO2-arme Wirtschaft 2050 sind Zwischenziele für 2030 
genannt. Verbindliche Zwischenziele auf Ebene der Mitgliedstaaten für das Jahr 
2030 sind unerlässlich. Ebenso notwendig ist die Anpassung der Roadmaps an 
neue Entwicklungen und Erkenntnisse und ein Monitoring der Zielerreichung. 

Die wichtigste Botschaft der Fahrpläne für die Ziele 2020 ist, dass diese ambi-
tionierter ausfallen müssten, um den Zielpfad 2050 zu erreichen. Eine Treib-
hausgas-Reduktion über 20 % hinaus würde insbesondere höhere CO2-Preise 
als derzeit erfordern. Damit würden frühzeitig Investitionen in energieeffiziente 
und kohlenstoffarme Technologien angeregt, während unter den gegebenen 
Verhältnissen ein „lock-in-Effekt“ (Festhalten an bestehenden Technologien 
durch bereits getätigte Investitionen in einem langen Investitionszyklus93) und 
deutlich höhere Kosten für eine spätere Zielerreichung zu erwarten sind. 

 

 

12.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig:  

 Um den Gesamtenergieverbrauch zu verringern, sind neben dem Endver-
brauch auch die Umwandlungsverluste und Transportverluste zu minimieren. 
Die Erhöhung der Gesamtwirkungsgrade (i. e. die Verringerung des Um-
wandlungsverlustes) ist rechtlich verbindlich festzulegen (Gesetzgeber, 
BMWFJ, BMLFUW, Bundesländer). 

 Um den Verlust von natürlichem Lebensraum und Biodiversität durch die 
steigende Nutzung erneuerbarer Energieträger, aber auch fossiler Energie-
träger, zu vermeiden oder bewusst zu gestalten (Raumplanung) ist die Ab-
wägung von Energiegewinnung gegen den Schutz von Natur und Biodiversi-
tät transparent zu bewerten (BMWFJ, BMLFUW, Bundesländer, Gemeinden). 

 Die Energieinfrastruktur ist so zu gestalten, dass eine lokale Erzeugung und 
Nutzung (Dezentralisierung) von Strom aus erneuerbaren Energieträgern so-
wie der Lastausgleich und der Einsatz innovativer Energiespeicher möglich 
sind (Gesetzgeber, BMWFJ inkl. Regulator, BMLFUW). 

 Durch die verpflichtende Einrichtung kommunaler Energiebeauftragter und 
die verbindliche Erhebung von Wärmekatastern auf kommunaler, regionaler 
und Bundesländerebene ist eine effizientere, dezentrale Wärmeversorgung zu 
erreichen (BMWFJ, BMLFUW, Bundesländer). 

                                                      
93 Große industrielle Anlagenteile sind 20–50 Jahre in Betrieb. 
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 Eine weitgehende Umstellung der Wärmebereitstellung im Haushaltsbereich 
auf erneuerbare Energieträger ist aus energie- und klimapolitischen Gründen 
notwendig. Dafür sind entsprechende Regelungen im Heizungs- und Wohn-
recht zu treffen sowie entsprechende Förderungen für sozial schwache Be-
völkerungsschichten zur Verfügung zu stellen. Um den Betrieb von ineffizien-
ten Heizanlagen mit hohem Schadstoffausstoß hintanzuhalten, sind regel-
mäßige Inspektionen von Kleinfeuerungen anhand hoher technischer Stan-
dards vorzuschreiben (Bundesländer, BMWFJ). 

 Um die Sanierungsrate bis 2020 um 50 % zu steigern, ist der Förderungs-
schwerpunkt innerhalb der Wohnbauförderung vom Neubau hin zur thermi-
schen Sanierung zu verschieben. Für Dienstleistungs- und Industriegebäude 
sind degressive Förderungen zur Sanierung vorzusehen sowie eine Sanie-
rungsverpflichtung in Aussicht zu stellen, um entsprechende Anreize auszu-
lösen. Im Neubau (Wohngebäude und Nichtwohngebäude) ist ein Niedrigst-
energiestandard so bald wie möglich verbindlich vorzuschreiben (Landtage, 
Landesregierungen, BMWFJ, BMLFUW). 

 Um den Stromverbrauch der Sektoren Haushalte, Dienstleistungen und Land-
wirtschaft zu reduzieren, sind hoch effiziente Geräte zu verwenden und es ist 
darauf zu achten, dass diese nur bei Bedarf betrieben werden. Dazu dienen-
de Kennzahlen sind für gewerbliche Geräte im Rahmen von Energieaudits 
und für private Geräte durch Produktkennzeichnungen und Energieberatun-
gen (nationale Aufklärungskampagnen) bekannt zu machen. Um Rebound-
Effekte zu vermeiden, ist die Tarifgestaltung so zu gestalten, dass stromspa-
rende Verhaltensweisen belohnt werden (BMWFJ, BMLFUW, Bundesländer). 

 Um eine mit dem Energiefahrplan 2050 kompatible Entwicklung einzuleiten, 
sind verbindliche Zwischenziele für 2030 auf europäischer und nationaler 
Ebene festzulegen. Diese Ziele sollten jedenfalls auch Energieeffizienz und 
den Anteil erneuerbarer Energieträger umfassen. Zur Erreichung der Ziele ist 
die Umsetzung von konkreten Maßnahmen, wie eine Verteuerung fossiler 
Energieträger innerhalb und außerhalb des Emissionshandels, unumgänglich 
(EU-Ebene; BMWFJ, BMLFUW, BMF).  
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Rechtsnormen und Leitlinien 

Atomfreies Österreich (BGBl. I Nr. 149/1999): Bundesverfassungsgesetz für ein 
atomfreies Österreich. 

Bundesverfassungsgesetz (BV-G; BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.) 

CCS-Gesetz (BGBl. I Nr. 144/2011): Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über das 
Verbot der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid erlassen wird und 
das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, das Bundes-Umwelthaftungs-
gesetz, die Gewerbeordnung 1994 sowie das Mineralrohstoffgesetz geändert 
werden. 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG 2010; BGBl. I Nr. 110/2010): 
Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der 
Elektrizitätswirtschaft neu geregelt wird. 

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 (EAVG; BGBl. I Nr. 27/2012): Bundesgesetz über 
die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der In-
Bestand-Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten. 

Energieeffizienzrichtlinie (2012/27/EG): Richtlinie zur Energieeffizienz, zur Änderung der 
Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 
2004/8/EG und 2006/32/EG. ABl. Nr. L 315. 

Gebäuderichtlinie (RL 2010/31/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. ABl. 
Nr. L 153. 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011): Bundesgesetz zur Einhaltung von 
Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen 
Maßnahmen zum Klimaschutz.  

KOM(2007) 2: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2 Grad Celsius; Der Weg 
in die Zukunft bis 2020 und darüber hinaus. 

KOM(2011) 112: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050. 

KOM(2011) 885: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Energiefahrplan 2050. 

Kraftstoffverordnung 2012 (BGBl. II Nr. 2012/398): Verordnung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Qualität von 
Kraftstoffen und die nachhaltige Verwendung von Biokraftstoffen. 

OIB – Österreichisches Institut für Bautechnik (2011): OIB-Richtlinie 6, 
Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe: Oktober 2011. OIB-330.6-
094/11. 
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Ökostromgesetz 2002 (ÖSG; BGBI. I Nr. 149/2002): Bundesgesetz, mit dem 
Neuregelungen auf dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern und auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen werden 
sowie das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) und das 
Energieförderungsgesetz 1979 (EnFG) geändert werden. 

Ökostromgesetz 2012 (ÖSG; BGBl. I Nr. 75/2011): Bundesgesetz über die Förderung 
der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern. 

RL 2009/28/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG. ABl. Nr. L 140. 

Stromkennzeichnungsverordnung (BGBl. II Nr. 310/2011): Verordnung der E-Control 
über die Regelungen zur Stromkennzeichnung und zur Ausweisung der Herkunft 
nach Primärenergieträgern.  
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13 INDUSTRIELLE ANLAGEN 

Mit dem Einsatz von Umwelttechnologien und der Anwendung des Standes der 
Technik lassen sich Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen aus den Sektoren 
Industrie und Energieaufbringung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung re-
duzieren.  

 

 

13.1 Umweltpolitische Ziele 

Klima- und energiepolitische Ziele  

Die im Rahmen des Klima- und Energiepakets94 überarbeitete Emissionshan-
delsrichtlinie (RL 2003/83/EG i.d.F 2009/29/EG) legt die Rahmenbedingungen 
für die dritte Handelsperiode von 2013 bis 2020 fest (  Klimaschutz).  

Es gibt eine EU-weit festgesetzte Höchstmenge an Zertifikaten. Die Richtlinie 
wurde in Österreich mit dem Emissionszertifikategesetz 2011 (EZG 2011; BGBl. 
I Nr. 118/2011) umgesetzt.  

Außerhalb des Emissionshandels sind die nationalen Treibhausgas-Emissionen 
gemäß der Effort Sharing-Entscheidung (Entscheidung Nr. 406/2009/EG) bis 
2020 um 16 % gegenüber dem Jahr 2005 zu reduzieren. 

Um dieses Ziel im Nicht-EH-Bereich zu erreichen, wurde im Jahr 2011 das Kli-
maschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) erlassen, das die Erarbeitung von 
Maßnahmen für die einzelnen Sektoren vorsieht. Der Sektor Industrie wurde mit 
dem Sektor Energieaufbringung – mit Ausnahme der Abfallverbrennungsanla-
gen (dem Sektor Abfall zugeordnet) – zusammengelegt. Mit Stand März 2013 
sind Sektorziele in Begutachtung (  Klimaschutz). 

Gemäß der Richtlinie über erneuerbare Energien (RL 2009/28/EG) muss Öster-
reich den Anteil der erneuerbaren Energiequellen am Bruttoendenergiever-
brauch bis 2020 auf mindestens 34 % erhöhen (  Klimaschutz,  Energie). 
Für die Sektoren Energieaufbringung, Industrie und Raumwärme sind im Ge-
gensatz zum Sektor Verkehr (  Verkehr) keine konkreten Sub-Ziele vorgege-
ben. 

Von der Europäischen Kommission wurden ein Fahrplan für den Übergang zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050 (KOM(2011) 112) 
und ein Energiefahrplan 2050 (KOM(2011) 885) veröffentlicht. Diese Roadmaps 
haben, in Übereinstimmung mit dem EU-Ratsbeschluss zur Einhaltung des 
2 °C-Ziels (KOM(2007) 2), eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen von 
80–95 % zum Ziel. 

 

                                                      
94 Die einzelnen Rechtsakte sind im EU-Amtsblatt vom 5. Juni 2009 veröffentlicht: Emissionshan-

delsrichtlinie (RL 2003/87/EG i.d.F. RL 2009/29/EG), Entscheidung zur Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen – Zielverteilung (Effort Sharing; Entscheidung Nr. 406/2009/EG), Richtlinie über 
die geologische Speicherung von Kohlendioxid (RL 2009/31/EG), Richtlinie erneuerbare Energien 
(RL 2009/28/EG). 

Rahmenbedingun-
gen für Emissions-
handel 

Klimaschutzgesetz 
2011 erlassen 
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Reduktion der Umweltbelastung 

Die Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL; RL 2010/75/EU) zielt darauf ab, Um-
weltbelastungen durch Industrie-, Großfeuerungs- und Abfallverbrennungsanla-
gen zu vermeiden oder zumindest zu vermindern. Dazu sieht sie die Anwen-
dung des Stands der Technik (beste verfügbaren Techniken) vor: für die Minde-
rung von Emissionen in Luft, Wasser und Boden sowie für Abfallbehandlung 
und Ressourceneffizienz (  Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft), ins-
besondere Energieeffizienz. Die Richtlinie war bis 7. Jänner 2013 in nationales 
Recht umzusetzen. 

Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994), Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG; 
BGBl. Nr. 215/1959), Mineralrohstoffgesetz (MinroG; BGBl. I Nr. 38/1999), Ab-
fallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG; BGBl. I Nr. 102/2002), Emissionsschutzge-
setz für Kesselanlagen (EG-K; BGBl. I Nr. 150/2004), Immissionsschutzgesetz-
Luft (IG-L; BGBl. I Nr. 115/1997) und einzelne Gesetze auf Bundesländerebene 
sehen zur Vermeidung oder Verminderung von Umweltauswirkungen die Be-
grenzung von Emissionen nach dem Stand der Technik vor. Anlagenspezifische 
Emissionsgrenzwerte sind in den Abwasseremissionsverordnungen, dem Emis-
sionsschutzgesetz für Kesselanlagen, der Luftreinhalteverordnung für Kessel-
anlagen 1989 (LRV-K; BGBl. Nr. 19/1989) der Feuerungsanlagen-Verordnung 
(FAV; BGBl. II Nr. 331/1997) und anderen Verordnungen zur Gewerbeordnung 
enthalten. 

Seit der Novelle 2010 enthält die Abfallverbrennungsverordnung (AVV; BGBl. II 
Nr. 389/2002) auch Schadstoffgrenzwerte, beispielweise für Schwermetalle, für 
Abfälle zur Mitverbrennung und zur Anerkennung des Abfallendes95 (  Res-
sourcenmanagement und Abfallwirtschaft). 

Zum Schutz von Umwelt und Gesundheit legt die Emissionshöchstmengenricht-
linie (NEC-RL; RL 2001/81/EG) nationale Höchstmengen für vier Luftschadstof-
fe fest, die seit 2010 nicht überschritten werden dürfen. Die nationale Umset-
zung erfolgt im Emissionshöchstmengengesetz-Luft (EG-L; BGBl. I Nr. 34/2003) 
(  Luft). 

Österreich greift den „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ 
(KOM(2011) 571), in dem die europäische Wirtschaftsentwicklung der Knapp-
heit von natürlichen Ressourcen Rechnung trägt, im nationalen Ressourceneffi-
zienz-Aktionsplan auf (BMLFUW 2012). Dessen langfristiges Ziel ist es, die öster-
reichische Wirtschaftsentwicklung vom Ressourcenverbrauch96 und den damit 
einhergehenden Umweltauswirkungen absolut97 zu entkoppeln und bis zum 
Jahr 2020 die nationale Ressourceneffizienz um mindestens 50 % anzuheben. 
(  Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft,  Wasser und Wasserwirt-
schaft). 

 

                                                      
95 Unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen, die z. B. in der AVV festgelegt sind, können be-

stimmte Stoffe die Eigenschaft „Abfall“ verlieren und damit das Abfallregime verlassen und ohne 
Restriktionen eingesetzt werden. 

96 Als natürliche Ressourcen werden Rohstoffe zur stofflichen oder energetischen Nutzung sowie 
Wasser, Luft und Boden verstanden. 

97 relative Entkopplung: geringerer Einsatz von Ressourcen pro Produktionsmaß; absolute Entkopp-
lung: geringerer Einsatz von Ressourcen gesamt 
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13.2 Situation und Trends 

Klima- und energiepolitische Ziele 

Die Treibhausgas-Emissionen aus den Sektoren Industrie und Energieaufbrin-
gung werden hauptsächlich durch den Energieeinsatz und die eingesetzten 
Energieträger bestimmt, insbesondere durch die fossilen Energieträger. We-
sentliche Größen sind dabei der Bruttoinlandsverbrauch (BIV)98 sowie der Um-
wandlungseinsatz.  

Der Bruttoinlandsverbrauch ist die Summe aus Endenergieverbrauch, dem nicht-
energetischen Verbrauch, dem Saldo in der Umwandlungsbilanz (i. e. Umwand-
lungseinsatz – Umwandlungsausstoß), dem Eigenverbrauch des Sektors Ener-
gie sowie aus Transportverlusten. 

Der Bruttoinlandsverbrauch (der Sektoren Industrie und Energieaufbringung, 
jeweils Emissionshandel und Nicht-Emissionshandel) stieg von 517 PJ99 im Jahr 
1990 auf 664 PJ (2005) und 674 PJ (2011). 

 

 
Abbildung 43: Bruttoinlandsverbrauch (BIV) der Sektoren Industrie und 

Energieaufbringung.  

Der Umwandlungseinsatz errechnet sich als die Summe der Energieeinsätze in 
der Raffinerie, der Kokerei, im Hochofen und in den Kraft- und Heizwerken. Auf-
grund des Erdöleinsatzes zur Treibstofferzeugung hat Öl den größten Anteil am 
Umwandlungseinsatz. Die Erneuerbaren sind bereits der zweitwichtigste Ener-
gieträger und weisen, bezogen auf 2005, ein Wachstum von 43 PJ auf. Gas und 
Abfälle werden ebenfalls vermehrt eingesetzt. Seit 1990 stieg der Umwand-
lungseinsatz von 772 PJ auf 884 PJ im Jahr 2005 und 893 PJ im Jahr 2011. 

                                                      
98 BIV ist die notwendige Energiemenge zur Deckung des inländischen Energiebedarfs.  
99 3,6 Petajoule = 1 Terawattstunde = 1.000 Gigawattstunden 
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Tabelle 10: Umwandlungseinsatz aufgeschlüsselt nach Energieträgern (Angaben in PJ, 
auf ganze Zahlen gerundet) (Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2012). 

1990 2000 2005 2009 2010 2011 
Umwandlungseinsatz  772 803 884 864 883 893 
Kohle 157 141 163 121 147 152 
Öl 414 400 419 396 368 393 
Gas 75 83 115 103 117 111 
erneuerbare Energieträger  
inkl. biogener Abfall 

122 174 180 231 237 223 

davon biogene Brenn- und Treibstoffe 9 23 43 76 90 91 

Abfall nicht erneuerbar  4 4 7 13 14 15 
 

Der energetische Endverbrauch (EEV)100 des Sektors Industrie101 stieg zwi-
schen 1990 und 2005 um 90 PJ auf insgesamt 307 PJ und 2011 auf 312 PJ. Der 
Anteil am energetischen Endverbrauch Österreichs betrug 28,7 % (STATISTIK 
AUSTRIA 2012). Branchen mit einem Anteil über 10 % am energetischen End-
verbrauch sind Papier und Druck, Chemie und Petrochemie, Eisen- und Stahl-
erzeugung sowie die Branche Steine und Erden, Glas. 

Tabelle 11: Energetischer Endverbrauch des Sektors Industrie nach Branchen (Angaben 
in PJ) (Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2012). 

1990 2000 2005 2009 2010 2011 
Industrie 217  254  307  313  319  312  
Papier und Druck 51  61  68  62  70  60  
Eisen- und Stahlerzeugung 29  32  38  41  40  46  
Chemie und Petrochemie 31  38  40  42  39  45  
Steine und Erden, Glas 22  34  41  35  38  37  
Maschinenbau 8  13  21  26  27  26  
Bau 12  16  21  24  26  25  
Holzverarbeitung 19  19  22  24  24  22  
Nahrungs- und Genussmittel, Tabak 8  12  22  23  20  19  
andere Branchen* 37  28  33  34  34  32  

* unter „andere Branchen“ sind die Kategorien Nichteisen-Metalle, Fahrzeugbau, Bergbau, Textil 
und Leder und sonstiger produzierender Bereich zusammengefasst. 

 

Relevant für die Umweltauswirkungen des Sektors Industrie sind die eingesetz-
ten Energieträger. Bezogen auf den Endverbrauch im Jahr 2011 sind die be-
deutendsten Energieträger Strom mit 30,9 %, Gas mit 29,8 % sowie erneuerba-
re Energieträger mit 16,2 %. Die Anteile von Öl (8,4 %), Abfall (6,4 %), Kohle 
(5,1 %) und Fernwärme (3,2 %) am Energieträgermix liegen deutlich darunter. 

                                                      
100 EEV ist die Energiemenge, die den (End-)Verbrauch für Raumheizung, Beleuchtung und mecha-

nische Arbeit angibt. 
101 inklusive mobile Maschinen und Geräte 

Sektor Industrie: 
EEV gestiegen 
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Der Stromverbrauch stieg zwischen 2005 und 2011 um rd. 5 PJ. Der Gasein-
satz sank um 11 PJ, der Öleinsatz um 8 PJ, der Kohleeinsatz um 3 PJ. Der 
Einsatz erneuerbarer Energieträger stieg um 13 PJ, der von Abfällen um 9 PJ 
(STATISTIK AUSTRIA 2012). 

Der Energieverbrauch ist bestimmt von Produktionsleistung und Effizienz. Kenn-
zahlen für die Energieeffizienz sind der Brennstoffnutzungs- oder der elektrische 
Wirkungsgrad einer Anlage. Für definierte Industriebranchen oder Produktgrup-
pen lassen sich Kennzahlen von Energieverbrauch pro Produkteinheit bestim-
men und als Stand der Technik definieren.  

Für die Effizienz von Anlagen ist die Standortwahl von zentraler Bedeutung, un-
ter anderem aufgrund der Abwärmenutzung. Allerdings spielt die Standortwahl 
in der Umweltverträglichkeitsprüfung oder im IPPC-Genehmigungsverfahren bis-
lang eine untergeordnete Rolle (UMWELTBUNDESAMT 2009).  

Die Treibhausgas-Emissionen des Sektors Industrie stiegen von 1990 bis 2005 
um 20 % von 21,3 auf 25,5 Mio t (Mt) CO2-Äquivalent, was vor allem auf eine 
Kapazitätserweiterung in der Eisen- und Stahlindustrie zurückzuführen ist 
(+ 2,8 Mt). Auch die Emissionen der anderen Branchen stiegen um 1,3 Mt. Be-
zogen auf das Jahr 2005 lagen die Emissionen im Jahr 2009 aufgrund des Kon-
junktureinbruchs um 2,8 Mt niedriger und sind bis 2011 wieder um 1,8 Mt ge-
stiegen. Bei den einzelnen Branchen findet sich diese Entwicklung auch in der 
Eisen- und Stahlerzeugung. Die Emissionen der Branchen Steine und Erden, 
Glas, Chemie und Petrochemie sowie Papier und Druck sanken von 2005 bis 
2009 um 1,9 bzw. 0,6 Mt sowie 0,2 Mt und blieben 2011 annähernd auf dem Ni-
veau von 2009. Die Emissionen der Nahrungsmittelindustrie blieben von der Kri-
se unbeeinflusst, die Emissionen der anderen Branchen stiegen sogar bis 2009 
um 1,8 Mt und sanken bis 2011 um 0,2 Mt. Auch in der Energieaufbringung san-
ken die Emissionen von 2005 bis 2009 um 3,6 Mt und stiegen bis 2011 wieder 
um 1,2 Mt. 

Tabelle 12: Treibhausgas-Emissionen der Sektoren Energieaufbringung, aus Gasverdichterstationen102 und dem 
Sektor Industrie (nach Branchen) (Angaben in Mio. t CO2-Äquivalent) (Quelle: UMWELTBUNDESAMT 
2013a). 

  1990 2000 2005 2009 2010 2011 

Energieaufbringung 13,8 12,3 16,4 12,8 14,2 14,0 

Gasverdichterstationen 0,22 0,34 0,37 0,42 0,32 0,39 

Industrie und produzierendes Gewerbe 21,3 22,7 25,5 22,7 24,6 24,5 

Papier und Druck 2,2 2,4 2,3 2,1 2,2 2,1 

Eisen- und Stahlerzeugung 8,7 9,5 11,5 9,7 11,3 11,6 

Steine und Erden, Glas 5,0 4,5 4,8 2,9 2,9 3,0 

Chemie und Petrochemie 2,4 2,9 2,5 1,9 1,9 2,0 

Nahrungs- und Genussmittel, Tabak 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 

andere (inkl. Holz, Bau, Maschinenbau) 2,1 2,6 3,4 5,2 5,2 5,0 

 

 

                                                      
102 Anlagen zum Gastransport in Rohrfernleitungen (Pipelines) 
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Für die Treibhausgas-Emissionen von Kraft- und Heizwerken ist der Umwand-
lungseinsatz maßgeblich. Für die Mineralölindustrie sind die Umwandlungsver-
luste103 die bestimmende Größe. Da einige Industriebranchen wie Eisen- und 
Stahlerzeugung sowie Papier und Druck selbst Energieanlagen betreiben, ist 
für diese der Umwandlungseinsatz für die Berechnung der Treibhausgas-Emis-
sionen relevant. In der Branche Papier und Druck ist der Anteil erneuerbarer 
Energieträger sehr hoch, daher sind die Emissionen nicht proportional zum ener-
getischen Endverbrauch; in der Eisen- und Stahlindustrie kommen die Emissio-
nen aus Kokerei und Hochofen hinzu. 

Für die anderen Industriebranchen ist der energetische Endverbrauch maßgeb-
lich. Der Anteil der durch den Einsatz von Energie bedingten Emissionen betrug 
im Jahr 2005 84,4 % und im Jahr 2011 84,8 %. Prozess-Emissionen entstehen 
ohne direkten Energieeinsatz bei der Produktion von Gütern aus den Branchen 
Steine und Erden, Glas und der chemischen Industrie. 

Das wichtigste Instrument zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen in den 
Sektoren Industrie und Energieaufbringung ist der Emissionshandel. Für den 
Sektor Industrie wurden in einem aufwändigen Verfahren Kennzahlen für die 
Treibhausgas-Effizienz – sogenannte THG-Benchmarks – auf EU-Ebene entwi-
ckelt (  Klimaschutz).  

Von den 24,5 Mio t CO2-Äquivalent (2011) sind 5,5 Mio t nicht im Emissions-
handel (in der Anlagenabgrenzung bis 2012) geregelt (UMWELTBUNDESAMT 
2013b). 

Die Ziele der Klimastrategie werden sowohl für den Sektor Industrie als auch für 
die Energieaufbringung verfehlt. 

 

 

Abbildung 44: Treibhausgas-Emissionen des Sektors Industrie außerhalb des 
Emissionshandels. 

                                                      
103 Umwandlungsverluste sind der Energiewert der eingesetzten Energieträger (z. B. Erdöl, Stein-

kohle, Erdgas) minus dem Energiewert der erzeugten Energieträger (z. B. Strom, Fernwärme, 
Diesel, Benzin, Koks, Kokerei- und Gichtgas). 

-

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

2008 2009 2010 2011

TH
G

-E
m

is
si

on
en

 in
 

M
io

. t
 C

O
2-

Ä
qu

iv
al

en
t

THG-Emissionen aus dem Nicht-EH-Bereich des 
Sektors Industrie und produzierendes Gewerbe

Sonstige Industrie

N2O aus 
Salpetersäureanlagen*
Offroad (Bauindustrie)

Lebensmittelindustrie

Papierindustrie

Chemische Industrie

NE-Metallindustrie

Eisen und Stahlindustrie

Umwandlungsein-
satz wesentlich für 

THG-Emissionen 
 

energetischer 
Endverbrauch 

Emissionshandel für 
THG-Emissionen  

Klimaschutzziele 
verfehlt 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (2013b)

N2O aus 

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)196 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Industrielle Anlagen 

Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 195 

 
 

Abbildung 45: Treibhausgas-Emissionen der Sektoren Industrie und Energieaufbringung, 
aufgeteilt in Emissions- und Nicht-Emissionshandel, 2011, sowie 
Zuteilung gemäß Nationalem Allokationsplan 2. 

Im Sektor Energieaufbringung ist der Umwandlungseinsatz außerhalb des Emis-
sionshandels im Jahr 2011 gegenüber 2005 um 77 % gewachsen. Da der An-
stieg aber zum Großteil aus Biomasse und Abfall stammt, während der Ölein-
satz fast verschwunden ist, stiegen die Emissionen nur von 2,01 auf 2,42 Mio. t 
CO2-Äquivalent (20 %). Sie liegen damit um 0,63 Mio. t und damit um 35,4 % 
über dem Klimastrategieziel (BMLFUW 2007). 

 

Reduktion der Umweltbelastung 

Die Sektoren Industrie und Energieaufbringung sind wesentliche Verursacher 
von Luftschadstoffen wie Stickstoffoxid, Staub (inklusive PM2,5 und PM10), flüch-
tige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC), Schwefeldioxid, Schwer-
metalle (  Luft) und Persistente Organische Schadstoffe (POPs) (  Boden, 

 Chemikalien). 

Im Sektor Energieaufbringung stiegen die Stickstoffoxid-Emissionen aus Bio-
masseheizkraftwerken (BMHKW < 50 MW) von 31 t (2000) auf 928 t (2005) und 
auf 2.844 t (2011), da der Brennstoffeinsatz von 0,3 auf 9,9 und 30,3 PJ anstieg 
(UMWELTBUNDESAMT 2013a). 
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Auch aus Biomasseheizwerken (BMHW < 50 MW) stiegen die Stickstoffoxid-
Emissionen von 623 t (2000) auf 855 t (2005) und auf 1.940 t (2011), da der 
Brennstoffeinsatz von 6,6 auf 9,1 und 20,6 PJ anstieg.  

In Summe betrugen der Brennstoffeinsatz aus Biomassewerken (BMHKW und 
BMHW) im Jahr 2011 50,9 PJ und die Stickstoffoxid-Emissionen 4.784 t (UM-
WELTBUNDESAMT 2013c). 

Von 2000 bis 2011 stiegen die Stickstoffoxid-Emissionen im Sektor Industrie 
von 24.500 auf 26.100 t mit einem Maximalwert von 27.700 t im Jahr 2007 (UM-
WELTBUNDESAMT 2013c). 

 
 

 
Abbildung 46: Stickstoffoxid-Emissionen der Sektoren Industrie und Energieaufbringung.  

Im Jahr 2011 emittierten die Sektoren Industrie und Energieaufbringung rund 
39.700 t Stickstoffoxid. Diese Menge entspricht 28 % der Gesamtemissionen 
(ohne Kraftstoffexport im Tank) und etwa 40 % des im Emissionshöchstmen-
gengesetz-Luft vorgegebenen Zielwertes von 103.000 t (  Luft). Die Emissio-
nen der Gasverdichterstationen104 stiegen von 920 t im Jahr 2000 auf 1.060 t im 
Jahr 2011. 

 

 

 

                                                      
104 Gasverdichterstationen werden in der Inventur dem Sektor Verkehr zugeordnet, sind aber tech-

nisch gesehen Gasturbinen, die den Anlagen in Kraftwerken gleichen. 
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Die Staub-Emissionen der Industrie gingen zwischen 2005 und 2009 um 1.100 t 
zurück, stiegen aber bis 2011 wieder um 740 t. Die Emissionen der Energieauf-
bringung stiegen im selben Zeitraum aufgrund des vermehrten Biomasseein-
satzes um 291 t (2009) und weitere 179 t (2011).  

Bei Staub-Minderungsmaßnahmen setzte sich der Trend zum Gewebefilter fort, 
bei größeren Biomassefeuerungen zum Elektrofilter. Weitergehende Möglich-
keiten liegen oft im Bereich von Nebenaggregaten (z. B. Putz- und Schleifma-
schinen, Mühlen, Lager), Hallenentstaubungen und diffusen105 Emissionen. 

Während in der Energieaufbringung fast alle Staub-Emissionen bei der Ver-
brennung entstehen, stammt der Großteil der Industrie-Emissionen aus diffusen 
Quellen (z. B. Steinbrüchen). Daher ist der Anteil der PM10-Fraktion (also jene 
Partikel, die kleiner als 10 μm sind) am Gesamtstaub bei Industrie-Emissionen 
(ca. 55 %) wesentlich niedriger als jener der Emissionen aus der Energieauf-
bringung (ca. 92 %). 

Tabelle 13: Gesamtstaub- und PM10-Emissionen der Sektoren Industrie und Energieaufbringung, Angaben in 1.000 t  
(Quelle: UMWELTBUNDESAMT 2013a).  

   1990 2000 2005 2009 2010 2011 

Industrie (ohne mobile Maschinen 
und Geräte) 

Gesamt-
staub 20,6 20,4 19,2 18,1 18,1 18,8 

PM10 12,3 11,4 10,5 9,9 9,9 10,5 

Energieaufbringung Gesamt-
staub 1,0 0,7 1,1 1,4 1,6 1,5 

PM10 1,0 0,7 1,0 1,2 1,5 1,4 

 

Im Jahr 2011 emittierte der Sektor Energieaufbringung 214 kg Quecksilber. Im 
Vergleich zum Jahr 2005 stiegen die Quecksilber-Emissionen um 5 kg, im Ver-
gleich zum Jahr 1990 sanken sie um 120 kg.  

Der Sektor Industrie emittierte im Jahr 2011 604 kg Quecksilber. Im Vergleich 
zum Jahr 2005 stiegen die Quecksilber-Emissionen um 38 kg, im Vergleich zum 
Jahr 1990 sanken sie um 723 kg. Die Verringerung wurde u. a. durch eine Re-
duktion von (Braun-)Kohle als Brennstoff erreicht. Die Branchen mit den höchs-
ten Quecksilber-Emissionen sind die Eisen- und Stahlindustrie, die Zementin-
dustrie und die Papierindustrie. 

                                                      
105 Diese stammen nicht aus gefassten Quellen wie etwa Schornsteinen, sondern z. B. aus Lager-

halden oder Werksstraßen. 

Staub-Emissionen 

Staub-Minderungs-
maßnahmen 

Quecksilber-
Emissionen 

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 199 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Industrielle Anlagen 

198 Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 

 
Abbildung 47: Quecksilber-Emissionen der Sektoren Industrie und Energieaufbringung.  

Tabelle 14: Quecksilber-Emissionen des Sektors Energieaufbringung  
(Quelle: UMWELTBUNDESAMT 2013a).  

in kg  1990 2000 2005 2009 2010 2011 

Kraft- und Heizwerke 238 137 179 144 182 204 

Abfallverbrennungsanlagen 89 50 20 19 19 19 

Raffinerie 7 9 10 10 10 10 

Energieaufbringung 334 195 209 172 211 214 
 

Tabelle 15: Quecksilber-Emissionen des Sektors Industrie nach Branchen  
(Quelle: UMWELTBUNDESAMT 2013a).  

in kg  1990 2000 2005 2009 2010 2011 

Eisen und Stahl 258 245 305 245 315 325 

Chemie- und Petrochemie 282 10 12 8 10 10 

Papier und Druck 66 69 74 69 73 73 

Zement 674 109 116 144 112 106 

Kalk 11 14 16 15 16 17 

Glas 16 13 13 13 15 14 

andere 20 21 30 44 50 57 

Industrie 1.327 480 566 537 591 604 
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In der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) wurden das BVT-Prinzip (beste ver-
fügbare Techniken) und die Rolle der BVT-Dokumente (BREFs)106 gestärkt. In 
einem Ausschussverfahren (Art. 75 IE-RL) beschlossene BVT-Schlussfol-
gerungen dienen nunmehr als Grundlage für die nationalen Bestimmungen zur 
Emissionsbegrenzung in Verordnungen und Genehmigungsbescheiden. Im An-
hang I der IE-RL wurden neue Kategorien von Tätigkeiten aufgenommen (z. B. 
Herstellung von Platten auf Holzbasis, Konservierung von Holz). Von der Euro-
päischen Kommission veröffentlichte BVT-Schlussfolgerungen liegen mit Stand 
April 2013 für folgende Branchen vor: Eisen und Stahlerzeugung inkl. Sinteran-
lagen, Glaserzeugung, Zement, Kalk und Magnesia, Gerbereien. 

Die Umsetzung der IE-RL erfolgt national in Gesetzen und Verordnungen. Be-
reits in Begutachtung waren das Abfallwirtschaftsgesetz und die Abfallverbren-
nungsverordnung sowie das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen. Ein 
Begutachtungsentwurf für das Wasserrechtsgesetz liegt seit März vor, für die 
Gewerbeordnung seit April 2013 . 

In den letzten Jahren wurde die Feuerungsanlagen-Verordnung novelliert, bei 
anderen Rechtsnormen ist dies (noch) nicht geschehen. Grenzwerte etwa für 
Staub und Stickstoffoxide im Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen und in 
der Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen, in der Abfallverbrennungsver-
ordnung sowie in bestehenden Verordnungen zur Gewerbeordnung (für Gieße-
rei-, Sinter- und Glasanlagen; Stand: April 2013) entsprechen nicht dem Stand 
der Technik. Zudem wurden nicht für alle relevanten Branchen, wie z. B. die 
Spanplattenproduktion, spezifische Emissionsregelungen festgelegt. Somit liegt 
nicht für alle Anlagen eine bundesweit einheitliche Basis für Genehmigungen 
vor, insbesondere für Altanlagen. Auch bei einigen Abwasseremissionsverord-
nungen wie z. B. jener für Nichteisenmetalle (BGBl. II Nr. 889/1995) ist abseh-
bar, dass  der dort definierte Stand der Technik in einigen Punkten an die BVT-
Dokumente anzugleichen sein wird. Es besteht also Bedarf, die genannten 
Rechtsnormen laufend an die BVT-Dokumente anzupassen. Dafür ist unter an-
derem ein Ansatz zur Übersetzung unterschiedlicher Zeitbezüge in die nationa-
len Messvorschriften zu erstellen.  

In Studien zur Herstellung von Span- und Faserplatten (UMWELTBUNDESAMT 
2013d) und zu Gießereien (UMWELTBUNDESAMT 2012a) wurden vom Umwelt-
bundesamt Vorschläge zur Emissionsbegrenzung folgender Schadstoffe erar-
beitet: Staub, organischer Kohlenstoff, Stickstoffoxide, Kohlenstoffmonoxid, 
Amine, Phenol, Formaldehyd, anorganische Chlor- und Fluorverbindungen so-
wie Schwermetalle. 

 

Schonung von Ressourcen 

Die letzten Daten zum Wasserverbrauch Österreichs wurden von der Statistik 
Austria für das Jahr 2007 mit 2,6 Mrd. m3 (etwa 3 % der jährlich in Österreich 
verfügbaren Wassermenge von 84 Mrd. m3) angegeben (STATISTIK AUSTRIA 
2007). Ein Trend ist nicht verfügbar.   

 

                                                      
106 BVT: beste verfügbare Technik; engl. BAT: Best Available Technique; BREF: BAT-Reference 
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62 % des österreichischen Wasserbedarfs entfallen auf die Industrie, nur 5 % 
werden in der Landwirtschaft benötigt und 35 % werden für die Trinkwasserver-
sorgung aufgewendet. Österreichs Trinkwasser stammt zu 99 % aus Grund- 
oder Quellwasser, weniger als 1 % der Gesamtaufbringung wird aus Oberflä-
chenwasser gewonnen (STATISTIK AUSTRIA 2007). 

Laut Gütereinsatzstatistik107 (STATISTIK AUSTRIA 2013) wurden im Jahr 2008 für 
die Herstellung von Waren 474 Mio. m3 Wasser verwendet, im Jahr 2010 
334 Mio. m3. Von den einzelnen Branchen hat „Steine, Erden und Glas“ mit 
28 % (Durchschnitt 2008–2010) den höchsten Anteil, 24 % entfallen auf die Me-
talle, 23 % auf die Chemie und 15 % auf Nahrung und Getränke. 

Wie viele andere Industrieländer importiert Österreich deutlich mehr Güter als 
exportiert werden und ist damit stark von Ressourcenimporten abhängig. Dies 
betrifft vor allem Produkte aus metallischen Rohstoffen und fossile Energieträ-
ger, die im Jahr 2009 zu 64 % bzw. 91 % importiert wurden. Die in Österreich 
verarbeitete Biomasse stammte dagegen zu 95 %, die nicht-metallischen Mine-
ralien zu 99 % aus dem Inland (BMLFUW & BMWFJ 2011, STATISTIK AUSTRIA 
2013).  

Der Großteil des in Österreich eingesetzten Materials wird für die industrielle 
Produktion benötigt. 

Tabelle 16: Inländische Erzeugung und Materialverbrauch nach Rohstoffkategorien im 
Jahr 2009 (Quelle: STATISTIK AUSTRIA 2013).  

Jahr 2009;  
Materialflüsse (in Mio. t) 

Inlands-
entnahme Importe Exporte 

Inlands-
material-

verbrauch 

Summe 157,3 79,6 50,5 186,5 

Biomasse 39,4 22,1 20,1 41,4 

Metalle 2,3 15,3 11,0 6,6 

nicht-metallische Mineralstoffe 113,2 9,5 8,0 114,7 

fossile Energieträger 2,3 27,1 4,6 24,8 

andere Produkte 0,0 5,7 6,7 – 1,1 

 

Der größte Gütereinsatz tritt bei der Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik 
u. Ä. auf (49 Mio. t), gefolgt von der Bauindustrie mit 20 Mio. t. Am meisten Erz 
setzt die Metallerzeugung und -bearbeitung ein, am meisten Biomasse die 
Holz- und Papierindustrie. 

 

                                                      
107 In der Gütereinsatzstatistik werden die ca. 2.200 größten Betriebe (ausgewählt nach Wirtschafts-

leistung und Anzahl der Beschäftigten) abgefragt. Über die Differenz zur Gesamtmenge liegen 
keine Daten vor. 
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Abbildung 48: (a) Produktionswert nach ausgewählten Branchen in den Jahren 2008–2010. 
(b) Gütereinsatz nach Branchen im Jahr 2010.  

Beim Wert der erzeugten Güter liegt die Bauindustrie mit rd. 40 Mrd. Euro vor der 
Metallindustrie und der Chemie. Die Branche Steine, Erden und Glas weist im 
Vergleich zur Menge des Gütereinsatzes den geringsten Warenwert aus, dage-
gen ist der Wert der chemischen (v. a. pharmazeutischen) Erzeugnisse sehr 
hoch. 

Unter Annahme eines Wirtschaftswachstums von 2,08 % p. a. wird unter Ver-
wendung der verfügbaren Daten der Statistik Austria bei einer Fortschreibung 
der spezifischen Rohstoffeinsätze der Gütereinsatz bis zum Jahr 2030 stark 
steigen (z. B. Rohholz von 24,4 Mio. fm (2008) auf 30,7 Mio. fm (2030), Eisen-
erze von 9,4 Mio. t auf 16,6 Mio. t und Natursteine von 47,7 Mio. t auf 
76,0 Mio. t). Eine Entkoppelung des Ressourcenverbrauchs vom Wirtschafts-
wachstum ist daher dringend notwendig (UMWELTBUNDESAMT 2012b) (  Res-
sourcenmanagement und Abfallwirtschaft). 

 

 

13.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick  

Die wichtigste Maßnahme zur Begrenzung von Energieverbrauch und Treib-
hausgas-Emissionen im Sektor Industrie (inkl. Energieerzeugung) ist der EU-
Emissionshandel. Im Rahmen der nationalen Umsetzungsmaßnahmen wurde 
2012 die vorläufige kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten für Anlagen der In-
dustrie und Wärmeerzeugung für die Jahre 2013 bis 2020 festgelegt (BMLFUW 
2013). Die vorläufige Zuteilung108 beträgt in Österreich 24,0 Mio. t CO2-Äqui-

                                                      
108 Ohne linearen Faktor (1,74 % p. a.), der für Stromerzeuger anzuwenden ist, bzw. ohne sektor-

übergreifenden Korrekturfaktor, der für sonstige Anlagen gegebenenfalls die vorgesehene 
Höchstmenge mit der Summe der einzelnen Zuteilungen in Einklang bringt und von der Europäi-
schen Kommission bestimmt wird. 
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valent für das Jahr 2013 und 22,3 Mio. t für das Jahr 2020. Das entspricht – be-
zogen auf die Emissionen der Bemessungsgrundlage (2005–2008 oder 2009–
2010) – einer Abdeckung von 67 % bzw. 62 %. Die Zuteilung erfolgt anhand 
von THG-Benchmarks109 unter Berücksichtigung der gesamthaft zur Verfügung 
stehenden Gratiszertifikate. Dabei erhalten zahlreiche energieintensive Bran-
chen, bei denen ein signifikantes Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen 
in ein Nicht-EU-Land (Carbon Leakage) festgestellt wurde, Gratiszuteilungen im 
Ausmaß von 100 % des Benchmark-Wertes. Für Branchen, für die ein derarti-
ges Risiko nicht erkannt wurde, wird die kostenfreie Zuteilung schrittweise von 
80 % auf 30 % abgesenkt. Für die Jahre 2013 bis 2014 wurden nahezu alle 
energieintensiven Industriebranchen als Carbon Leakage-gefährdet eingestuft, 
für die Jahre danach wird das Carbon Leakage-Risiko neu bemessen (  Klima-
schutz).  

Seit 2013 sind Anlagen v. a. in den Bereichen chemische Industrie und Metall-
industrie mit Gesamtemissionen von etwa 1,3 Mio. t CO2-Äquivalent zusätzlich 
in den Emissionshandel aufgenommen. Entsprechend ändern sich auch die 
Emissionen des Bereiches außerhalb des Emissionshandels, wobei dieser 
Nicht-EH- Bereich weiterhin für die Erreichung der Ziele des Klimaschutzgeset-
zes ausschlaggebend ist. 

Im Rahmen der Verhandlungen zum Klimaschutzgesetz 2011 wurde mit Stand 
März 2013 noch kein verbindliches Sektorziel für das Jahr 2020 festgelegt. Es 
ist jedenfalls davon auszugehen, dass zur Einhaltung des Effort-Sharing-Zieles 
umfassende Maßnahmen zur Emissionsreduktion – wie z. B. Energieberatung 
für Effizienzsteigerungen, Förderungen für den Umstieg auf kohlenstoffärmere 
Brennstoffe und ordnungsrechtliche Regelungen – dringend umgesetzt werden 
müssen. 

Die Nicht-Emissionshandelsbetriebe im Sektor Energie110 (gemäß Klimastrate-
gie 2007) emittierten 2011 rund 0,6 Mio. t CO2-Äquivalent mehr als in der Klima-
strategie vorgesehen.111 Die Emissionen der Abfallverbrennungsanlagen wur-
den in den Verhandlungsgruppen zum Klimaschutzgesetz mit dem Sektor Abfall 
kombiniert, die anderen mit dem Sektor Industrie. Sektorziele für das Jahr 2020 
wurden noch nicht festgelegt. 

Der energetische Endverbrauch im Sektor Industrie ist zwischen 2005 und 2011 
um 5,2 PJ gestiegen, der Stromverbrauch um 4,6 PJ. Um auch bei möglicher 
Produktionsausweitung den Energieeinsatz zu optimieren, sind Effizienzmaß-
nahmen unumgänglich. Eine Reduktion des Stromverbrauchs kann durch den 
Einsatz richtig dimensionierter, energieeffizienter Geräte erreicht werden. Ins-
besondere bei Biomasseanlagen kann der Gesamtwirkungsgrad der Anlagen 
durch Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung gesteigert werden. 

                                                      
109 Diese Referenzwerte orientieren sich an jenen Anlagen, die die niedrigsten THG-Emissionen pro 

produzierter Produkteinheit in ihrer Branche haben. Siehe auch Zuteilungsregelverordnung 
(ZuRV; BGBl. II Nr. 465/2011). 

110 Anlagen mit einer genehmigten Gesamtbrennstoffwärmeleistung < 20 MW 
111 Aus der Differenz aus dem für den Sektor Energie vorgesehenen Zielwert in der Klimastrategie 

und der durchschnittlichen Zuteilung im Nationalen Allokationsplan 2 ergibt sich rechnerisch ein 
Ziel von 1,78 Mio.t CO2-Äquivalent für den Nicht-Emissionshandelsbereich.  
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Eine verbindliche Abwärmenutzung aus Industrie- und Abfallverbrennungsanla-
gen sowie Kraftwerken kann andere Energieträger zur Wärmebereitstellung er-
setzen. Eine effiziente Abwärmenutzung sollte ein Genehmigungskriterium für 
solche Anlagen sein. Dafür sind Raumentwicklungskonzepte erforderlich, die 
eine abgestimmte und längerfristige Bedarfsplanung ermöglichen (  Raument-
wicklung). 

Im Sinne des Vorsorgeprinzips und zum Schutz von Mensch und Umwelt ist für 
Grenzwerte in Gesetzen und Verordnungen der aktuelle Stand der Technik 
heranzuziehen. Dieser Schutz beinhaltet die Umsetzung der Ziele der Richtlinie 
über nationale Emissionshöchstmengen (Reduktion der Stickstoffoxid-Emissio-
nen) und die Reduktion der Quecksilber-Emissionen, die u. a. durch Senken der 
bestehenden Grenzwerte in der Abfallverbrennungsverordnung (Begutachtungs-
entwurf) erreicht werden soll. Handlungsbedarf besteht beim Emissionsschutz-
gesetz für Kesselanlagen, der Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen, bei 
den Verordnungen für Glasanlagen, Gießereien und Sinteranlagen sowie den 
Abwasseremissionsverordnungen. Derzeit kann eine einheitliche Vollzugspraxis 
und eine effiziente Abwicklung der Genehmigungsverfahren für Kesselanlagen 
und etliche Industriebranchen nicht sichergestellt werden, da die Grenzwerte 
veraltet sind. 

 

Das NEC-Ziel 2010 für Stickstoffoxid wurde nicht erreicht (  Luft). Die im NEC-
Programm im Februar 2010 verabschiedeten Maßnahmen112 schöpfen nicht al-
le technischen Stickstoffoxid-Reduktionspotenziale in den Sektoren Industrie 
und Energieaufbringung aus. Positiv im Sinne der NEC-Zielerreichung zu beur-
teilen ist die Inbetriebnahme einer SCR113-Anlage im Zementwerk Mannersdorf 
im Jahr 2012. Einer Zielerreichung entgegen stehen die schleppende Anpas-
sung bestehender Anlagen an den Stand der Technik, insbesondere Wirbel-
schichtfeuerungen, Laugenverbrennungskessel und Gasturbinenanlagen in der 
Zellstoff- und Papierindustrie. Nach wie vor auf hohem Niveau befinden sich die 
Emissionen der Gasverdichterstationen aufgrund der Inanspruchnahme der 
Reststundennutzung114 gemäß Erlass des Wirtschaftsministeriums (BMWA 
2007). Die flächendeckende Anwendung von Dry-Low-NOx-Brennkammern und 
bei großen Anlagen auch der SCR-Technologie würde große Reduktionen von 
Stickstoffoxid ermöglichen.  

Auch in der Hochtemperaturindustrie (Zement, Glas, Magnesia) können mit Ka-
talysatortechnik Stickstoffoxid-Emissionen reduziert werden. Um die Zeitspanne 
bis zur tatsächlichen NEC-Zielerreichung zu verkürzen, ist eine Adaptierung des 
NEC-Programms unter Berücksichtigung der vorhandenen Reduktionspotenzia-
le notwendig.  

Obwohl Österreich, verglichen mit anderen Ländern, über sehr große Wasser-
mengen verfügt, bleibt Wasser ein kostbares Gut. Um den Verbrauch zu mana-
gen, ist er aber zunächst detailliert zu erheben und daher zu messen. Derzeit ist 
den industriellen Anlagen in den Wasserrechtsbescheiden eine maximale Ver-
brauchsmenge vorgeschrieben, es besteht jedoch keine Berichtspflicht. Einzel-

                                                      
112 http://wko.at/up/enet/luft/Programm-EG-L_Februar_2010.pdf 
113 selektive katalytische Entstickung (selective catalytic reduction, SCR) 
114 Maximale Betriebsdauer alter Anlagen, ohne neue Grenzwerte einhalten zu müssen 
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ne Unternehmen melden den Wasserverbrauch bzw. Wasserbedarf in ihren 
Umwelterklärungen. Um den Wasserverbrauch der österreichischen Industrie 
zu bewerten, müssen aktuelle statistische Daten in entsprechender Qualität um-
fassend erhoben werden (  Wasser und Wasserwirtschaft). 

Der Verbrauch von Biomasse, fossilen Energieträgern, Metallen/Erzen und Stei-
nen hat in den letzten 50 Jahren kontinuierlich zugenommen (BMLFUW & BMWFJ 
2011). Bei fossilen Energieträgern und Metallen/Erzen bestehen bereits enorme 
Importabhängigkeiten. Wenn der Materialeinsatz weiterhin mit dem Wirtschafts-
wachstum wächst, wird es auch bei Biomasse und Steinen zu großen Import-
abhängigkeiten kommen. Zur Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ma-
terialeinsatz sind die Anwendung des Standes der Technik, der Einsatz fort-
schrittlicher Umwelttechnologien und deren Weiterentwicklung von höchster 
Bedeutung.  

Die Europäische Kommission hat in den Fahrplänen für das Jahr 2050 auch die 
Nutzung von zwei Technologien (Nuklearenergie und Carbon Capture and Sto-
rage) vorgesehen, denen Österreich kritisch gegenübersteht (  Klimaschutz). 
Die Anwendung von Carbon Capture and Storage wurde in Österreich verboten 
(CCS-Gesetz; BGBl. I Nr. 144/2011). Um die Ziele der Fahrpläne zu erreichen, 
sind nach derzeitigen Gesichtspunkten signifikante Umstellungen der Produkti-
onsverfahren und der Einsatz neuer Technologien sowie die Entwicklung neuer 
Produkte notwendig. Verbindliche Zwischenziele für die Mitgliedstaaten für das 
Jahr 2030 sind dazu unerlässlich.  

 

 

13.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 In der Planungsphase von Anlagen oder Anlagenerweiterungen ist im Hin-
blick auf Ressourcenschonung und Klimaschutz verstärkt Bezug auf Raum-
ordnungs- und Energiekonzepte (z. B. Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme-
nutzung) zu nehmen (Behörden, Landesgesetzgebung).  

 Um den Stromverbrauch in Industrieanlagen zu senken, ist der Stand der 
Technik von Strom verbrauchenden Aggregaten und Geräten vom Projekt-
werber anzugeben und im Genehmigungsverfahren zu prüfen (Landesregie-
rungen, Bezirksverwaltungsbehörden).  

 Um die NEC-Ziele ehestmöglich zu erreichen, sind bestehende technische 
Möglichkeiten zur Stickstoffoxid-Minderung auszuschöpfen und inklusive ge-
eignetem Monitoring und Reporting rechtsverbindlich vorzuschreiben. Das 
Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen, die Luftreinhalteverordnung für 
Kesselanlagen, die Abfallverbrennungsverordnung und einige Verordnungen 
nach § 82 der Gewerbeordnung sind dazu an den Stand der Technik anzu-
passen, vor allem hinsichtlich Stickstoffoxide und Staub (Bundesgesetzgeber, 
BMWFJ, BMLFUW).  

 Die Abwasseremissionsverordnungen sind in Umsetzung der Industrieemis-
sions-Richtlinie und der BVT-Dokumente dynamisch an den Stand der Tech-
nik anzupassen (Bundesgesetzgeber, BMWFJ, BMLFUW). 

Ressourcenver-
brauch eindämmen 

Ziele der EU- 
Roadmaps  2050 

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)206 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Industrielle Anlagen 

Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 205 

 Die Quecksilber-Emissionen aus stationären Anlagen sind durch die Einfüh-
rung von Grenzwerten für die Metall verarbeitende Industrie und für Kraftwer-
ke und durch die Absenkung der Quecksilber-Grenzwerte in der Abfallver-
brennungsverordnung (Begutachtungsentwurf) zu verringern (Bundesgesetz-
geber, BMWFJ, BMLFUW).  

 Um die Qualität der Emissionsmeldungen zu verbessern, sind bestehende 
elektronische Berichtspflichten nach Emissionserklärungsverordnung (EEV; 
BGBl. II Nr. 292/2007) und Abfallverbrennungsverordnung laufend in ihrer 
Qualität zu sichern und zu ergänzen (BMWFJ, BMLFUW, Landesregierun-
gen). 
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Rechtsnormen und Leitlinien 

Abfallverbrennungsverordnung (AVV; BGBl. II Nr. 389/2002, i.d.g.F.): Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft 
und des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Verbrennung von 
Abfällen. 

Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002; BGBl. I Nr. 102/2002 i.d.g.F.): Bundesgesetz 
der Republik Österreich, mit dem ein Bundesgesetz über eine nachhaltige 
Abfallwirtschaft erlassen und das Kraftfahrgesetz 1967 und das 
Immissionsschutzgesetz-Luft geändert werden. 

Abwasseremissionsverordnung – AEV Nichteisen-Metallindustrie (BGBl. II Nr. 
889/1995): Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus der 
Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Blei-, Wolfram- oder 
Zinkerzen sowie aus der Aluminium-, Blei-, Kupfer-, Molybdän-, Wolfram- oder 
Zinkmetallherstellung und -verarbeitung. 

CCS-Gesetz (BGBl. I Nr. 144/2011): Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über das 
Verbot der geologischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid erlassen wird und 
das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, das Bundes-
Umwelthaftungsgesetz, die Gewerbeordnung 1994 sowie das 
Mineralrohstoffgesetz geändert werden. 

Emissionserklärungsverordnung (EEV; BGBl. II Nr. 292/2007): Verordnung des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Emissionserklärung, Anlagenbuch 
und Befunde. 
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Emissionshandelsrichtlinie (RL 2009/29/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG 
zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten. ABl. Nr. L 140. 

Emissionshöchstmengengesetz-Luft (EG-L; BGBl. I Nr. 34/2003): Bundesgesetz, mit 
dem ein Bundesgesetz über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe erlassen sowie das Ozongesetz und das Immissionsschutzgesetz 
Luft geändert werden. 

Emissionshöchstmengenrichtlinie (NEC-RL; 2001/81/EG): Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale 
Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe. ABl. Nr. L 309. 

Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen (EG-K; BGBl. I Nr. 150/2004 i.d.g.F.): 
Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die integrierte Vermeidung und 
Verminderung von Emissionen aus Dampfkesselanlagen erlassen wird. 

Emissionszertifikategesetz 2011 (EZG 2011; BGBl. I Nr. 118/2011): Bundesgesetz über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten. 

Entscheidung Nr. 406/2009/EG: Entscheidung des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 
bis 2020 (Effort Sharing). ABl. Nr. L 140. 

Feuerungsanlagen-Verordnung (FAV; BGBl. II Nr. 331/1997 i.d.g.F.): Verordnung des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Bauart, die 
Betriebsweise, die Ausstattung und das zulässige Ausmaß der Emission von 
Anlagen zur Verfeuerung fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe in 
gewerblichen Betriebsanlagen. 

Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994; BGBl. Nr. 194/1994 i.d.g.F.): Kundmachung des 
Bundeskanzlers und des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
mit der die Gewerbeordnung 1973 wiederverlautbart wird. 

Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L; BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.g.F.): Bundesgesetz zum 
Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem die Gewerbeordnung 
1994, das Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, das Berggesetz 1975, das 
Abfallwirtschaftsgesetz und das Ozongesetz geändert werden.  

Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL; RL 2010/75/EG): Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung). 
ABl. Nr. L 334. 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011); Bundesgesetz zur Einhaltung von 
Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen 
Maßnahmen zum Klimaschutz.  

KOM(2007) 2 endg.: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen. Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2 Grad Celsius. Der Weg 
in die Zukunft bis 2020 und darüber hinaus. 
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KOM(2011) 112 endg.: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen: Fahrplan für den Übergang zu einer 
wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050. 

KOM(2011) 571 endg.: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen – Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa. 

KOM(2011) 885: Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Energiefahrplan 2050. 

Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen 1989 (LRV-K 1989; BGBl. Nr. 19/1989 
i.d.g.F.): Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 
vom 29. Dezember über die Begrenzung der von Dampfkesselanlagen 
ausgehenden Luftverunreinigungen. 

Mineralrohstoffgesetz (MinroG; BGBl. I Nr. 38/1999 i.d.g.F.): Bundesgesetz über 
mineralische Rohstoffe, über die Änderung des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993. 

RL 2009/28/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG. ABl. Nr. L 140.  

RL 2009/31/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006.  

Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959; BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.): 
Wasserrechtsgesetz 1959. 

Zuteilungsregelverordnung (ZuRV; BGBl. II Nr. 465/2011): Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Zuteilungsregeln für die Handelsperioden ab 2013. 
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14 VERKEHR 

Mobilität gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen und spiegelt sich im 
Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage von Verkehr wider. Der Ver-
kehrssektor hat seit jeher eine hohe soziale und wirtschaftliche Bedeutung, ver-
ursacht aber erhebliche Umweltauswirkungen. Dazu gehören unter anderem 
Flächenverbrauch, Zerschneidung und Segmentierung der Landschaft sowie 
Emissionen von Lärm, Luftschadstoffen und Treibhausgasen. Neben dem Flug-
verkehr weist der Straßenverkehr in den letzten zwanzig Jahren die größten 
Zuwachsraten auf. Er ist hauptverantwortlich für die Emission von Treibhausga-
sen und Luftschadstoffen. 

 

 

14.1 Umweltpolitische Ziele 

Das Weißbuch „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – 
Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrs-
system“ (KOM(2011) 144) hat die Reduktion der Emissionen aus dem Verkehr 
zum Ziel; gleichzeitig sollen Verkehrswachstum gewährleistet und Mobilität un-
terstützt werden. Hierfür setzt die Kommission auf ein effizientes Kernnetz für 
die multimodale115 Beförderung von Personen und Gütern zwischen Städten 
sowie auf einen umweltfreundlichen Stadt- und Pendelverkehr. Neben anderen 
Zielen geht es vor allem um die Halbierung der Nutzung von mit konventionel-
lem Kraftstoff betriebenen Personenkraftwagen im Stadtverkehr bis 2030, den 
vollständigen Verzicht auf solche Fahrzeuge in Städten bis 2050, die Verlage-
rung von zunächst 30 % des Straßengüterverkehrs über 300 km auf andere 
Verkehrsträger wie Eisenbahn- oder Schiffsverkehr bis 2030 sowie um eine 
Steigerung dieser 30 % auf mehr als 50 % bis 2050. 

Im Energiefahrplan 2050 (KOM(2011) 885) haben eine Verminderung der 
Energienachfrage (vor allem durch Energieeffizienzmaßnahmen) sowie der 
Ausbau erneuerbarer Energie zentrale Bedeutung, um ein nachhaltiges, koh-
lenstoffarmes Energiesystem zu erreichen (  Energie). 

Im Effort-Sharing, einer Regelung aus dem Klima- und Energiepaket der EU, ist 
festgelegt, dass Österreich die Treibhausgas-Emissionen der nicht vom Emissi-
onshandel erfassten Quellen bis 2020 um 16 % gegenüber 2005 zu reduzieren 
hat (Entscheidung 406/2009/EG) (  Klimaschutz). Die Österreichische Ener-
giestrategie, die zur Erreichung dieses Zieles dient, sieht für den Verkehrssek-
tor bis 2020 eine Reduktion des Energieeinsatzes um 5 % gegenüber 2005 vor.  

Die Richtlinie über erneuerbare Energien (RL 2009/28/EG) ist das Nachfolge-
dokument der Biokraftstoffrichtlinie (RL 2003/30/EG). Bis 2020 hat jeder Mit-
gliedstaat mindestens 10 % der im Verkehr eingesetzten Energie durch erneu-
erbare Quellen wie Biokraftstoffe oder Ökostrom aufzubringen. Zusätzlich zum 
energetischen Ziel werden Nachhaltigkeitskriterien für die Herstellung von Bio-
kraftstoffen (inkl. Anbau) vorgegeben (  Landwirtschaft und Wald).  

                                                      
115 Beförderung mit Hilfe von zwei oder mehreren Verkehrsmitteln  
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Der Umsetzungsplan „Elektromobilität in und aus Österreich“ (BMLFUW et al. 
2012) definiert 65 Maßnahmenbündel zur Förderung der Elektromobilität. Durch 
den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien und durch die höhere Energieef-
fizienz soll Elektromobilität einen wichtigen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz 
leisten. In der Österreichischen Energiestrategie wird ein Zielwert von 250.000 
Elektrofahrzeugen im Jahr 2020 vorgegeben. 

Der Masterplan Radfahren (BMLFUW 2011) beschreibt als nationale Radver-
kehrsstrategie Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Österreich. Damit 
soll das im Regierungsprogramm der XXIV. Gesetzgebungsperiode verankerte 
Ziel, den österreichweiten Radverkehrsanteil auf 10 % zu steigern, erreicht wer-
den. 

Zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen aus dem Verkehr hat die Euro-
päische Kommission unterschiedliche Zielwerte festgelegt. In ihrem „Fahrplan 
für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ 
(KOM(2011) 112) weist die Kommission für den Sektor Verkehr eine Verringe-
rung der Treibhausgas-Emissionen um – 54 % bis – 67 % zum Bezugsjahr 
1990 aus, das Weißbuch (KOM(2011) 144) zielt auf die Reduktion der Treib-
hausgas-Emissionen aus dem Verkehr um 60 % gegenüber 1990 ab.  

Zur Erreichung der nationalen Verpflichtungen im Rahmen des Kyoto-Protokolls 
der Klimarahmenkonvention (UNFCCC 1998) sieht die Österreichische Klimastra-
tegie für den Verkehrssektor einen Zielwert von jährlich 18,9 Mio. t CO2-Äqui-
valent für den Zeitraum 2008 bis 2012 vor (BMLFUW 2007) (  Klimaschutz).  

Das Klimaschutzgesetz von 2011 (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011) zielt auf die ko-
ordinierte Umsetzung wirksamer Maßnahmen auch im Zeitraum nach 2012. Im 
Zuge der Verhandlungen wird für den Sektor Verkehr ein Zielwert von 
20,45 Mio. t CO2-Äquivalent angestrebt. 

Der Gesamtverkehrsplan Österreich (BMVIT 2012a) sieht eine Reduktion der 
Treibhausgase um bis zu 6 % bis 2020 gegenüber dem Jahr 2010 und um bis 
zu 19 % bis zum Jahr 2025 vor.  

Zur Erreichung der Klimaziele sind europaweit verbindliche Zielwerte für die 
Kohlenstoffdioxid-Emissionen neu zugelassener Pkw und leichter Nutzfahrzeu-
ge festgelegt. Zielwerte für die CO2-Emissionen sind für neu zugelassene Pkw 
130 g CO2/km bis zum Jahr 2015 und für leichte Nutzfahrzeuge 175 g CO2/km 
bis 2017. Die Kohlenstoffdioxid-Werte von neu zugelassenen Pkw im gesamten 
Flottendurchschnitt eines Autoherstellers sind bis 2020 auf durchschnittlich 
95 g CO2/km, bzw. 147 g CO2/km bei leichten Nutzfahrzeugen zu senken (VO 
(EG) 443/2009, VO (EG) 510/2011).  

Die Richtlinie zur Qualität von Kraftstoffen (RL 2009/30/EG) definiert Qualitäts-
anforderungen für Kraftstoffe und sieht vor, dass Anbieter von Kraftstoffen (wie 
Benzin, Diesel, Gasöl, Biokraftstoffe, Gemische, Strom und Wasserstoff) die 
Treibhausgas-Emissionen, die während Herstellung, Transport und Nutzung 
entstehen, bis 2020 um 6 % senken.  

Seit 2012 ist der Flugverkehr im Emissionshandel erfasst. Ausgehend von den 
durchschnittlichen Emissionen der Jahre 2004 bis 2006 war bis 2012 ein Reduk-
tionsziel im Flugverkehr von 3 % zu erreichen, für die Handelsperiode 2013 bis 
2020 ist ein Reduktionsziel von 5 % vorgegeben (Entscheidung 406/2009/EG).  
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Verkehr ist der Hauptverursacher von Stickstoffoxid-Emissionen. Die Emissi-
onshöchstmengenrichtlinie (NEC-RL; RL 2001/81/EG) legt eine jährliche Emis-
sionsobergrenze von 103.000 t NOx fest, die seit 2010 einzuhalten ist. Zudem 
sind im Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L; BGBl. I Nr. 115/1997) Grenzwerte 
für die Außenluft festgelegt, unter anderem für die verkehrsrelevanten Schad-
stoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub (PM10) (  Luft). 

Die Emissionen neuer Fahrzeuge werden europaweit durch Emissionsgrenz-
werte für Pkw und Lkw (EURO-Schadstoffklassen gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 
bzw. VO (EG) Nr. 692/2008 und VO (EG) 595/2009) festgelegt. Mit der Abgas-
klasse EURO VI treten für Lkw ab 2013 strengere Grenzwerte speziell für NOx-
Emissionen in Kraft, für Pkw im Jahr 2014/2015. 

Der Gesamtverkehrsplan Österreich (BMVIT 2012a) hat zum Ziel, den Beitrag 
des Verkehrs zur Luftverschmutzung bis 2025 um bis zu 70 % bei NOx und um 
50 % bei Feinstaub (PM2,5) zu reduzieren. 

 

 

14.2 Situation und Trends 

Verkehrsaufkommen/-nachfrage (Verkehrs-, Transportleistung) 

Das Bundesstraßennetz (Autobahnen und Schnellstraßen) ist seit 1990 um 
19 % länger geworden und umfasst 2.184 km (BMVIT 2012b).  

Kontinuierlich zugenommen hat seit 1990 auch die Motorisierung. Ende 2011 
waren knapp 6,2 Mio. Kraftfahrzeuge zum Verkehr zugelassen, darunter knapp 
4,5 Mio. Personenkraftwagen, etwa 0,4 Mio. land- und forstwirtschaftliche Zug-
maschinen, etwa 0,4 Mio. Lastkraftwagen und über 0,4 Mio. Motorräder. Auch 
die Neuzulassungen nahmen in den vergangenen Jahren ständig zu; im Jahr 
2011 wurden etwa 0,36 Mio. Pkw neu zugelassen. 

Ende 2011 waren 537 Pkw pro 1.000 EinwohnerInnen zugelassen, 2008 waren 
es 514 Pkw. Im Vergleich dazu lag der Motorisierungsgrad im Jahr 1990 bei 
363 Pkw pro 1.000 EinwohnerInnen (STATISTIK AUSTRIA 2012). 

Von den rund 4,5 Mio. Pkw (Ende 2011) wurden rund 2,5 Mio. mit Diesel be-
trieben, rund 2 Mio. mit Benzin. Der Anteil alternativer Antriebe mit in Summe 
rund 9.800 Fahrzeugen (Elektro, Erdgas, bivalenter Betrieb Benzin/Flüssig bzw. 
Benzin/Erdgas, Hybrid Benzin/Elektro bzw. Diesel/Elektro, Gas) liegt bei rund 
0,2 %. 

Die Verkehrsleistung im Personenverkehr ist im Inland seit 1990 um rund 31 % 
gestiegen. Dominantes Verkehrsmittel mit einem Anteil von rund 72 % war 2011 
der Pkw. Der Umweltverbund – dazu zählen Öffentlicher Verkehr (Bahn, Bus, 
elektrifizierter Personennahverkehr) sowie Fuß- und Radverkehr – erbringt eine 
Verkehrsleistung von 27 %. Die stärksten Steigerungen wurden im Zeitraum 1990 
bis 2011 sowohl im Pkw- als auch im Flugverkehr mit Zuwächsen um jeweils rund 
34 % erzielt. 

Im Beobachtungszeitraum 2008 bis 2011 ist die Verkehrsleistung im Inland na-
hezu gleichgeblieben. Die stärksten Zuwächse von rund 2 % wurden in diesem 
Zeitraum im Pkw-Verkehr erzielt.  
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Abbildung 49: Entwicklung der Verkehrsleistung im Personenverkehr in Mio. 

Personenkilometer (Pkm) (im Inland). 

Seit 1990 hat sich die Transportleistung des inländischen Güterverkehrs nahe-
zu verdoppelt. Etwa 69 % davon wurden 2011 im Straßengüterverkehr erbracht, 
knapp 31 % sind dem Schienengüterverkehr zuzuordnen. Die Donauschifffahrt 
hatte 2011 einen Anteil von 0,1 % an der Transportleistung (UMWELTBUNDESAMT 
2013).  

 
 

 
Abbildung 50: Entwicklung der Verkehrsleistung im Güterverkehr in Mio. Tonnenkilometer (tkm), (im Inland inkl. 

Kraftstoffexport). 
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Internationalen Vorgaben zufolge wird sowohl die Energie- als auch die Treib-
hausgasbilanz auf Basis der an die EndkundInnen verkauften Kraftstoffe ermit-
telt. Bei Ottokraftstoffen und Diesel gibt es jedoch z. T. erhebliche Unterschiede 
zwischen den in Österreich verkauften und im Inland verfahrenen Kraftstoff-
mengen.  

Die österreichische Transportwirtschaft ist traditionell exportorientiert. Dies führt 
zu einem strukturell bedingten Kraftstoffexport (d. h. es werden im Ausland 
Transportleistungen mit in Österreich getanktem Kraftstoff erbracht). Zudem för-
dert die im Vergleich zum Ausland116 niedrige Mineralölsteuer auch einen preis-
bedingten Kraftstoffexport. Diese Transportleistung ist seit 1990 auf nahezu das 
Sechsfache gestiegen und lag 2011 um fast 10 % über der im Inland erbrachten 
Transportleistung (UMWELTBUNDESAMT 2013).  

Zwischen 2008 und 2011 ist die inländische Transportleistung nahezu gleich 
geblieben. Die Transportleistung, die mit in Österreich verkauften Kraftstoffen 
im Ausland erbracht wurde, nahm im selben Zeitraum um 7 % zu. Insgesamt hat 
die Transportleistung damit um rund 4 % zugenommen.  

 

Verkehr und Energie/Energieeffizienz 

Der Energieeinsatz im Verkehrssektor stieg von 1990 bis 2011 um rund 67 % 
an; im Zeitraum 2008 bis 2011 kam es zu einem Rückgang von rund 1 % 
(UMWELTBUNDESAMT 2013) (  Energie).  

 

 
Abbildung 51:  Energieeinsatz im Verkehrssektor; Datengrundlage ist die abgesetzte Energiemenge in Österreich. 

                                                      
116 Insbesondere im Vergleich zu Deutschland und Italien. 
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Fossiler Diesel war 2011 im Straßenverkehr mit rund 239.040 TJ der am häufigs-
ten eingesetzte Kraftstoff, 2011 wurden 169 % mehr Diesel abgesetzt als 1990. 
Der Einsatz von Benzin sank im gleichen Zeitraum um 35 %. Zwischen 2008 
und 2011 war eine Reduktion der Absatzmengen an fossilem Diesel um knapp 
2 % festzustellen, bei Benzin um rund 6 % (BMLFUW 2012a). 

Seit Oktober 2005 werden biogene Kraftstoffe, insbesondere Biodiesel, Bio-
ethanol und Pflanzenölkraftstoff im Straßenverkehr eingesetzt. 2011 wurden 
506.770 t Biodiesel, 103.149 t Bioethanol und 16.731 t Pflanzenölkraftstoff ab-
gesetzt. Energetisch waren 2011 insgesamt 6,75 % der im Straßenverkehr ein-
gesetzten Kraftstoffe durch Biokraftstoffe substituiert (BMLFUW 2012a). 

Rund drei Viertel der Biokraftstoffe werden fossilen Kraftstoffen beigemischt. 
Die Beimischung von Biodiesel – entsprechend der nationalen Umsetzung der 
Biokraftstoffrichtlinie (RL 2003/30/EG) – begann 2005, die von Bioethanol im Jahr 
2007. Gleichzeitig wurde die Beimischung mit steuerlichen Anreizen gekoppelt, 
etwa mit der Mineralölsteuerbefreiung für pure Kraftstoffe und einem niedrigeren 
Mineralölsteuersatz für fossile Kraftstoffe, wenn diese einen Anteil von etwa 
7 % Biodiesel im Diesel und 5 % Ethanol im Ottokraftstoff aufweisen (Kraftstoff-
verordnung 2012, BGBl. II Nr. 398/2012).  

Purer Biodiesel und Pflanzenöl kommen im Straßenverkehr und auch in der 
Landwirtschaft zum Einsatz. Zusätzlich zur Beimischung werden Umstellungen 
kommunaler und betrieblicher Fuhrparks auf die Verwendung reiner Biokraft-
stoffe (Biokraftstoffanteil von mind. 50 % der jährlichen Treibstoffmenge) for-
ciert. 

 

Verkehr und Treibhausgase 

Der Verkehrssektor zählt zu den Hauptverursachern der Treibhausgas-Emis-
sionen (  Klimaschutz). Von 1990 bis 2011 stiegen die Treibhausgas-Emissio-
nen aus dem Sektor Verkehr (inkl. Kraftstoffexport) von 14,1 Mio. t auf 21,8 Mio. t 
CO2-Äquivalent an (+ 55 %). Bedeutendster Verursacher ist der Straßenver-
kehr. Der Personenverkehr auf der Straße verursachte im Jahr 2011 rund 
11,8 Mio. t CO2-Äquivalent, der Straßengüterverkehr rund 9,2 Mio. t. Der Höchst-
stand der Treibhausgas-Emissionen wurde 2005 erreicht und ist seither zurück-
gegangen. Diese Abnahme ist sowohl auf die Wirtschaftskrise als auch auf um-
gesetzten Maßnahmen zurückzuführen (insbesondere die Biokraftstoffbeimi-
schung, klima:aktiv Förderprogramm für alternative Antriebe und Ökologi-
sierung der Normverbrauchsabgabe). 

Neben den seit 1990 gestiegenen Fahrleistungen auf Österreichs Straßen war 
für den kontinuierlichen Anstieg der Treibhausgas-Emissionen seit 1990 auch 
ein Kraftstoffexport ins benachbarte Ausland verantwortlich. Der Verkehr im In-
land verursachte im Jahr 2011 15,9 Mio. t CO2-Äquivalent, der Kraftstoffexport 
in Fahrzeugtanks 5,9 Mio. t, wovon zwei Drittel durch schweren Nutzfahrzeug-
verkehr aufgrund der starken Internationalisierung und Exportorientierung der 
Wirtschaft verursacht werden. 
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Abbildung 52: Treibhausgas-Emissionen im Verkehr, inkl. Kraftstoffexport. 

Im Jahr 2011 betrug der durchschnittliche Wert der CO2-Emissionen aller neu 
zugelassenen Pkw117 138,7 g/km und hat gegenüber dem Jahr 2008 um 24 g/km 
abgenommen. Im Durchschnitt lagen benzinbetriebene Pkw bei 137 g/km und 
Diesel-Pkw bei 140 g/km. 

Seit dem Jahr 2008 ist eine beschleunigte Reduktion der CO2-Emissionen der 
Neufahrzeuge zu beobachten. Ausschlaggebend fur diese Abnahme war neben 
weiteren Effizienzsteigerungen auch der Trend zu kleineren Fahrzeugen. Einen 
wesentlichen Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen hat auch das 
Ökologisierungsgesetz 2007 (OkoG 2007; BGBl. I Nr. 46/2008) geleistet. Durch 
dieses Gesetz erfolgte mit 1. Juli 2008 eine Änderung des Normverbrauchsab-
gabegesetzes (NoVAG; BGBl. Nr. 695/1991) als Lenkungsmaßnahme für den 
Erwerb von sauberen und verbrauchsarmen Personenkraftwagen. Die Neuzu-
lassungen von kleineren Pkw mit weniger als 120 g/km CO2-Ausstoß sind im 
Jahr 2011 auf knapp 27 % angestiegen, im Jahr 2000 betrug dieser Anteil 8 % 
(BMLFUW 2012b) 

Der nationale Flugverkehr verzeichnete zwischen 1990 und 2000 hohe Zuwachs-
raten bei den Treibhausgas-Emissionen, die danach moderater wurden. Die 
Emissionen des nationalen Flugverkehrs lagen 2011 bei rund 63.000 t CO2-
Äquivalent und sind somit seit dem Jahr 2008 um rund 13 % gesunken.  

Die Emissionen des internationalen Flugverkehrs, der Österreich zugeordnet 
wird, betrugen 2011 rund 2,2 Mio. t CO2-Äquivalent, hierbei betrug die Abnah-
me im Vergleich zu 2008 rund 0,6 %. Gemäß den internationalen Konventionen 
werden diese nicht in die Erreichung des nationalen Kyoto-Ziels eingerechnet 
(UMWELTBUNDESAMT 2013).  

                                                      
117 Derzeit fließen nur Werte benzin- und dieselbetriebener Fahrzeuge in die Berechnung ein. 
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Verkehr und Luftschadstoffe 

Europaweit gültige Emissionsgrenzwerte für Pkw und Lkw (EURO-Schad-
stoffklassen) und Qualitätsanforderungen an Kraftstoffe haben dazu geführt, 
dass verkehrsbedingte Emissionen der Luftschadstoffe Schwefeldioxid, Kohlen-
stoffmonoxid, Feinstaub und flüchtige organische Verbindungen ohne Methan 
(NMVOC) deutlich gesunken sind (  Luft). Die Abgasgrenzwerte werden zu-
künftig speziell bei den Stickstoffoxiden weiter verschärft. 

 

 
Abbildung 53: Stickstoffoxid-Emissionen nach Verkehrsträgern, exkl. Kraftstoffexport. 

Die Stickstoffoxid-Emissionen aus dem Verkehr im Inland sind seit 1990 um 
rund 24 % gesunken. Dies ist auf den Fortschritt bei Kfz-Technologien vor allem 
bei schweren Nutzfahrzeugen in Verbindung mit der stetigen Flottenerneuerung 
zurückzuführen. Im Jahr 2009 führte die Wirtschaftskrise zu einer Reduktion der 
Nachfrage nach Gütertransportleistung.  

Durch die Einführung der Katalysatorpflicht Ende der 90er-Jahre und durch eine 
Verschärfung der Abgasgrenzwerte – der sogenannten EURO-Normen – war 
es möglich, die NOx-Emissionen von benzinbetriebenen Pkw deutlich zu sen-
ken. Bei Diesel-Pkw ist hingegen im gleichen Zeitraum ein starker Anstieg 
sichtbar. Die NOx-Emissionen des Lkw-Verkehrs (leichte und schwere Nutzfahr-
zeuge) nahmen von 1990 bis 2011 um nahezu 20 % ab. Lastkraftwagen verur-
sachten im Jahr 2011 rund die Hälfte der gesamten Stickstoffoxid-Emissionen 
des Straßenverkehrs. Grund für diese Entwicklung ist neben den hohen spezifi-
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schen Schadstoff-Emissionen der Fahrzeuge der starke Anstieg der Transport-
leistung im straßengebundenen Güterverkehr, wodurch eine stärkere Abnahme 
der Emissionen verhindert wird. 

 

 
Abbildung 54: Partikel-Emissionen des Verkehrssektors, exkl. Kraftstoffexport. 

Seit dem Jahr 2006 gibt es einen Rückgang der Partikel-Emissionen im Stra-
ßenverkehr. Verantwortlich dafür sind in erster Linie der technologische Fort-
schritt und die damit verbundene verstärkte Einführung von Partikelfiltersyste-
men. Allerdings nehmen Abrieb und Aufwirbelung von Partikeln durch Fahrzeu-
ge mit steigender Fahrleistung zu. 

Hauptverantwortlich für die Staubbelastung aus dem Verkehr ist weiterhin der 
Straßenverkehr, da es – trotz der beschriebenen technischen Verbesserungen 
– in der österreichischen Fahrzeugflotte einen hohen Bestand von Dieselfahr-
zeugen gibt. Die Emissionen stammen von Dieselmotoren sowohl aus dem 
Personen- als auch aus dem Straßengüterverkehr.  
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14.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Verkehrsaufkommen/-nachfrage (Verkehrs-, Transportleistung) 

Sollen die Umweltziele erreicht werden, ist es unumgänglich, Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die eine Trendwende ermöglichen: eine Wende hin zu einem 
nachhaltigeren Verkehrssystem mit sinkenden Treibhausgas-Emissionen – auch 
in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs. Dies wird einschneidende Ände-
rungen in der Mobilität mit sich bringen. Die dafür notwendigen Strukturrefor-
men sind so zu entwickeln, dass sie wirtschaftlich kompatibel sind und soziale 
Auswirkungen berücksichtigen.  

Im österreichischen Gesamtverkehrsplan wurden erstmals in einer Verkehrs-
strategie quantitative Umweltziele festgelegt. Damit wurde ein wesentlicher Bei-
trag der Integration von Umweltaspekten in die Verkehrsplanung geleistet. In 
Zukunft wird die Überprüfung und Sicherstellung der Zielerreichung im Vorder-
grund stehen. 

Mobilitätszwänge entstehen im Güterverkehr vor allem durch ökonomische Rah-
menbedingungen, im Personenverkehr vor allem durch die bestehende Sied-
lungsstruktur (Zersiedelungseffekte, funktionale Entmischung von Wohnen, Ar-
beiten, Erholung, Ausbildung, Einkauf und Dienstleistungen) (  Raument-
wicklung). Diese Mobilitätszwänge sind zu minimieren und Transportprozesse 
sind verstärkt im Umweltverbund abzuwickeln. 

Dafür ist das Angebot im Öffentlichen Verkehr (ÖV) sowie im Personennahver-
kehr, dem Rad- und Fußgängerverkehr zu verbessern. Entscheidend ist die 
Entwicklung einer österreichweiten, attraktiven ÖV-Infrastruktur mit einem guten 
Verkehrsdienstleistungsangebot. Dies erfordert eine zusätzliche Verstärkung 
des Mitteleinsatzes im Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, der Rad- und Fuß-
wegeinfrastruktur sowie eine Reduktion des Ausbaus der Straßeninfrastruktur. 
Die Förderung des Umweltverbundes führt neben einer Reduktion des Energie-
einsatzes und der Treibhausgas-Emissionen auch zu einer Attraktivierung spe-
ziell der Ballungsräume und Städte durch die Reduktion der Schadstoff- und 
Lärm-Emissionen (  Lärm). 

In urbanen Gebieten sind die negativen Auswirkungen des Verkehrs auf Um-
welt und Gesundheit besonders gravierend (EEA 2012). Damit die Umweltstan-
dards für Luftqualität und Lärm eingehalten werden können, sind strengere Ab-
gasnormen und niedrigere CO2-Zielwerte sowie eine Reduktion des Verkehrs-
aufkommens, etwa durch die Einführung von Umweltzonen118, erforderlich. Die 
Verringerung der Flächeninanspruchname durch Verkehrsanlagen kann durch 
Maßnahmen, wie etwa eine wirksame Parkraumbewirtschaftung, erreicht wer-
den. Zudem sollten im Gegensatz zur Stellplatzverpflichtung z. B. autofreie Zonen 
bzw. Sammelgaragen in Städten errichtet werden. 

Zusätzlich ist es erforderlich, speziell im Langstreckenverkehr Transportprozes-
se im Personen- und Güterverkehr auf effizientere öffentliche Verkehrssysteme 
zu verlagern. 

                                                      
118 Eine Umweltzone ist ein definiertes Gebiet,das nur den Zugang von bestimmten, als schadstoff-

arm gekennzeichneten Fahrzeugen erlaubt. 
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Ein wesentlicher Grund für den überproportionalen Anstieg der Verkehrsleis-
tung auf der Straße ist die bestehende Kostenstruktur. Den unterschiedlichen 
Verkehrsträgern werden bislang nicht jene Kosten angelastet, die sie verursa-
chen. Externe Kosten des Kraftfahrzeugverkehrs entstehen unter anderem durch 
die Emissionen von Luftschadstoffen, Treibhausgasen und Lärm, durch Unfälle, 
Versiegelung, Bodenschäden und Flächenzerschneidung der Landschaft durch 
Straßen (BMVIT 2012c). Speziell im Straßengüterverkehr sind diese Kosten we-
niger durch Einnahmen abgedeckt als im öffentlichen Verkehr. Dies führt zu 
verzerrten Marktbedingungen für Straßen- und Schienenverkehr (UMWELT-
BUNDESAMT 2007). Distanz- und emissionsabhängige Kostenstrukturen können 
eine Möglichkeit sein, diese Kostenwahrheit teilweise zu erreichen (UMWELT-
BUNDESAMT 2007; KOM(2008) 433). Mit Maßnahmen wie der Ökologisierung 
der Normverbrauchsabgabe und der Lkw-Maut wurden in den vergangenen drei 
Jahren erste Schritte zur Erhöhung der Kostenwahrheit gesetzt. Weitere deutli-
che Anpassungen der Kostenstrukturen sind erforderlich, um eine raschere 
Entwicklung in Richtung eines nachhaltigen Verkehrssystems zu erreichen. 
Diese soll im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform erfolgen, um wirtschaftli-
che und soziale unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden (  Nachhaltige 
Entwicklung). 

 

Verkehr und Energie/Energieeffizienz 

Die umweltfreundliche Abwicklung des Verkehrs nimmt angesichts der steigen-
den Verkehrsleistungszahlen und der damit verbundenen Emissionen einen 
hohen Stellenwert ein – ebenso wie Ansätze zur Vermeidung und Verlagerung 
des Verkehrs auf effizientere und umweltfreundlichere Transportsysteme. Dabei 
ist der Einsatz von alternativen Antriebstechnologien und Kraftstoffen von gro-
ßer Bedeutung.  

In der Europäischen Kommission zeichnet sich ein Politikwandel im Bereich 
Biokraftstoffe ab. Ein Entwurf für eine Überarbeitung der Richtlinie über erneu-
erbare Energie (RL 2009/28/EG) hat zum Ziel, den Einsatz von Biokraftstoffen 
der ersten Generation auf 5 % zu beschränken und den Einsatz von Biokraft-
stoffen der zweiten Generation zu fördern 

Der Elektromobilität, die auf erneuerbaren Energieträgern beruht, wird zukünftig 
ein hoher Stellenwert zukommen. Hierfür sind sowohl im Verkehrssektor als 
auch im Energiebereich die Weichen für die Einführung und Förderung dieser 
Technologie zu stellen. Plug-in-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge können entschei-
dende Umweltvorteile insbesondere in Kombination mit Energiegewinnung aus 
erneuerbaren Quellen erzielen. Durch die deutlich höhere Effizienz des Elektro-
antriebs wird weniger Energie benötigt als bei Fahrzeugen mit konventionellen 
Antrieben, die Energieproduktion für den Stromeinsatz ist in die Umweltbewer-
tung miteinzubeziehen (BMLFUW et al. 2012).  

Vor Ort entstehen bei einem reinen Elektrofahrzeug keine Luftschadstoff-
Emissionen und die Fahrzeuge sind – im Vergleich zu konventionellen Antrie-
ben – deutlich leiser. Elektrofahrzeuge sind besonders für den Einsatz im Kurz- 
und Mittelstreckenverkehr geeignet. Insbesondere zur Erreichung der Klimazie-
le 2050 ist die rasche Einführung und Forcierung der Elektromobilität notwendig 
(UMWELTBUNDESAMT 2010). 
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Neben der Elektromobilität sind kurzfristig weitere alternative Kraftstoffsysteme 
einzusetzen. So verfügen etwa Erdgasfahrzeuge bereits jetzt über ein Redukti-
onspotenzial von Treibhausgas-, Luftschadstoff- und Lärm-Emissionen. Mittels 
Biogaseinsatz lässt sich die Treibhausgasbilanz zusätzlich deutlich verbessern; 
derartige Antriebs- und Kraftstoffsysteme werden zusätzlich an Bedeutung ge-
winnen. Dafür sind langfristige politische Rahmenbedingungen zur Schaffung 
von Investitionssicherheit für Fahrzeughersteller und Infrastrukturbetreiber er-
forderlich. 

Wesentlich bei der Einführung neuer Technologien ist die Verknüpfung mit den 
Strukturen des Öffentlichen Verkehrs. Der motorisierte Individualverkehr soll, so 
wie der Güterstraßenverkehr, zunehmend die Rolle des lokalen Verteilverkehrs 
bekommen, Mittel- und Langstreckenverkehr müssen über leistbare und ser-
viceorientierte ÖV-Systeme abgewickelt werden. Dafür sind geeignete ökono-
mische und infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen, welche ein leistbares, 
hohes Mobilitätsniveau im Personen- und Güterverkehr gewährleisten. 

Elektrifizierte Systeme sind im Flugverkehr und Straßengüterverkehr nur be-
dingt einsatzfähig. Flüssige Kraftstoffe aus erneuerbaren Quellen, wie Biokraft-
stoffe, sind kurz- und mittelfristig daher eine notwendige Alternative zu fossilen 
Kraftstoffen. In diesem Zusammenhang müssen Nachhaltigkeitskriterien für 
(fossile und biogene) Energieversorgungspfade zur Vermeidung unerwünschter 
Nebeneffekte eingeführt werden. 

 

Verkehr und Treibhausgase 

Durch den Einsatz von Biokraftstoffen konnten 2011 rund 1,6 Mio. t CO2-Äqui-
valent eingespart werden (UMWELTBUNDESAMT 2013). Aktuelle Entwicklungen 
auf EU-Ebene zeigen eine Trendwende in der europäischen Biokraftstoffpolitik 
und eine mögliche Begrenzung des Einsatzes von Biokraftstoffen wie Ethanol 
und Biodiesel. Dies beschränkt auch das zukünftige Treibhausgas-Reduktions-
potenzial erneuerbarer Energieträger im Verkehr. 

Für die hohen österreichischen Treibhausgas-Emissionen des Verkehrssektors 
ist auch ein Kraftstoffexport ins benachbarte Ausland verantwortlich. Zur nach-
haltigen Reduktion dieser Emissionen sind Maßnahmen, die den Kraftstoffex-
port verringern, notwendig. Dies betrifft speziell die Anpassung der Besteuerung 
von fossilen Kraftstoffen. Eine Kostenanpassung würde auch zu einer leichten 
Dämpfung der Verkehrsleistung jener Verkehrsträger führen, die energieinten-
siv sind und stark von fossilen Kraftstoffen abhängen. 

Neben der Erhöhung der variablen Kosten im Verkehr sind auch Maßnahmen 
zur Förderung effizienter Antriebstechnologien zu setzen. Als unterstützende 
Maßnahme zur Senkung der CO2-Emissionen von Neuwagen ist eine Anpassung 
der Bemessungswerte der Normverbrauchsabgabe (NoVA) notwendig. Eine Ana-
lyse der in Österreich neu zugelassenen Fahrzeuge zeigt, dass schwere Fahr-
zeuge mit hohem Verbrauch (Segmente Oberklasse und Allradfahrzeuge etc.) 
überdurchschnittlich oft gewerblich zugelassen werden. Der Lenkungseffekt, der 
durch die NoVA erzielt werden soll, wirkt hier in einem wesentlich geringeren 
Umfang als bei Privatzulassungen; außerdem werden Firmenwagen steuerlich 
subventioniert (EUROPEAN COMMISSION'S DIRECTORATE-GENERAL FOR TAXATION 
AND CUSTOMS UNION 2010). Gleichzeitig mit der stärkeren Ökologisierung der 
ökonomischen Rahmenbedingungen sind speziell auch die kontraproduktiven 
Anreize zur Förderung energieintensiver Transportmittel abzuschaffen. 
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Verkehr und Luftschadstoffe 

Die in der Emissionshöchstmengenrichtlinie (NEC-RL; RL 2001/81/EG) recht-
lich verbindlich festgelegte Höchstmenge von 103.000 t Stickstoffoxid für 2010 
wird insbesondere wegen der hohen NOx-Emissionen aus dem Verkehrssektor 
nicht eingehalten. Auch in Hinblick auf diese Zielverfehlung wird es im Ver-
kehrssektor notwendig sein, bestehende Programme zur Minderung der NOx-
Emissionen weiterzuentwickeln und zügig umzusetzen. Zielführend sind insbe-
sondere Maßnahmen, die die Fahrleistung von Diesel-Kraftfahrzeugen vermin-
dern. Die Maßnahmen sind zudem auf Synergieeffekte mit Klimaschutzmaß-
nahmen abzustimmen (  Luft,  Klimaschutz).  

Die verpflichtende Einführung deutlich wirksamerer Abgasnachbehandlungssys-
teme für Stickstoffoxide bei Diesel-Kraftfahrzeugen erfolgt aufgrund rechtlicher 
Vorgaben auf EU-Ebene trotz bereits länger verfügbarer effektiver technischer 
Systeme umfassend erst ab 2015 für Pkw, für Lkw bereits ab 2013. Um die Im-
missionsgrenzwerte einzuhalten, sind neben Maßnahmen wie die Festlegung 
und Einhaltung von Tempolimits insbesondere Maßnahmen zur Reduktion der 
Fahrleistungen für Kraftfahrzeuge mit hohen NOx-Emissionen erforderlich.  

Um zu vermeiden, dass PM10- und PM2,5-Grenzwerte überschritten werden, sind 
Maßnahmen zielführend, die die Fahrleistung und die spezifischen PM-Emis-
sionen von Diesel-Kraftfahrzeugen reduzieren. Um die nicht abgasbedingten PM-
Emissionen wie etwa Reifen-, Brems- und Straßenabrieb zu minimieren, sind 
Maßnahmen zur Verringerung des Verkehrsaufkommens speziell im Straßen-
verkehr erforderlich. 

 

 

14.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Um die Verkehrs- und Transportleistung nachhaltig zu verringern, ist ein 
Maßnahmenbündel zu schnüren, das insbesondere folgende Punkte umfasst: 

 Für die regelmäßige Beobachtung der Zielerreichung der im Gesamtver-
kehrsplan gesetzten Ziele ist ein entsprechendes Monitoringsystem aufzu-
bauen und anzuwenden (BMVIT). 

 Mobilitätsmanagementprogramme – insbesondere das klima:aktiv mobil 
Programm des Lebensministeriums – zur Umsetzung klimaschonender 
Mobilitätsmanagementmaßnahmen, zur Forcierung alternativer Antriebe, 
Elektromobilität und erneuerbarer Energie sowie zur Forcierung des Rad-
verkehrs sind auszubauen und verstärkt umzusetzen (BMLFUW, BMVIT). 

 Der Öffentliche Verkehr und besonders der Umweltverbund im Stadt-
Umland-Bereich und im ländlichen Raum sind zu fördern, intermodale 
Schnittstellen sind auszubauen und hierfür Flächen zur Verfügung zu stel-
len (BMVIT, Bundesländer). 

 Die Infrastruktur für Rad- und Fußwege ist auszubauen und die Umset-
zung des Masterplan Radfahren ist konsequent voranzutreiben (BMLFUW, 
BMVIT, Bundesländer). 
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 Verkehrs- und umweltpolitische Zielsetzungen sind verstärkt in die Raum-
planung zu integrieren. Energie- und Treibhausgas-Auswirkungen sind in 
Planungsvorhaben unter Anwendung von zu erstellenden Richtlinien ver-
bindlich auszuweisen (Bundesländer). 

 Es sind geeignete fiskalische Maßnahmen zu setzen, um den Umweltver-
bund (Öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußgängerverkehr) zu attraktivieren 
(BMF, BMVIT, BMLFUW, Bundesländer). 

 Im Güterverkehr sind insbesondere eine aktive Verkehrssteuerung und 
Maßnahmen in der Logistik, die zu einer Reduktion der Transportleistung 
führen, zu fördern (BMVIT). 

 Energieeffiziente und emissionsarme Antriebs- und Kraftstofftechnologien (vor 
allem Elektromobilität) sowie die dafür notwendigen Infrastrukturen sind zu 
fördern. Des Weiteren sind fiskalische Maßnahmen zur Attraktivierung von al-
ternativen Antrieben und Kraftstoffen zu setzen. Der Anteil von nachhaltigen 
Biokraftstoffen der ersten und zweiten Generation ist entsprechend zu erhö-
hen, um die EU-Ziele 2020 für den 10 %-Anteil an Erneuerbaren im Verkehr 
zu erreichen (BMF, BMVIT, BMLFUW, Bundesländer). 

 Zur Erreichung der Klimaziele sind darüber hinaus folgende Maßnahmen zu 
setzen:  

 Maßnahmen zur Eindämmung des Kraftstoffexports und zur verstärkten 
Einführung effizienter Antriebs- und Kraftstoffsysteme im Zuge einer öko-
sozialen Steuerreform sowie unter besonderer Berücksichtigung der Ab-
schaffung kontraproduktiver Förderstrukturen, etwa im Bereich Dienstfahr-
zeuge (BMF). 

 Planung und Umsetzung flächendeckender Bemautungssysteme unter Be-
rücksichtigung zeitlicher, topografischer und technologischer Aspekte 
(BMVIT, Bundesländer). 

 Weitere Verschärfung der Abgasgrenzwerte bzgl. NOx- und Partikel-Emissio-
nen, sowie der CO2-Zielwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, aber auch 
für Lkw ab 2020 im Hinblick auf die EU 2030-Ziele für urbanen Verkehr und 
schweren Güterverkehr. Wo dies zur Einhaltung von Grenzwerten gemäß 
Immissionsschutzgesetz-Luft und Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz (Bun-
deslärm-G; BGBl. I Nr. 60/2005) sowie der Ziele der Klimastrategie notwen-
dig ist, sind Tempolimits einzuführen. Zusätzlich sind weitere Maßnahmen zur 
Reduktion der Schadstoffbelastung zu ergreifen, etwa die Einführung von 
Umweltzonen (BMVIT, Landeshauptleute). 
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Rechtsnormen und Leitlinien 

Biokraftstoffrichtlinie (RL 2003/30/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder 
anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor. ABl. Nr. L 123. 
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Bundesgesetz über die Erfassung von Umgebungslärm und über die Planung von 
Lärmminderungsmaßnahmen. 
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Emissionshöchstmengenrichtlinie (NEC-RL; RL 2001/81/EG): Richtlinie des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale 
Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe. ABl. Nr. L 309. 

Entscheidung Nr. 406/2009/EG: Entscheidung des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur 
Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 
bis 2020 (Effort Sharing). ABl. Nr. L 140. 

Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L; BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.g.F.): Bundesgesetz zum 
Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem die Gewerbeordnung 
1994, das Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, das Berggesetz 1975, das 
Abfallwirtschaftsgesetz und das Ozongesetz geändert werden. 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBl. I Nr. 106/2011): Bundesgesetz zur Einhaltung von 
Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen 
Maßnahmen zum Klimaschutz. 

KOM(2008) 433 endg.: Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament: Ökologisierung des Verkehrs. 

KOM(2011) 112: Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen 
Wirtschaft bis 2050. 

KOM(2011) 144: Weißbuch – Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen 
Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Verkehrssystem. 

KOM(2011) 885: Energiefahrplan 2050. 

Kraftstoffverordnung 2012 (BGBl. II Nr. 398/2012): Verordnung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Qualität von 
Kraftstoffen und die nachhaltige Verwendung von Biokraftstoffen. 

Normverbrauchsabgabegesetz (NoVAG; BGBl. 695/1991 i.d.g.F.): Bundesgesetz, mit 
dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Umsatzsteuergesetz 1972, das 
Alkoholabgabegesetz 1973 geändert werden, mit dem Maßnahmen auf dem 
Gebiet des Bewertungsrechtes und der Vermögensteuer getroffen werden und 
das Pensionskassengesetz geändert wird, mit dem eine Abgabe für den 
Normverbrauch von Kraftfahrzeugen eingeführt wird, mit dem weiters das 
Kraftfahrgesetz 1967, das Bundesbehindertengesetz, das Mineralölsteuergesetz 
1981, das Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz, das Schaumweinsteuergesetz 
1960 und das Biersteuergesetz 1977 geändert werden und mit dem der Zeitpunkt 
der Personenstands- und Betriebsaufnahme verschoben wird 
(Abgabenänderungsgesetz 1991). 

Ökologisierungsgesetz 2007 (ÖkoG 2007; BGBl. I Nr. 46/2008): Bundesgesetz, mit dem 
das Normverbrauchsabgabegesetz und das Mineralölsteuergesetz 1995 geändert 
werden. 

RL 2009/28/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG. ABl. Nr. L 140. 
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RL 2009/30/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für 
Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und die Einführung eines Systems zur 
Überwachung und Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie zur 
Änderung der Richtlinie 1999/32/EG des Rates im Hinblick auf die 
Spezifikationen für von Binnenschiffen gebrauchte Kraftstoffe und zur Aufhebung 
der Richtlinie 93/12/EWG. 

VO (EG) Nr. 715/2007: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 
Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 
Fahrzeuge. 

VO (EG) Nr. 692/2008: Verordnung der Kommission vom 18. Juli 2008 zur Durchführung 
und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 
Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 
Fahrzeuge. ABl. Nr. L 199. 

VO (EG) Nr. 443/2009: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue 
Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur 
Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten 
Nutzfahrzeugen. ABl. Nr. L 140. 

VO (EG) Nr. 595/2009: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren 
hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über 
den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinien 80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG. 
ABl. Nr. L 188. 

VO (EG) Nr. 510/2011: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte 
Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der 
CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. 
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15 TOURISMUS 

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, allerdings belasten An- und Ab-
reise sowie touristische Infrastruktur und Aktivitäten die Umwelt. Veränderungen 
des Klimas stellen vor allem den Wintertourismus vor neue Herausforderungen. 
Durch mangelnde Schneesicherheit geraten ökologisch sensible Gebirgsregio-
nen zunehmend unter Druck. 

 

 

15.1 Umweltpolitische Ziele 

Die Alpenkonvention (BGBl. 477/1995) regelt für die Alpen tourismus- und frei-
zeitrelevante Aspekte: 

Ziel des Tourismusprotokolls ist es, durch einen umweltverträglichen Tourismus 
zu einer nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums beizutragen (BGBl. III Nr. 
230/2002). Dies beinhaltet die Einschränkung des motorisierten Verkehrs, die 
Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung, die Berücksichtigung von Na-
turschutzanliegen sowie einen landschaftsschonenden Bau und Betrieb von Schi-
pisten. Beschneiungsanlagen sind nur dann zuzulassen, wenn die jeweiligen ört-
lichen hydrologischen, klimatischen und ökologischen Bedingungen es erlauben. 

Das Verkehrsprotokoll hat zum Ziel, autofreie Tourismusorte einzurichten sowie 
die An- und Abreise ohne Auto zu fördern (BGBl. III Nr. 234/2002). 

Der Aktionsplan zum Klimawandel in den Alpen (ALPENKONVENTION 2009) zielt 
darauf ab, die Alpen zu einer Vorbildregion für Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel zu machen. Für den Tourismus bedeutet dies, klimaneutrale 
Urlaubsangebote zu fördern, den Wintertourismus an den Klimawandel anzu-
passen und eine bessere Ausgewogenheit zwischen Winter- und Sommersai-
son herzustellen (  Klimawandelanpassung). 

Die Europäische Union verfügt seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
(1. Dezember 2009) über die Zuständigkeit, die Maßnahmen der Mitgliedstaa-
ten im Tourismus zu unterstützen, zu koordinieren und zu ergänzen. Somit wur-
den die Voraussetzungen geschaffen für die Einführung eines einheitlichen Ak-
tionsrahmens, mit dem vorrangigen Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg des Touris-
mus in Europa zu fördern. Er muss jedoch auch Anliegen in den Bereichen So-
ziales, territorialer Zusammenhalt sowie Schutz und Aufwertung des natürlichen 
und kulturellen Erbes Rechnung tragen. Außerdem soll der Aktionsrahmen die 
Widerstandskraft des Wirtschaftszweiges gegenüber den Folgen des Klimawan-
dels erhöhen und seine Fähigkeit stärken, durch den Tourismus bedingte struk-
turelle Veränderungen aufzufangen (KOM(2010) 352). 

Das Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Österreichischen Strategie Nachhal-
tige Entwicklung ÖSTRAT (BMLFUW 2011;  Nachhaltige Entwicklung) hat un-
ter anderem folgende Ziele: Nachhaltigkeit auf lokaler und regionaler Ebene, 
Ökoeffizienz und Ressourcenmanagement durch nachhaltige Mobilität, Kon-
sum- und Produktionsmuster und verantwortungsvolle Unternehmen (CSR119) 
als Erfolgsfaktor für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Österreich. 

                                                      
119 Corporate Social Responsibility  
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Ziel der österreichischen Anpassungsstrategie (BMLFUW 2012) ist es, nachteili-
ge Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu 
vermeiden und die sich ergebenden Chancen zu nutzen. Die österreichische 
Anpassungsstrategie ist im Kontext zur nachhaltigen Entwicklung zu sehen. Die 
Auswirkungen des Klimawandels betreffen vorrangig den Alpentourismus (im 
Winter und im Sommer) sowie den Seen- und den Städtetourismus, sodass die 
Anpassung in diesen Bereichen vordringlich zu behandeln ist (BMLFUW 2012; 

 Klimawandelanpassung). 

 

 

15.2 Situation und Trends 

Der Tourismus trug 2012 rund 7,4 %120 zum Bruttoinlandsprodukt bei. Mit den 
Ausgaben für Freizeitaktivitäten, die nicht mit einer Nächtigung verbunden sind, 
waren es 15 % (SMERAL 2012). Der österreichische Tourismus erholte sich 
2012 erstmals seit einigen Jahren: In diesem Jahr stiegen die realen Tourismus-
umsätze um rund 1,2 %, nachdem sie seit der Rezession 2009 Jahr für Jahr ge-
sunken waren. 

Im Jahr 2012 waren rund 36,2 Mio. Ankünfte und 131 Mio. Nächtigungen zu 
verzeichnen. Gegenüber 2011 sind die Ankünfte um 4,4 %, die Nächtigungen 
um 4,0 % gestiegen (STATISTIK AUSTRIA 2012).  

Der Tourismus ist zeitlich wie räumlich stark konzentriert. Tourismusgebiete mit 
hoher Nächtigungsintensität befinden sich vor allem im Westen Österreichs. 
Mehr als die Hälfte der Übernachtungen fällt in die Monate Jänner/Februar und 
Juli/August.  

Ein intakter Natur- und Lebensraum ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für den 
Tourismus. Dies zeigt sich auch bei den Hauptdestinationen Österreichs: Die 
Zonen mit der größten Tourismusintensität liegen vielfach in alpinen Regionen 
und teilweise auch in Schutzgebieten (UMWELTBUNDESAMT 2010). 

Der Trend zu höheren Unterkunftsstandards setzt sich fort (BMWFJ 2012a, b) 
wodurch sich der Flächen- und Energieverbrauch erhöht. Im Jahr 2012 betrug 
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3,6 Nächtigungen (2011: 3,6; 2009: 3,8; 
1995: 4,8). Der Anteil der Kurzurlaube steigt weiter (STATISTIK AUSTRIA 2011a). 

 

Tourismusstrategie 

Die bundesweite Strategie „Neue Wege im Tourismus“ wurde im Februar 2010 
veröffentlicht (BMWFJ 2010) und in Abstimmung zwischen Bund und Bundes-
ländern erstellt. Dieser Strategieprozess sieht eine der wichtigsten Zukunftsauf-
gaben in der besseren Abstimmung aller Partner im Tourismus. Um die Touris-
musstrategie laufend zu verbessern, wurde die Tourismuskonferenz eingerich-
tet. In dieser tagen der Wirtschafts- und Tourismusminister und die Landestou-
rismus-ReferentInnen. Schwerpunkte der Strategie sind Marketing, Förderun-
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gen, Innovation, Infrastruktur und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Kern-
punkt ist die Etablierung von drei Alleinstellungsmerkmalen (USP)121: Der inter-
nationale Gast kennt Alpen, Donau sowie Städte und Kultur.  

Die nationale Tourismusstrategie thematisiert zwar Klimawandel und Nachhal-
tigkeit, es fehlt aber die Integration und damit auch die konsistente Umsetzung. 
Zur Messung der Qualität des Tourismus werden Angebotsindikatoren für Um-
weltqualität und Nachhaltigkeit vorgeschlagen. Obwohl dargestellt wird, dass für 
die Qualität des touristischen Angebots viele Indikatoren relevant wären, wird 
die Beschränkung auf Luftqualität, Wasserqualität, Bodenverbrauch und CO2-
Ausstoß für ausreichend befunden (BMWFJ 2012b).  

Auf Bundesländer-Ebene thematisieren der Masterplan Tourismus 2015 (STMK 
LR 2010) und das Weißbuch Tourismus Kärnten (OGM 2005) die Auswirkungen 
des Klimawandels. 

 

Förderpolitik 

Mit der Ausschüttung von Fördergeldern wird entschieden, ob sich die Touris-
musentwicklung an Grundsätzen wie der Nachhaltigkeit, dem Klimaschutz und 
der Klimawandelanpassung orientiert (CIPRA 2011). 

Tourismusförderung erfolgt zum Großteil aus allgemein ausgerichteten Struktur-, 
Wirtschafts-, Beschäftigungs- oder Infrastrukturförderprogrammen. Dabei sind 
besonders die europäischen Strukturfonds wichtig. Die Förderleitlinien 2007–
2013 schreiben vor, dass der Umweltschutz bei der Vorbereitung von Pro-
grammen und Projekten im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Ent-
wicklung berücksichtigt werden muss (Entscheidung 2006/702/EG).  

Der Hauptteil der nationalen Förderungsmittel wird für die betriebliche Touris-
musförderung des Bundes zur Verfügung gestellt, die von der Österreichischen 
Hotel- und Tourismusbank abgewickelt wird. 

Das geförderte Gesamtinvestitionsvolumen lag im Jahr 2011 bei rund 880 Mio. 
Euro. Kreditfinanzierte Investitionen fließen zu 85 % in die Hotellerie, zu 8 % in 
Infrastruktur – vor allem in Beschneiungsanlagen – und zu 7 % in die Gastro-
nomie. 27 % der geförderten Investitionskosten werden für saisonverlängernde 
Maßnahmen wie Infrastruktur, Wellness und Seminareinrichtungen aufgewen-
det (ÖHT 2012). Ein hoher Förderanteil wird für energieintensive Investitionen 
eingesetzt. 

Zusätzlich zum Klimaschutzprogramm „klima:aktiv mobil“ für Tourismus und 
Freizeit gibt es kaum Initiativen für umwelt- und nachhaltigkeitsrelevante Inno-
vationen. 

 

                                                      
121 Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposition, USP): Leistungsmerkmal, mit dem sich ein 

Angebot deutlich vom Wettbewerb abhebt. 
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Mobilität 

Rund 20–25 % der an einem Werktag zurückgelegten Wege in Österreich sind 
der Freizeit zuzuordnen, am Wochenende sind es rund 75 %; jeweils die Hälfte 
davon wird mit dem Pkw durchgeführt (BMVIT 2007). Neuere Daten liegen der-
zeit für Niederösterreich vor: 22 % der Freizeit-Fahrten erfolgen an Werktagen, 
77 % an Wochenenden, 63 % mit Pkw, davon 26 % als Mitfahrer (BMVIT 2012).  

Die dabei entstehenden Emissionen hängen stark vom Verkehrsmittel ab 
(  Verkehr). 

 

 
Abbildung 55: Beipiel für Treibhausgas-Emissionen anhand einer Anreise von Wien 

nach Hochfügen (Tirol) nach Verkehrsmitteln, ausgehend von folgenden 
durchschnittlichen Besetzungsgraden: Pkw 2 Personen, Reisebus 
19 Personen, Bahn 101 Personen, Flugzeug 33 Personen.  

ÖsterreicherInnen nutzen bei Inlandsreisen zu 79 % den Pkw und zu rund 15 % 
die Bahn122 (BMVIT 2012). Der Anteil der BahnfahrerInnen ist somit von 12 % 
auf 15 % gestiegen – im Vergleich zu den Statistiken aus dem Jahr 2007; der 
Anteil des Pkw überwiegt weiterhin deutlich. 

80–90 % der Nächtigungsgäste aus dem In- und Ausland erreichen alpine De-
stinationen mit dem Pkw, bis zu 10 % reisen mit der Bahn an, bis zu 7 % mit 
dem Flugzeug. Ausschlaggebend für die Wahl des Pkw ist im Winter die Erreich-
barkeit, im Sommer die Mobilität vor Ort. Auch Tagesgäste nutzen in erster Linie 
den Pkw für die Anreise (UMWELTBUNDESAMT 2009).  

                                                      
122 Die restlichen 6% reisen mit anderen Verkehrsmitteln, wie Rad, Bus etc. an 
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Seit über 20 Jahren gibt es Initiativen zu umweltfreundlichem Reisen. Zu den 
bekanntesten zählt das Modellprojekt Nachhaltige Mobilität – autofreier Touris-
mus in den Gemeinden Bad Hofgastein, Werfenweng, Neukirchen am Groß-
venediger, Mallnitz, Hinterstoder und Weißensee. Dieses Modell wurde in trans-
nationalen Projekten wie Alpsmobility I und II fortgesetzt und weiterentwickelt. 
In Alpsmobility II wurde der Dachverband Alpine Pearls geschaffen. Im Jahr 
2006 startete das klima:aktiv mobil Aktions- und Beratungsprogramm Touris-
mus, Freizeit und Jugend, das u. a. Regionen, Gemeinden, Tourismusorganisa-
tionen und -betriebe bei der Entwicklung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote 
unterstützt (BMLFUW 2009). Als Beispiele können die Entwicklung von sanft-
mobilen Verkehrskonzepten für Tourismusregionen, die Organisation von An-
reisen zu Großveranstaltungen, die Förderung von Ruf-, Wander- oder Shuttle-
bussen oder der Einsatz von Elektrofahrrädern angeführt werden. Durch dieses 
Programm konnten im Zeitraum von 2006 bis 2012 rund 64.000 t Kohlenstoffdi-
oxid vermieden werden (ÖSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR 2012). Transnatio-
nale Projekte wie Access2Mountain sowie Transdanube sollen die „sanfte“ Mo-
bilität im Tourismus in Berggebieten bzw. entlang der Donau über Östereichs 
Grenzen hinaus vorantreiben.  

 

Energie 

Die Energieintensität123 im Tourismus liegt bei 2,0 TJ pro Mio. Euro. Im Ver-
gleich dazu lag der Endenergieeinsatz pro Bruttowertschöpfung für öffentliche 
und private Dienstleistungen124 2010 bei 1,2 TJ pro Mio. Euro (  Energie). 

Der Energieeinsatz im Tourismus liegt über dem Durchschnitt und nimmt einen 
großen Stellenwert im Gesamtverbrauch ein. Der im Vergleich zu anderen 
Dienstleistungen höhere Energieeinsatz resultiert vor allem aus An-/Abreise, 
Unterkunft und Aktivitäten vor Ort (z. B. Mobilitätsverhalten, Lift- und Pistenge-
räte, Wellness-/Schwimmbad) (UMWELTBUNDESAMT 2012). 

 

                                                      
123 Die Energieintensität (Energieverbrauch/Bruttoinlandsprodukt) ist ein gebräuchliches Maß für 

Energieeffizienz. 
124 Es ist zu berücksichtigen, dass der verkehrsbezogene Energieeinsatz hier im Gegensatz zum 

Tourismus nicht enthalten ist. 
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Abbildung 56: Quantifizierung des Endenergieeinsatzes im Sommer- und 

Wintertourismus. Die direkten Wirkungen des Tourismus wurden dabei 
berücksichtigt. Der Transport am Urlaubsort wurde nicht quantifiziert. 

 

Betrieblicher Umweltschutz 

Das Europäische Umweltzeichen für Beherbergungsbetriebe und Campingplät-
ze (Entscheidung Nr. 2009/564/EG, Entscheidung Nr. 2009/578/EG) sowie das 
Österreichische Umweltzeichen für Tourismusbetriebe (ÖSTERREICHISCHES UM-
WELTZEICHEN 2010) definieren Kriterien für umweltfreundliche Betriebsführung 
und soziales Handeln. Das Österreichische Umweltzeichen wurde an die EU-
Norm angepasst, um den Betrieben die gleichzeitige Nutzung beider Zertifikate 
zu erleichtern. Mit dem Umweltzeichen Reiseangebote können umwelt- und so-
zialverträgliche Gesamtarrangements ausgezeichnet werden (ÖSTERREICHISCHES 
UMWELTZEICHEN 2008).  

Bundesweit gab es 2011/2012 rund 65.500 gewerbliche und private Beherber-
gungsbetriebe (STATISTIK AUSTRIA 2011b). Mit dem nationalen Umweltzeichen 
zertifiziert waren im Dezember 2012 240 Tourismusbetriebe, davon 184 Be-
herbergungsbetriebe (inkl. Camping und Schutzhütten) und 56 Gastronomie-
betriebe. Die Kapazität dieser Betriebe beträgt ca. 24.900 Betten und ca. 8.350 
Verabreichungsplätze. Vier Betriebe sind mit dem Umweltzeichen für Reisean-
gebote und 28 mit jenem für Green Meetings und Green Events ausgezeichnet 
(VKI 2013).  

Von den zertifizierten Tourismusbetrieben befinden sich 86 in Wien, 33 in der 
Steiermark, 37 in Salzburg, 28 in Niederösterreich, 15 in Oberösterreich, eben-
falls 15 in Kärnten, 12 in Vorarlberg und jeweils 7 im Burgenland und in Tirol 
(VKI 2013). 
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Erfüllen Betriebe die Anforderungen der Umweltzeichen, werden qualitätsstei-
gernde Effekte erzielt und Kosteneinsparungen realisiert – etwa beim Wasser- 
und Energieverbrauch oder beim Abfallmanagement. Ein Drittel der Betriebe mit 
Umweltzeichen hat dazu angegeben, durchschnittlich Einsparungen in der Höhe 
von 6.600 Euro pro Jahr erreicht zu haben (BMLFUW 2010). 

Die Anzahl der zertifizierten Tourismusbetriebe ist seit 2009 leicht gestiegen 
(2009: 203; 2012: 240). Davon waren 73 Neuzugänge, während 36 Betriebe 
das Umweltzeichen nicht weiter verlängert haben. Zunehmend sind höher kate-
gorisierte125 Betriebe mit dem Umweltzeichen zertifiziert. Eine positive Entwick-
lung ist vor allem beim Umweltzeichen für Green Meetings und Green Events 
(ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN 2012) zu verzeichnen. Meeting- und Event-
veranstalterInnen fragen mittlerweile explizit die Durchführung von “Green Mee-
tings“ nach (VKI 2013). 

 

Wintersportregionen 

Der Tourismus ist sowohl Mitverursacher als auch Betroffener des Klimawan-
dels. Der Wintertourismus ist besonders umweltrelevant, da der Energieeinsatz 
in der Heizperiode höher und der Trend zum Auto für den Transport der Ausrüs-
tung noch stärker als im Sommer ist (UMWELTBUNDESAMT 2009). Außerdem sind 
die Aktivitäten mit höherer Flächeninanspruchnahme, höherem Energieeinsatz 
(Pistenbau, Aufstiegshilfen) und dem Vordringen in ökologisch sensible Hoch-
gebirgsregionen verbunden (NFI 2011a). Entwicklung und Ausbau von intensi-
ven Schigebieten ist kapitalintensiv und führt zu einer hoch technisierten, zu 
wirtschaftlicher Monokultur neigenden Form des alpinen Tourismus, die weder 
umwelt- noch klimaverträglich ist (CIPRA 2011). 

 

 
Abbildung 57: Anzahl der Nächtigungen nach Winter- und Sommersaisonen.  

                                                      
125 Richtlinie für die Klassifizierung von Hotel- und Beherbergungsbetrieben (WKO 2008) 
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Laut einer Gästebefragung126 möchten 66 % der Österreich-UrlauberInnen den 
Winterurlaub zum Schi- und Snowboardfahren nutzen. Die UrlauberInnen reisen 
in erster Linie mit dem Pkw (76 %) an, um Berge (69 %), attraktive Schigebiete 
(56 %) sowie Landschaft und Natur (39 %) zu genießen. Für 42 % der Gäste ist 
die Schneesicherheit entscheidend. Die Berge mit ihren Schigebieten127 sind 
die wesentlichen Entscheidungskriterien für den Winterurlaub (ÖW 2012). 

Im Jahr 2012 gab es 362 Schigebiete, darunter acht Gletscherschigebiete 
(BERGFEX 2012). Im Winter 2011/2012 gab es rund 22.900 ha Gesamtpistenflä-
che, davon wurden rund 13.300 ha beschneit, das entspricht 58 %. Seit 
2002/2003 hat die Gesamtpistenfläche um 3.400 ha, die beschneite Pistenfläche 
um 5.200 ha zugenommen (MANOVA GMBH 2013). 112 Schipisten sind beleuch-
tet (BERGFEX 2012).  

Für die Saison 2011/2012 haben die Seilbahnunternehmen (Winter-, Gletscher- 
und Zweisaisonenbetriebe) 469 Mio. Euro investiert. Davon wurden 102,4 Mio. 
Euro für Beschneiungsanlagen sowie 320,8 Mio. Euro für den Neu- und Umbau 
von Aufstiegshilfen und für den Pistenbau inkl. Lawinenverbauten aufgewendet. 
Weitere Investitionen erfolgten in Zutrittssysteme, Parkplätze, Zufahrtsstraßen, 
Gastronomie und Pistengeräte. Der reine Umsatz der Bahnen und Lifte betrug 
1.158 Mio. Euro (ÖSTERREICHISCHE SEILBAHNEN 2012).  

Investitionen in künstliche Beschneiung erhöhen die Abhängigkeit des Touris-
mus vom Schnee und können nur eine Übergangslösung darstellen (NFI 
2011a). In den Alpen werden jährlich 24.000 ha Schipisten mit 95 Mio. m3 Was-
ser beschneit. Dies entspricht dem Jahresverbrauch einer Stadt mit 1,5 Mio. 
Einwohnerinnen und Einwohnern (JUNG 2010). Das bedeutet auch, dass etwas 
mehr als die Hälfte der beschneiten Flächen der Alpen in Österreich liegen. 

Die Erzeugung von Kunstschnee verursacht insbesondere bei hohen Tempera-
turen einen hohen Energieverbrauch. Der Endenergieeinsatz für alle Be-
schneiungsanlagen lag im Winterhalbjahr 2010/2011 bei 747 TJ. Dies enspricht 
etwa dem jährlichen Endenergieinsatz einer Stadt mit 5.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern (UMWELTBUNDESAMT 2012).  

Laut einer OECD-Analyse galten im Jahr 2007 von 228 Schigebieten 189 als 
schneesicher128 (ohne technische Beschneiung; unter Annahme eines klimabe-
dingten Temperaturanstiegs von 1 °C wären 153, bei 2 °C 115 und bei 5 °C 
47 Schigebiete schneesicher (OECD 2007).  

Touristische Klimawandelanpassungsmaßnahmen im Alpenraum erfolgen 
hauptsächlich durch Ausweichen in höhere und nordexponierte Lagen sowie 
durch Erschließen von Gletschern und technische Beschneiung (OECD 2007). 
Der technischen Beschneiung zur Kompensation des Schneeverlustes sind je-
doch durch die Erwärmung Grenzen gesetzt (CIPRA 2011, NFI 2011a). 

                                                      
126 Bei Kriterienauswahl waren Mehrfachnennungen möglich. 
127 Ein Schigebiet umfasst mindestens zwei technische Aufstiegshilfen mit einer Länge von mindes-

tens je 600 m und dazugehörige präparierte oder gekennzeichnete Schipisten. In diesem Bereich 
ist ein durchgehendes Befahren mit Wintersportgeräten möglich. Außerdem zählt die Grundaus-
stattung mit den notwendigen Infra- und Suprastrukturen dazu (WKS 2005). 

128 Eine Region gilt dann als schneesicher, wenn im Durchschnitt mindestens 100 Tage pro Jahr ei-
ne geschlossene Schneedecke von mehr als 30 cm in mittlerer Lage des Schigebiets vorhanden 
ist (OECD 2007). 
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Abbildung 58: Entwicklung der Pistenflächen, Winter 2002/2003 bis 2011/2012. 

 

15.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Seit 2010 steigen Ankünfte und Nächtigungen wieder; die Umsätze stagnierten 
in den letzten Jahren leicht, steigen aber seit 2012 wieder. Dennoch kann der 
österreichische Tourismus derzeit nicht mit der internationalen Nachfrage mit-
halten (BMWFJ 2012a). Die Trends zeigen eine Nachfrageverlagerung, die mit-
telfristig zu einer Verschiebung hin zu extensiven Tourismusgebieten und glo-
balen Agglomerationen führen wird (SMERAL 2012). Das würde zu einer Stagna-
tion vor allem bei intensiven Tourismusgebieten führen und könnte somit insbe-
sondere jene Regionen West-Österreichs treffen, die bisher einen besonders 
hohen Beitrag zur Wertschöpfung leisten konnten. Die Tourismuswirtschaft geht 
unter der Annahme von Maßnahmen, wie der stärkeren Forcierung auf die neu-
en EU-Mitgliedsländer und die BRIC-Länder129, sowie einer Verbesserung der 
relativen Angebotsqualität von einer moderaten Wachstumsrate aus (real rund 
1,75 %) (BMWFJ 2012b). 

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismussektors und seine Auswir-
kungen auf die Umwelt machen eine ressort- und gebietskörperschaftsübergrei-
fende Zusammenarbeit sowie eine grundsätzliche Orientierung an den Prinzi-
pien der nachhaltigen Entwicklung erforderlich (  Nachhaltige Entwicklung). 
Damit soll wirtschaftliches Wachstum mit umwelt- und klimapolitischen Zielen in 
Einklang gebracht werden. Für die unterschiedlichen Handlungsebenen sind 
Nachhaltigkeitskriterien zu evaluieren, weiterzuentwickeln und anzuwenden.  

                                                      
129 Die Abkürzung BRIC steht für die Anfangsbuchstaben der Staaten Brasilien, Russland, Indien, 

China. 
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Tourismusstrategie 

Die Tourismusstrategie (BMWFJ 2010) sowie ihre weiterführenden Umsetzungs-
schritte (BMWFJ 2012b) thematisieren Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien nicht 
ausreichend. Auch in den Tourismusstrategien der Bundesländer wird unter 
Nachhaltigkeit häufig nur der ökologische Aspekt dargestellt. Eine nachhaltige 
Entwicklung ist jedoch nur durch ein ausgewogenes Verhältnis ihrer ökologi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen zu erreichen und sollte als 
umfassendes Gesamtkonzept grundsätzliches Leitprinzip sein. Dieser Grund-
konsens ist notwendig, um die Wachstumsspirale zu durchbrechen, weil der 
Tourismus sonst seine eigene Basis – den Naturraum, die regionalen Besonder-
heiten und das sozial intakte Gesellschaftsgefüge – zerstört (NFI 2011b) 
(  Nachhaltige Entwicklung).  

Strategien, die zukünftige Stressfaktoren wie den Klimawandel einbeziehen und 
thematisieren, leisten langfristig einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherung 
im Tourismus (BMWFJ 2012b). Sie sollen für die Tourismusdestinationen einen 
Rahmen vorgeben, sodass diese mit der Ausarbeitung und Umsetzung von er-
forderlichen Anpassungsmaßnahmen bestmöglich auf die klimawandelbeding-
ten Veränderungen reagieren können. Diesbezüglich sind insbesondere auch 
die Tourismusstrategien der Länder anzupassen (  Klimwandelanpassung). 

Der jährliche Tourismusbericht soll, wie in der Tourismusstrategie130 festgehal-
ten, zu einem Tourismus- und Nachhaltigkeitsbericht ausgebaut werden (BMWFJ 
2010).  

 

Förderpolitik 

Finanzielle Unterstützung gibt es vorwiegend zur Aufrechterhaltung des touristi-
schen Status Quo. In den nationalen tourismusbezogenen Förderschienen 
(BMWFJ 2009, ÖHT 2012) werden Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte über ge-
setzliche Vorgaben (z. B. Naturschutzgesetze) hinaus kaum berücksichtigt. Dass 
die Wärmedämmung beim Hausbau vorgeschrieben ist, Schneekanonen nur 
mit reinem Wasser betrieben werden dürfen oder die Schmierstoffe von Seil-
bahnen fachgerecht entsorgt werden müssen, ist nicht ausreichend. Die Förde-
rung ist auf landschafts- und umweltschonende sowie nachhaltige Projekte, wie 
im Tourismusprotokoll der Alpenkonvention vereinbart, auszurichten (Cipra 
2007).  

Darüber hinaus wurde bei der Vergabe von Fördergeldern, insbesondere auch 
aus europäischen Förderprogrammen, immer wieder wirtschaftlichen Interessen 
gegenüber Umweltaspekten der Vorzug gegeben (konkrete Beispiele: Förde-
rung von technischer Beschneiung, Infrastruktur) (SURF-NATURE 2011, CIPRA, 
2007, WWF 2006). 

Ein erster Schritt hierzu wäre eine detaillierte Überprüfung der Vereinbarkeit der 
Tourismusförderung mit den Zielen der Nachhaltigkeit. Denn öffentliche Förde-
rungen sind nur zu rechtfertigen, wenn sie zum Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung beitragen. 

                                                      
130 im Anhang zur Tourismusstrategie 
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Ein Konzept zur Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien in den touristisch rele-
vanten Landes- und Bundesförderungen soll entwickelt und umgesetzt werden. 

Bestehende Förderungen und Förderrichtlinien haben auch die Auswirkungen 
des Klimawandels zu berücksichtigen und Maßnahmen zu fördern, die zu einer 
besseren Anpassungsfähigkeit führen (BMLFUW 2012).  

 

Mobilität 

Um die negativen Auswirkungen des Verkehrs (  Verkehr) zu reduzieren, 
wurden Pilotaktionen wie im Modellort Werfenweng und in weiterer Folge der 
Dachverband Alpine Pearls gestartet. Diese Beispiele zeigen, dass durch ge-
zielte Maßnahmen (Vermarktung, Mobilitätsangebot vor Ort, Packages etc.) der 
Anteil der Anreise mit der Bahn von 9 % auf rund 25 % erhöht werden kann 
(BMLFUW 2008).  

Erforderlich sind weiterhin Maßnahmen, die die umweltfreundliche Anreise und 
Mobilität vor Ort für den Nächtigungs- und Tagestourismus ermöglichen und 
forcieren. Von diesen Maßnahmen profitiert auch die Bevölkerung vor Ort. 

Der Trend zu mehr, aber kürzeren Urlauben wird in Zukunft die Zahl der Frei-
zeit- und Urlaubsfahrten und somit das Verkehrsaufkommen erhöhen. Das An-
gebot und die Finanzierung umweltfreundlicher Mobilitätsformen sollten daher 
entwickelt, abgesichert und weiter ausgebaut werden. Bei der Konzeption und 
Vermarktung touristischer Produkte sind diese Mobilitätsformen zu berücksich-
tigen. Politik und Verwaltung sollten dafür entsprechende Rahmenbedingungen 
schaffen (UMWELTFREUNDLICH REISEN 2006).  

 

Energie  

Die Tourismusbranche hat auch als ein Mitverursacher des Klimawandels ihren 
Beitrag zu leisten, damit Klimaziele erreicht werden (  Klimaschutz). Dazu wird 
es notwendig sein, eine Kombination von mehreren Maßnahmenbündeln umzu-
setzen: Energiesparmaßnahmen bei Transport, Unterkunft und Infrastruktur, 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen, Verkehrsverlagerungen auf energieeffizien-
te Transportmittel, betriebliches Emissionsmanagement mit Priorität auf Emissi-
onsreduktion sowie Produktgestaltung durch Verkehrsverlagerungen und Rei-
severlaufsplanung und -logistik. Erste Impulse zur Umsetzung klimafreundlicher 
und energieffizienter Lösungen für Tourismusbetriebe liegen bereits vor (BMWFJ 
et al. 2011). 

Klima- und Energieschwerpunkte sind auch bei ökologischen Bewertungssys-
temen und Qualitätslabels für Betriebe und Veranstalter (z. B. Ökoenergie-
Tourismus-Labeling, Umweltzeichen für Tourismusbetriebe, Umweltförderung im 
Inland, Tourismus-Förderprogramme) zu setzen bzw. zu stärken, um das Ener-
giebewusstsein sowie die KundInneninformation, Wettbewerbsfähigkeit und 
Versorgungssicherheit zu verbessern (  Energie).  

Bei Förderungen und Förderprogrammen sind geeignete Kriterien einzuführen, 
damit Maßnahmen, die keinen bzw. einen kontraproduktiven Beitrag zum Kli-
maschutz und zur Steigerung der Energieeffizienz leisten, nicht mehr gefördert 
werden. 
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Betrieblicher Umweltschutz 

Den mit Abstand größten Anteil der mit dem Umweltzeichen zertifizierten Tou-
rismusbetriebe hat Wien. Auch in anderen Bundesländern wird eine Erhöhung 
der Zertifizierungsrate durch gezielte Aktionen wie Förderungen für die Bewer-
bung, die Einbindung der Tourismusabteilungen sowie ein gut funktionierendes 
BeraterInnennetz unterstützt. 

Seit 2009 erfolgte der größte Zuwachs an Linzenznehmerinnen und -nehmern 
in Salzburg; nur in Oberösterreich gab es eine rückläufige Anzahl.  

Erfolgreiche Initiativen zur Gewinnung weiterer ZeichennutzerInnen sind z. B. 
die Zusammenarbeit mit Angebotsgruppen (Umweltzeichen als gemeinsamer 
Standard) sowie die regionale Schwerpunktsetzung. Die Einbindung regionaler 
und lokaler Tourismusverbände in die Vermarktung des Umweltzeichens kann 
zu einer stärkeren Akzeptanz des Umweltzeichens bei Betrieben führen (FICHTL 
2005). 

Damit das Österreichische Umweltzeichen verstärkt angenommen wird, braucht 
es eine externe und interne Marketingoffensive. Sie sollte insbesondere die fol-
genden Maßnahmen enthalten: eine eigene Angebotsgruppe der Österreich 
Werbung und der Landes- und regionalen Tourismusorganisationen sowie die 
Förderung der Umsetzungsberatung für die Betriebe. 

 

Wintersportregionen 

Im Alpenbereich wird mit einem Temperaturanstieg von knapp 2 °C bis 2050 
gerechnet (gegenüber der Periode 1971–2000 (LOIBL et al. 2011). Der Rück-
gang der Schneesicherheit aufgrund des Klimawandels (  Klimawandelan-
passung) wird in den mittleren und tieferen Lagen des Alpenraums zu einer Ab-
nahme der klassischen Wintersportmöglichkeiten führen. Weniger schneesiche-
re Gebiete und eine kürzere Saison können zu Verlagerungen der Wintersport-
aktivitäten in höhere Lagen führen. Die Risiken sind Überlastungserscheinun-
gen und ein erhöhter Druck auf sensible Gebirgsökosysteme (STARTCLIM 2007).  

Die Auswirkungen des Klimawandels werden etwa zum Anstieg der Schneefall-
grenze, zu früherer Schneeschmelze, zur Verlagerung der Niederschläge vom 
Sommer- ins Winterhalbjahr und zu Veränderungen in Naturhaushalt und Land-
schaftsbild führen.  

Reaktionen auf den Klimawandel sind derzeit nicht ausreichend koordiniert und 
– soweit vorhanden – laufen sie den Bemühungen um einen nachhaltigen Tou-
rismus teilweise zuwider. So werden vermehrt Beschneiungssysteme einge-
setzt. Technologien, die eine Beschneiung ab –1 °C ermöglichen, sollen eine 
Schneesicherheit bis in die Mitte des 21. Jahrhunders sicherstellen (BMWFJ 
2012c). Künstliche Beschneiung ist jedoch – wie bereits erwähnt – vor allem bei 
höheren Temperaturen energie- und kostenintensiv und wegen ihrer vielfältigen 
ökologischen Folgen teilweise umstritten (UMWELTBUNDESAMT 2010).  

Im November und Dezember wird am intensivsten beschneit. Dadurch werden 
in Zeiten niedriger Abflussmengen dem Ökosystem zusätzlich hohe Wasser-
mengen entzogen. Beim Abschmelzen im Frühjahr wird der Abfluss verstärkt, 
dadurch können örtliche Erosionen zunehmen. Für die bessere Beschneibarkeit 
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werden Pisten oft zusätzlich planiert. Massive Eingriffe durch Bau und Betrieb 
verändern die Umwelt (CIPRA 2004). Die Regeneration von Boden und Vegeta-
tion in höheren Lagen kann Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern.  

Um die Vulnerabilität (Verwundbarkeit) insbesondere des Wintertourismus ge-
genüber nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren und Um-
weltbelastungen zu minimieren, sind einzelne Strategien (sektor- und kompe-
tenzübergreifend) abzustimmen und es ist die zukünftige Eignung von Regio-
nen als Wintersportdestination zu prüfen (BMLFUW 2012).  

Rahmenkonzepte, um die zukünftige Entwicklung derzeitiger Wintersportregio-
nen abzustecken, sind auf Bundesländerebene unter Integration aller betroffe-
nen Politikfelder zu erstellen. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den kli-
mawandelbedingten Veränderungen in den Regionen ist zu forcieren. Erforder-
liche Maßnahmen können über die Instrumente Raumordnung und/oder Tou-
rismusförderungen realisiert werden, wobei die nationale Klimawandelanpas-
sungsstrategie zu berücksichtigen ist (  Klimawandelanpassung,  Raument-
wicklung). 

 

 

15.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Die vorliegenden Kriterien/Indikatorensysteme zur Entwicklung des nachhal-
tigen Tourismus sind zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Diese sollen in 
den unterschiedlichen Handlungsfeldern zur Überprüfung der Zielvorgaben 
des Tourismus berücksichtigt werden (BMWFJ, BMLFUW, Bundesländer). 

 Die Tourismusstrategie ist in Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln und 
umzusetzen. Dabei ist der Klimawandel zu berücksichtigen, alle betroffenen 
Akteurinnen und Akteure sind einzubeziehen und die Fortschritte sind in ei-
nem jährlichen Tourismus- und Nachhaltigkeitsbericht an den Nationalrat zu 
dokumentieren (BMWFJ, BMLFUW, Bundesländer). 

 Die touristisch relevanten Landes- und Bundesförderungen sind an Nachhal-
tigkeitskriterien zu binden (BMWFJ, BMLFUW, BMVIT, Bundesländer). 

 Umweltfreundliche Mobilitätsformen sind für Anreise und Aufenthalt in Ur-
laubs- und Naherholungsregionen zu entwickeln, zu sichern und auszubau-
en. Darauf aufbauend sind touristische Produkte zu etablieren und zu ver-
markten (BMVIT, BMWFJ, BMLFUW, Bundesländer). 

 Bewertungen (auch ökologische wie Umweltzeichen, Umweltförderung im In-
land) von Tourismusprojekten, Tourismusbetrieben und Veranstaltern sind 
um Klima- und Energieaspekte (z. B Ausrichtung der Fördergelder Richtung 
Gebäudesanierung) zu erweitern (BMLFUW, BMWFJ, Bundesländer).  

 Das Umweltzeichen für Tourismusbetriebe ist durch eine interne (z. B. ver-
stärkte Umsetzungsberatung) und externe Marketingoffensive (z. B. eigene 
Produktgruppe) zu stärken (BMLFUW, BMWFJ, Bundesländer). 

 Für die Zukunft von Wintersportregionen sind Konzepte unter Berücksichti-
gung des Klimawandels und sozio-ökonomischer Veränderungen zu erstellen 
(Bundesländer, BMWFJ, BMLFUW, BKA-ÖROK). 
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16 RAUMENTWICKLUNG 

Die Raumordnung beeinflusst Verkehrsaufkommen, Energiebedarf und -ver-
sorgung, und damit Treibhausgas-Emissionen durch Raum- und Siedlungsstruk-
turen, Standortplanung und Bebauungsformen. Eine sektorübergreifende, vo-
rausschauende Gestaltung des Raums steht im Spannungsfeld zwischen wirt-
schaftlicher Entwicklung und Ressourcenschutz. Alle räumlichen Aktivitäten wir-
ken sich auf unterschiedliche Umweltbereiche aus. Die Flächeninanspruchnah-
me für bauliche Nutzungen verknappt Ressourcen, insbesondere Boden. Daher 
ist der Flächenbedarf für Landwirtschaft, Naturgefahrenmanagement und Be-
reitstellung von Ökosystemleistungen in der Raumplanung zu berücksichtigen.  

Die Transformation des Energiesystems in Richtung erneuerbare Energie – 
Stichworte Energiewende bzw. Energieautarkie – geht ebenfalls mit Rauman-
sprüchen einher. Infrastruktur zur Erzeugung, Verteilung und Speicherung von 
Energie nimmt ebenso Flächen in Anspruch wie die Erzeugung biogener Roh-
stoffe.  

Der Erfolg von Klimaschutzmaßnahmen ist auch abhängig von abgestimmten 
Siedlungs- und Mobilitätsstrukturen. Die Anpassung der Raumentwicklung an 
den Klimawandel gewinnt zunehmend an Bedeutung; raumplanerische Ent-
scheidungen sind langanhaltend wirksam und beeinflussen damit das zukünfti-
ge Ausmaß von Folgen des Klimawandels.  

 

 

16.1 Umweltpolitische Ziele  

Die Strategie Europa 2020 sieht als eine von sieben Leitlinien ein ressourcen-
schonendes Europa vor. Im Fahrplan dazu (KOM(2011) 571) wird angestrebt, 
die jährliche Landnahme so zu reduzieren, dass spätestens ab dem Jahr 2050 
netto kein Land mehr zusätzlich verbraucht wird. 

Die Raumplanungs- und Bodenschutzprotokolle zur Alpenkonvention (BGBl. III 
Nr. 232/2002, BGBl. III Nr. 235/2002) haben zum Ziel, Raum und Boden spar-
sam und umweltverträglich zu nutzen und das Ausmaß der Bodenversiegelung 
zu reduzieren.  

Gemäß Leitziel 13 der gemeinsam mit allen Bundesländern erstellten Österrei-
chischen Nachhaltigkeitsstrategie (BMLFUW 2002) sollte bis 2010 die tägliche 
Inanspruchnahme durch zusätzliche Bau- und Verkehrsflächen auf maximal 
2,5 ha reduziert werden. Die Erreichung dieses Zieles wird weiterverfolgt, ein 
Zeithorizont wurde jedoch nicht festgelegt (  Nachhaltige Entwicklung). 

Die EU Biodiversitätsstrategie 2020 (KOM(2011) 244) legt im Einzelziel 2 die „Er-
haltung und Wiederherstellung von Ökosystemen und Ökosystemleistungen“ fest 
(  Biologische Vielfalt und Naturschutz). 

Die Strategie zur Anpassung des Naturgefahrenmanagements an den Klimawan-
del im Alpenraum (PLANALP 2012) empfiehlt unter anderem, Klimaänderungen 
bei der Ausweisung von Gefahrenzonen zu berücksichtigen und die Abstimmung 
zwischen Raumordnung und Risikomanagement zu verbessern. Auch in der 
2011 in österreichisches Recht überführten Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG) 
wird die Raumordnung als eine der für das Hochwasserrisikomanagement ein-
zubeziehenden Disziplinen genannt (  Wasser und Wasserwirtschaft). 
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Im Österreichischen Raumentwicklungskonzept ÖREK 2011 (ÖROK 2011) wird 
zum Flächensparen und zur Implementierung eines Flächenmanagements auf-
gefordert. Zur Eindämmung der Gefahren und zur Reduktion des Schadenspo-
tenzials empfiehlt das ÖREK 2011 die Freihaltung von Hochwasserrückhalte- und 
Hochwasserabflussbereichen sowie die inhaltliche Erweiterung und rechtliche 
Verankerung der Gefahrenzonenpläne. Frei- und Grünräume, die hochwertige 
Ökosystemleistungen bereitstellen, sollen durch Schaffung eigenständiger Nut-
zungskategorien raumplanerisch gesichert und freigehalten werden. 

Der prinzipielle Grundsatz der sparsamen Nutzung des Bodens findet sich in al-
len Raumordnungsgesetzen der Bundesländer. 

Gemäß Raumordnungsgesetzgebung der Bundesländer sind Siedlungsstrukturen 
so zu entwickeln, dass eine Gefährdung durch Naturgewalten und Umweltschä-
den vermieden wird. 

Im Weißbuch „Anpassung an den Klimawandel“ (KOM(2009) 147) werden stra-
tegische, langfristig angelegte Raumplanungskonzepte zur Anpassung von Inf-
rastrukturen im Bau-, Verkehrs-, Energie- und Wasserversorgungssektor als 
notwendig erachtet.  

Der Aktionsplan zum Klimawandel in den Alpen (ALPENKONVENTION 2009) zielt 
darauf ab, Klimawandelfolgen durch intensivere Vorbeugung und verbessertes 
strategisches Management von Naturgefahren sowie durch die Anpassung von 
Raumplanungsinstrumenten und -verfahren zu bewältigen.  

Im ÖREK 2011 wird festgehalten, dass eine energieschonende Siedlungsent-
wicklung umzusetzen ist. Sowohl nachhaltige Siedlungs- und Freiraumentwick-
lung als auch nachhaltige Mobilität sind hierfür wesentliche Handlungsfelder.  

Eine klimagerechte Raumplanung ist als Maßnahme im Klimaschutzgesetz 
(BGBl. I Nr. 106/2011) verankert (  Klimaschutz). 

In neueren Raumordnungsgesetzen (Salzburger ROG 2009, LGBl: Nr. 30/2009 
und Steiermärkisches Raumordnungsgesetz, LGBl. Nr. 127/1974) ist auch die 
Erhaltung und Wiederherstellung des natürlichen Klimas als eines der zu berück-
sichtigenden Ziele festgelegt.  

 

 

16.2 Situation und Trends  

Flächeninanspruchnahme und Flächenmanagement 

Österreich ist zu 43 % von Wald bedeckt, 16 % sind Grünland (inkl. Almen), 
16 % Ackerland, 6 % sind Bau- und Verkehrsflächen, der Rest besteht aus Öd-
land und Wasserflächen (BFW 2011, BMLFUW 2012a, BEV 2012).  

Durch die naturräumlichen und topografischen Faktoren ist der in Österreich po-
tenziell für Siedlungszwecke verfügbare Raum (Dauersiedlungsraum) auf nur 
ca. 37 % der Landesfläche beschränkt. Diesen knappen Raum müssen sich un-
terschiedliche Nutzungen wie Siedlungen, Industrie und Gewerbe, Verkehr, 
Landwirtschaft und Energieproduktion teilen. Allein die Bau- und Verkehrsfläche 
hat zwischen 2009 und 2012 um knapp 10 % zugenommen (BEV 2009, 2012). 
Im gleichen Zeitraum stieg hingegen die Bevölkerungsanzahl um lediglich 1,1 % 
und die Anzahl der Haushalte um 2,4 % (STATISTIK AUSTRIA 2012a). 
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Während die Wohnungsgröße in Mehrgeschoßbauten annähernd gleich bleibt, 
steigt das spezifische Wohnraumbedürfnis und damit die Größe der neu bewil-
ligten Gebäude (Einfamilienhäuser) weiter an. Die durchschnittliche Bruttoge-
schoßfläche131 von neuen Einfamilienhäusern beträgt mittlerweile 294 m2 und 
damit um 41 m2 mehr als im Jahr 2008 (STATISTIK AUSTRIA 2012b). 
 

 

Abbildung 59: Entwicklung der täglichen Flächenneuinanspruchnahme für Bau- und Verkehrsflächen und sonstige 
Infrastrukturflächen. 

Die gesamte tägliche Flächenneuinanspruchnahme (Bau- und Verkehrsflächen, 
Sportanlagen, Infrastrukturflächen) lag in der Periode 2009 bis 2012 bei 
22,4 ha/Tag und war damit im Vergleich zur Vorperiode unverändert hoch. Der 
Rückgang bei der Zunahme von Bau- und Verkehrsflächen wurde durch den gro-
ßen Zuwachs von sonstigen Infrastrukturflächen (Ver- und Entsorgungsflächen, 
Lagerplätze etc.) im Ausmaß von + 12,4 ha/Tag kompensiert.132 Bereits 17 % 
des Dauersiedlungsraumes sind durch diese Nutzungen in Anspruch genom-
men. Damit einher geht die voranschreitende Bodenversiegelung, d. h. die Be-
deckung des Bodens durch wasserundurchlässige Schichten (z. B. Asphalt). Im 
Schnitt der letzten drei Jahre werden zumindest 4,3 ha täglich versiegelt (BEV 
2009, 2012).  

                                                      
131 Summe aller Geschoßflächen des Gebäudes inkl. Keller-, Privatgaragen-, Verkehrs- und Versor-

gungs- sowie Mauerwerksflächen 
132 Die Forststraßen wurden bisher als „Straßenflächen“ in der Digitalen Katastralmappe (DKM) ge-

führt. Zwischen 2011 und 2012 wurden diese großflächig der Nutzungsart „Wald“ zugeordnet. 
Dadurch entsteht ein „negativer“ Zuwachs der Straßenflächen im letzten Jahr, der den Jahreszu-
wachs an Verkehrsflächen statistisch entsprechend dämpft. Diese Verringerung findet real jedoch 
nicht statt, sondern entsteht nur aufgrund der Neudefinition der Klassenzuordnung. 
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Datenstand: Differenz der Stichtagsdaten jeweils 01.01. des Jahres 
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Abbildung 60: Entwicklung der Bau- und Verkehrsflächen 2001 bis 2012 nach Gemeinden. 

Der größte Verlust an Flächen trifft die Landwirtschaft und im Speziellen die 
Almflächen. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche (ohne Almen) verringerte 
sich im Zeitraum von 2009 bis 2012 um täglich 24 ha, hauptsächlich ausgelöst 
durch Verbauung, die Almflächen haben um ca. 44 ha/Tag abgenommen. Letz-
teres beruht in den meisten Fällen auf Wiederbewaldung bzw. Verbuschung 
durch Auflassung der Nutzung oder Aufforstung. Parallel dazu stieg der Anteil 
der Flächen für die Biotreibstoffnutzung auf 3,4 % der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche (BMLFUW 2011), wodurch sich die Flächen für die Nahrungs- und 
Futtermittelproduktion zusätzlich verringerten (  Landwirtschaft und Wald). 

Trotz regional unterschiedlicher Verknappung des Baulandes bestehen be-
trächtliche Baulandreserven (= gewidmetes, aber nicht bebautes Bauland). Der 
Baulandüberhang (mehr Baulandreserven vorhanden als langfristig benötigt) 
beträgt österreichweit133 mehr als 25 % der gesamten gewidmeten Baulandflä-
che (300.000 ha) (BL-AG 2009). Maßnahmen zur Nutzung von bereits gewidme-
tem, aber unbebautem Bauland (Baulandmobilisierung) werden in nahezu allen 
Bundesländern verfolgt (Vertragsraumordnung134, vorgezogene Erschließungs-
kostenbeiträge etc.).  

 

                                                      
133 ohne Tirol (Baulandbilanzierung für Tirol liegt noch nicht flächendeckend vor) 
134 Kombination von Flächenwidmung mit privatrechtlichen Verträgen, um die beabsichtigte Nutzung 

der einzelnen Grundstücke einer Realisierung zuführen zu können. 
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Schutz vor Naturgefahren und Erhalt von Ökosystemleistungen 

Das Instrument der Vorrangflächen135 in der Raumplanung (z. B. Regionalpla-
nung, örtliches Entwicklungskonzept, Flächenwidmungsplan) bietet die Mög-
lichkeit, Flächen für eine bestimmte Nutzung zu reservieren, z. B. für die land-
wirtschaftliche Nutzung, für den Hochwasserschutz, für grüne Infrastruktur136 
(Netz an vielfältigsten Freiflächen und andere Umweltstrukturen, z. B. Auwäl-
der, Feuchtgebiete). 

Der Schutz vor Naturgefahren137 ist in der Raumplanung teilweise berücksich-
tigt. Die Ausweisung von Hochwasserabfluss- und -rückhalteflächen mit entspre-
chenden Baulandwidmungsverboten ist in Salzburg explizit raumordnungsrecht-
lich verankert; in einzelnen Bundesländern besteht ein Baulandwidmungsverbot 
innerhalb der HQ100-Überflutungsflächen (Steiermark, Oberösterreich, Nieder-
österreich). In wenigen Landesraumordnungsgesetzen wird in den Widmungs-
bestimmungen eindeutig auf Inhalte von Gefahrenzonenplänen Bezug genom-
men (z. B. Steiermärkisches ROG, Tiroler Raumordnungsgesetz TROG; LGBl. 
Nr.27/2006). Die Rechtsfolgen in Bezug auf Widmungsverbote und -beschrän-
kungen in Gefahrenzonen sind im Raumordnungsrecht häufig nicht klar geregelt 
und unterliegen damit beträchtlichem Ermessensspielraum in der Flächenwid-
mungspraxis (HABERSACK et al. 2009, ÖROK 2005a, b). 

Die potenziell gefährdeten Überflutungsräume des HQ200138 (200-jährliches 
Hochwasser) in Österreich betreffen 3.955 km2 (HORA139, Umweltbundesamt, 
eigene Berechnungen). Innerhalb dieser Gebiete liegen mehr als 250.000 Ge-
bäude und damit knapp 9 % des gesamten Gebäudebestandes (Umweltbun-
desamt, eigene Berechnung 2012). Knapp 60 % dieser Gebäude liegen inner-
halb der Zone von HQ30 (30-jährliches Hochwasser).  

Knapp 900 km2 Österreichs sind unmittelbar von Wildbächen oder Lawinen be-
droht. Auf Wildbäche entfallen 80 % der betroffenen Flächen, auf Gefährdung 
durch Lawinen 20 %. Mehr als ein Drittel dieser Flächen liegt innerhalb der roten 
Zone (WLV 2012). Innerhalb der durch Wildbäche und Lawinen gefährdeten roten 
Zone liegen 70.000 Gebäude, in der gelben Zone befinden sich 160.000 Ge-
bäude.  

Für grüne Infrastruktur sind noch keine Vorrangflächen ausgewiesen. 

Insgesamt weist Österreich mehr als 35.000 km2 hinsichtlich Biodiversität be-
sonders wertvoller Kulturlandschaften auf. Von diesen Landschaften sind 
8.400 km2 durch Nationalparks, Naturschutzgebiete oder Natura 2000-Gebiete 
geschützt (  Biologische Vielfalt und Naturschutz). Knapp 15.000 km2 an be-

                                                      
135 besonders erhaltenswerte Teile von Natur und Landschaft (z. B. Vorrangflächen für Naturschutz) 
136 Grüne Infrastruktur trägt dazu bei, bestehende Naturgebiete wieder miteinander zu verbinden und 

die ökologische Qualität der Landschaft insgesamt zu verbessern (z. B. durch Wildtierkorridore, 
kleine Wasserläufe, Waldstücke, Hecken, aber auch künstliche Verbindungselemente wie Grün-
brücken sowie urbane Landschaftselemente – etwa Grünflächen, Grünwände und Gründächer). 

137 Gesamtheit der Maßnahmen und/oder natürlichen Gegebenheiten, die eine bestehende Gefahr 
(bzw. ein bestehendes Risiko) vermindern. Naturgefahren sind Vorgänge in der Natur, die zu ei-
ner Bedrohung von Menschen, Umwelt, Sach  und Vermögenswerten führen können. 

138 alle Bundesländer HQ200 außer Vorarlberg: HQ300 
139 HORA- Hochwasserrisikozonierung Austria: http://www.hochwasserrisiko.at/ 
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sonders wertvoller Kulturlandschaft liegen im landwirtschaftlich genutzten Ge-
biet, aber nur 2.500 km2 dieser Flächen finden sich in einer der drei genannten 
Schutzgebietskategorien. Zur Aufrechterhaltung von Ökosystemleistungen kön-
nen jene Kulturlandschaften als Teil der grünen Infrastruktur herangezogen 
werden, die für die Biodiversität eine besondere Bedeutung aufweisen (Kultur-
landschaften mit höchster und hoher Schutzwürdigkeit) (UMWELTBUNDESAMT 
2005). Abgeleitet vom EU-Projekt NATREG in der Steiermark, in dem mehr als 
900 km2 Korridore von Seiten der Raumplanung als Grünzonenvorschlag defi-
niert wurden (WIESER et al. 2011), ergäbe sich umgelegt auf Österreich ein An-
teil von ca. 18 % des Dauersiedlungsraumes (5.600 km2), der für grüne Infra-
strukturen dauerhaft von einer Bebauung freizuhalten ist. 

 

Klimaschutz und Klimawandelanpassung 

Klimamodelle prognostizieren unter Annahme eines moderaten Szenarios bis 
zum Jahr 2100 einen Temperaturanstieg im Alpenraum von über 4 °C (BMLFUW 
2009) (  Klimawandelanpassung). Negative Auswirkungen des Klimawandels 
auf Siedlungen, Infrastruktur, Raumnutzungen, Ökosystemleistungen und sozio-
ökonomische Systeme sind zu erwarten (BMVIT & BMLFUW 2009) und werden al-
le Sektoren und Raumnutzungsansprüche betreffen. Wesentliche raumrelevan-
te Folgen des Klimawandels sind die erhöhte Verwundbarkeit durch veränderte 
Hochwasserrisiken und Naturgefahrenpotenziale, zunehmende Hitzebelastung 
mit gesundheitlichen Risiken v. a. in verbauten Gebieten, mögliche regionale 
Beeinträchtigungen der Wasser- und Energieversorgungssicherheit sowie die 
Verschärfung von Raumnutzungskonflikten (BMLFUW 2012b, PÜTZ et al. 2011a) 
(  Wasser und Wasserwirtschaft). 

Siedlungs- und Raumstrukturen sind wesentliche Verursacher des wachsenden 
Verkehrsaufkommens und der damit verbundenen Treibhausgas-, Luftschadstoff- 
und Lärm-Emissionen. Verkehr wird vorrangig erzeugt durch Zersiedelung, 
räumliche Trennung der Funktionen Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Freizeitakti-
vitäten etc. sowie durch die Errichtung von Einkaufszentren fernab öffentlicher 
Verkehrsmittel und Wohngebiete (  Verkehr).  

Siedlungsdichte, Gebäudetypen und -ausrichtung beeinflussen den Energiebe-
darf der Haushalte und damit die Emissionen im Sektor Raumwärme (UMWELT-
BUNDESAMT 2009). Pro Quadratmeter Wohnnutzfläche ist der Energieeinsatz bei 
einem Reihenhaus um etwa 35 % und bei einem Geschoßwohnbau um etwa 
50 % geringer als bei einem Einfamilienhaus (STÖGLEHNER & GROSSAUER 2009).  

Die Energiestrategie Österreich (BMWFJ & BMLFUW 2010) hebt die Energie-
raumplanung als wesentliche übergreifende Maßnahme hervor. Im Rahmen der 
Umsetzung des ÖREK 2011 (ÖROK 2011) wurde die Umsetzungspartnerschaft 
„Energieraumplanung“ beschlossen, um das Know-how zu diesem Thema zu 
vertiefen und Bewusstseinsbildung bei den HauptakteurInnen zu intiieren. Das 
Thema Energie wird in den vorhandenen räumlichen Planungen in Österreich 
auf Landes-, Regional- und Gemeindeebene in unterschiedlicher Intensität inte-
griert (ÖROK 2012).  

Somit wird die Energieraumplanung zu jenem integralen Bestandteil der Raum-
planung, der sich mit der räumlichen Dimension von Energieverbrauch und 
Energieversorgung umfassend beschäftigt. In den vergangenen Jahren wurden 
bereits unterschiedliche Forschungsprojekte hierzu durchgeführt (z. B. PlanVi-
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sion, STÖGLEHNER et al. 2011) sowie Instrumente zur Bewertung der Energieef-
fizienz unterschiedlicher Siedlungstypen entwickelt (z. B. Energieausweis für 
Siedlungen). Der Klima- und Energiefonds verfügt mit „SmartCities“ über eine 
Förderschiene für Städte oder Stadtregionen, die durch Einsatz intelligenter 
grüner Technologien zu einer „Zero Emission City” oder „Urban Region” mit ho-
her Lebens- und Wohnraumqualität werden. Beispielsweise könnte im Raum 
Wien bei Verlagerung auf öffentliche Verkehrsmittel der Energiebedarf um 30 % 
für den Prognosehorizont 2050 vermindert werden (SCHREMMER 2012).  

Die nationale Klimawandelanpassungsstrategie betont die steuernde und koor-
dinierende Rolle der Raumordnung und benennt Handlungsempfehlungen 
(BMLFUW 2012b, c) (  Klimawandelanpassung). Erste Ansätze einer verbesser-
ten Wissensbasis zur Klimawandelanpassung in der Raumplanung liegen in 
Form von Strategien, Handlungsoptionen und Arbeitshilfen aus transnationalen 
Projekten wie CLISP vor (CLISP & STADTLAND 2011, PÜTZ et al. 2011a, b).  

 

 

16.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick  

Flächeninanspruchnahme und Flächenmanagement 

Die Erreichung der Nachhaltigkeit der Siedlungsentwicklung ist weiterhin ein zent-
rales Thema der Raumentwicklung. Das 2,5 ha-Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie 
wurde bisher nicht erreicht, ein neues Ziel ist zu definieren. 

Bestehende Umsetzungsdefizite hinsichtlich der Raumordnungsziele und -grund-
sätze, die auf eine geordnete und nachhaltige Siedlungsentwicklung abzielen, 
sind in der Planungspraxis zu beheben und vorhandene Instrumente sind kon-
sequent und wirksam anzuwenden (PÜTZ et al. 2011a, BMLFUW 2012b).  

Maßnahmen zur aktiven Bodenpolitik in den Gemeinden und Bundesländern 
stellen einen Schlüsselfaktor dar. Dazu zählt vor allem auch die Verringerung 
der Baulandüberhänge durch Maßnahmen zur Baulandmobilisierung, um Neu-
widmungen hintanzuhalten. Vorgezogene Aufschließungsbeiträge für noch un-
bebautes Bauland, die vom Eigentümer/von der Eigentümerin zu bezahlen sind, 
dienen der Gemeinde zur Abdeckung der Aufwendungen (für Verkehrsaufschlie-
ßung, Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen). Gleichzeitig verstärken 
sie den Druck zur Bebauung. Sowohl Bebauungsfristen und befristete Bauland-
widmungen als auch privatrechtliche Vereinbarungen (Vertragsraumordnung) 
der Gemeinde sind Maßnahmen, um eine zeitgerechte und widmungsgemäße 
Nutzung durch den Grundeigentümer/die -eigentümerin zu erwirken. In allen 
Bundesländern sind entsprechende Maßnahmen vorgesehen, die von den Ge-
meinden verstärkt umzusetzen sind, um die Baulandüberhänge zu verringern. 
Die zielführende Mehrwertabschöpfung (erzielbarer Gewinn durch eine Grund-
wertsteigerung von z. B. Grünland in Bauland) fällt als aktive Maßnahme aus, 
da im April 2012 mit dem 1. Stabilitätsgesetz 2012 (1. StabG; BGBl. I Nr. 
22/2012) die Immobiliensteuer140 beschlossen wurde und somit eine Doppelbe-
steuerung vorliegen würde. Durch die Immobiliensteuer als reine Kapitalertrag-

                                                      
140 Steuerabgabe im Falle des gewinnbringenden Verkaufs von Immobilien als Teil der Einkom-
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steuer des Bundes werden keinerlei Lenkungseffekte zur Steuerung der regio-
nalen Verfügbarkeit von Bauland geschaffen.  

Mittlerweile steigt in den Gemeinden das Bewusstsein, dass eine raumgreifende 
Baulandwidmung den Gemeinden selbst sehr teuer kommt. Planerische Hilfsmit-
tel wie der Rechner für den Energieverbrauch von Siedlungen (EMRICH 2010) hel-
fen dabei, sowohl Kosten für die notwendige Infrastruktur als auch den Gesamt-
energiebedarf einer Siedlung und die Flächeninaspruchnahme zu minimieren. 

Exakte Daten zur Flächeninanspruchnahme gibt es nach wie vor nur regional be-
schränkt. Jedoch kann erst mit deren Vorliegen eine geeignete Entscheidungs-
grundlage für die Steuerung der Flächeninanspruchnahme geschaffen werden, 
wie z. B. durch ein Datenmodell für Landbedeckung und -nutzung (STEMBERGER 
et al. 2012, GRILLMAYER et al. 2010). 

 

Schutz vor Naturgefahren und Erhalt von Ökosystemleistungen 

Basierend auf der Ermittlung wesentlicher Überflutungsräume sind deren Ver-
ankerung im Raumordnungsrecht und die eindeutige gesetzliche Regelung von 
Verboten und Beschränkungen für Baulandwidmungen sowie für Nutzungen, 
die die Abfluss- und Rückhaltewirksamkeit einschränken können, erforderlich. 
Vorrangflächen für den Hochwasserschutz und für andere Naturgefahrenereig-
nisse sind in der überörtlichen Raumordnung festzulegen und in der örtlichen 
Raumplanung verbindlich von Bebauung freizuhalten. Dies erfordert insbeson-
dere die verstärkte rechtliche Koppelung von Gefahrenzonenplanung und Flä-
chenwidmung, indem die Rechtsfolgen der Inhalte von Gefahrenzonenplänen 
für Widmungsentscheidungen im Raumordnungsrecht klar und restriktiv normiert 
werden (BMLFUW 2012b, ÖROK 2011). 

Hinsichtlich der Naturgefahren ist eine verstärkte Einbindung der Raumordnung 
notwendig, da in der Novelle 2011 zum Wasserrechtsgesetz (BGBl. I Nr. 
14/2011) die Erstellung von Gefahrenzonenplanungen für Gebiete mit potenziell 
signifikantem Hochwasserrisiko gefordert wird, sofern kein ausreichender Hoch-
wasserschutz besteht und keine gleichwertigen Planungen vorhanden sind. 

Im HQ100-Bereich sowie insbesondere in roten Zonen und braunen Hinweisbe-
reichen (Gefährdung durch geogene Naturgefahren) der Gefahrenzonenpläne 
der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) soll ein striktes Baulandwidmungs-
verbot gelten, dessen Einhaltung verstärkt aufsichtsbehördlich zu prüfen ist. Für 
den raumplanerischen Umgang mit bereits gewidmeten, aber noch unbebauten 
Baulandflächen innerhalb von Gefährdungszonen sollen Leitlinien entwickelt 
werden, die den verstärkten Gebrauch von Rückwidmungen und anderen Re-
gelungsansätzen ermöglichen. Bei bereits bestehenden, gefährdeten Bauten ist 
im Baurecht die nachträgliche Vorschreibung von objekt- bzw. liegenschaftsbe-
zogenen Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen (BMLFUW 2012b).  

Aufgrund des Klimawandels besteht ein erhöhter Raumbedarf für aktiven und 
passiven Hochwasser- und Naturgefahrenschutz. Bei der Erstellung der Gefah-
renzonenpläne und der Ausweisung von Überflutungsflächen wird der Klima-
wandel derzeit aber noch nicht berücksichtigt (BMVIT & BMLFUW 2009). Vorge-
schlagene Maßnahmen und Empfehlungen für ein raumorientiertes Naturgefah-
renmanagement (BMLFUW 2004, BMVIT & BMLFUW 2009, ÖROK 2004) sind um-
zusetzen.  
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Die gezielte Nutzung von Flächen ist ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung von 
Lebensräumen mit ihren vielfältigen und essenziellen Leistungen, wie z. B. die 
Produktion von Nahrungsmitteln, die Bereitstellung von Erholungsräumen oder 
die Lieferung von Holz. Die Ausweisung von Vorranggebieten in Raumord-
nungsinstrumenten eignet sich als eine konkrete Maßnahme, um die Leistun-
gen der Landschaft bzw. von Ökosystemen zu erhalten bzw. zu verbessern. So 
sollten bislang nicht vom Naturschutz erfasste wertvolle Kulturlandschaften als 
Teil der grünen Infrastruktur als Vorrangflächen ausgewiesen werden.  

Für die Ausweisung solcher Vorranggebiete sind Ansätze einer flächendecken-
den Bewertung der Landschaft bzw. von Ökosystemen zielführend und die en-
ge Abstimmung zwischen Fachplanungen (z. B. naturschutzrechtliche, wasser-
wirtschaftliche Planungen) und der Raumplanung erforderlich. Mit der Bewer-
tung der vielfältigen Funktionen können raumplanerische Problem- und Kon-
fliktbereiche identifiziert sowie Bewusstsein für Leistungen der Landschaft ge-
schaffen werden und es kann eine Priorisierung bestimmter Flächen erfolgen. 
Die nachfolgende Sicherung von Freiräumen und ihrer Ökosystemleistungen 
kann in vielfältiger Weise zum Klimaschutz und einer den erwarteten Klima-
wandel berücksichtigenden Raumstruktur beitragen. 

Bei Umwidmungen dient die flächenbezogene Bewertung auch als Informations-
grundlage, um festzustellen, welche Ökosystemleistungen durch andere Nutzun-
gen beeinträchtigt werden könnten, um bereits in einem frühen Planungsstadium 
darauf reagieren zu können. 

 

Klimaschutz und Klimawandelanpassung 

Die Anpassung an den Klimawandel ist bislang kein prioritäres Handlungsfeld 
der raumwirksamen Planung. In den Landesraumordnungsgesetzen ist die Kli-
mawandelanpassung als Ziel und Planungsgrundsatz noch nicht verankert; 
auch auf überörtlicher und örtlicher Ebene besteht keine Verpflichtung, verbind-
liche Inhalte zur Klimawandelanpassung in Planungsinstrumenten aufzunehmen. 
Um Handlungsspielräume für eine wirksame Klimawandelanpassung auszu-
schöpfen, sind bestehende Instrumente auf ihre Eignung zu prüfen und auf allen 
relevanten Planungsebenen zu adaptieren. 

Zur Sicherstellung der Widerstands- und Anpassungsfähigkeit gegenüber aktu-
ellen und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels ist die systematische Be-
rücksichtigung von möglichen Klimawandelfolgen in zukünftigen Raumentwick-
lungsstrategien, Raumplänen und Planungsprozessen zielführend. Hierzu be-
darf es neben der Schaffung der gesetzlichen Grundlagen vor allem der Ausar-
beitung und Bereitstellung von Arbeits-, Planungs- und Vollzugshilfen für Pla-
nungsbehörden, Gemeinden und PlanerInnen (BMLFUW 2012b). 

Disperse Siedlungsstrukturen und geringe Siedlungsdichten sind insbesondere 
in den peripheren Gebieten durch eine mangelhafte Anbindung an den öffentli-
chen Personennahverkehr charakterisiert (ÖROK 2007). Dadurch nimmt der mo-
torisierte Individualverkehr zu. Obwohl die negativen Wirkungen bekannt sind, 
konnten diese Trends und die funktionale Trennung von Wohnen, Arbeiten, 
Einkaufen etc. nicht gestoppt werden (  Verkehr). Pendlerpauschale und Wohn-
bauförderung leisten diesen Entwicklungen noch zusätzlich Vorschub. 

 
 
 
Vorranggebiete 
forciert ausweisen  

Klimawandel-
anpassung 
verankern 

 
 
 
Individualverkehr 
nimmt zu 

III-426 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 255 von 288

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Zehnter Umweltkontrollbericht – Raumentwicklung 

254 Umweltbundesamt  REP-0410, Wien 2013 

In den vergangenen Jahren wurde die Energieraumplanung in den unterschied-
lichen Ebenen der Raumplanung (Landes-, Regional- und Gemeindeplanung) in 
unerschiedlicher Intensität eingebracht. Es fehlt ein integriertes Gesamtsystem, 
das die Einbindung energierelevanter Fragen in allen räumlichen Planungen 
vorsieht (ÖROK 2012).  

Durch nachhaltige Bebauungs- und Siedlungsstrukturen (kompakte Siedlungs-
körper, Anbindung an den öffentlichen Verkehr etc.) lassen sich das Verkehrs-
aufkommen reduzieren sowie Energie einsparen und damit Emissionen verrin-
gern. Eine Optimierung im Städtebau und Siedlungswesen ermöglicht Energie-
einsparungen bis zu 70 % (KORDINA 2008).  

In der Klimastrategie (BMLFUW 2007) sowie im Klimaschutzgesetz sind Maß-
nahmen zur Verkehrsminderung durch kompakte Siedlungsstrukturen enthalten: 
z. B. Nutzungsmischung oder Siedlungserweiterung vorrangig am bestehenden 
öffentlichen Verkehrsnetz oder auch Energieraumplanung als Teil eines Maß-
nahmenbündels. 

Bestehende Anreizsysteme (z. B. die Wohnbauförderung), die nachhaltig die 
Siedlungsstrukturen beeinflussen, sind vermehrt auf Klimaschutz und Klimawan-
delanpassung auszurichten. Es sind umfassende, verbindliche Umsetzungsstra-
tegien erforderlich, die insbesondere Anreizsysteme für kompakte, energiespar-
same Siedlungsstrukturen schaffen, was auch zu einer Verringerung von Ver-
kehrsaufkommen und Emissionen beiträgt.  

 

 

16.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Ein gemeinsam von Gemeinden, Ländern und Bund getragener Aktionsplan 
zur Reduktion der Flächeninanspruchnahme ist zu entwickeln und umzuset-
zen. Damit soll das 2,5 ha-Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie bis zum Jahr 2020 
angepasst und regionalisiert werden. Dazu ist es notwendig, die Datenlage 
zu Landbedeckung und -nutzung zu verfeinern. Basierend auf der Evaluierung 
bestehender Instrumente und Maßnahmen sollen planungsrechtliche und 
raumordnerische Maßnahmen sowie marktwirtschaftliche und fiskalpolitische 
Instrumente zur Erreichung dieses Zieles verstärkt in der Nachhaltigkeitsstra-
tegie Eingang finden (Bundesregierung, Bundesländer, Regionen, Gemein-
de- und Städtebund). 

 Für die Erhaltung wichtiger Ökosystemleistungen sind im Rahmen von sek-
torübergreifenden, regionalen Strategien und einer flächendeckenden Be-
wertung Vorranggebiete zu definieren und in Regionalplänen, örtlichen Ent-
wicklungskonzepten und Flächenwidmungsplänen auszuweisen (BMLFUW, 
Bundesländer, Gemeinden, Regionalmanagement). 

 Raumordnungsrechtliche Maßnahmen zur Naturgefahrenvorsorge, wie die 
verstärkte rechtliche Koppelung von Gefahrenzonenplanung und Flächen-
widmung sind umzusetzen, um den Ermessensspielraum in der Praxis zu re-
duzieren und damit das Risiko von Schäden zu minimieren. Dazu sind die 
Rechtsfolgen im Falle der Missachtung der Gefahrenzonenplanung für Wid-
mungsentscheidungen im Raumordnungsrecht klar und restriktiv zu normie-
ren (BMLFUW, Bundesländer). 
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 Klimaschutz ist in der Raumordnung und -planung gesetzlich zu verankern, 
integrative Strategien zum Klimaschutz sind zu entwickeln und umzusetzen. 
Verkehrs-, Energie- und Raumplanung sind unter dem Aspekt einer energie-
effizienten Siedlungsentwicklung im Sinne der Energieraumplanung aufei-
nander abzustimmen (Bundesländer, BMVIT, BMLFUW, BKA). 

 Zersiedelungsfördernde fiskalische Anreize wie das Pendlerpauschale sind 
ebenso zu hinterfragen bzw. klimafreundlich zu reformieren wie die Wohn-
bauförderung der Länder sowie andere einschlägig wirksame Förderinstru-
mente (Bundesländer, BMF, BMWA). 

 Klimawandelanpassung ist als Raumordnungsziel gesetzlich zu verankern. 
Die Instrumente und Verfahren der Raumplanung sind auf allen Planungs-
ebenen auf ihre Eignung, den Klimawandel zu berücksichtigen, zu prüfen 
und gegebenenfalls zu optimieren. Die in der österreichischen Strategie zur 
Anpassung an den Klimawandel und im ÖREK 2011 identifizierten Hand-
lungsempfehlungen für das Aktivitätsfeld Raumordnung sind in Zusammenar-
beit mit den raumwirksamen Fachplanungen zügig umzusetzen (Bundeslän-
der, BMLFUW, BKA, BMVIT). 
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der Landesregierung vom 21. Februar 2006 über die Wiederverlautbarung des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2001.  

Vorarlberger Raumplanungsgesetz 1996 (LGBl. Nr. 39/1996 i.d.g.F.): Gesetz über die 
Raumplanung 1996. 

Wasserrechtsgesetz-Novelle (BGBl. I Nr. 14/2011): Änderung des 
Wasserrechtsgesetzes 1959. Bundesgesetz vom 30. März 2011, mit dem das 
Wasserrechtsgesetz 1959 geändert wird. 
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17 UMWELT UND GESUNDHEIT 

Eine möglichst intakte Umwelt ist für die Gesundheit der Menschen von grund-
legender Bedeutung. Im vorliegenden Kapitel werden gesundheitsrelevante 
Themen mit Umweltbezug aufgezeigt, die derzeit EU-weit und international von 
Bedeutung sind und nicht in den einzelnen Umweltkapiteln thematisiert werden. 

 

 

17.1 Umweltpolitische Ziele 

Auf europäischer Ebene wurden bereits 2003 eine gemeinsame Strategie zu 
Umwelt und Gesundheit (KOM(2003) 338) sowie ein Aktionsplan zu ihrer Um-
setzung für den Zeitraum 2004–2010 verabschiedet (EHAP; KOM(2004) 416). 
Im Jahr 2007 wurde in der EU-Gesundheitsstrategie die Verankerung des 
Gesundheitsschutzes in allen Politikbereichen festgelegt (KOM(2007) 630). Nach 
diesen Vorgaben beschloss die österreichische Bundesgesundheitskommission 
Rahmengesundheitsziele (BMG 2012). Ein Ziel ist die nachhaltige Gestaltung 
und Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen wie Luft, Wasser und Boden sowie 
aller Lebensräume auch für künftige Generationen. 

Im 6. Umwelt-Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft (Beschluss 
1600/2002/EG) ist unter dem Thema „Umwelt und Gesundheit“ als Ziel die Er-
reichung einer Umweltqualität, die die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet 
oder negativ beeinflusst, genannt. Auch hier wird die Verankerung des Umwelt- 
und Gesundheitsschutzes in allen Politikbereichen gefordert. Umwelt- und chemi-
kalienbedingte Risiken für die menschliche Gesundheit, insbesondere für Kinder 
und ältere Menschen, sollen identifiziert und minimiert werden. Eine Verbesse-
rung der Luft- und Wasserqualität, besondere Sorgfalt bei der Bewertung der Si-
cherheit von Chemikalien und Pestiziden sowie bei deren Anwendung und 
Schutz vor Lärm sind prioritär. Auch im Vorschlag der EU-Kommission und des 
Parlaments für ein 7. Umweltaktionsprogramm ist der Schutz der europäischen 
BürgerInnen vor umweltbedingten Belastungen, Gesundheitsrisiken und Beein-
trächtigungen ihrer Lebensqualität als prioritäres Ziel genannt (KOM(2012) 710). 

Die EU-Produktsicherheitsrichtlinie (RL 2001/95/EG) fordert ein einheitliches 
und hohes Schutzniveau für die Sicherheit der VerbraucherInnen. Im österreichi-
schen Produktsicherheitsgesetz (PSG; BGBl. I Nr. 16/2005) ist demgemäß fest-
gelegt, dass HerstellerInnen und Importeure/Importeurinnen nur sichere Produk-
te in den Verkehr bringen dürfen. 

Mehr Nachhaltigkeit im Konsum ist essenziell für den Schutz des Klimas, von 
Ökosystemen, der menschlichen Gesundheit und der natürlichen Ressourcen 
(EUROPÄISCHER RAT 2008). Die Europäische Kommission hat daher einen Akti-
onsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige 
Industriepolitik entwickelt (KOM(2008) 397).  

Im Mai 2012 hat die EU-Kommission auf das Risiko der Kombinationswirkungen 
von Chemikalien hingewiesen (KOM(2012) 252). Derzeit gibt es keine rechtli-
chen Regelungen, die die kumulativen Wirkungen von Chemikalien berücksich-
tigen die über verschiedene Aufnahmewege in den Körper gelangen.  

Strategie für Umwelt 
und Gesundheit 

Produktsicherheit 
und nachhaltiger 
Konsum 

Risiko chemischer 
Mischungen  
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Eine gemeinschaftliche Strategie zur Verbesserung der Innenraumluftqualität 
wurde von der Generaldirektion für Gesundheit der Europäischen Kommission, 
der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucherschutz und der EU-Ex-
pertInnengruppe gefordert (EAHC 2010).  

Die Europäische Kommission hat einen Entwurf für eine Richtlinie zum Schutz 
vor ionisierender Strahlung (KOM(2012) 242) veröffentlicht. Die geplante Richt-
linie wird fünf bestehende Richtlinien vereinen und soll unter anderem den Schutz 
der Bevölkerung vor Radon in Innenräumen gewährleisten.  

 

 

17.2 Situation und Trends 

Umwelt und Gesundheit  

Auf europäischer Ebene ist der Trend zu beobachten, Gesundheits- und Umwelt-
schutz in allen Politikbereichen zu verankern, da die Grenzen der sektoralen 
Handlungsweisen sichtbar werden.  

Durch die geteilten Zuständigkeiten für Umwelt- und Gesundheitsagenden sind 
gemeinsame Vorgehensweisen oft eine Herausforderung. Die Zusammenarbeit 
im Rahmen der Umsetzung der Gesundheitsziele in allen Politikbereichen steht 
noch am Anfang. 

 

Produktsicherheit und Konsum 

Mit dem Schnellwarnsystem für Konsumprodukte „RAPEX“141 wurde ein System 
geschaffen, das bei Bestehen eines akuten Risikos aufgrund der Gefährlichkeit 
eines Produktes rasches Eingreifen der Behörden ermöglicht. Die mit Produk-
ten verbundenen Risiken, die durch das RAPEX-System gemeldet werden, be-
treffen zu 19 % Chemikalien – die zweithäufigste Kategorie nach Verletzungs-
gefahren (EC 2012a). Durch das Schnellwarnsystem werden Risiken kurzfristig 
entschärft; eine nachhaltige Verbesserung der Marktsituation kann dadurch je-
doch nicht erreicht werden.  

Mit der europäischen Chemikaliengesetzgebung REACH142 und CLP143 (CLP-
Verordnung; VO (EG) Nr. 1272/2008) wurden wesentliche Meilensteine im Um-
gang mit Besorgnis erregenden Stoffen erreicht (  Chemikalien). Zur Verringe-
rung von Risiken, die beispielsweise durch Blei in Schmuck, Quecksilber in 
Thermometern und Phenylquecksilberverbindungen in Kunststoffen bestehen, 
dienen Beschränkungsverfahren. Ein beschleunigtes Beschränkungsverfahren 
für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Konsumprodukten 
sollte für ein rasches Verbot dieser Krebs erregenden Stoffe sorgen. Allerdings 

                                                      
141 "Rapid Exchange of Information System (RAPEX)" ist das Schnellwarnsystem der Europäischen 

Kommission, mit dem die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher europaweite Warnungen 
zu gefährlichen Produkten veröffentlicht. 

142 Abkürzung für Registrierung („Registration“), Bewertung („Evaluation“) und Zulassung 
(„Authorisation“) von Chemikalien (Chemicals). 

143 Classification, labelling and packaging of substances and mixtures: Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen und Gemischen, geregelt mit der CLP-Verordnung der EU.  
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sind seit dem Einbringen des Vorschlags im Jahr 2010 bereits zwei Jahre ver-
gangen. Die Entscheidung wird im Jahr 2013 getroffen, das Verbot tritt voraus-
sichtlich zwei Jahre später in Kraft, die Überprüfung der Wirksamkeit wird sechs 
Jahre nach der Implementierung erstmals durchgeführt (EC 2012b). Untersu-
chungen von Konsumprodukten durch das Umweltbundesamt sowie andere 
Studien ergaben unzulässig hohe Konzentrationen an PAK und deuten darauf 
hin, dass KonsumentInnen tatsächlich einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind 
(AK BGLD 2011a, b, BFR 2010). 

Die EU Spielzeugrichtlinie (RL 2009/48/EG) ist nicht in allen Belangen geeignet, 
die Sicherheit von Kindern zu schützen, da die Grenzwerte für Krebs erregen-
de, Erbgut verändernde und reproduktionstoxische Stoffe zu hoch angesetzt 
sind. Diese Stoffe können bei Kindern die Entstehung von Tumoren auslösen 
und das Zentralnervensystem schädigen. Für die Beibehaltung der höheren na-
tionalen Schutzstandards bei der Sicherheit von Kinderspielzeug wurde daher 
von Österreich 2010 ein Entschließungsantrag betreffend Überarbeitung und 
Verschärfung der Spielzeugrichtlinie eingebracht (105/E XXIV. GP). Die deut-
sche Bundesregierung hat im Juli 2012 diesbezüglich Klage gegen die Europäi-
sche Kommission eingereicht.  

 

Chemische Mischungen 

Schadstoffe werden über die Luft, das Trink- und Badewasser, die Nahrung und 
über Konsumprodukte wie Kosmetika, Hygieneartikel und Spielzeug aufge-
nommen. Chemische Substanzen werden in den einzelnen Materien (Chemika-
lien, Biozide, Pflanzenschutzmittel, Arzneimittel, Lebensmittelzusatzstoffe, Le-
bensmittelkontaktmaterialien144 und Lebensmittelkontaminanten) hinsichtlich 
des Risikos bewertet. Die Exposition über alle Aufnahmepfade und gegenüber 
der Vielzahl an Stoffen und Metaboliten und deren kumulatives Risiko können 
jedoch nicht erfasst werden. Kumulative Risiken für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen wurden beispielsweise anhand der Exposition von Schwangeren ge-
genüber hormonwirksamen Chemikalien festgestellt (  Chemikalien). Be-
stimmte Konsummuster können zu einem tatsächlichen Risiko für Ungeborene 
führen (DANISH-EPA 2012). Studien zeigen, dass Babys auch über die Mutter-
milch chemischen Mischungen ausgesetzt sind (SCHLUMPF et al. 2010, LIEM et 
al. 1996). 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Berechnung kumulativer Wirkungen ist das 
Wissen über das Ausmaß der Belastung über alle Aufnahmepfade. 

Mit Hilfe des Human-Biomonitorings ist es möglich, ein Gesamtbild über die Be-
lastung des Menschen mit schädlichen Stoffen zu bekommen. Daraus können 
mögliche gesundheitliche Risiken durch kumulative Wirkung der über die ver-
schiedenen Pfade aufgenommenen Chemikalien abgeleitet werden. 

Mit COPHES145 (Consortium to perform Human Biomonitoring on a European 
Scale) wurden die Voraussetzungen für ein gemeinsames europäisches Vorge-
hen im Human-Biomonitoring geschaffen. Auf dieser Basis wurde mit 

                                                      
144 alle Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 

kommen, wie Verpackungen und Behältnisse, Küchengeräte, Besteck und Geschirr 
145 siehe http://www.eu-hbm.info 
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DEMOCOPHES erstmals eine koordinierte Untersuchung durchgeführt. Die 
Studie wurde 2012 abgeschlossen, eine Übersicht der Ergebnisse findet man 
auf www.eu-hbm.info/euresult. Die Detailergebnisse werden demnächst veröf-
fentlicht. In Österreich wurden bisher nur vereinzelt Untersuchungen zu den 
kumulativen Wirkungen chemischer Substanzen durchgeführt (UMWELTBUNDES-
AMT 2008, 2011, 2012, UHL et al. 2005, GUNDACKER et al. 2010). Längerfristige 
Programme und Daten zur Belastung der Muttermilch mit organischen Sub-
stanzen fehlen. 

 

Innenraumluft 

Während die Luftgüte generell geregelt und überwacht wird, sind Schadstoffe 
und Chemikalien in der Innenraumluft mit Ausnahme von Arbeitsplatzgrenzwer-
ten nicht geregelt. Der Wissenschaftliche Ausschuss für Gesundheit und Um-
weltrisiken der Europäischen Kommission (SCHER) bestätigte, dass mehr als 
900 Chemikalien, Partikel und biologische Materialien in Innenräumen vorkom-
men können und dass dies zu möglichen Gesundheitsrisiken führen kann 
(SCHER 2008). Diese betreffen laut einer Studie im Auftrag der EU-Kommission 
Asthma, Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch obstruktive Lun-
generkrankung (COPD), Symptome und Infektionen des Atemtrakts sowie aku-
te Vergiftungen (JANTUNEN et al. 2011). Die Studie beschreibt Erkenntnisse der 
Forschungsprojekte und schlägt Maßnahmen vor, die zu einer Verbesserung 
der Innenraumluftqualität in der EU führen. Die WHO hat in den Indoor Air Qua-
lity Guidelines für zehn prioritäre Stoffe Qualitätsziele für den Innenraum defi-
niert (WHO 2010). 

Ein Gremium von ExpertInnen arbeitet im Auftrag des Lebensministeriums an 
einer Richtlinie zur Innenraumluftqualität. Diese enthält neben rechtlichen Be-
langen und methodischen Grundlagen auch Richtwerte für einige prioritäre 
Schadstoffe wie Toluol, Styrol und Formaldehyd sowie alle flüchtigen organi-
schen Schadstoffe. 
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PCB  .. Polychlorierte Biphenyle Al ........ Aluminium Ni ..... Nickel 
PAK  .. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe Cd ...... Kadmium Pb ....  Blei 
VOC  . Volatile Organic Compound  

 

Abbildung 61: Schadstoffe in Bedarfsgegenständen und in Wohn- und Arbeitsräumen. 

Radon 

Das natürlich vorkommende Radon, Zerfallsprodukt des Urans, wird je nach Be-
schaffenheit des Untergrundes aus dem Erdboden freigesetzt und kann in In-
nenräumen zu gesundheitlichen Problemen führen (WHO 2009, EU 2012). Den 
Ergebnissen einer Metastudie zu Radonexposition in Innenräumen zufolge ge-
hen in Europa 9 % aller Lungenkrebstoten auf die Präsenz von Radon in Ge-
bäuden zurück. Demnach ist Radon nach dem Rauchen die wichtigste Ursache 
für Lungenkrebs (DARBY et al. 2006). 

Auch in Österreich wurden Daten zur Radonbelastung erhoben und Informatio-
nen zu Schutz und Vorsorge bereitgestellt. Die ÖNORM S 5280-2 gibt Vorga-
ben zur Radonprävention bei Neubauten. Auf EU-Ebene ist eine Richtlinie in 
Ausarbeitung, die strenge Grenzwerte empfiehlt, die bei Bestandsgebäuden 
und Neubauten Anwendung finden sollen. 

Radon in 
Innenräumen 

Quelle: nach REICHL (1997) 
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17.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Um Gesundheits- und Umweltschutz effizient zu betreiben, ist die Vernetzung 
zwischen den Sektoren Umwelt und Gesundheit zu forcieren. EU-Forschungs- 
und Monitoring-Projekte zeigen Handlungsbedarf in vielen Bereichen an. Richtli-
nien, Strategien und Aktionspläne sind meist vorhanden und müssen umgesetzt 
werden. Sie sind allerdings – ebenso wie aktuelle Studienergebnisse und Kennt-
nisse zu Maßnahmenempfehlungen – häufig nur in ExpertInnenkreisen bekannt.  

Auch die Information sowie Handlungsempfehlungen für BürgerInnen hinsicht-
lich ihres Konsumverhaltens sind derzeit nicht ausreichend. Eine energischere 
Umsetzung des Aktionsplans für nachhaltigen Konsum sollte neben allen ande-
ren Vorteilen längerfristig zu einer Reduktion der schädlichen Chemikalien in 
Konsumprodukten führen. Dabei werden neben der Umstellung und Neuorientie-
rung in wirtschaftlichen Prozessen auch verstärkte Maßnahmen zur Aufklärung 
von KonsumentInnen für nötig erachtet (EUROPÄISCHER RAT 2008).  

Die derzeit gültigen gesetzlichen Regelungen können die Exposition des Men-
schen gegenüber chemischen Mischungen über alle Aufnahmepfade nicht er-
fassen. Auf EU-Ebene wurde daher Forschungs- und Regelungsbedarf postu-
liert. Mittels Human-Biomonitoring kann die Belastung und das Risiko empfindli-
cher Bevölkerungsgruppen erfasst werden. Auf dieser Basis können Maßnah-
men zur Risikominimierung getroffen werden. 

Vorrangig sollten regelmäßig Untersuchungen zur Belastung von Schwangeren 
und der Muttermilch durchgeführt werden, um den Schutz der empfindlichen 
Gruppe der Ungeborenen und Neugeborenen zu gewährleisten (B LGL 2011).  

Obwohl die Bedeutung der Innenraumluft für die Gesundheit groß ist, gibt es 
außer dem Tabakgesetz (BGBl. Nr. 431/1995) keine rechtskräftigen Regelun-
gen. Bis auf einzelne Studien zu Belastungen, u. a. in Schulen, sind keine Da-
ten zur Exposition in Innenräumen bekannt. 

Dies ist im Zusammenhang mit den im Innenraum vorherrschenden höheren 
Konzentrationen von Außenluftschadstoffen, dem Vorhandensein von zusätzli-
chen Innenraumschadstoffquellen, zunehmenden Abdichtungsmaßnahmen und 
vor allem mit dem heutigen Lebensstil mit überwiegendem Aufenthalt in Innen-
räumen ein Defizit.  

Radonbelastungen in Wohnräumen können durch einfache bauliche Maßnah-
men verhindert bzw. minimiert werden. Es bedarf weiterer Informationskampag-
nen in Fachkreisen sowie Rechtsverbindlichkeiten, um den Schutz der Bevölke-
rung vor den gesundheitlichen Folgen einer erhöhten Radonbelastung zu ge-
währleisten. 

 

 

17.4 Empfehlungen 

Um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Ein nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der umweltrelevanten Gesund-
heitsziele sowie anderer Schnittstellen der Umwelt-/Gesundheitspolitik ist zu 
erarbeiten. Hierbei sollen insbesondere die in Fachkapiteln definierten gesund-
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heitsrelevanten Empfehlungen berücksichtigt werden (BMG, BMLFUW, AGES, 
Gesundheit Österreich GmbH, BMASK, BMWF). 

 Um das Ziel einer Reduktion von Schadstoffen in Produkten zu erreichen, ist 
bei bereits belegbaren Risiken für KonsumentInnen eine raschere Umsetzung 
(z. B PAK-Beschränkung) bzw. eine Adaptierung mit hohem Schutzniveau 
(Spielzeugrichtlinie) auf EU-Ebene zu forcieren (BMG, BMFLUW, BMASK, 
BMWFJ). 

 Aufklärungskampagnen zur Förderung eines nachhaltigen Konsumverhaltens 
als Beitrag zum aktiven Gesundheitsschutz (neben positiven Effekten auf 
Umwelt und Klima) sind zu intensivieren (BMASK, BMLFUW). 

 Human-Biomonitoring ist als Instrument der gesundheitsbezogenen Umwelt-
beobachtung zur Unterstützung der Gesundheitsvorsorge einzusetzen; darü-
ber hinaus ist Forschung im Bereich Gesundheitseffekte chemischer Mi-
schungen zu fördern (BMG, BMLFUW). 

 Um die Qualität in Innenräumen zu verbessern, sind weitere Richtwerte für 
problematische Substanzen abzuleiten und eine Regelung zu deren Überprü-
fung in öffentlichen Gebäuden, insbesondere in Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und Schulen, zu treffen. Die Einhaltung von bereits rechtsgültigen Vor-
schriften ist zu kontrollieren (BMLFUW, BMG). 

 Bei Neubau und Renovierung öffentlicher Gebäude sind umwelt- und ge-
sundheitsverträgliche Materialien einzusetzen, um Voraussetzungen für ein 
gesundes Innenraumklima zu schaffen (Bund, Bundesländer, Gemeinden). 

 Bundeseinheitliche Radon-Grenzwerte in Innenräumen sind im Strahlen-
schutzgesetz (StSchG; BGBl. Nr. 227/1969) vorzusehen (BMLFUW). 

 Zur Umsetzung der Radonrichtlinie sollen Informationskampagnen in betrof-
fenen Gemeinden und bei Berufsgruppen durchgeführt werden (BMLFUW, 
BMG, BMWF, Bundesländer, Gesundheitswesen). 
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18 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heuti-
gen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu ge-
fährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen 
(BRUNDTLAND 1987). Die Forderung, diese Entwicklung dauerhaft zu gestalten, 
gilt für alle Länder und Menschen.  

Nachhaltige Entwicklung ist ein lebendiger Prozess, der die ausgewogene Be-
rücksichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ziele verfolgt. Die natür-
lichen Ressourcen der Erde bilden die absoluten Grenzen der Entwicklung der 
Gesellschaft. Eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung hat eine hohe Le-
bensqualität aller Menschen zum Ziel. Die Wirtschaft soll diesem Ziel dienen 
und dabei die Grenzen der natürlichen Umwelt bestmöglich berücksichtigen.  

 

 

18.1 Umweltpolitische Ziele und nachhaltige Entwicklung 

Mit dem ersten Gipfeltreffen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 
(UNCED) 1992 in Rio de Janeiro wurde Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Ent-
wicklung als normatives internationales Leitprinzip verankert. Im Zentrum stan-
den insbesondere die Neuausrichtung von Produktion und Konsum in Richtung 
Nachhaltigkeit in den Industrieländern sowie die Bekämpfung der Armut in den 
Entwicklungsländern. Für diese Handlungsfelder wurden in der Folge überprüf-
bare Ziele auf globaler, nationaler und lokaler Ebene definiert, deren Erreichung 
anhand von Indikatoren zu messen ist.  

Der Erdgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg setzte ver-
stärkt auf die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der jeweiligen sekt-
oralen Ziele und auf die Verantwortung von Unternehmen. 

Der inhaltliche Fokus des dritten Erdgipfels für nachhaltige Entwicklung 2012 
(Rio+20) lag auf Green Economy146 sowie auf den institutionellen Rahmenbedin-
gungen für nachhaltige Entwicklung. Zu den grundlegenden Empfehlungen dieser 
Konferenz zählt, dass zur Messung von Wohlstand nicht nur das Bruttoinlands-
produkt (BIP) herangezogen werden soll. 

Auf europäischer Ebene wurden die Handlungsfelder nachhaltiger Entwicklung 
in der Strategie der Europäischen Union für nachhaltige Entwicklung 
(KOM(2001) 264, RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2006) und in der Wachstums-
strategie der EU für das kommende Jahrzehnt – Europa 2020 – (KOM(2010) 
2020) definiert. Im Mittelpunkt der Strategien für nachhaltige Entwicklung steht 
die Lebensqualität des Menschen. Sie umfasst schwerpunktmäßig auch den Um-
weltaspekt einer nachhaltigen Entwicklung (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2006).  

                                                      
146 Eine international gültige Definition für Green Economy gibt es nicht; nach UNEP handelt es sich 

um eine Wirtschaftsweise, die „menschliches Wohlergehen steigert und soziale Gleichheit sicher-
stellt, während gleichzeitig Umweltrisiken und ökologische Knappheiten erheblich verringert wer-
den.“ (UNEP 2011). 
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Im Oktober 2012 bekundete der EU-Umweltministerrat (RAT DER EUROPÄISCHEN 
UNION 2012) die Absicht, die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung bis zum 
Jahr 2014 zu überarbeiten und die Umsetzung durch verstärkte Kooperation auf 
regionaler und internationaler Ebene zu forcieren. 

Auf nationaler Ebene wurden in der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes 
(NSTRAT) (BMLFUW 2002) sowie auf Bundesländerebene in der Österreichi-
schen Strategie Nachhaltige Entwicklung (ÖSTRAT) (BMLFUW 2011a) sektor-
übergreifend langfristige Ziele zur nachhaltigen Entwicklung festgeschrieben. 
Auch in anderen Strategien und Politiken wie etwa der Klimawandelanpassungs-
strategie, dem Österreichischen Raumentwicklungskonzept oder der Österrei-
chischen Strategie Bildung für nachhaltige Entwicklung werden Aspekte einer 
nachhaltigen Entwicklung behandelt.  

All diese Strategien benennen Handlungsfelder sowie zum Teil konkrete Ziele 
und prioritäre Maßnahmen für die folgenden zentralen Herausforderungen, die 
einen engen Bezug zur gegenwärtigen und zukünftigen Umweltsituation haben: 

 Klimawandel und saubere Energie (  Klimaschutz,  Klimawandel-
anpassung,  Energie) 

 Nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum (  Industrielle Anlagen, 
 Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft,  Tourismus) 

 Öffentliche Gesundheitsversorgung 
 Gesellschaftliche Integration  
 Demografie 
 Migration 
 Nachhaltige Verkehrsentwicklung (  Verkehr) 
 Schutz der natürlichen Ressourcen (  Biologische Vielfalt und Naturschutz, 

 Wasser und Wasserwirtschaft,  Luft,  Landwirtschaft und Wald, 
 Boden) 

 Bekämpfung der Armut 
 

 

18.2 Situation und Trends 

Die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes (NSTRAT) erfordern die Be-
obachtung einer Vielzahl von Indikatoren, um den Fortschritt im Hinblick auf je-
de spezifische Herausforderung der nachhaltigen Entwicklung zu überwachen. 
Die alle zwei Jahre veröffentlichten Indikatoren für das Monitoring nachhaltiger 
Entwicklung in Österreich (MONE) (BMLFUW 2011b) liefern Information zur Ent-
wicklung zahlreicher wesentlicher Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Themenfeldern (vom Umweltzustand 
über wirtschaftlichen Wohlstand bis zu Gesundheit, Freizeit, Bildung oder Frie-
den und Sicherheit etc.)  

Der Umweltkontrollbericht verweist regelmäßig auf nicht nachhaltige Trends in 
umweltrelevanten Bereichen (siehe auch spezifische Kapitel).  
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Tabelle 17: Gegenüberstellung einer Auswahl von umweltrelevanten Entwicklungen laut vorliegendem 
Umweltkontrollbericht und NSTRAT Zielsetzungen (BMLFUW 2002). 

Ist-Zustand  NSTRAT Zielsetzungen  

Der Anstieg der Treibhausgas-Emissionen ist in einzelnen 
Sektoren ungebrochen. Eine Entkoppelung von der Wirt-
schaftsleistung gelang nur teilweise. 

Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz – 
Erfüllung des Kyoto-Ziels 2012 

Die Anzahl der PM10
147-Emissionsüberschreitungen ist in den 

letzten zehn Jahren konstant hoch. 
Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz – 
Einhaltung von Luftqualitätszielen 

Die Nitratkonzentrationen wichtiger148 Grundwasserkörper 
steigen (2006 bis 2011). 

Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz – 
Grundwasser in Trinkwasserqualität erhalten 

Im Schnitt der letzten drei Jahre werden zumindest 4,3 ha 
Landfläche täglich versiegelt. Damit liegen die derzeitigen 
Trends noch über dem Zielwert.  

Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz – 
Reduktion des Zuwachses dauerhaft versiegelter 
Flächen auf maximal 2,5 ha pro Tag bis zum Jahr 
2010 

Im langfristigen Trend ist trotz Steigerung der Ressourcenef-
fizienz der Anstieg des Materialeinsatzes ungebrochen. 

Das Aufkommen von Abfällen aus Haushalten und ähnlichen 
Einrichtungen ist weiter angestiegen. 

Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz – 
verantwortungsvoller Einsatz von Ressourcen 

Der Ressourcenverbrauch steigt trotz Verbesserung der Res-
sourceneffizienz. 

Erfolgreiches Wirtschaften durch Ökoeffizienz – 
langfristige Steigerung der Ressourcenproduktivität 
um den Faktor 4 

Der Bruttoinlandsverbrauch149 an Energie ist seit 1990 um 
36 % gestiegen. Die Energieintensität nahm von 1990 bis 
2011 nur geringfügig ab. 

Erfolgreiches Wirtschaften durch Ökoeffizienz – 
Energieverbrauch vom Wirtschaftswachstum weiter 
entkoppeln  

Eine sozial ausgewogene ökologische Steuerreform, die 
Umweltbelastungen verteuert und Preise für Produkte korrekt 
abbildet, fehlt noch.  

Inangriffnahme einer schrittweisen Umsetzung einer 
sozial ausgewogenen ökologischen Steuerreform 

 

Österreich ist in Handlungsfeldern mit zentraler ökologischer Bedeutung, wie z. B. 
Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, ökologische Steuerre-
form, noch weit vom Ziel entfernt.  

Die nicht nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen bedeutet eine Beein-
trächtigung der Vielfalt und der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, die von gro-
ßer Bedeutung für die Gesundheit, das Wohlbefinden und den Wohlstand in un-
serer Gesellschaft sind. Davon betroffen sind lebenswichtige Ökosystemleistun-
gen, wie etwa die Reinigung von Trinkwasser, der Schutz vor Naturgefahren oder 
die Klimaregulierung.  

Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an natürlichen Ressourcen – etwa für 
Nahrung, Konsumgüter und Infrastrukturen – weiter steigen wird. Der Nutzungs-
druck auf die Natur wird zusätzlich durch z. B. die Herstellung von Biomasse als 
Ersatz für fossile Brennstoffe oder von chemischen Stoffen auf pflanzlicher Basis 
wachsen. Der steigende Bedarf an natürlichen Rohstoffen und die mit ihrer Ge-
winnung, Verarbeitung und ihrem Verbrauch verbundenen Umweltwirkungen 
bedeuten auch eine wachsende Bedrohung für eine nachhaltige Wirtschaft und 
den sozialen Zusammenhalt (EEA 2011).  

                                                      
147 Feinstaub 
148 Marchfeld, Wulkatal, Weinviertel (Einzugsgebiet March) und Ikvatal (  Wasser und Wasserwirt-

schaft). 
149 Die notwendige Energiemenge zur Deckung des Energiebedarfs. 
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Zentraler Treiber für den steigenden Verbrauch natürlicher Ressourcen ist das 
Wachstum der Wirtschaft. Ein wesentliches Ziel ist es daher, diesen Verbrauch 
vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln, was bisher nur bedingt gelungen ist. 
Dies liegt unter anderem daran, dass Produktivitäts- bzw. Effizienzsteigerungen 
in der Regel zu mehr Nachfrage führen, auch Rebound-Effekt genannt. Dieser 
Effekt bewirkt, dass die Erfolge von Maßnahmen, z. B. beim Energieverbrauch, 
verringert oder egalisiert werden. So können infolge von Rebound-Effekten the-
oretische Einsparungspotenziale nur zum Teil oder im Extremfall gar nicht aus-
geschöpft werden (SANTARIUS 2012). Beispielsweise führt die monetäre Einspa-
rung beim Wechsel von einem Pkw mit hohem zu einem Pkw mit halbem Sprit-
verbrauch zumeist zu erhöhter Nachfrage für andere Güter oder Dienstleistun-
gen, die ebenso Ressourcen verbrauchen. Dies wird oft nicht berücksichtigt, 
wenn der konkrete Beitrag politischer Ziele zur Erreichung einer nachhaltigen 
Entwicklung abgeschätzt wird (  Energie,  Ressourcenmanagement und 
Abfallwirtschaft,  Industrielle Anlagen). 

Um Rebound-Effekte zu verhindern, können parallel zu Effizienzsteigerungen 
die Preise von Ressourcen- und Energieverbrauch im Sinne der Kostenwahr-
heit angehoben werden. Durch die Effizienzsteigerung bleibt bei steigenden 
Energiepreisen eine Energiedienstleistung erschwinglich. Dieses Prinzip ist eine 
der Grundlagen einer ökosozialen Steuerreform; hier werden Mehreinnahmen 
aus einem nicht-nachhaltigen Ressourcenverbrauch dazu verwendet, den Fak-
tor Arbeit zu entlasten sowie sozial schwache Haushalte direkt zu unterstützen 
(„Ökobonus-Prinzip“150). Umweltsteuern machen in Österreich einen ver-
gleichsweise geringen Anteil am gesamten Steueraufkommen aus, wogegen 
der Faktor Arbeit im OECD-Schnitt hoch besteuert ist (OECD 2012a, b).  

Wirtschaftswachstum wird zumeist als wichtigster Garant für die Bekämpfung 
von Armut sowie für die Erreichung hoher ökologischer, ökonomischer und so-
zio-kultureller Standards gesehen. Der steigende Verbrauch an Umweltgütern 
für das Wachstum der Wirtschaft forciert aber nicht-nachhaltige Entwicklungen. 
Wie Wirtschaft im Sinne der Nachhaltigkeit neu zu gestalten wäre und welche 
Wirtschaftsmodelle es hierzu bräuchte, rückt zunehmend in den internationalen 
gesellschaftspolitischen Diskurs (LEBENSMINISTERIUM 2012). In Österreich etab-
lierte sich dazu die breit getragene Initiative „Wachstum im Wandel“.  

Bislang wurde zumeist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Gradmesser für den 
Wohlstand herangezogen. Jedoch können mit dem BIP weder die Nachhaltig-
keit im Umweltbereich noch die soziale Eingliederung oder gar Lebensqualität 
gemessen werden. So bilden sich im BIP selbst Wohlstandseinbrüche im Rah-
men elementarer Katastrophen (z. B. Explosion der Ölbohrplattform Deepwater 
Horizon im Golf von Mexiko, der verheerende Tsunami und der damit verbun-
dene nukleare Gau in Fukujima, Hochwasserereignisse) durch die mit den Re-
paraturleistungen verbundenen konjunkturellen Schübe als positive, wohl-
standsfördernde Faktoren ab.  

                                                      
150 Es wird ökologisch verträgliches Verhalten belohnt und mit einem Bonus vergütet. Im engeren 

Sinn die Pro-Kopf-Rückvergütung von Öko-Steuern.  
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Die vorhandenen Daten und Indikatoren, die den Fortschritt auf dem Weg hin 
zu einer nachhaltigen Entwicklung umfassend und sektorübergreifend interpre-
tieren lassen, werden – auch international – wenig verwendet. Um die Errei-
chung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung besser abzuschätzen, wurde 
daher auf internationaler Ebene festgelegt, dass Indikatorenbündel verwendet 
werden sollen, die das BIP um nicht-materielle Wohlstandsaspekte ergänzen 
(KOM(2009) 433, EK et al. 2011, STIGLITZ KOMMISSION 2010). Seit 2007 steht in 
Österreich der durch Beschlüsse vom Ministerrat und der Landeshauptleute-
konferenz unterstützte, zweijährlich veröffentlichte Bericht „Monitoring nachhal-
tiger Entwicklung“ (BMLFUW 2011b) zur Verfügung. Von der Statistik Austria 
wurde 2012 der Bericht „Wie geht’s Österreich?“ erstellt (STATISTIK AUSTRIA 
2012). Beides sind wichtige Grundlagen, die für eine übergreifende Analyse und 
als Basis für politische Entscheidungsfindungen herangezogen bzw. weiterent-
wickelt werden können. 

 

 

18.3 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 

Nachhaltige Entwicklung ist nur durch ein ausgewogenes Verhältnis ihrer öko-
logischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen zu erreichen. Dabei sind 
Wechselwirkungen nicht nur im nationalen Rahmen zu beachten. Die mangeln-
de Abstimmung von sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Zielen bzw. die 
fehlende Überprüfung ihrer gegenseitigen Wirkungen ist derzeit maßgebliche 
Ursache für das Verfehlen nachhaltiger Entwicklung.  

Für eine nachhaltige Entwicklung ist die vorausschauende Beachtung möglicher 
Wechselwirkungen von sektoralen Handlungen unbedingt nötig. Bei Strategien, 
Programmen, Förderungen oder Projekten ist in der Regel nicht sofort ersicht-
lich, welche Wechselwirkungen diese auf jeweils andere Bereiche, etwa Umwelt, 
Soziales oder Wirtschaft haben können. Tatsächlich können sie sogar kontra-
produktive Wechselwirkungen erzeugen und nicht-nachhaltige Trends verstär-
ken. Es bedarf daher der Etablierung einer frühzeitigen regelmäßigen Überprü-
fung der wechselseitigen Wirkungen sektoraler Aktivitäten, einer „Nachhaltig-
keits(verträglichkeits)prüfung“ als Vorsorgeprinzip, um unerwünschte Wechsel-
wirkungen zu minimieren. 

Die angemessene Berücksichtigung der Einflussfaktoren von Lebensqualität und 
gesellschaftlichem Fortschritt kann nur anhand ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Kriterien erfolgen. Umwelt- und soziale Standards, Ressourcenverbrauch 
sowie ausgelagerte externe Effekte und ihre Auswirkungen auch in Hinblick auf 
globale Verantwortung (z. B. Erreichung der Millenniumsziele (UN 2012) müs-
sen dabei zeitnah beachtet werden. Einer Weiterentwicklung nationaler Strate-
gien insbesondere der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes (NSTRAT) kommt 
hier besondere Bedeutung zu. Grundlage dafür wie auch für politische Maßnah-
men soll die Analyse von ganzheitlichen Indikatorensystemen sein, die einen 
Überblick über Wohlstand und Fortschritt im umfassenden Sinn geben. Sie sollen 
als Basis gesellschaftspolitischer Entscheidungen und deren Evaluierung die-
nen. Dazu braucht es nicht nur eine sektoral weitreichende Datenerfassung als 
Grundlage, sondern auch eine integrale Analyse, Darstellung und umfassende 
Interpretation der Indikatoren. Das Monitoring nachhaltiger Entwicklung (MONE), 
aber auch der Bericht „Wie geht`s Österreich?“ (STATISTIK AUSTRIA 2012) bieten 
sich hier bereits jetzt für eine viel stärkere politische Wahrnehmung an.  
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Eine nachhaltige Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen und Energieträgern 
sowie der Ökosystemleistungen erfordert national und international zunehmend 
rasche Entscheidungen für veränderte Produktions- und Konsummuster und 
Änderungen nicht-nachhaltiger Lebensstile (etwa über die Besteuerung stark 
umweltbelastender Produkte und Dienstleistungen). Produktionsseitig sind die 
Unternehmen gefordert, ihre Verantwortung für die Gesellschaft verstärkt wahr-
zunehmen. Der in Ausarbeitung befindliche nationale Aktionsplan für Corporate 
Social Responsibility151 könnte hier eine wichtige Leitfunktion haben. Gleiches 
gilt konsumentenseitig für den 2010 vom Ministerrat angenommenen Nationa-
len Aktionsplan für nachhaltige öffentliche Beschaffung152; allerdings nur dann, 
wenn diese Pläne mit Nachdruck umgesetzt werden und Vorzeigebeispiele her-
vorbringen, die eine konkrete Umsetzung nachhaltiger Verhaltensweisen sicht-
bar machen.  

Um den Verbrauch an Naturgütern zu verringern und die Erhaltung der Ökosys-
temleistungen zu gewährleisten, muss u. a. die Ressourceneffizienz dringend 
erhöht werden. Dabei ist dafür Sorge zu tragen, nicht in ein Rebound-Dilemma 
zu geraten.  

Einen wichtigen Schritt dazu kann eine sozial ausgewogene Steuerstrukturre-
form darstellen, die etwa die Einnahmen aus Umweltsteuern erhöht, den Faktor 
Arbeit entlastet, die Abkehr von nicht-nachhaltigen Trends und Lebensstilen 
fördert und den Umbau in ein zukunftsfähiges Energiesystem unterstützt. Damit 
sollen signifikante Effekte für das Klima, die Wirtschaft und die Beschäftigung 
sowie für den notwendigen Strukturwandel in Richtung Nachhaltigkeit und mehr 
Energieunabhängigkeit erzielt werden (ÖKOSOZIALES FORUM 2011).  

Die Erforschung alternativer Wirtschaftsformen, die nicht mehr vom steigenden 
Ressourcenverbrauch abhängen, ist aus nachhaltigkeitspolitischer Sicht zu be-
schleunigen. Gerade weil es hier widerstreitende wissenschaftliche und politi-
sche Denkweisen gibt, braucht es dazu eine breite gesellschaftliche Auseinan-
dersetzung. Dies ist auch deswegen wichtig, da die Änderung von Werthaltun-
gen oder Lebensstilen, die mit dem vorherrschenden Wirtschaftsmodell eng 
verknüpft sind, nicht von oben herab verordnet werden kann. Es bedarf vielfälti-
ger Ansätze, damit Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung breit mitge-
tragen werden. Zukunftsfähige Wirtschaftsmodelle müssen berücksichtigen, 
dass Wirtschaft nur dann zum gesellschaftlichen Wohlstand beitragen kann, 
wenn durch die Nutzung natürlicher Ressourcen deren Belastbarkeit und Rege-
nerationsfähigkeit nicht überschritten und soziale Anforderungen erfüllt werden.  

Konsumverhalten wird vom ökonomischen Umfeld stark beeinflusst, Lebensstile 
werden im sozialen Kontext erlernt. Um Konsumverhalten und Lebensstile in 
Richtung Nachhaltigkeit zu verändern, braucht es neben umfassenden Daten 
und Information (etwa über Auswirkungen von Lebensstilen) eine neue Orientie-
rung der Bildung, die das Verständnis der Zusammenhänge ökologischer, sozi-
aler und wirtschaftlicher Aspekte in den Vordergrund stellt. Dabei sind einerseits 
ethische Fragen zu  berücksichtigen, andererseits muss Nachhaltigkeit erleb- 
und erfahrbar gemacht werden. Die Menschen sind zu ausgeprägter Mündigkeit 

                                                      
151 Umschreibt den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, der über die 

gesetzlichen Forderungen hinausgeht.  
152 Beschaffung der öffentlichen Hand unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und 

sozialen Aspekten. 
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und Gestaltungskompetenz zu befähigen, um wirtschaftliche, soziale und öko-
logische Aspekte integriert zu verstehen und für zukunftsfähige Formen des Le-
bens und Wirtschaftens nutzen zu können. Dabei sind nicht allein die Interes-
sen des Menschen, sondern auch Werte des Lebendigen und der natürlichen 
Kollektivgüter anzuerkennen. Dies ist bei der raschen Umsetzung der Österrei-
chischen Bildungsstrategie für Nachhaltige Entwicklung (BINE) dringend zu be-
rücksichtigen. Bildung ist die Basis eines gesellschaftlichen Verständnisses, 
das zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 
erforderlich ist.  

 

 

18.4 Empfehlungen 

Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sind insbesondere folgende Maß-
nahmen notwendig: 

 Als Grundlage politischer Entscheidungen und deren Evaluierung sind inte-
grierte Nachhaltigkeitsberichte (gemeinsame Analyse und Interpretation von 
Wirtschaftsdaten mit sozialen und Umweltdaten unter besonderer Berück-
sichtigung von Rebound-Effekten) in Ergänzung zum BIP heranzuziehen und 
regelmäßig zu aktualisieren; dazu ist ein ganzheitliches Fortschritts-Indika-
torensystem zu nutzen und je nach Bedarf entsprechend weiterzuentwickeln 
(BKA, BMLFUW). 

 Vor der Implementierung von Programmen, Strategien, Förderungen und Po-
litiken ist zu prüfen, wie nicht-nachhaltige (Wechsel)-Wirkungen ausge-
schlossen werden können (Parlament). 

 Aktionen (wie etwa die Enquete Kommission Wachstum, Wohlstand, Le-
bensqualität in Deutschland) zur Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsmodel-
le sind zu starten, die Ergebnisse der Initiative „Wachstum im Wandel“ sollen 
dabei bestmögliche Berücksichtigung finden (Parlament, BKA, alle Ministeri-
en). 

 Um Kostenwahrheit in der Nutzung der Umweltressourcen zu erzielen und 
gleichzeitig den Faktor Arbeit zu entlasten und somit den notwendigen Struk-
turwandel in Richtung nachhaltiger Entwicklung zu unterstützen, ist eine öko-
soziale Steuerreform einzuführen (Parlament, BMF). 

 Die Überarbeitung der NSTRAT ist rasch abzuschließen und ihre Umsetzung 
sowie jene der ÖSTRAT ist zu forcieren (BKA, BMLFUW). 

 Der Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung und der 
Ressourceneffizienzaktionsplan sind rasch umzusetzen, jener für Corporate 
Social Responsibilty rasch fertigzustellen (BMLFUW, BMASK, BMWFJ). 

 Die Maßnahmen zur Neuorientierung des Bildungssystems an Zielen einer 
nachhaltigen Entwicklung sind rasch umzusetzen (BMUKK).  

 

Zur Stärkung der nachhaltigen Entwicklung sind auch sektorale Strategien und 
Politiken entsprechend abzustimmen und umzusetzen. Weitere fachliche Emp-
fehlungen dazu finden sich z. B. in den Kapiteln  Klimawandelanpassung, 

 Biologische Vielfalt und  Tourismus. 
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19 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

ACRP ................. Austrian Climate Research Program 

AOT40 ................ Accumulated Ozone Exposure over a threshold of 40 parts per Billion – 
Maß zur Bewertung der ökotoxikologischen Wirkung von Ozon auf die 
Vegetation 

AWG .................. Abfallwirtschaftsgesetz 

BAT .................... Best Available Technique 

BINE ................... Österreichische Bildungsstrategie für Nachhaltige Entwicklung 

BIP ..................... Bruttoinlandsprodukt 

BIV ..................... Bruttoinlandsverbrauch 

BMHKW ............. Biomasseheizkraftwerk 

BMHW ................ Biomasseheizwerk 

BREF ................. BAT-Reference Document 

BSB5 .................. Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 

BVT .................... Beste Verfügbare Technik 

C-Vorrat.............. Kohlenstoff-Vorrat 

CCS ................... Carbon Capture and Storage – technische Abscheidung und geologi-
sche Speicherung von CO2 

CLISP ................. Climate Change Adaptation by Spatial Planning in the Alpine Space 

CLP .................... Classification, labelling and packaging of substances and mixtures  – 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemi-
schen 

CLTRAP ............. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution – Konvention 
über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen 

CO ...................... Kohlenstoffmonoxid 

CO2 .................... Kohlenstoffdioxid 

COPHES ............ Consortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale 

CRF .................... Common Reporting Format 

CSB .................... Chemischer Sauerstoffbedarf 

CSR ................... Corporate Social Responsibility 

dB ....................... Dezibel 

DMC ................... Domestic Material Consumption – Inlandsmaterialverbrauch aus-
schließlich direkter Flüsse 

EEV .................... Energetischer Endverbrauch 

EH ...................... Emissionshandel 

ETBE .................. Ethyl-Tert-Butylether 

ETC/BD .............. European Topic Centre on Biological Diversity 
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EU ETS .............. EU Emissions Trading System 

FKW ................... Fluorkohlenwasserstoffe 

fm ....................... Festmeter 

GAP .................... Gemeinsame Agrarpolitik 

GHS .................... Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemi-
cals 

GLÖZ .................. Guter Landwirtschaftlicher und Ökologischer Zustand 

GLÖZ-G .............. Grünlandflächen mit jährlichen Mindestpflegemaßnahmen 

GV ...................... gentechnisch verändert 

GVO ................... gentechnisch veränderte Organismen 

HFKW ................. Wasserstofffluorkohlenwasserstoffe 

HNVF .................. High Nature Value Farmland – naturschutzfachlich hochwertige Land-
wirtschaftsflächen 

HQ100 ................ 100-jährliches Hochwasser 

INVEKOS ........... Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem zur Abwicklung der land- 
und forstwirtschaftlichen Förderungen 

IPPC ................... Integrated Pollution Prevention and Control 

IUCN ................... International Unionfor Conservation of Nature 

LEGZU ............... Leitlinien, Grundsätze, Zusammenarbeit 

LIFE .................... L’Instrument Financier pour l‘Environment 

MBA .................... Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage 

MONARPOP ....... Monitoring Network in the Alpine Region for POPs and other Organic 
Pollutants 

Mt ....................... Megatonne 

NAP .................... Nationaler Allokationsplan 

NE ...................... Nichteisen 

NEC .................... National Emission Ceilings 

NGP .................... Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 

NH3 ..................... Ammoniak 

NMVOC .............. Non Methane Volatile Organic Compounds – flüchtige organische Ver-
bindungen ohne Methan 

NoVA .................. Normverbrauchsabgabe 

NOx ..................... Stickstoffoxid 

NSTRAT ............. Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes 

ÖPUL .................. Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft 

ÖSTRAT ............. Österreichische Strategie Nachhaltige Entwicklung 

ÖV ...................... Öffentlicher Verkehr 
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ÖWI .................... Österreichische Waldinventur 

PAK .................... Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe 

PBDE ................. Polybromierte Diphenylether 

PCB .................... Polychlorierte Biphenyle 

PFOS ................. Perfluoroctansulfonat 

PFT .................... Perfluorierte Tenside 

PJ ....................... Petajoule 

Pkm .................... Personenkilometer 

PM ...................... Particulate Matter – Feinstaub 

PM2,5 .................. Feinstaub, Partikel < 2,5 μm 

PM10 ................... Feinstaub, Partikel < 10 μm 

POPs .................. Persistent Organic Pollutants – persistente organische Schadstoffe 

PSM ................... Pflanzenschutzmittel 

REACH............... Registrierung („Registration“), Bewertung („Evaluation“) und Zulassung 
(„Authorisation“) von Chemikalien (Chemicals) 

REAP ................. Ressourceneffizienz Aktionsplan 

RMC ................... Raw Material Consumption – Inlandsmaterialverbrauch inkl. indirekter 
Flüsse 

SCR ................... Selective Catalytic Reduction – selektive katalytische Entstickung 

SF6 ..................... Schwefelhexafluorid 

SO2 ..................... Schwefeldioxid 

SUP .................... Strategische Umweltprüfung 

THG ................... Treibhausgase 

TJ ....................... Terajoule 

tkm ..................... Tonnenkilometer 

UNAPP ............... Umsetzung und Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel 

UNCED .............. United Nations Conference on Environment and Development 

UNECE............... United Nations Economic Commission for Europe 

UVP .................... Umweltverträglichkeitsprüfung 

VOC ................... Volatile Organic Compound – flüchtige organische Verbindungen 

WAM .................. with additional measures – mit zusätzlichen Maßnahmen 

WEM .................. with existing measures – mit bestehenden Maßnahmen 

WHO .................. World Health Organization 

WLV ................... Wildbach- und Lawinenverbauung 

ZAMG ................. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
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